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Goldbach, den 25.7.2014

Betr.. Widerspruch gegen Fortschreibung des FNP Windkraft

Seht geehrte Frau Kapinsky

Hiermit möchten wir gegen die öffentlich ausgelegte Fortschreibung des FNP (Windenergie)
der Stadt Schwäbisch Hall Widerspruch einlegen.

Vom Regionalverband Heilbronn-Hohenlohe wurde flur künftige Planungen in Sachen
Windenergie die Vorgabe gemacht, den Keuperstufenrand des schwäbisch-frinkischen
Waldes (mit den Waldenburger Bergen) aufgrund seiner geologischen, biologischen und
landschaftlichen Besonderheit in einer Breite von 3 km von den Planungen auszunehmen.
Die von der Stadt Schwäbisch Hall geplante Konzentrationszone „Westlich Gailenkirchen“
soll nun gerade innerhalb dieses schützenswerten Keuperstufenbereiches den Bau von
Windkraflanlcgen zulassen.
Dagegen legen wir Widerspruch ein.

Mit freundlichen Grüßen

Karin Schmetzer-Bucka und Michael l3ucka
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Seht geehrte Frau Kapinsky

Hiermit möchten wir gegen die öffentlich ausgelegte Fortschreibung des FNP (Windenergie)
der Stadt Schwäbisch Hall Widerspruh einlegen.

Vom Regionalverband Heilbronn-Hohenlohe wurde für künftige Planungen in Sachen
Windenergie die Vorgabe gemacht, den Keuperstufenrand des schwäbisch-fränkischen
Waldes (mit den Waldenburger Bergen) aufgrund seiner geologischen, biologischen und
landschaftlichen Besonderheit in einer Breite von 3 km von den Planungen auszunehmen.
Die von der Stadt Schwäbisch Hall geplante Konzentrationszone „Westlich Gailenkirchen“
soll mm gerade innerhalb dieses schützenswerten Keuperstufenbereiches den Bau von
Windkraftanlegen zulassen.
Dagegen legen wir Widerspruch ein.

Mit freundlichen Grüßen

Karin Schmetzer-Bucka und Michael Bucka
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ättentliche Auslegung des Flächennutwngptone der Verwihinpgemeinschatt
Schwöbisch 14o11, L Farischreibung (Tetltorbchreibung iidenergie)

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

In vorhezeichneter Angelegenheit gebe ich folgende Stellunqnabrne mit
nachstehenden Einwendungen und Anregungen ah.

Vorbemerkung:
Die orisspezifischen Ausführungen beziehen sich schwerpunktmäßig auf die
Konzentrationszone ‚Östlich Michelhach“ da ich hier die umfassendsten Kenntnisse
habe. Grundsätzliches gilt jedoch auch für die anderen drei Konzentratiorisgehiete.

‘1. Zustandekommen des Fl&herrnutzungspianes (FNP)

Die Öffentliche Auslegung des FNP in seiner jetzigen Form erfolgte gegen den
Willen der davon am stärksten betroffenen Gemeinde Michelhoch,

- Bereits vor Auslegung des FNP stellten die Stadtwerke ßauantrag für den
Windpark „Kohlenstraße“. Voraussetzung für die Genehmigungstöhigkeil des
imrnissionsrechtlichen Antrags ist jedoch die Änderung des FNP,

Im Windenergieatlas sind auf der Gemarkung der Verwaltungsgemeinschaft
(VG) Flächen dargestellt, die vergleichbar sind mit den vier ausgewiesenen —

Konzentrationszonen und sogar windhöfliger, ledoch nie als Flächen für /tf&Windkraflwerke zur Diskussion standen. Die vier Konzeritrationszonen wurden
„wie aus dem Nichts‘ präsentiert.

ich möchte SIe bitten mIr mitzuteIlen, nach welchen i(riterlen und mit welchem
Verfahren die Flächen für die vief konzentrat!onszoien des rw festgelegt und
tUe ebenso In Frage kommenden Flächen ausgeschlossen wurden.

Nach nieiner Kenntnis hat kein transpcnenter nachvoltiiehharer rozcst unter
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EinbeJehung aller In Frage kommender flächen stattgefunden. Dkis Ist jedoch
zwingend vorgeschrieben. Demnach Ist der FNP rechtswidrig aufjestellt
worden.

- Das von den Stcidtwerken lange vor Bouontrng in Aurtrog gegebene und von
H. Hofmann erstellte artenschutzrechtliche Gutachh n für den Windpork
KohlenstraLe“ wurde nach Abschluss der Gemeindeverwaltung Micheihach
drei Wochen lang vorenthalten, während es dem icindralsarnt vorlag. Dies ist
sachflch nicht nochvollziehhcir. Es drängt sich die \‘ermutunq auf, dass sich die
Stadtwerke und die Stadt Schwäbisch HaU eine Vorabeinschölzung vom
Londrolsomt einholen wollten, ob Aussicht auf Genehmigung besteht,
Oh dies rechtlich zulässig ist, entzieht sich derzeit noch meiner Kenntnis.
linrvveifelhnft jedoch ist, dass diese Vorgehensweise weil entfernt ist von
konstruktiver Zusammenarbeit innerhalb einer VerwaIFurigsGEMEINSCHAFT,

Das vorliegende ortenschutzrechtliche Gutachten ist ein ftqgqyjacjip
Hinsichtlich Auftragsgufachten habe ich

ausreichend Erfahrung um zu wissen, worauf &n solches jeweils hinausläuft
oder hinauszulaufen hat. Daran ändern auch Versicherungen H. Gentners, die
Stadtwerke hätten keinen Einfluss genommen, nichts. Die Dinge sind
komplexer. Die VG hälle einen derartigen Verdacht jedoch leicht ausräumen
können, wenn sie dem Wunsch der Gemeinde Michelbach nach einem
zweiten unabhängigen Gutachten stattgegeben hätte.

Zusrnnrnen genommen legt die Vorgehensweise den Verdacht nahe, dass die Stadt
Schwäbisch Hall - die ja irgendwie mit den Stadtwerken Hall identisch“ ist - unter
Missachtung der Einwände der Gemeinde Michelbach an tier llz und unter
Ausnut7ung ihrer Stimmenmehrheit in der VG die rechtlichen Grundlagen Or eine
Gerbehrrdgungsiählgkeit des Antrags der Stadtwerke Hall für den Wlndpark
Kohtenstraße durchpeltschen möchte.
Dazu passt, dass sie aktuell versucht die Gemeinde Michelbach unter Druck zu
salzen,

2. Ärtenschutz
/ )

Der Windpork Kohlenstraße‘ stellt einen nicht hinzunehmenden Eingriff in das
Artengefüge der Limpurger Berge dar - allein schon aus Gründen der Zuwegung.
Dieser Naturraum ist eines der wenigen zusammenhängenden regionalen
Waldgebiete mii aueergewöhnlich hohet‘ Artenvielfolt, darunter vorn Aussterben
bedrohter Tierarten.

Nicht nur der Regionalverband, auch das limweltzentrurn Schwäbisch Hall als Träger
i5ftentlicher Belange, hoben (mit) aus diesem Grund die Umpurger Berge als
Tahuzone für Windkraft erklärt, Selbst die gQpe dfgflon, die über jealiche
Windkrcjftfeindlichkeit erhaben ist, positioniert sich ganz klar;

„Der Erhalt der Artenvielfall und der Ausbau der erneuerhoren Energien sind für uns
Grüne im tiundestag gleichberechtigte pal!tischc Frioriläteni‘.., ‚An Land gehören
Windenergieanlagen nicht in Notursch utzgehiefe, Nationalparks oder naturnahe und
a;tenreiche Wälder. Diese dürfen nicht durch weitere Nutzungen - auch
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Windenergieanlogen beeinträchtigt werden. Nicht zuletzt die Quartiere und
iogdciebiete von Fledermäusen gilt es vor Seeinträchtig‘ inpen dun:h die
Windkrcrftnufzung zu chGtzen. Das sind nur einige ßeispie!e wie der Ausbau von
erneuerboren Energien konkret mit Riicksicht auf die No?ur ge!;talIel werden kann
und muss.‘

Wenn drei gcmz unterschledikhe FunktlonssteBen aus Urnwellschu?z, Landesplanung
und Politik, die sich LdJ. nicht einig sind, bezogen auf orbnreiche naturnohe Wälder
zum selben Ergebnis kommen. mucs dies einen sehr slwken sachlichen Grund
haben. Dass die Stadt Schwäbisch Hall .md die Haller Stadtwerke alle drei
iachm&nunn Ignorieren, ist für mich unverständlich,

Konkret zur Konzeritrationsfiöche Östlich Michelbach/ Windpork Kohlenstral3e

tntgegen den Ausführungen des Gutachters H. Hofmann, üherifiegen z.B. Milane
sehr wohl das Gebiel der Konzentrcrlionszone - vom Fischachtol in das Kochend und
umgekehrt. Deshalb stellen Windkrafiwerke dort eine Gefahr für diese geschützte
Vogelart dar. LoUBW-Milankadiemngfindensi‘chinnerhalbdeHoflorn
labuzone_sgpr eiRotmilan,grse, Dies stellt ein Ausschiussbiterlum für
Wlndkraftwerke dar. Sollten die Windkraflanlagen dennoch gebaut werden, wird die
Zahl der Milane, der Fledermäuse und der Gelbhauchunkeri - um nur einige
geschützte Arter zu nennen unweigerlich dezimiert oder in diesem Gebiet sogar
ausgerottet werden. Besonders brenzlig sieht es für den Schwarzstorcli aus: rn
überfliegt regelmäßig die Konzentrationszone und hat aller Wahrscheinlichkeit nach
auch Nahrungshobitate in den Sumpfgebieten und Klingen. Laut Aussage des
Gutachters II. Hofmann hei der Erörterung der Einwendungen zum sg.
Not urstromspeicherkraffwerk in Gaildorf wäre der Jqlftnd nur eines Schjgrzstoiths
evtL kritisch fü cBs PQpulathn zwischen_M,4gjgdturidEgg,n (Frgebnisprotokoll
S. 23).

1)ie ßehctuptung, im Kanzentrntlonsgebtel „Öztllah Michelboch“ sei ehi ‚Miteinander‘
von Arterasc Ii r.dzfNatursc holz und Wlndkraflwerken möglkh, Ist also reine
Augenwischerei. Gewinner würden zwangsläufig die Kraftwerke sein,

ich bitte Sie daher eindringlich, diesen Tieraden, die ohnehin nur noch einen sehr
lnqeschränkten Lebensraum haben, Ihr Hcihltai zu lassen und die
Konzentrattonszone „ösilich Michelbach“ aus dem FNP herauszunehmen. Für die
anderen drei Konzenhctionszonen gilt ggf. dasselbe.

1. Auswirkungen auf Landschaftsästhetik und Nah erholung

Landschoftsäsfhetik

‘Wie bereits erwähnt, sind die Limpurger Berge. in denen sich die
Konzeritrationsfläche ‚Östlich Michelbach“ befindet, eines der regional gröltlan
geschiossenen, unzerschnilteneri Waldgebiete mit hoher Artonvielfcill. In besonders
charakteristischer Weise prägen sie das Orts- und Landschaftsbild der Gemeinde
Miche.lhach, sowie auch der angrenzenden Gemeinden. Die sogenannte Haller
Bucht mit den Keupenanstiegen ist einzigartig. Bis sich die Möglichkeit bot,
Windkraftwerke über Wald zu errichten, bestand Konsens, die Höhenzüge, dieser in
Süddeutschland einmaligen Landschaftsformalian, van markanten Bauwerken
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treizuhaDen. 6inen Bruch dieses Konsenses stellen der Woldenburger Sender und der
voni Land verordnete TETRA-Most auf dem Ein korn dar. Diese dürfen jedoch nicht als
Türöffner für weitere massierte landschaftliche Unterbrechungen in nie dagewesener
Dmension, sowohl in Höhe als auch in Ausdehnung - dienen, Das wäre ein völliger
Tabubruch. Denn Landschaftsschutz und La ndschaltsäslhetik sind hohe Güter, die
sich in unseren Gesetzen wiederspiegeln.

Nach BauGB 1, Abs. 6 Nr. 5 snd bei Aufstellung von Baufrttplänen deren
Auswtrkungen au stidtehauliche elanje der betroflenen Gemeinden und dte
Gestaltung des Orh2 und Lcuidschaftsblkles zu berücksichtigen.

Obendrein sind Landschaftsschutz und Lnndschaflsästhetik in der Grundscdznorm § 1
rnd dos 2 des Bundesnoturschutzgesehes verankert, Darin heißt es, dass VielbIt,
flgencrt und Schönheit, sowie der Erholungswert von Nahrr und Landschcti auf Dauer
qeschert werden müssen - auch weqen der Bedeutung als Noherholwngsraum des
Menschen ( 2, Nr. 1 ).

Das Gesetz schützt somit ausdrücklich ‚Schönheit‘ als eigenen, dem Menschen
dienenden Wert, sowie Lcindschattseiqenschofton wie ‚VIelfair und ‚Eigenart‘.

Schönheit der Landschati ist also kein untergeordnetes Ziel, sondern giH als Schutniei
in sich selbst, sowie als Schutnweck für Erholung (vgl. Prof. Werner Nohl). Mit der
Realisierung des Windparks ‚Östlich Michelbach‘ würden in vi&fältiger Weise gegen
diese Schulzziele und diesen Schutzzweck verstoßen.
Ob ein einzelnes Windkrattrad dabei als ästhetisch empfunden wird, ist
unbedeutend, Denn beim Landschaftsschutz geht es um Interaktion zwischen
dem/den technischen Bauwerk)eri Windkrattwerk/en und der Landschaft. Durch die
gewaltige Höhe, dazu noch auf 500 m über NN plus 200 rn Anlagenhöhe über Wald
sind die Windkrattröder unmöglich in die Landschaft zu integrieren. Sie würden
Michelhoch ihrer außergewöhnlich hohen Wohn und Lebensqualität berauben,
auch Teile von Rosengarten durch die Sichtbarrieren, landschoftsfremde
Dauerbewegung, und nächtlichen Blinklichtern.

Naherhol u ng

Die Bedeutung von Landschaft auf den Menschen ist grundlegend. Nicht umsonst
unterscheidet das Baurecht seit Ober 1 00 Jahren zwischen innenräumen und
Auf3enräurnen. Diese Zweiteilung der Räume ist historisch gewachsen mit ihrer jew&ls
eigenen QuaNtät. Der Mensch braucht beide, denn er ist nicht nur Intellekt, er ist
auch Natur. Demnach ist er darauf angewiesen. sich regelmäßig in der Natur zu
verorlen, zu spüren, dass er Teil davon ist. Dies iedoch ist nur in einer Landschaft
möglich, die nicht technisch überfrochtet ist. Denn eine technisch üherfrachtete
Landschaft kommt der Alltagswelt gleich oder nahe und verliert damit ihren
Erholungscharokter- insbesondere in unserer Zeit. wo Alltag und Arbeit in aller Regel
technisch und geistig dominiert sind, meist verbunden mit Zeitdruck, Anspannunc,
Stress, Aggressivität und Ärger. Um entspannen zu können, Erholung zu finden, zur
Ruhe zu kommen, muss Landschaft als Gegenpol weitgehend frei sein von
Technischen Reizen, wie massiven optischen unterhrechunaen, Sichtbarrieren, Lärm,
auch niedertrequentem (wie das Beispiel ‘/einau zeigt. Dazu weiter unten),
Dauergeräuschen, landschaftsfremder Douerhewegung, nächtlichen
Befeuerungshlinklichtern usw.
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Ohne Schönheit, keIn erfOUte Leben,
Diesen Satz wird mir jeder Kunsttreund, jeder Theater- und Musikfreund
unteßchreiben. Es ist nicht versteHbar, z.b. während der Freilichtspiele auf der Treppe
theatertrernde Geräusche, Lichteftekte, eine Energieerzeugungsrnaschine oder eine
deh dauerdrehende Jahrmarktvergnügungsanlcige eichzeitig laufen zu lassen, Der
Genuss, die Konzentration auf das Stück, die Entspannung wären dahin, die
Zuschauer würden ihre Pänge verlassen. Genau dies jedoch würde passieren. wenn
der Windkraftpork )Pork für ndustrieaniagen ist übrigens eine Pervertierung der
Sprache) realisiert werden würde, Bei Theoteivorstellungen in Hall wird bekanntlich
sogar der ganz normale Verkehrslörm eingeschränkt.
Ebenso käme wohl niemand auf die Idee während eines Kbssikkonzeit Diskolichier
pulsen zu lassen.

Die technische Umgestaltung der Limpurger Berge und der Haller sucht wurden mit
deetilchen ldentltWsetnhußen einhergehen. Empirische Untersuchungen zeigen, dass
für hist <ille Menschen zwischen heimatlicher Landschaft und schöner lnndscheft
eine enge Relation besteht (NaH 200A). 3ezogen auf Landschaft würden die
Michelhocher und die Menschen anderer beirofiener Gemeinden lher ldentitt
beraubt, denn l.andschaft ist identlttsprägend. Was beIm Braunkohleahbau wsz
direkt passiert, wkde hier Indirekt geschehen: eIne moderne subtile Form von
Vertreibung.

Mit Recis!erung des Wlndparks Kohlenstraße würde die Jahrhunderte gültige
Zweiteilung zwischen Innen- und Außenberelch, Stadt und Land aufgegeben und
den COrgerinnen und Bürger Ihr Naherholungsgehiel genommen. Wer In der Natur
tshe finden weilte, müsste kilometerweit fahren, was diverse andere Probleme
generieren und dem Kilnlaschutzzlel zuwider lauten würde.

Vor diesem Hintergrund muten die extrem hohen Auflagen für Gehöfte im
Aug3enberdch als Schlkene an. Das gleiche gilt ifir die Nlchtduidung kleinster
Geröteschuppen o.ä., weil sie negativ In die das Landschaftsbild eingreifen sollen.

4. immlssionen

9
Vor Einführung einer neuen Großtechnologie, wozu Windkraflwerke über Wald in der
Dimension von 200 m Höhe und mehr gehören, müssen alle Faktoren. die die

gefährden, geprüft werden zumal wenn es bereits
beiasthore Verdachte gibt, wie dies bei infraschall der Fall ist (vgl.

Diese Prüfungen haben nicht stattgefunden. Stattdessen wurden die
Konzentrationsflächen so gewählt, dass die gewünschten Windkraftprojekte realisiert
werden können, Dies jedoch ist rechtlich nicht zulässig.

Die Existenz von Infraschall wird im Allgemeinen nicht bestritten. Bestritten wird
jedoch, dass Infraschall schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit hat und dass
sich dieser - je nach geologischen Verhältnissen - kilometerweit ausbreitet und dabei
Mauern und andere Widerstände problemlos passiert.
Dass dies so ist, zeigt ein Beispiel aus dem Raum Freiburg. Dort gibt es eine
Erdbeberitrühwcirnstaflon, in dessen Umkreis von 10 km keine Windkrcdtanlage
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errichtet werden darf, WCii d feinen Messgeräte durch diesen tieffrequenen Schall
gestört werden; sprich unbrauchbcire Werte liefern. Ähnliche Beispiele gibt es aus
den USA.
Dass der Mensch ebenso feine Sensoren hat, ist unstrittig. An folgendem beispiel ausdem Hager Landkreis wird dies ersichtlich: An einer bestimmten Stelle ouf einem
Spozieiweg in der Nähe der beiden sehr viel kleineren als die im FNP vorgesehenen
Vvindkrcifionlcgen in Veinau Tühlen sich manche Menschen so unwohl, dass sie die
Stelle fluchtartig verlassen müssen. Angesprochen darauf, sagte Herr Gentner von
den Haller Stadtwerken, dass ihm das Problem bekannt sei,

Einer Spazierweg kann man notfalls verlassen und meiden. Wenn jedoch die
einen vier Wände betroffen sind, ist die Lebensqualität massiv gemindert und die
Gesundheitsschäden sind eingeleitet. Außer Flucht, gibt es dann keinen Ausweg
mehr. Für Hauseigenlürner kommt zum menschlichen Leid dann auch noch die
lincinzi&le Not hinzu denn solche Häuser sind unverkäuflich.

Dass es neben Windkratlwerken andere Infrasehallquellen gibt, wie z.B.
Wachnaschinen oder Autos, relativiert das Problem nicht. Ieingerä1e sind mit den
sich in Dauerbetrieb befindenden Großkraftwerken nicht vergichhar, Und Auto
fährt man auch keine 24 Stunden am Stück tagtäglich. Allerdings ist dos Auto eingutes Beispiel für die Auswirkungen von Infrascholl. topfschmerzen, allgemeines
Unwohlsein und Ohelkeit bis zum Erbrechen sind häufige Folgen.

Neben der Studie des BIJA erhebt aanz aktuell auch die Wiener Ärztekarnmer, die
bekannt dafür ist, Gesundheitsqefahren neuer Technologien früh zu erkennen und
ciuzusprechen, in ihrer Pressemitteilung vom 30. 04, 2014 die orderng,‘pch
urfciennfersuchungn: “Unser Ziel muss es sein, Schlafstörungen, psychischeAffektionen und irreversihle Schädigungen des Gehör5 durch Lärm, wie er auch hi
Windkrartcinlagen entsteht, zu verhindern“ ... „Da sich bei Anrainerr von
Windkrattanlcigen Beschwerden durch übermäfige und vor allem niederfrequente
Schallentwicklung und Infraschall häuften, seien umfassende Untersuchungen
hinsichtlich efwaiger gesundheitsschädlicher Auswirkungen “unabdingbar‘.

Die Warnungen der Wiener Ärztekcrmrner vor den Gefahren der
Mobilfunktechnologie wurde lange Jahre belächelt, die Ärzte wurden als Spinner -

oder wie die Leiterin unseres Gesundheitsamtes zu sagen pflegt - als Esoteriker
abgetan (die lnfraschallproblemcitik negiert sie ähnlich) 2011 dann gab die WHO
eine Warnung heraus, Mobilfunk sei möglicherweise krebserregend. Inzwischen
werden in Österreich vermehrt Hirnchirurgen ausgebildet uni der stetig steigendon
Zahl an Hirntumoren Herr zu werden.

Sowohl die Studie des BUA, die negative Auswirkungen von Infraschall auf das Herz-
Kreislauf-System, auf Korzentrotions- und Reaktionszeit, Gleichgewichtsorgane, das
Nervensystem und die cuditiven Sinnesorgane anführt, als auch die Pressemittelungder Wiener Ärzfekamrner zeigen.
unWnfraschow‘ des LUBW,_schädliche Wirkunqen_dunfrascgil, bei
gergqnseinfljg,ht zu erwartflsj

Es erhebt lch der Verdacht, doss dlet In de lre führende Dortelltrny der
DnchseILrng des politischen WUlens geschuldet Ist, was die VG jedoch nicht
entpfl1chet.
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t)e trken&nLsse des IUA verpfllchten die VG vor Aufstellung des FNP die Abstiinde
zur Wnhnhebouung o festzulegen, das gesundh&tliche Beeinträchtigungen der
Bevölkerung ausgeschlossen werden können (BauGL j 1. Ab& 7), DIes IM jedoch,
wie bereIts oben erwähnt, unterlassen worden, was rechtswidrig kt.

Schattenwurf

Bei Festlegung des AbsIandes zur Wohnbebauurig im FNP wurde der Schattenwurf
nicht berücksichtigt. Schattenwurf jedoch stellt eine erhebliche Minderung der
Lehensqualität dar. Seine gesundheilsschädigenden Auswirkungen sind vergleichbar
mit denen des Diskolichts. das von visueHen Stäruncien bis hin zu epileptischeri
Anfällen führt, Für den Abstand zur Wohnbebauung darf nicht die Realisierung des
Windparks als Kriterium zugrunde gelegt werden, sondern jjj

von
Immissicin.

Im Rahmen der Vorstellung des Projektes Windpark Kohlenstraße‘ durch H. Gentner
und Auftrognehmer der Stadtwerke wurde deutlich, dass sich die
an oder auch über den Grenzwerten bewegen würden, insbesondere nachts
würden sie aller Wahrscheinlichkeit nach überschritten. Dies würde die
Lebensqualität und Gesundheit des überwiegenden Teils der Michelhacher
ßevol erunq erheblich beeintrochtigen und schadigen - mjf9llenp.sellscl iartl‘chen
fpign Überdies ist es gesetzlich nicht zulässig, sprich: die Kraftwerke müssten nachts
und teils auch tags abgeschaltet werden.

Die Gemeinde Michelbach würde - anders als die Porinergemeinden - in seiner
baulichen Entwicklung behindert, was § 1 Abs. 5 BauGB widerspricht. Darüber hinaus
wäre ein Rückgang der Einwohner durch Wegzug und Leerstände verzeichnen.
Dafür gibt es hereils Beispiel aus anderen Regionen.

Daran ändert auch nichts, dass angesichts des Bevälkerungsrückgangs, des
Landverhrauchs und der Flächenversiegelung Neubaugebiete grundsätzlich in Frage
zu stellen sind, denn die Siedlungsentwicklung würde dadurch nicht gesioppt,
sondern lediglich einseitig zu Gunsten der Stadt Schwäbisch Hall und evtl. der
übrigen Gemeinden der VG verlagert.

Ein Schelm, der Böses denkt: Schwäbisch hall würde mit seInem Schachzug,
gleichzeitig zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: De Stadtwerke könnten Ihr
Windkroftprajekt ohne nennenswerte Verluste für das Stadtgebiet Schwäbisch Hall
durchziehen und dank der erheblichen Minderung der Lehetw und Wohnqual?töt für
die Bümgerlnnen und Bürger der Gemeinde Michelbach, diesen Konkurrenten
weitgehend ausschalten.

5. Wlndhöfflgkelt
ii!

Die mangelnde WlndhöffigkeIt setzt dieser lrrsinnspiorwng die Krone auf.

Laut Windenergieerlass Baden—Württemberg, Nr. 4 1 gilt: ‚Für lnverstoren eine
Ertrcigsschwelle von 80% des EEG-Referenzwertes als Mindestrichiwert zum Nachweis
der Wirtschaftlichkeit eines Windenergieprojekles. Dieser Mindesihetrag wird in c1er
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Praxis fasi unabhängig VOfl Anlagenlyp und Nahenhöhe - ersl an Standorten mit
ner durchschnitllichen Johresgeschwindigkeif von 58 m/s bis 6 m/s in 1 00 m über
Grund erreicht.“
Dies bedeute, ciass sich die Kanzentrationsfiöche Östlich Michelbach“ nachweislich
nicht für reniable Windkroftanlagen eiqnel, denn hier beträgt die Windhöffigkeil -

kuI Whdenergieerlass, der als Grundlage gilt - nahezu ausschlieich 5,50 mis bis
5,75 m! in 100 m Ober Grund, Laut Wind messung der Haller Stcdtwerke Ober den
leitraum eines Jahres wurden sogar duchschnitflich nur 5,2 m/s auf 100 m Höhe
gemssn.

Hinzu komml, dass die Windkraflanlagen mit großer Wahrscheinlichkeit von April bis
Oktober aus Hedermausschutzgründen von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang
abschaltet werden müssten, ebenso wie bereits weiter oben genannl - wegen
Überschreitung der Schallpegel, was die R ntabilitäl nochmals schmälert.

Da die tad[werke auf Biegen unci Lrechen dennoch an ihren‘ Prc4ekt festhalten
wollen, wurden diese Werte unseriös zurechtgehogen.

Da tschatieRealfftjdach ein unabdj feil im
inurAufstellugg eines Hächennutngplans (FNP) darstellt, eignet sich die
Konzenlratiorszone „Ösflich Michelbach“ nachweislich nicht für rentable IVC

Windlraftankgen, auch dann nichi, wenn keine anderen geeigneten Flächen in der
Ven‘a)l‘ungsgemeinschaft zur Vertügung stehen. Denn
VeipFiichiunqpnzenIralionsflächen für
(yLWindenergJeatias Nr. 3JL
Infolgedessen ist die Ausweisung des Kanzentrationsghietes „Östlich Michelboch“,
rochiswidrig und somit zurückzunehmen.

Zuammenefasst:

ttim pkrten Wtndpark Kohlenstrciß& stehen der iinrlft in dl atur und
‚cudchatt, die GesundheItsschidigungen der viikewng von Mkhelhch, ar
auch anderer Anralnergemeinden, In keinem Verhältnis xim äußerst ringtri
Nutxen diefler ergeform. Nutzen aus diesem ro1ekt wirden mäqlicherwelse de
ad1werke ziehen und finanzteller Art auf jeden Fall die Pfau‘veiwalturi.

Die Stadt SchwäbIsch Hall, nebst den Stadiwerken, hehirren trotz eindeutigem
Wtum der Michelbacher Bürgeninnen und rer en lnn‚9Wtnctpark

hleritrße“ auf ihrem Projekt - und dies obwohl Ii. Gentner als GechättstOhrer dr
fcidtwerke wiederholt öffentflcb verlautbart hat, dass er den Wlndpcirk nicht geqer
den WiHen der Michetbacher durcheten werde. Wortbruch gehört oferislchtlIch
inzwischen auch um Gehilsgebaren der Stadtwerke Schwiih1ch Hall

Unabhängig davon Ist eine Enerlewende ist tberfäIlig.

- Sie kann Jedoch nur eflnen, wenn wir nicht ertören was wh erhaItn
wollen.

Sie wird nur geilnen, wenn sie auch tjnseren Mitgeschöpfen das Recht auf
ihren Lebensraum er für vIele Tierarten ohnehin schon ein Rückiusraurn
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ist einräumt

- Sie wird nur gelingen, wenn die körperliche und seelische c;esundheR der
levöikerung nicht angegritten wird.

-. Sie wird nur gelingen, wenn die essentiellen edürfnisse »ach Erholung und
Ruhe in einem von i.ärn, und technischen Beeinträchtigungen freien Natur
und Landschaftsraum gewahrt bleiben.

E3as Konzept der Energiewende mit dem Mlx aus Erneuerbarer Energien,
Energi.eefflzlenz und Energleeinsporung, war ganz sicher gut gemeint. Das will Ich
nicht In Abrede stellen. Auch ich wer Jahrelang davon überzeugt. Doch der Teufel
liegt Im Detail. Schwierigkeiten und Hindernisse treten oft ent bei der
timsetzungsplanung zu Tage, Fehler zu machen die Folgen eines Konzeptes und
einer Technologie nicht bis ins Letzte zu überblicken, ist menschlich und verzeihlich.
Aus Ut&keit aus Verhhsenhefl, aus Prestigegründen, aus Gier,.. an einem falschen
Plan festzuhalten, ist Jedoch verwerflich. Es braucht Stärke und Mut zu erkennen und
sich einzugestehen, dass ein Konzept nicht aufgeht. Und es braucht noch mehr von
beidern dies gegenOber der ÖffentlichkeIt zuzugeben. Von Menschen in
führungsposltloneri erwarte Ich diese Eigenschaften.

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie werden mir nun sofort mit den fehlenden Alternativen kommen, Die Botschaft, es
gäbe keine, hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
in einem Tüftieriand wie Deutschland, Im Land der Ingenieure ist es lediglich die
Frage, weichel Ansätze und Forschungen unterstützt werden. ich wei1, dass es
erfolgversprechende gibt. Wer auf den Mond fliegen kann, kann auch eine
menschen- und naturverträgilche Energiewende bewerkstelligen. Dessen bin Ich mir
sicher.

Freundliche GrOße

gez.
(Beate Braun)
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Öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft
Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie)

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

In vorbezeichneter Angelegenheit gebe ich folgende Stellungnahme mit
nachstehenden Einwendungen und Anregungen ab.

Vorbemerkung:
Die ortsspezifischen Ausführungen beziehen sich schwerpunktmäßig auf die
Konzentrationszone „Östlich Michelbach“, da ich hier die umfassendsten Kenntnisse
habe. Grundsätzliches gilt jedoch auch für die anderen drei Konzentrationsgebiete.

1. Zustandekommen des Flächennutzungsplanes (FNP)

- Die öffentliche Auslegung des FNP in seiner jetzigen Form erfolgte gegen den
Willen der davon am stärksten betroffenen Gemeinde Michelbach.

- Bereits vor Auslegung des FNP stellten die Stadtwerke Bauantrag für den
Windpark „Kohlenstraße“. Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit des
immissionsrechtlichen Antrags ist jedoch die Änderung des FNP.

- Im Windenergieatlas sind auf der Gemarkung der Verwaltungsgemeinschaft
(VG) Flächen dargestellt, die vergleichbar sind mit den vier ausgewiesenen
Konzentrationszonen und sogar windhöffiger, jedoch nie als Flächen für
Wind kraftwerke zur Diskussion standen. Die vier Konzentrationszonen wurden
„wie aus dem Nichts“ präsentiert.

Ich möchte Sie bitten mir mitzuteilen, nach welchen Kriterien und mit welchem
Verfahren die Flächen für die vier Konzentrationszonen des FNP festgelegt und
die ebenso in Frage kommenden Flächen ausgeschlossen wurden.

Bürnermeisteramt

22.JuLI 2014

Michelbach/Bjjz

Beate Braun
Obere Wiesen 9
74544 Michelbach
beate.braun @g

Stadt Schwäbisch Hall
Am Markt 6
74523 Schwäbisch Hall

22. Juli 2014

Nach meiner Kenntnis hat kein transparenter nachvollziehbarer Prozess unter



Einbeziehung aller In Frage kommender Flächen stattgefunden. Dies ist jedoch
zwingend vorgeschrieben. Demnach ist der FNP rechtswidrig aufgestellt
worden.

- Das von den Stadtwerken lange vor Bauantrag in Auftrag gegebene und von
H. Hofmann erstellte artenschutzrechtliche Gutachten für den Windpark
„Kohlenstraße“ wurde nach Abschluss der Gemeindeverwaltung Michelbach
drei Wochen lang vorenthalten, während es dem Landratsamt vorlag. Dies ist
sachlich nicht nachvollziehbar. Es drängt sich die Vermutung auf, dass sich die
Stadtwerke und die Stadt Schwäbisch Hall eine Vorabeinschätzung vom
Landratsamt einholen wollten, ob Aussicht auf Genehmigung besteht.
Ob dies rechtlich zulässig ist, entzieht sich derzeit noch meiner Kenntnis.
Unzweifelhaft jedoch ist, dass diese Vorgehensweise weit entfernt ist von
konstruktiver Zusammenarbeit innerhalb einer VerwaItungsGEMEINSCHAFT.

- Das vorliegende artenschutzrechtliche Gutachten ist ein AuftragsQutachten
der Stadtwerke Schwäbisch Hall. Hinsichtlich Auftragsgutachten habe ich
ausreichend Erfahrung um zu wissen, worauf ein solches jeweils hinausläuft
oder hinauszulaufen hat. Daran ändern auch Versicherungen H. Gentners, die
Stadtwerke hätten keinen Einfluss genommen, nichts. Die Dinge sind
komplexer. Die VG hätte einen derartigen Verdacht jedoch leicht ausräumen
können, wenn sie dem Wunsch der Gemeinde Michelbach nach einem
zweiten unabhängigen Gutachten stattgegeben hätte.

Zusammen genommen legt die Vorgehensweise den Verdacht nahe, dass die Stadt
Schwäbisch Hall - die ja irgendwie mit den Stadtwerken Hall “identisch“ ist - unter
Missachtung der Einwände der Gemeinde Michelbach an der Bilz und unter
Ausnutzung Ihrer Stimmenmehrheit In der VG die rechtlichen Grundlagen für eine
Genehmigungsfähigkeit des Antrags der Stadtwerke Hall für den Windpark
Kohlenstraße durchpeitschen möchte.
Dazu passt, dass sie aktuell versucht die Gemeinde Michelbach unter Druck zu
setzen.

2. Artenschutz

Der ‚Windpark Kohlenstraße‘ stellt einen nicht hinzunehmenden Eingriff in das
Artengefüge der Limpurger Berge dar - allein schon aus Gründen der Zuwegung.
Dieser Naturraum ist eines der wenigen zusammenhängenden regionalen
Waldgebiete mit außergewöhnlich hoher Artenvielfalt, darunter vom Aussterben
bedrohter Tierarten.

Nicht nur der Reciionalverband, auch das Umweltzentrum Schwäbisch Hall als Träger
öffentlicher Belange, haben (mit) aus diesem Grund die Limpurger Berge als
Tabuzone für Windkraft erklärt. Selbst die irüne Bundesfraktion, die über jegliche
Windkraftfeindlichkeit erhaben ist, positioniert sich ganz klar:

„Der Erhalt der Artenvielfalt und der Ausbau der erneuerbaren Energien sind für uns
Grüne im Bundestag gleichberechtigte politische Prioritäten.“... „An Land gehören
Windenergieanlagen nicht in Naturschutzgebiete, Nationalparks oder naturnahe und
artenreiche Wälder. Diese dürfen nicht durch weitere Nutzungen - auch



Windenergleanlagen - beeinträchtigt werden. Nicht zuletzt die Quartiere und
Jagdgebiete von Fledermäusen gilt es vor Beeinträchtigungen durch die
Windkraftnutzung zu schützen. Das sind nur einige Beispiele wie der Ausbau von
erneuerbaren Energien konkret mit Rücksicht auf die Natur gestaltet werden kann
und muss.“

Wenn drei ganz unterschiedliche Funktionsstellen aus Umweltschutz, Landesplanung
und Politik, die sich id.R. nicht einig sind, bezogen auf artenreiche naturnahe Wälder
zum selben Ergebnis kommen, muss dies einen sehr starken sachlichen Grund
haben. Dass die Stadt Schwäbisch Hall und die Haller Stadtwerke alle drei
Fachmeinungen ignorieren, ist für mich unverständlich.

Konkret zur Konzentrationsfläche „Östlich Michelbach“/ „Windpark Kohlenstraße“:

Entgegen den Ausführungen des Gutachters H. Hofmann, überfliegen z.B. Milane
sehr wohl das Gebiet der Konzentrationszone - vom Fischachtal in das Kochertal und
umgekehrt. Deshalb stellen Windkraftwerke dort eine Gefahr für diese geschützte
Vogelart dar. Laut LUBW-Milankartierung befinden sich innerhalb der 1000 m
Tabuzone sogar zwei Rotmilanhorste. Dies stellt ein Ausschlusskriterium für
Windkraflwerke dar. Sollten die Windkraftanlagen dennoch gebaut werden, wird die
Zahl der Milane, der Fledermäuse und der Gelbbauchunken - um nur einige
geschützte Arten zu nennen - unweigerlich dezimiert oder in diesem Gebiet sogar
ausgerottet werden. Besonders brenzlig sieht es für den Schwarzstorch aus: Er
überfliegt regelmäßig die Konzentrationszone und hat aller Wahrscheinlichkeit nach
auch Nahrungshabitate in den Sumpfgebieten und Klingen. Laut Aussage des
Gutachters H. Hofmann bei der Erörterung der Einwendungen zum sg.
Naturstromspeicherkraftwerk in Gaildorf wäre der Todfund nur eines Schwarzstorchs
evtl. kritisch für die Population zwischen Mainhardt und Ellwangen (Ergebnisprotokoll
S.23).

Die Behauptung, im Konzentrationsgeblet „Östlich Michelbach“ sei ein ‚Miteinander‘
von Artenschutz/Naturschutz und Windkraftwerken möglich, Ist also reine
Augenwischerei. Gewinner würden zwangsläufig die Kraftwerke sein.

Ich bitte Sie daher eindringlich, diesen Tierarten, die ohnehin nur noch einen sehr
eingeschränkten Lebensraum haben, Ihr Habitat zu lassen und die
Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ aus dem FNP herauszunehmen. Für die
anderen drei Konzentrationszonen gilt ggf. dasselbe.

3. Auswirkungen auf Landschaftsästhelik und Naherholung

Landschaftsästhetik

Wie bereits erwähnt, sind die Limpurger Berge, in denen sich die
Konzentrationsfläche „Östlich Michelbach“ befindet, eines der regional größten
geschlossenen, unzerschnittenen Waldgebiete mit hoher Artenvielfalt. In besonders
charakteristischer Weise prägen sie das Orts- und Landschaftsbild der Gemeinde
Michelbach, sowie auch der angrenzenden Gemeinden. Die sogenannte Haller
Bucht mit den Keuperanstiegen ist einzigartig. Bis sich die Möglichkeit bot,
Windkraftwerke über Wald zu errichten, bestand Konsens, die Höhenzüge, dieser in
Süddeutschland einmaligen Landschaftsformation, von markanten Bauwerken



freizuhalten. Einen Bruch dieses Konsenses stellen der Waldenburger Sender und der
vom Land verordnete TETRA-Mast auf dem Einkorn dar. Diese dürfen jedoch nicht als

Türöffner für weitere massierte landschaftliche Unterbrechungen in nie dagewesener
Dimension, sowohl in Höhe als auch in Ausdehnung - dienen. Das wäre ein völliger
Tabubruch. Denn Landschaftsschutz und Landschaftsästhetik sind hohe Güter, die
sich in unseren Gesetzen wiederspiegeln.

Nach BauGS § 1, Abs. 6 Nr. 5 sind bei Aufstellung von Bauleitplänen deren
Auswirkungen auf städtebauliche Belange der betroffenen Gemeinden und die
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes zu berücksichtigen.

Obendrein sind Landschaftsschutz und Landschaftsästhetik in der Grundsatznorm § 1

und des 2 des Bundesnaturschutzgesetzes verankert. Darin heißt es, dass Vielfalt,
Eigenart und Schönheit, sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer
gesichert werden müssen - auch wegen der Bedeutung als Naherholungsraum des
Menschen ( 2, Nr. 13).

Das Gesetz schützt somit ausdrücklich ‚Schönheit‘ als eigenen, dem Menschen
dienenden Wert, sowie Landschaftseigenschaften wie ‚Vielfalt‘ und ‚Eigenart‘.

Schönheit der Landschaft ist also kein untergeordnetes Ziel, sondern gilt als Schutzziel
in sich selbst, sowie als Schutzzweck für Erholung (vgl. Prof. Werner Nohl). Mit der
Realisierung des Windparks ‚Östlich Michelbach‘ würden in vielfältiger Weise gegen
diese Schutzziele und diesen Schutzzweck verstoßen.
Ob ein einzelnes Windkraftrad dabei als ästhetisch empfunden wird, ist
unbedeutend. Denn beim Landschaftsschutz geht es um Interaktion zwischen
dem/den technischen Bauwerk/en Windkraftwerk/en und der Landschaft. Durch die
gewaltige Höhe, dazu noch auf 500 m über NN plus 200 m Anlagenhöhe über Wald

sind die Windkrafträder unmöglich in die Landschaft zu integrieren. Sie würden
Michelbach ihrer außergewöhnlich hohen Wohn- und Lebensqualität berauben,
auch Teile von Rosengarten durch die Sichtbarrieren, landschaftsfremde
Dauerbewegung, und nächtlichen Blinklichtern.

Naherholung

Die Bedeutung von Landschaft auf den Menschen ist grundlegend. Nicht umsonst
unterscheidet das Baurecht seit über 100 Jahren zwischen Innenräumen und
Außenräumen. Diese Zweiteilung der Räume ist historisch gewachsen, mit ihrer jeweils
eigenen Qualität. Der Mensch braucht beide, denn er ist nicht nur Intellekt, er ist
auch Natur. Demnach ist er darauf angewiesen, sich regelmäßig in der Natur zu
verorten, zu spüren, dass er Teil davon ist. Dies jedoch ist nur in einer Landschaft
möglich, die nicht technisch überfrachtet ist. Denn eine technisch überfrachtete
Landschaft kommt der Alltagswelt gleich oder nahe und verliert damit ihren
Erholungscharakter - insbesondere in unserer Zeit, wo Alltag und Arbeit in aller Regel
technisch und geistig dominiert sind, meist verbunden mit Zeitdruck, Anspannung,
Stress, Aggressivität und Ärger. Um entspannen zu können, Erholung zu finden, zur
Ruhe zu kommen, muss Landschaft als Gegenpol weitgehend frei sein von
technischen Reizen, wie massiven optischen Unterbrechungen, Sichtbarrieren, Lärm,
auch niederfrequentem (wie das Beispiel Veinau zeigt. Dazu weiter unten),
Dauergeräuschen, Iandschaftsfremder Dauerbewegung, nächtlichen
Befeuerungsblinklichtern usw.



Ohne Schönheit, kein erfulltes leben.
Diesen Satz wird mir jeder Kunstfreund, jeder Theater- und Musikfreund
unterschreiben. Es ist nicht vorstellbar, z.B. während der Freilichtspiele auf der Treppe
theaterfremde Geräusche, Lichteffekte, eine Energieerzeugungsmaschine oder eine
sich dauerdrehende Jahrmarktvergnügungsanlage gleichzeitig laufen zu lassen. Der
Genuss, die Konzentration auf das Stück, die Entspannung wären dahin, die
Zuschauer würden ihre Ränge verlassen. Genau dies jedoch würde passieren, wenn
der Windkraftpark (Park für lndustrieanlagen ist übrigens eine Pervertierung der
Sprache) realisiert werden würde. Bei Theatervorstellungen in Hall wird bekanntlich
sogar der ganz normale Verkehrslärm eingeschränkt.
Ebenso käme wohl niemand auf die Idee während eines Klassikkonzerts Diskolichter
pulsen zu lassen.

Die technische Umgestaltung der Limpurger Berge und der Haller Bucht würden mit
deutlichen ldentitätseinbußen einhergehen. Empirische Untersuchungen zeigen, dass
für fast alle Menschen zwischen heimatlicher Landschaft und schöner Landschaft
eine enge Relation besteht (Nohl 2006). Bezogen auf Landschaft würden die
Michelbacher und die Menschen anderer betroffener Gemeinden ihrer Identität
beraubt, denn Landschaft ist identitätsprägend. Was beim Braunkohleabbau ganz
direkt passiert, würde hier indirekt geschehen: eine moderne subtile Form von
Vertreibung.

Mit Realisierung des Wlndparks Kohlenstraße würde die Jahrhunderte gültige
Zweiteilung zwischen Innen- und Außenbereich, Stadt und Land aufgegeben und
den Bürgerinnen und Bürger ihr Naherholungsgebiet genommen. Wer In der Natur
Ruhe finden wollte, müsste kilometerweit fahren, was diverse andere Probleme
generieren und dem Klimaschutzziel zuwider laufen würde.

Vor diesem Hintergrund muten die extrem hohen Auflagen für Gehöfte im
Außenbereich als Schikane an. Das gleiche gilt für die Nichtduldung kleinster
Geräteschuppen o.ä., weil sie negativ In die das Landschaftsbild eingreifen sollen.

4. lmmissionen

lnfrascha II

Vor Einführung einer neuen Großtechnologie, wozu Windkraftwerke über Wald in der
Dimension von 200 m Höhe und mehr gehören, müssen alle Faktoren, die die
körrerliche Unversehrtheit gefährden, geprüft werden - zumal wenn es bereits
belastbare Verdachte gibt, wie dies bei lnfraschall der Fall ist (vgl.
Machbarkeitsstudie zu WirkunQen von Infraschall, UBA 40/201 4).
Diese Prüfungen haben nicht stattgefunden. Stattdessen wurden die
Konzentrationsflächen so gewählt, dass die gewünschten Windkraftprojekte realisiert
werden können. Dies jedoch ist rechtlich nicht zulässig.

Die Existenz von Infraschall wird im Allgemeinen nicht bestritten. Bestritten wird
jedoch, dass Infraschall schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit hat und dass
sich dieser - je nach geologischen Verhältnissen - kilometerweit ausbreitet und dabei
Mauern und andere Widerstände problemlos passiert.
Dass dies so ist, zeigt ein Beispiel aus dem Raum Freiburg. Dort gibt es eine
Erdbebenfrühwarnstation, in dessen Umkreis von 10km keine Windkraftanlage



errichtet werden darf, weil die feinen Messgeräte durch diesen tieffrequenten Schall
gestört werden; sprich unbrauchbare Werte liefern. Ähnliche Beispiele gibt es aus
den USA.
Dass der Mensch ebenso feine Sensoren hat, ist unstrittig. An folgendem Beispiel aus
dem Haller Landkreis wird dies ersichtlich: An einer bestimmten Stelle auf einem
Spazierweg in der Nähe der beiden sehr viel kleineren als die im FNP vorgesehenen
Windkraftan lagen in Veinau fühlen sich manche Menschen so unwohl, dass sie die
Stelle fluchtartig verlassen müssen. Angesprochen darauf, sagte Herr Gentner von
den Haller Stadiwerken, dass ihm das Problem bekannt sei.

Einen Spazierweg kann man notfalls verlassen und meiden. Wenn jedoch die
eigenen vier Wände betroffen sind, ist die Lebensqualität massiv gemindert und die
Gesundheitsschäden sind eingeleitet. Außer Flucht, gibt es dann keinen Ausweg
mehr. Für Hauseigentümer kommt zum menschlichen Leid dann auch noch die
finanzielle Not hinzu - denn solche Häuser sind unverkäuflich.

Dass es neben Windkraftwerken andere Infraschallquellen gibt, wie z.B.
Wachmaschinen oder Autos, relativiert das Problem nicht. Kleingeräte sind mit den
sich in Dauerbetrieb befindenden Großkraftwerken nicht vergleichbar. Und Auto
fährt man auch keine 24 Stunden am Stück tagtäglich. Allerdings ist das Auto ein
gutes Beispiel für die Auswirkungen von Infraschall. Kopfschmerzen, allgemeines
Unwohlsein und Übelkeit - bis zum Erbrechen - sind häufige Folgen.

Neben der Studie des BUA erhebt ganz aktuell auch die Wiener Ärztekammer, die
bekannt dafür ist, Gesundheitsgefahren neuer Technologien früh zu erkennen und
auszusprechen, in ihrer Pressemitteilung vom 30. 04. 2014 die Forderung nach
umfassenden Untersuchungen: ‘Unser Ziel muss es sein, Schlafstörungen, psychische
Affektionen und irreversible Schädigungen des Gehörs durch Lärm, wie er auch bei
Windkraftanlagen entsteht, zu verhindern“ ... „Da sich bei Anrainern von
Windkraftanlagen Beschwerden durch übermäßige und vor allem niederfrequente
Schallentwicklung und Infraschall häuften, seien umfassende Untersuchungen
hinsichtlich etwaiger gesundheitsschädlicher Auswirkungen “unabdingbar‘.

Die Warnungen der Wiener Ärztekammer vor den Gefahren der
Mobilfunktechnologie wurde lange Jahre belächelt, die Ärzte wurden als Spinner -

oder wie die Leiterin unseres Gesundheitsamtes zu sagen pflegt als Esoteriker
abgetan (die lnfraschallproblematik negiert sie ähnlich) 2011 dann gab die WHO
eine Warnung heraus, Mobilfunk sei möglicherweise krebserregend. Inzwischen
werden in Österreich vermehrt Hirnchirurgen ausgebildet um der stetig steigenden
Zahl an Hirntumoren Herr zu werden.

Sowohl die Studie des BUA, die negative Auswirkungen von Infraschall auf das Herz-
Kreislauf-System, auf Konzentrations- und Reaktionszeit, Gleichgewichtsorgane, das
Nervensystem und die auditiven Sinnesorgane anführt, als auch die Pressemittelung
der Wiener Ärztekammer zeigen, dass die Behauptung in der Broschüre „Windkraft
und Infraschall“ des LUBW, schädliche Wirkungen durch Infraschall bei
Windenergieanlagen seien nicht zu erwarten, schlicht falsch ist.

Es erhebt sich der Verdacht, dass diese In die Irre führende Darstellung der
Durchsetzung des politischen Willens geschuldet ist, was die VG jedoch nicht
entpflichtet.



Die Erkenntnisse des BUA verpflichten die VG vor Aufstellung des FNP die Abstände
zur Wohnbebauung so festzulegen, das gesundheitliche Beeinträchtigungen der
Bevölkerung ausgeschlossen werden können (BauGB, § 1, Abs. 7). Dies ist jedoch,
wie bereits oben erwähnt, unterlassen worden, was rechtswidrig ist.

Schatte nwurf

Bei Festlegung des Abstandes zur Wohnbebauung im FNP wurde der Schattenwurf
nicht berücksichtigt. Schattenwurf jedoch stellt eine erhebliche Minderung der
Lebensqualität dar. Seine gesundheitsschödigenden Auswirkungen sind vergleichbar
mit denen des Diskolichts, das von visuellen Störungen bis hin zu epileptischen
Anfällen führt. Für den Abstand zur Wohnbebauung darf nicht die Realisierung des
Windparks als Kriterium zugrunde gelegt werden, sondern der Abstand zur
Wohnbebauung ist am Gesundheitsschutz auszurichten. Dies gilt für legliche Art von
Immission.

Im Rahmen der Vorstellung des Projektes ‚Windpark Kohlenstral3e‘ durch H. Gentner
und Auftragnehmer der Stadtwerke wurde deutlich, dass sich die Schallimmissionen
an oder auch über den Grenzwerten bewegen würden, insbesondere nachts
würden sie aller Wahrscheinlichkeit nach überschritten. Dies würde die
Lebensqualität und Gesundheit des überwiegenden Teils der Michelbacher
Bevölkerung erheblich beeinträchtigen und schädigen - mit allen gesellschaftlichen
Folgen. Überdies ist es gesetzlich nicht zulässig, sprich: die Kraftwerke müssten nachts
und teils auch tags abgeschaltet werden.

Die Gemeinde Michelbach würde - anders als die Partnergemeinden - in seiner
baulichen Entwicklung behindert, was § 1 Abs. 5 BauGB widerspricht. Darüber hinaus
wäre ein Rückgang der Einwohner durch Wegzug und Leerstände verzeichnen.
Dafür gibt es bereits Beispiel aus anderen Regionen.

Daran ändert auch nichts, dass angesichts des Bevölkerungsrückgangs, des
Landverbrauchs und der Flächenversiegelung Neubaugebiete grundsätzlich in Frage
zu stellen sind, denn die Siedlungsentwicklung würde dadurch nicht gestoppt,
sondern lediglich einseitig zu Gunsten der Stadt Schwäbisch Hall und evtl. der
übrigen Gemeinden der VG verlagert.

Ein Schelm, der Böses denkt: Schwäbisch Hall würde mit seinem Schachzug,
gleichzeitig zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Die Stadtwerke könnten ihr
Windkrattprojekt ohne nennenswerte Verluste für das Stadtgebiet Schwäbisch Hall
durchziehen und dank der erheblichen Minderung der Lebens- und Wohnqualität für
die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Michelbach, diesen Konkurrenten
weitgehend ausschalten.

5. WInd höffigkelt

Die mangelnde Windhötfigkeit setzt dieser lrrsinnsplanung die Krone auf.

Laut Windenergieerlass Baden-Württemberg, Nr. 4.1. gilt: „Für Inverstoren eine
Ertragsschwelle von 80% des EEG-Referenzwertes als Mindestrichtwert zum Nachweis
der Wirtschaftlichkeit eines Windenergieprojektes. Dieser Mindestbetrag wird in der



Praxis - fast unabhängig von Anlagentyp und Nabenhöhe - erst an Standorten mit
einer durchschnittlichen Jahresgeschwindigkeit von 5,8 m/s bis 6 m/s in 100 m Ober
Grund erreicht.“
Dies bedeutet, dass sich die Konzentrationsfläche „Östlich Michelbach“ nachweislich
nicht für rentable Windkraftanlagen eignet, denn hier beträgt die Windhöffigkeit -

laut Windenergieerlass, der als Grundlage gilt - nahezu ausschließlich 5,50 m/s bis
5,75 m/s in 100 m Ober Grund. Laut Windmessung der Haller Stadtwerke über den
Zeitraum eines Jahres wurden sogar durchschnittlich nur 5,2 m/s auf 100 m Höhe
gemessen.

Hinzu kommt, dass die Windkraftanlagen mit großer Wahrscheinlichkeit von April bis
Oktober aus Fledermausschutzgründen von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang
abgeschaltet werden müssten, ebenso - wie bereits weiter oben genannt - wegen
Überschreitung der Schalipegel, was die Rentabilität nochmals schmälert.

Da die Stadtwerke auf Biegen und Brechen dennoch an ihrem Projekt festhalten
wollen, wurden diese Werte unseriös zurechtgebogen.

Da die wirtschaftliche Rentabilität jedoch ein unabdingbarer Bestandteil im
Verfahren zur Aufstellung eines Flächennutzungsplans (FNP) darstellt, eignet sich die
Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ nachweislich nicht für rentable
Windkraftanlagen, auch dann nicht, wenn keine anderen geeigneten Flächen in der
Verwaltungsgemeinschaft zur Verfügung stehen. Denn es besteht keine
Verrflichtung, Konzentrotionsflächen für Windkraftanlagen zur Verfügung zu stellen
(vgl. Windenergieatlas Nr. 3.2.2.1).
Infolgedessen ist die Ausweisung des Konzentrationsgebietes „Ostlich Michelbach“,
rechtswidrig und somit zurückzunehmen.

Zusammengefasst:

Beim geplanten ‚Windpark Kohlenstraße‘ stehen der Eingriff in die Natur und
Landschaft, die Gesundheitsschädigungen der Bevölkerung von Michelbach, aber
auch anderer Anrainergemeinden, in keinem Verhältnis zum äußerst geringen
Nutzen dieser Energieform. Nutzen aus diesem Projekt würden möglicherweise die
Stadtwerke ziehen und finanzieller Art auf jeden Fall die Pfarrverwaltung.

Die Stadt Schwäbisch Hall, nebst den Stadtwerken, beharren trotz eindeutigem
Votum der Michelbacher Bürgerinnen und Bürger gegen den „Wlndpcirk
Kohlenstraße“ auf ihrem Projekt - und dies obwohl H. Gentner als Geschäftsführer der
Stadtwerke wiederholt öffentlich verlautbart hat, dass er den Windpark nicht gegen
den Willen der Michelbacher durchsetzen werde. Wortbruch gehört offensichtlich
inzwischen auch zum Geschättsgebaren der Stadtwerke Schwäbisch Hall.

Unabhängig davon ist eine Energiewende ist überfällig.

- Sie kann jedoch nur gelingen, wenn wir nicht zerstören was wir erhalten
wollen.

- Sie wird nur gelingen, wenn sie auch unseren Mitgeschöpfen das Recht auf
ihren Lebensraum - der für viele Tierarten ohnehin schon ein Rückzugsraum
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ist - einräumt.

Sie wird nur gelingen, wenn die körperliche und seelische Gesundheit der
Bevölkerung nicht angegriffen wird.

- Sie wird nur gelingen, wenn die essentiellen Bedürfnisse nach Erholung und
Ruhe in einem von Lärm und technischen Beeinträchtigungen freien Natur-
und Landschaflsraum gewahrt bleiben.

Das Konzept der Energiewende mit dem Mix aus Erneuerbarer Energien,
Energieeffizienz und Energleeinsparung, war ganz sicher gut gemeint. Das will Ich
nicht in Abrede stellen. Auch Ich war jahrelang davon überzeugt. Doch der Teufel
liegt im Detail. Schwierigkeiten und Hindernisse treten oft erst bei der
Umsetzungsplanung zu Tage. Fehler zu machen, die Folgen eines Konzeptes und
einer Technologie nicht bis ins Letzte zu überblicken, ist menschlich und verzeihlich.
Aus Eitelkeit, aus Verbissenheit, aus Prestigegründen, aus Gier,... an einem falschen
Plan festzuhalten, ist jedoch verwerflich. Es braucht Stärke und Mut zu erkennen und
sich einzugestehen, dass ein Konzept nicht aufgeht. Und es braucht noch mehr von
beldem dies gegenüber der Öffentlichkeit zuzugeben. Von Menschen in
Führungspositionen erwarte ich diese Eigenschaften.

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie werden mir nun sofort mit den fehlenden Alternativen kommen. Die Botschaft, es
gäbe keine, hör Ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
In einem Tüftlerland wie Deutschland, Im Land der Ingenieure Ist es lediglich die
Frage, welche! Ansätze und Forschungen unterstützt werden, Ich weiß, dass es
erfolgversprechende gibt. Wer auf den Mond fliegen kann, kann auch eine
menschen- und naturverträgliche Energiewende bewerkstelligen. Dessen bin ich mir
sicher.

Freundliche GrOße

gez.
(Beate Braun)
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An die Stadt Schwäbisch Hall
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74523 Schwäbisch Hall
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Stadt Hall

Baurechtsamt

Öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsge
meinschaft Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (TeilfortschreibungWind-
energie)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit gebe ich die folgende Stellungnahme mit
nachstehenden Einwendungen ab:

1. Grundsätzliche Einwendungen zur Erstellung
des Flächennutzungsplans

1. Zu den Vorgaben

Wesentliches Merkmal der Bauleitplanung ist die gerechte Abwiigung von priva
ten und öffentlichen Belangen. Deshalb sind bei derAusweisung der Fiu c/zen in
besonderem Maße derAnwo/znerschutz sowie der 7‘/atur-, Umwelt- und Land
sc/zaftssc/wtz zu bertcksic/ztz-en. Weiter sollen in Bezug aufeine wirtschaftliche
Nutzung nur Fluchen mit einer geeigneten Windhbffigkeit ausgewiesen werden.
Die unterschiedlichen Interessen setzen eine sorgflultige Ab wuigung aller Belange
und ein nachvollziehbares, schlussiges Plankonzept voraus.
So zu lesen unter Planungsziel im Erläuterungsbericht mit Nachtrag vom
Juni 2014 der 8. Fortschreibung des Flächennutzungsplans - Teilfortschrei
bung „Windenergie“ -

„Der FNP-Fortsc/zreibung muss ein schlüssiges und nachvollziehbares Piankonzept
zugrunde liegen. Untersuchungsgrundlage bildet das gesamte Gebiet der VVG.
Aufden ausgewiesenen KonzentrationsJiiichen muss eine spiitere Windenergienut



zung aufgrund derprognostizierten WindhöJfig/ceit auch tatsüchlich möglich

sein.. ‘ wird unter dem Stichwort Methodik ausgeführt. Weiter heißt es dort:

Geezgnete Flüchen werden über ein Ausschlussverfahren ermittelt. Hierbei wer

den in einem ersten Schritt anhand VOfl harten und weichen Tabubereichen, die

grundsütziichzfiir eine TVindkraftnutzung geeigneten Flüchen im Gebiet des Ge

meindeverwaltungsverbandes ermittelt. Anschließend werden die verbleibenden

Flüchen anhand von. Abwügungskriterien bewertet und somit dieflur die Aifnah

me in den Flüchennutzungspian geeigneten Flüchten ermittelt.“

2. Zur Umsetzung der Vorgaben

Die oben genannten gut und sachlich klingenden Forderungen wurden im

Planungsverfahren nicht eingehalten. Indizien dafür sind in den „Einge

gangenen Anregungen anlässlich der frühzeitigen Beteiligung der Öffent

lichkeit, Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange vom

14.05.2012 bis 14.06.2012“ zu finden.

So schreibt das Landratsarnt zum Gebiet Limpurger Berge:

„Wegen diverser Ausscklusskriterien (Bannwald, Schonwald, FFH Gebiet) et“net

szd der südliche Teil der Potentia(fiüche auch von den dort vorgefundenen Wind-

geschwindigkeiten her eher als der nördliche Teilflir die Aufitellung von Wind

kraftanlagen.“

Diese Feststellung ist hinsichtlich der Windgeschwindigkeit fragwürdig. Die

Werte imWindatlas sind gerechriete und keine gemessenen Werte. Inso

fern ist die Formulierung des Landratsamts irreführend, weil sie eine nicht

gegeben Objektivität vorspielt. Das ist rechtlich angreifbar, weil diese vor

gebliche Feststellung die weiteren Planungen gelenkt hat.

Dass das Landratsamt ohne sachliche Grundlage und damit rechtswidrig

lenkt, beweist die anschließende Feststellung:

„Es ist sicher ein reizvoller Gedanke dort zusammen im Grenzgebiet mit den zwei

anderen Gemeindeverwaltungsverbiinden Limparger Land und Oberes Bühlertal

einen praktisch gemeinsamen Schwerpunktflur die Aufitellung von Windkraflan -

lagen zu bilden...“

Es folgt nur die Einschränkung

„Dabei ist allerdings das wertvolle Landschaftsschutzgebiet „ Westabfall der Lim

purgerBerge“soweit es noch von der Potential liiche betroffen sein sollte, auszu

nehmen.

Es ist daher anzuzweifeln, dass wirklich die geeignetsten Bereiche für Kon

zentrationszonen innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft „gefunden“ wur



den und ob das Ausmaß der Konzentrationszonen sachgerecht und fair

hinsichtlich der relativen Belastung der Partnergemeinden ist. Es ist nach

rein sachlichen Kriterien nicht nachvollziehbar,

• warum die Verwaltungsgemeinschaft unter Federführung der Stadt

Schwäbisch Hall zu einer Konzentrationsfläche Östlich Michelbach“ von

einer Größe von 4,17 km2 kommt. Während innerhalb des Stadtgebietes

von Hall alle Konzentrationsflächen ca. 2% der Gesamtfläche

ausmachen, muss Michelbach eine Konzentrationsfläche verkraften, die

etwa 2% seiner eigenen Gemeindefläche entspricht.

• warum die Verwaltungsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit der

Gemeinde Braunsbach das im Nordosten der Stadtgemeinde Schwäbisch

Hall gelegene windhöffige Gebiet zwischen Otterbach über Wolpertsdorf

bis Biihlerzimmern als Konzentrationszone für Windenergie ausklammert.

warum das Landratsamt für das Gebiet von Gailenkirchen und Wackers

hofen offensichtlich eine besonders hohe Schutzwürdigkeit feststellt und

die Bedeutung für die Naherholung betont, für Michelbach aber nicht.

• warum das Landratsamt den Charakter eines Regionalen Grünzugs bei

Gailenkirchen höher bewertet als in den Limpurger Bergen.

warum das Landratsamt den Schutz des „für die gesamte Region Hohen

lohe bedeutsame Freilandmuseum Wackershofen“, also eine touristische

Attraktion offensichtlich höher bewertet als den Schutz von Wohnbevöl

kerung. „Das Museum solle weiterhin in eine möglichst unberii/zrte und ur

spriinglic/ze biiuerliche Kulturlandschaft eingebettet bleiben.“

Der Erhiuterungsbericht zum FNP enthält keine Begründung, weshalb

andere Gebiete des Planungsgebietes, also des Gesamtgebietes der Verwal

tungsgcmeinschaft Schwäbisch Hall, als Konzentrationszonen ausgenom

men sind.

Das ist ein schwerer Planungsfehler:

• Nach dem Windenergieerlass Baden-Württemberg ist für das gesamte

Planungsgebiet, also für das gesamte Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft

zu ermitteln, welche Bereiche sich für Windenergie eignen.

1 Diese Zahl musste aus den ausgelegten Unterlagen per Schätzung ermittelt werden, da eine genaue

tabellarische Ubersicht fehlt.
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• Dies widerspricht auch der Entscheidung des Bundesverwahungsge

richts vom 13.12.2012,Az. 4 CN 1.11. Zitat aus der genannten Entschei

dung: „Die gemeindliche Entscheidung muss ‘zicht nurAuskunft darüher geben,

von welchen Erwiigungen diepositive Standortzuweisung getragen wird, son

dern auch deutlich machen, welche Gründe es rechfrtigen, den übrigen Pla

nungsraum von Windenergieanlagenfreizuhalten (‘vgl. Urteile vom 17. Dezem

ber2002 - BVerwG 4 C 15.02 - BVerwGE 117,287<298> und vom 13. Mürz 2003

-BVerwG 4 C3. 02 - ?‘fVwZ 2003, 1261,).“

3. Fazit:

Der jetzt ausgelegte Flächennutzungsplan ist rechtswidrig und damit un

gültig, da das Verfahren nicht sachgerecht durchgeführt wurde.

• Die Stadt Schwäbisch Hall hat die Federführung bei der Planerstellung

für die Verwaltungsgemeinschaft ausgenutzt, um das Stadtgebiet von ()
Schwäbisch Hall so weit wie möglich zu schonen und die Gemeinde Mi

chelbach an der Bilz übermäßig zu belasten.

• Das Landratsamt Schwäbisch Hall hat bei den vorbereitenden Planun

gen die Belange der Bürger unzureichend berücksichtigt. Das betrifft

die Bürger von Michelbach und Hirschfelden in besonderem Maße.

II. Einwendungen zur behaupteten Eignung des

Gebiets „Östlich Michelbach“

1. Widerspruch zum Landesentwicklungsplan

Bei den Limpurger Bergen handelt es sich um eines der größten geschlos

senen Waldgebiete ohne Bebauung in unserer Region mit einer großen Ar

tenvielfalt. Der Landesentwicklungsplan stellt solche besonderen Natur-

räume unter Schutz. So heißt es dort unter Nr. .1.2.2 Abs. 2 (Z), dass „die

überregional bedeutsamen naturnahen Landschaftsriiume müglichst unzerschnit

ten in ihrem landschaftlichen Zusammenhang erhalten und untereinander vernetzt

werden“ sollen und „überregional bedeutsame Vr- undEntsorgungseinriciztun

gen ... grundsiitzlich zu vermeiden“ sind.

Der Regionalverband hat dazu die „Regionalen Grünzüge“ definiert und

auch das hier betroffene Gebiet der nördlichen Limpurger Berge, in dem

die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelhach“ liegen soll, ausge

wiesen.
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Die infolge der immensen Größe der Konzentrationszone „Östlich Michel-

bach“ mögliche Vielzahl von Windenergieanlagen — wie der bereits zur Ge

nehmigung beantragte Windpark Kohlenstraße zeigt — stellt eine überregi

onal bedeutsame Versorgungseinrichtung im Sinne des Landesentwick

lungsplanes dar.

Deshalb widerspricht die Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ den

Vorgaben des Landesentwicklungsplans und ist deshalb unzulässig.

Die unmittelbar an die Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ angren

zenden Konzentrationszonen „Limpurger Wald“ (Stadt Gaildorf) und „Obe

res Bühlertal“ (Gemeinde Obersontheim) ermöglichen sogar eine noch

stärkere Nutzung dieser bisher unberührten Waldgebiete mit industriellen

Windenergieanlagen. Dies ist bei der Beurteilung der Zulässigkeit der Kon

zentrationszone „Östlich Michelbach“ zu berücksichtigen. Im Ergebnis wi

derspricht das Zusammenwirken dieser drei Konzentrationszonen in den

nördlichen Limpurger Bergen den Zielen des Landesentwicklungsplans e

norm. Konzentrationszonen für Windenergieanlagen sind deshalb in die

sem bislang unberührten Waldgebiet, jeden- falls mit diesem äußerst gro

ßen Flächenverbrauch, nicht zulässig.

2. Die erforderliche Windhöffigkeit ist nicht gegeben 1

Im Erläuterungsbericht mit Nachtrag vom Juni 2014 heißt es hierzu wie

folgt:
„Je nach Anlagentyp, Turmhühe undHühe des Standortes iiber Meer ist zum Errei

c/zen dieser Mindestertragsschwelle eineflur den jeweiligen Standort ermittelte

durchschnittliche Jahreswindgeschwindigkeit von etwa 5,3 m/s bis 5,5 mIs in 100 rn

über Grund erforderlich. (VgL WE-Erlass BW (Kap. 4. ‘»“

Der Erläuterungsbericht verschweigt dabei aber die für die Wirtschaftlich

keit entscheidungserheblichen Tatsachen.

Denn imWindenergieerlass Baden-Württemberg, dort unter Nr. 4.1 heißt

es nämlich hierzu wie folgt: „Für Investoren gilt daher meist die Ertragsschwelle

von 80 % des EEG-Referenzertrags als Mindestrichtwert zum Nachweis der Wirts

chaftlichkeit eines Windenergieprojektes. Dieser Mindestertrag wird in der Praxis

—fast unabhüngig von Anlagentyp und 7‘/aben- hühe — erst an Standorten mit einer

durchschnittlichen Jahreswindgeschwindzgkeit von 5,8 m/s bis 6 mIs in 100 rn über

Grund erreicht.“

Grundlage für die Windhöffigkcit ist der Windatlas Baden-Württemberg

(Windencrgiecrlass Baden-Württemberg Nr. 4.1).
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Danach werden aber in der geplanten Konzentrationszone „Östlich Michel-

bach“ fast ausschließlich nur durchschnittliche Jahreswindgeschwindigkei -

ten von 5,50 bis 5,75 m/s in 100 Meter über Grund angegeben.

Die Prognose des Windatlas wird durch die von den Stadtwerken durchge

führte Windmessung noch stark unterschritten. Hier wurden im Zeitraum

April-Oktober 2013 nur 4,9 m/s in 100 m Höhe gemessen. In einer Ver

gleichsrechnung wird dieser Wert auf 5,6 m/s hochgerechnet.

Von den Stadtwerken wird die Hochrechnung angeführt, weil der Messzeit

raum angeblich unterdurchschnittlich gewesen sei. Dazu wird ein Ver

gleichszeitraum von 1996 bis 2009 verwendet. Windertragsdaten der Jahre

2000-20 13 von 4 HohenloherWindkraftanlagen zeigen, dass die Windge

schwindigkeit einen langfristigen Trend von etwa 0,49%/Jahr nach unten 0
aufweist. Deshalb ist ein weit zuruckliegender Vergleichszeitraum nicht zu

lässig.
Die anhand des Vergleichszeitraums errechnete Windgeschwindigkeit von

5,6 m/s am Standort des Messmastes ist daher in Zweifel zu ziehen.

Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ eignet sich dem

nach nicht für rentable Windenergieanlagen. Die wirtschaftliche Rentabili

tät ist dabei unabdingbarer Prüfungsbestandteil im Verfahren zur Aufstel

lung eines Flächennutzungsplans . Dies gilt insbesondere dann, wenn — wie

hier bei der geplanten künftigen Nutzung durch Windkrafträder — starke

Eingriffe in Natur, Umwelt und Landschaft erfolgen.

Andernfalls widerspräche dies den Vorgaben der gesetzlichen Vorschrift des

§ 1 BauGB, die entgegenstehenden öffentlichen und privaten Belange ge

geneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

Abschließend ist festzustellen, dass keine Verpflichtung besteht, Konzentra

tionszonen für Windenergieanlagen festzulegen. Dies ergibt sich auch aus

dem Windenergieerlass, dort unter Nr. 3.2.2.1:

„Sind im. gesamten Gebiet der Kommune keineflur die Windenergienutzung geeig

neten Flic/zen zufinden, darfdie Kommune keine Konzentrationszonen vorsehen,

weil mit der Darstellung von flur die Windenergienutzung ungeeigneten Flic/zen

der Gesetzeszweck des §‘ 35 Abs. 3 S 3 Bau GB verfehlt wurde. In diesen Fiillen

richtet sich die Zu&issigkeit von Windenergieanlagen nach § 35 Abs. 2 Nr 5

BauGB.“
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Mit anderen Worten: Die Ausweisung einer Konzentrationszone für Wind-

energie in einem ungeeigneten Gebiet ist schlechthin gesetzeswidrig.

Die geplante Ausweisung des Gebiets „Östlich Michelbach“ ist folglich zu

rück zu nehmen, da sie andernfalls aus vorgenannten Gründen rechtswidrig

wäre.

3. Das Landschaftsbild würde unzulässig beeinträchtigt ERH

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind deren Auswirkungen auf die

städtebaulichen Belange der betroffenen Gemeinden und die Gestaltung

des Orts- und Landschaftsbildes ( 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) zu berücksichti

gen. Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ befindet sich

in den nördlichen Limpurger Bergen. Die Limpurger Berge sind eines der

regional größten geschlossenen Waldgebiete ohne Bebauung mit deshalb

hoher Artenvielfalt. Diese Waldbcrge, die sich mit einer mittleren Höhe von

ungeffihr 500 m ü. NN über das Naturschutzgebiet Kochertal (ca. 290 m ü.

NN) zwischen Westheim und Tullau und über die oberhalb des Tals gelege

nen Ortschaften der Gemeinde Michelbach an der Bilz erheben, prägen das

Orts- und Landschaftsbild der Gemeinde Michelbach an der Bilz in beson

ders charakteristischer Weise.

Dieses besondere Landschaftsbild ist auch für die auf der linken Kochersei

te gelegenen Ortschaften der Gemeinde Rosengarten, der Gemeinde Mi

chelfeld und der Stadtgemeinde Schwäbisch Hall stark prägend. Die Ge

sarntheit der alle die Haller Bucht umgebenden, bisher unbebauten Wald-

berge der Limpurger Berge und des Mainhardter Waldes stellen ein in

Süddeutschland einzigartiges Landschaftsbild dar. Wie der Name sagt, bil

den diese Waldberge eine nach Norden offene „Bucht“ des Kochertals. Die

weitere Besonderheit der Haller Bucht ist, dass oberhalb des unter Natur-

schutz stehenden Muschelkaiktals des Kochers westlich davon landwirt

schaftlich genutzte Ebenen und östlich davon der fast unmittelbare Aufstieg

zu den Limpurger Bergen das Landschaftsbild stark prägen.

Die sich gegenüber liegenden unbebauten Waldberge der Limpurger Berge

und des Mainhardter Waldes sind an der weitesten Stelle nur ca. 10 Kilo

meter entfernt. Infolge dieser kurzen Distanz und der Verbindung dreier

unterschiedlicher Naturräume auf kleiner Fläche, nämlich des engen ge

wundenen Kochertals, der darüber liegenden Muschelkalkfläche, dem süd

westlichsten Teil der Hohenlohcr Ebene, und den sie flankierenden Keu

perbergen ist die Haller Bucht von besonderem Reiz. Diese im Übergangs-



bereich von Keuper- zum Muschelkalkgebiet gelegene Beckenlandschaft ist

in Süddeutschland einzigartig. Sie ist deshalb besonders schützenswert.

Die Errichtung von Windkrafträaern auf den Bergrücken würde dieses ein

zigartige Landschaftsbild zerstören. Außerdem würden solche exponierten

Windkrafträder die umliegende Haller Bucht, da nur wenig entfernt von

den steilen Bergabhängen, erdrücken. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-

Württemberg hat bereits mit Urteil vom 16.10.2002 (8 S 737/02) entschie

den, dass Windenergieanlagen in solch exponierter Lage wegen Ver

unstaltung des Landschaftsbildes unzulässig sind.

Das Gericht stellt fest, „die Windkraftanlagen sollen ... an besonders exponier

tei von weit her einsehbarer Stelle aufder bisher von vergleichbaren Anlagen un

belasteten und landschafthich besonders reizvollen“ Gebiet errichtet werden.

Es kritisiert die „Massivittit“ der Anlagen und die,, typischen Drehbewegung

der Rotorbliitter in großer Höhe “.

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat sich dieser Rechtsprechung mit

seinem Urteil vom 18.11.2004,

Az. 7 A 3329/01 angeschlossen.

Die diesen Urteilen zugrunde liegenden Voraussetzungen liegen bei der

Haller Bucht gleichfalls vor. Die Errichtung von Windkrafträdern auf den

Bergrücken der Limpurger Berge und auch in exponierter Lage auf dem

gegenüber liegenden Mainhardter Wald veriinstalten das Landschaftsbild

und ist deshalb wegen Verstoßes gegen die gesetzliche Bestimmung des § o
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, die im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7

BauGB bei Aufstellung bzw. Änderung des FNP zu beachten ist, rechtswid

rig.

Zudem gehört seit 01.01.2014 das gesamte Gebiet der Gemeinde Michel-

bach an der Bilz zum Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald.

Nach § 3 der Verordnung des Umweltministeriums über den Naturpark

„Schwäbisch-Fränkischer Wald“ heißt es zum Zweck des Naturparks wie

folgt:
„(‘1,,) Zweck des IVaturpar/cs Sch.wöhisch-Frönkischer T‘Vald ist, diesen als vorbildli

che
Erholungslandschaft zu entwickeln und zu pflegen, insbesondere 1. die charakte

ristische Landschaft mit ihrem vie([dltigen Wechsel zwischen ausgedehnten Wl

dem, zahlreichen Böchen und Seen und mit ihren mosaikartig eingehetteten,

landwirtschaftlich genutzten Verebnungenfiir eine harmonische und aufdiese
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Landschaft abgestimmte Erholungsnutzung zu erhalten, zu pflegen und zu er

schließen,
2. die natirliche Ausstattung mitLebensriimmen fiir eine vie(flultigefreilebende

Tier- undPflanzenwelt zu bewahren, zu. ‘erbesserrz, sowie

3. eine möglichst ruhige uridnaturna/ieErholungfiir dieAilgemeinheitzu gewiihr

leisten und den Bau, die Unterhaltung und unentgeltlicheATutzung umweltvertriig

lic/zer Erliolungseinric/itumigen zußrdern.

(2) Im Naturpark sollen in sinn-‘oller riiumlicherDfferenzierung die versc/iie

denen Erholungsformen mit anderen Nutzungsformen und den 6kologischen Er

fordernissen aufeinander abgestimmt und entwickelt werden. Dabei sollen Erho

lungseinrichtungen in Orts- nahe und in Besuchersch werpunkten zusammengefasst

werden. Bisher nur wenlg besuchte Bereiche sollen der ruhigen und naturnahen

Erholung vorbehalten bleiben. Bisher weitgehend unbelastete Bereiche mit vie(fiul

tiger oder seltener Arten - undBiotopausstattung sollen als Vorrangfluchen flur die

7‘/atur erhalten bleiben und entwickelt werden.

(3)...“

Die künftige Nutzung der ausgedehnten Wälder der (nördlichen) Limpur

ger Berge für Windenergie widerspricht dem Zweck der Naturparkverord

nung in mehrfacher Hinsicht. Denn mit dem Bau von landschaftsprägen

den Windkrafträdern auf den Höhen der östlich Michelbachs gelegenen

Bergrücken wird die bereits vorstehend beschriebene charakteristische

Landschaft der Haller Bucht zerstört, was der in der Naturparkverordnung

geschützten harmonischen Erholungsnutzung zuwider läuft.

Desweiteren werden durch die Lärmimmissionen die ruhige und naturnahe

Erholung für die Allgemeinheit gestört (siehe hierzu Ziffer 1. 3.). Das Gebiet

der geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ ist ein bisher weit

gehend unbelasteter Bereich mit vielfähiger und seltener Arten- und Bioto

pausstattung im Sinne der Naturparkverordnung. Der Bau von Windener

gieanlagen in diesem Gebiet widerspräche dem Ziel, diese Bereiche als Vor

rangflächen für die Natur zu erhalten.

Eine Erlaubnis nach § 4 der Naturparkverordnung, die Konzentrationszone

auszuweisen oder dort Windenergieanlagen zu errichten, wäre zweckwidrig

und schlechthin rechtswidrig. Dasselbe gilt für die anderen drei Konzentra

tionszonen, soweit damit in exponierter Lage zur Haller Bucht die Errich

tung von Windkrafträdern zugelassen werden soll.

Zusammenfassend ist also festzustellen, dass jedenfalls die Konzentrati

onszone „Östlich Michelbach“ wegen Verunstaltung des Orts- und Land

schaftsbildes und wegen Zweckwidrigkeit zu den Zielen des Naturparks

Schwäbisch-Fränkischer Wald rechtlich nicht zulässig ist, da sie den ge



setzlichen Bestimmungen der § 1 Abs. 6 Nr. 5, 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB und

der Vorschrift des § 3 der Verordnung des Naturparks widerspricht.

4. Das Naherholungsgebiet Einkornwald wird entwertet

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Auswirkungen auf die sozia

len Bedürfnisse der Bevölkerung wie beispielsweise deren Belange von

Sport, Freizeit und Erholung ( 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB) zu berücksichtigen.

Die Wälder der nördlichen Limpurger Berge — der sog. Einkornwald — die

nen schon immer der örtlichen Bevölkerung, gerade auch den Bürgern der

Stadt Hall, als Naherholungsgebiet. Es gibt eine Vielzahl von markierten

Wanderwegen. sogar der Hauptwanderweg 3 des Schwäbischen Aibvereins

(Main-Neckar-Rhein-Weg von Wertheim nach Lörrach) durchquert die ge

plante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“.

«. .
0

Die geplante Konzentrationszone „Ostlich Michelbach liegt im Herz des s

Naherholungsgebietes. Nach Errichtung von Windkrafträdern wird eine

Nutzung als Naherholungsgebiet nicht mehr ungestört möglich, teilweise

wahrscheinlich sogar ohne Gefahr für Leib und Leben gar nicht mehr mög

lich sein. Im Winter stellt insbesondere Eiswurf eine hohe, evtl. sogar tödli

che Gefahr für Spaziergänger und Wanderer dar.

Werden die Rotoren abgeschaltet, mindert das die Rentabilität der Wind

energieanlagen (vgl. auch Ziffer 1. 1.). Außerdem können Rotoren ohnehin

nicht komplett abgestellt werden, sie drehen sich trotz der Abschalttechnik

langsam weiter; womit der Eiswurf nicht ausgeschlossen wird. Alternativ

käme deshalb im Winter nur eine Sperrung der Umgebung der Windener

gieanlagen in Betracht. Damit wäre eine Nutzung des Einkornwaldes als 0
Naherholungsgebiet im Winter oftmals nicht mehr möglich.

Doch auch während der restlichen Jahreszeiten von Frühjahr bis Herbst

wird eine ungestörte Nutzung als Naherholungsgebiet nicht mehr möglich

sein. Denn insbesondere die von den Windrädern ausgehenden Schallim

missionen werden die im Einkornwald bisher herrschende Ruhe stören

und damit nachhaltig den Erholungswert mindern.

Eine Abwägung des Erholungswertes einerseits und der Wirtschaftlich.

keit andererseits muss angesichts des hohen Stellenwertes der hier tat

sächlich genutzten zahlreichen Möglichkeiten als Naherholungsgebiet

und aufgrund der geringen Windgeschwindigkeiten im Einkornwald (sie.

he hierzu Ziffer 1. 1.) zu dem Ergebnis führen, dass die geplante Konzen
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trationszone „Östlich Michelbach“ rechtlich nicht. zulässig ist. Zudem wi

derspricht diese geplante Korizentrationszone dem Zweck des Naturparks

Schwäbisch-Fränkischer Wald (hierzu vorstehend Ziffer 1. 2.).

5. Windkraftanlagen im Wald schaden dem Klima V

Die Limpurger Berge sind eines der größten geschlossenen Waldgebiete

der Region. Ein geschlossenes Waldgebiet bewirkt eine bestimmte klein-

klimatische Situation. Durch die bei Bau und Betrieb der Windenergieanla

gen erforderlichen Rodungsflächen werden andere Waldstrukturen mit

großen Lichtungen geschaffen. Die Auswirkungen auf den Wald können

nicht durch den auf den ersten Blick klein erscheinenden Rodungsflächen

im Verhältnis zur gesamten Waldfläche erfasst werden. Ein von mehreren

Windkraftanlagen durchlöcherter Wald verliert als Ganzes an Wert für den

Klimaschutz. Ein Positionspapier des NABU-Landesverbandes Branden

burg „Windkraftanlagen im Wald/Grundlagen für eine Bewertung aus na

turschutzfachlicher Sicht“ von 2011 nennt die Gesamtfolgen: „Sicher ist dass

der bisher geschlossene Wald und seine Funktionen zerstört werden.. .Durch 0ff

nung des geschlossenen Waldes wird u. a. das Waldinnenklima zerstört. Dies hat

weitreichende Folgen, nicht nurflur viele Tier- undPflanzenarten, sondern insbe

sondere auc/zJiir die Grundwasserneubildung. “(Anlage 1)

Durch die Rodungen wird es zwangsläufig zu einer Veränderung des beste

henden Mikroklimas kommen. Diese Veränderung des heute bestehenden

Mikroklimas wird in der Folge sich auch auf die bestehende Flora und Fau

na, darüber hinaus auch auf die in ihrer unmittelbaren Umgebung leben

den Menschen auswirken. Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16 Mai

2014 und in den anderen umweltbezogenen Unterlagen wird diese Proble

matik nicht einmal thematisiert.

Die Möglichkeit der Veränderung des Mikroklimas mit ihren Folgen für

Mensch, Tier- und Pflanzenwelt ist aber gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7a) und 7c)

BauGB zwingend zu prüfen. Das Unterlassen dieser Prüfung stellt einen

schweren Verfahrensfehler dar und führt zur Rechtswidrigkeit des geplan

ten Entwurfs des Flächennutzungsplanes.

Da diese Prüfung nicht erfolgt ist, ist sie nachzuholen. Das Prüfungser

gebnis mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen und Folgerungen für

den Flächennutzungsplan ist nach Maßgabe des § 3 BauGB erneut öf

fentlich auszulegen.
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Das Landratsamt begründet den Bau von Windkraftabnlagen in den

Limpurger Bergen mit dem Klimaschutz. Diese Feststellung wird durch

die unmittelbare Klimaschädigung (siehe NABU-Papier) widerlegt.

Die Behauptung des Landratsamts wird auch grundsätzlich durch die

Tatsache widerlegt, dass trotz Ausbau der Windenergie der C02-Ausstoß

in Deutschland gestiegen ist. Unter den gegenwärtigen rechtlichen und

ökonomischen Bedingungen (EEG in Kombination mit dem Zertifikate-

handel) kann es auch ohne Waldzerstörung grundsätzlich keinen Klima

schutzbeitrag durch Windkraft geben.

5. Der Artenschutz wird fahrlässig behandelt

Allgemeine Kritik

Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16.0.2014 wird festgestellt, dass

neben anderen schützenswerten Tierarten insbesondere auch Rotmilan und

Schwarzmilan sowie verschiedene Fledermausarten in der geplanten Kon

zentrationszone „Östlich Michelbach“ vorhanden und zu berücksichtigen

sind. In diesem Umweltbericht wird ein zusätzlicher Untersuchungsbedarf

(,‚Spezielle artenschutzrechtliche Priifung mit entsprechenden Untersuchungen in

nerhalb des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. ‘im Rahmen

der Aufstellung des Flächennutzungsplanes festgestellt.

Eine solche spätere Untersuchung widerspricht eindeutig den gesetzlichen

Vorgaben. Denn nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. a) und lit. b) BauGB sind bereits

„bei der Aufstellung der Bauleitpläne ... die Auswirkungen auf Tiere, Pflan

zen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen

sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, ... die Erhaltungsziele

und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnatur

schutzgesetzes“ zu berücksichtigen.

Diese Vorschrift wird durch § la BauGB ergänzt. Infolge Verweisung des

Abs. 3 und Abs. 4 dieser gesetzlichen Regelung ist die Vorschrift des § 34

des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) entsprechend anzuwenden und

sind die darin enthaltenen Regelungen im Rahmen der nach § 1 Abs. 7

BauGB zu erfolgenden Abwägung unbedingt zu berücksichtigen.

Nach § 34 Abs. 2 BNatSchG ist aber ein Projekt (hier die aufgrund der Kon

zentrationszone zulässige Windenergieanlage) nicht zulässig, wenn das Pro

jekt zu erheblichen Beeinträchtigungen von Umwelt und Natur in diesem

Gebiet führt.
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Ausnahmen nach § 34 Abs. 3 BNatSchG sind nicht ersichtlich. Denn das

Projekt, nämlich Bau und Betrieb künftiger Windenergieanlagen in diesem

Gebiet, ist nicht in überwiegendem öffentlichem Interesse. Es widerspricht

sogar dem öffentlichen Interesse, da Windenergieanlagen dort wegen der

geringen Windgeschwindigkeiten unrentabel sind (Ziffer 1. 1.), unabhängig

hiervon sie insbesondere das Orts- und Landschaftsbild verunstalten und

dem Zweck des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald widersprechen

(Ziffer 1. 2.), dem Erholungswert dieses Gebietes zuwider laufen (Ziffer 1. 3.)

sowie den Artenschutz geffihrden, wie nachstehend zu erläutern sein wird.

Zum Rotmilan

Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16.05.2014 wird festgestellt, dass in

der geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ neben anderen

windkraftempfindlichen Vogelarten der Rotmilan vorkommt.

Da diese Vogelart zu den besonders streng geschützten Arten gehört, ist ein

Eingriff in deren Lebensraum — wie im Umweltbericht festgestellt — als

hoch einzustufen. Der Umweltbericht stuft aber das Eingriffsrisiko infolge

der geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ als gering ein. Die

se Einschätzung ist nicht nachvollziehbar.

Bevorzugter Nahrungsraum des Rotmilans ist offenes an Wälder oder grö

ßeren Baumbestand angrenzendes Kulturland, wie landwirtschaftlich ge

nutzte Wiesen und Viehweiden. Auf beiden Seiten der Limpurger Berge

werden diese Voraussetzungen erfüllt. Der Rotmilan ist ein guter Flieger

und erreicht oft Flughöhen bis 500 Meter. Seine Flugfähigkeiten ermög

lichen es dem Rotmilan, auch weite Strecken zurückzulegen, um den Nah

rungsraum zu wechseln. So wurde auch laut dem Umweltbericht vom

16.05.2014 beobachtet, dass der Rotmilan solche Nahrungsraumwechsel,

jedenfalls von Winzenweiler aus zum Fischachtal einerseits und ins Kocher

tal andererseits, durchführt (vgl. S. 39).

Aufffihlig ist aber die im Umweltbericht auf Seite 39 behauptete Beobach

tung, dass der Rotmilan nur diesen von Winzenweiler ausgehenden Nah

rungsraumwechsel mache und außerdem die geplante Konzentrationszone

„Östlich Michelbach‘ umfiiege. Diese Beobachtung ist unglaubwürdig.

Denn weitere geeignete Nahrungsräume befinden sich westlich der Lim

purger Berge nördlich des Hagenhofs (Gemeinde Michelbach), nördlich des

Buchhorns im Bereich des Landschaftspfiegehofs (Gemeinde Michelbach)

und im Wertbachtal nördlich von Eutendorf (Stadt Gaildorf), die von den
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im Osten der Limpurger Berge gelegenen durch Wiesen geprägten Fisch

achtal mit einer Entfernung von zwei bis höchstens drei Kilometern über

die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ für den Fiotmilan

äußerst leicht zu erreichen sind.

Gleich lange Strecken werden von Winzenweiler ins Kochertal oder ins

Fischachtal vom Rotmilan gleichfalls bewältigt. Die Richtigkeit des Um

weltberichts muss aus vorgenannten Gründen angezweifelt werden und ist

deshalb insoweit als Grundlage für den Flächennutzungsplan ungeeignet.

Stattdessen ist die hohe Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen, dass der

Rotmilari wegen seiner Flugfähigkeiten die Limpurger Berge auch im Be

reich der geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ überfliegt

und wegen seiner Flughöhe eine hohe Kollissionsgefahr mit Windkrafträ

dem besteht. 0

Diese Tatsache führt zur Unzuliissigkeit der Konzentrationszone „Östlich

Michelbach“ aufgrund der gesetzlichen Vorschriften der § laAbs. 3,Abs.

4 BauGB i. V. m. § 34 Abs. 2 BNatSchG.

Zum Fledermausbestand

Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16.05.2014 wird ein hohes Arten-

spektrum von Fledermäusen in der geplanten Konzentrationszone „Östlich

Michelbach“ festgestellt. Das Eingriffsrisiko für Quartierpotenzial für Alt

holzbestände bzw. Quartierverlust (Sommer- Winterquartier) ‚ das Potenzial

als Transferroute und das Kollisionsrisiko durch Frecjuentierung werden

vom Umweltbericht als hoch eingestuft.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass Fledermäuse auch tagsüber fliegen und

auch in 200 m Höhe und darüber hinaus. Festgestellt wurden im Planungs

gebiet 14 Fledermausarten, darunter auch vom Aussterben bedrohte Arten.

Die meisten Fledermäuse werden von Anfang Juli bis Anfang Oktober

Schlagopfer bzw. Opfer des Barotraumas. Ca. 80 % der nachgewiesenen Ar

ten sind Schlagopfer gefährdet. Die bisher angekündigten Abschaitzeiten

sind zu gering angesetzt, da Fledermäuse wie der Große Abendsegler auch

noch bis 9 m/s fliegen. In der Konzentrationszone 3 östlich von Michelbach

wurde von Dr. Nagel auch gerade der große Abendsegler festgestellt, der

vom Aussterben bedroht ist und der auf der Vorwarnliste steht.
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Grundsätzlich muss eine Abschaitzeit niedriger als 9,0 m/s festgesetzt wer

den. Die vom Gutachter geforderte 6,0 m/s angesetzte Abschaitzeit ist den

wirtschaftlichen Erwartungen der Haller Stadtwerke geschuldet, aber nicht

dem Artenschutz. Das Landratsamt als Genehmigungsbehörde kommt sei

nei‘ Aufgabe nicht nach, den Artenschutz bereits im Teilflächennutzungs

plan angemessen zu prüfen und zu bewerten.

Der Gutachter Dr Nagel spricht von einer überdurchschnittlichen Nach

weisdichte. Speziell im Bereich Michelbach ist ein Winterquartier der

Mopsfiedermaus in nur 1,3 km Entfernung zu Konzentrationszone vorhan

den. Insgesamt ist eine hohe Beeinträchtigung der Fledermäuse festzustel

len. Das Konfiiktpotential ist somit hoch und die Gefahr von Zerstörung

von Lebensstätten kann als bewiesen angesehen werden. Es liegt außerdem

ein großes Kollisionsrisiko vor.

Besonders kritisch ist zu bewerten, dass die geplanten Standorte der Haller

Stadtwerke Michelbach 2 bis nur wenige Meter neben den Wegen plat

ziert sind und so die Fledermäuse durch das Benutzen der Wege, um ihre

Nahrungs- und Jagdhabitate zu erreichen, besonders stark gefährdet sind.

Dr. Nagel belegt dies in den durchgeführten Fledermausuntersuchungen

um die geplanten WEA Standorte: „Eine Häufung der Nachweise befindet

sich entlang der vVege. Die dort festgestellten Fledermäuse nutzten diese

Wege, sowohl als Leitstruktur als auch als Jagdgebiet.“

Ebenso stellt er fest, dass durch das Untersuchungsgebiet im Frühjahr, bzw.

im Sommer und Herbst Fledermäuse in größerer Zahl hindurch ziehen.

Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die Errich

tung von WEA erscheint auf Grund der vorhandenen Altholzbestäride als

hoch. Der Waldbestand innerhalb der Konzentrationszone kann als struk

turreicher Wald angesehen werden in dem zwei ausgedehnte Buchenaltbe

stände im Norden und Westen mit einem hohen Potenzial an geeigneten

Baumhöhlen und Spalten hervorzuheben sind.

Das Steinbruchstollensystem „Wilhelmsglück“ bei Michelbach dient Mops-,

Bechsteinfiedermaus und dem Großen Mausohr als Winterquartier. Die im

Steinbruchstollen überwinternden Fledermäuse wandern zum allergrößten

Teil von außerhalb des FFH-Gebiets (Schwäbisch Haller Bucht) ein. Das

Winterquartier liegt in nur 1,9 km Entfernung.



Aufgrund der hohen Fledermausdichte, der Frequentierung der Waldwege

in großer Zahl und der Nähe zu dem bedeutenden Quartier Wilhelmsglück

(LUBW 2014 Tab. 4 und 5) wird die Kollisionsgeffihrdung von Fledermäu

sen mit WEA gemäß der Tabelle 5 mit hoch eingestuft. Damit wird gegen

die Verbotstatbestände des § 44 Bundesnaturschutzgesetz verstoßen.

Der Umweltbericht kommt aber zu dem, wie bereits eingangs erläutert,

rechtlich falschen Schluss, dass diese Risiken erst bei der immissions

schutzrechtlichen Genehmigung zu prüfen seien. Da bereits bei Aufstel

lung des Flächennutzungsplans zu berücksichtigen, ist die geplante Kon

zentra- tionszone „Östlich Michelbach“ auch wegen des hohen Eingriffs-

risikos in den Fledermausbestand gemäß § laAbs. 3,Abs. 4 BauGB i.V.

m. § 34 Abs. 2 BNatSchG unzulässig.

Daran ändert auch, wie im Umweltbericht vorgeschlagen, eine Abschalt- o
technik nichts. Da, wie bereits vorstehend erläutert, die Konzentrations

zone „Östlich Michelbach“ wegen der geringen Windgeschwindigkeiten

ohnehin für Windenergieanlagen unrentabel ist, würde eine Abschalt

technik mit hohen Abschaitzeiten das Betreiben von Windkrafträdern

noch unwirtschaftlicher machen. Der Betrieb unwirtschaftlicher Wind

energieanlagen mit einhergehendem starken Eingriff in Umwelt und Na

tur widerspricht aber den gesetzlichen Grundlagen des § 1 BauGB.

6. Fazit für die Eignung des Gebietes „Östlich Michelbach“

Die ausgewiesene Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ ist nicht

nur in quantitativer Hinsicht zu groß und zu belastend für Michelbach,

sie ist auch in qualitativer Hinsicht ungeeignet:

• Die Windhöffigkeit ist zu gering für einen wirtschaftlichen Betrieb.

Damit gibt es keine Rechtfertigung für die dramatische Beeinträchti

gung des Landschaftsbildes durch Windindustrieanlagen von 200 m

Höhe.
• Der Artenschutz wird nicht ausreichend gewährleistet, was die Tierwelt

unzulässig gefährdet . Der Erholungsraum für den Menschen wird gra

vierend beeinträchtigt.
• Der Klimaschutz - der solche Eingriffe rechtfertigen soll - wird nicht

erreicht. Im Gegenteil, die Wald zerstörung schadet dem Klima.
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‘III. Das Leben und Wohnen in Michelbach wird
unzullissig beeintrichtigt

1. Zu geringer Abstand

Bei Aufstellung des Flächennutzungsplans sind die allgemeinen Anforde

rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse der Bevölkerung ( 1

Abs. 6 Nr. 1 BauGB) und die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6

Nr. 2 BauGB) zu berücksichtigen. Die geplante Konzentrationszone „Östlich

Michelbach“ ragt bis zu 900 Meter an die nächste Wohnsiedlung heran. Da

bei ist der Sicherheitsabstand von 200 Meter abzuziehen, der wegen einer

evtl. Weiterentwicklung der Wohnflächen in der Gemeinde Michelbach an

der Bilz gewährt wurde. Tatsächlich handelt es sich also nur um einen 700-

Meter-Abstand zur dort geplanten Konzentrationszone.

Bei dem Abstand von 700 Metern handelt es sich nur um einen Vorsorgeab

stand aus Gründen des Lärmschutzes (Nr. 4.3Windenergieerlass).

Andere Immissionen sind hierbei nicht berücksichtigt.

2. Beeinträchtigung durch Schattenwurf

Für nahe liegende Besiedlungen ist der Schattenwurf eines der größten

Probleme. Je höher Windkrafträder über bewohnte Gebäude und Grund

stücke ragen, desto stärker sind sie von Schatteriwurf betroffen. Dieser

Schattenwurf von Windrädern ist eine nicht hinzunehmende Beeinträchti

gung des Grundeigentums und der Gesundheit der Bewohner betroffener

Gebäude und Grundstücke. Denn der sich bewegende Schatten führt zu

unangenehmen visuellen Wahrnehmungen mit gesundheitlichen Beein -

trächtigungen wie Nervosität, Unkonzentriertheit u.v.m.

Daran ändert auch eine zeitliche Einschränkung des Schattenwurfs nichts.

Die Vorgabe, dass eine Schattenwurfbelastung von höchstens 30 Stunden

im Jahr und von höchstens 30 Minuten am Tag zumutbar sei, ist nur eine

Anweisung der Verwaltung und hat damit keine demokratisch legitimierte

Grundlage. Diese Verwaltungsanweisung widerspricht zudem den gesetzli

chen Vorgaben des § 1 Abs. 6 Nr. 1 und Nr.2 BauGB, gesunde Wohn- und

Arbeitsverhältnisse zu bewahren und die Wohnbedürfnisse der Bevölke

rung zu berücksichtigen.
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Bei den von den Stadtwerken Schwäbisch Hall geplanten sieben je 200 Me

ter hohen Windindustrieanlagen entlang der Kohlenstraße reicht der

Schattenwurf sogar bis zur Bahnlinie von Hessental nach Stuttgart. Damit

werden fast alle Gebäude der Ortschaften Michelbach und Hirschfelden,

das heißt über 2.000 Einwohner — das sind etwa zwei Drittel der Einwohner

der Gemeinde Michelbach an der Bilz (!) — durch Schattenwurf betroffen

sein. Das beweist die Schattenkarte, die Stadtwerkegeschäftsführer Gentner

auf der Gemeinderatssitzung in Michelbach am 29. Januar 2014 gezeigt hat

(Folie 23). (Anlage 2)

Dabei geht die in der Folie der Stadtwerke gezeigte Schattenausbreitung

von den dort eingezeichneten Standorten von Windkraftanlagen aus. Da bei

der vorgesehenen Konzentrationsfläche Windkraftanlagen wesentlich näher

an den Ort heranreichen können, würde die Schattenbeeinträchtigung

dann sehr viel stärker sein, als in der Folie gezeigt.

Diese Folgen werden die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Mi

chelbach an der Bilz nachhaltig beeinträchtigen. Der durch Windkrafträder

in der geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ verursachte

Schattenwurf bis in dicht besiedelte Ortschaften der Gemeinde Michelbach

an der Bilz und die Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes werden

dazu führen, dass die Bevölkerungsentwicklung sich in dieser Gemeinde

rückläufig entwickeln wird. Denn bei solch großen Beeinträchtigungen des

Wohnumfeldes werden sowohl Wegzug der Einwohner in ungestörte Sied

lungen anderer Gemeinden als auch das Unterbleiben des Zuzugs neuer

Einwohner in der Gemeinde Michelbach an der Bilz eintreten. Denn wer

wird schon freiwillig in ein unattraktives und sogar gesundheitsbeeinträch

tigendes Wohnumfeld ziehen wollen?

Damit werden die städtebaulichen Belange der Gemeinde Michelbach an

der Bilz unverhältnismäßig gestört. Dies widerspricht der nach § 1 Abs. 5

Bau GB zu gewährleistenden nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

Die Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall wird sich deshalb über die

Problematik des Schattenwurfs, da bisher erkenntlich nicht erfolgt, noch

mals eingehend Gedanken machen müssen. Falls überhaupt eine Konzen

trationszone „Östlich Michelbach“ zulässig ist, werden deshalb die Sied

lungsabstände zu prüfen sein. Dabei ist auch zu prüfen, ob eine Höhenbe

schränkung für Windkrafträder in den Flächennutzungsplan aufzunehmen

ist. Dasselbe gilt für die anderen drei Konzentrationszonen.
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1

Mangels bisheriger eingehender Prüfung der Auswirkungen des Schat

tenwurfs ist der jetzt im Entwurf ausgelegte Flächennutzungsplan

rechtswidrig.

3. Gesundheitsgefahren durch Infraschall

Bei dem nach Nr. 4.3 des Windenergieerlasses einzuhaltenden vorsorgli

chen Siedlungsabstand von 700 Metern wurden die Auswirkungen von Inf

raschall nicht berücksichtigt. Eine aktuelle Studie des Bundesumweltamtes

vorn März/Juni 2014 (ISSN 1862-4804,
http ://www.umweltbunciesamt.de/publikationen/machbarkeitsstudie-zu-wirkungen-vo

fl infraschall

kommt zu dem Ergebnis, dass „Infraschall ab gewissen Pegelhöhen vie(fdltige

negative Auswirkungen aufden menschlk‘hen Körper haben kann “. Weiter heißt

es in dieser Studie wie folgt: „Zusammenfassend kann gesagt werden, dass viele
der negativen Auswirkungen von Infraschalleinwirkungen die Bereiche Herz
Kreislauflystem, Konzentration und Reaktionszeit, Gleichgewic/itsorgane; das Ner

vensysteln und die auditiven Sinnesorgane betreffen. “Dabei sind „negative

Auswirkungen von Infraschall im Frequenzbereich unter 10 Hz auch bei

Schalldruckpegeln unterhalb der Hörschwefle nicht ausgeschlossen“.

In der vorgenannten Studie heißt es zur Stärke des von Windkrafträdern

verursachten Infraschalls wie folgt: „Mit wachsender Höhe der Windenergiean
lagen durchschneiden die Rotorbliitrer ein stiirker variierendes Windprofil. Es ist
daherfraglich, ob das Abstrahlungs- undAusbreitungsmodellfiir kleinere Wind
energieanlagen aufmoderne; große Anlagen übertragbar ist. Aufgrund theoreti
scher Betrachtungen von Strömungsakustikern ist nicht davon auszugehen.“

Diese neuen Erkenntnisse zeigen, dass die Behauptung der baden-würt

tembergischen Landesregierung, „schüdliche Wirkungen durch Jnfraschzall bei

Windenergieanlagen“ seien „nicht zu erwarten“ (so das LUBW in seiner Bro

schüre „Windenergie und Infraschall“ vom Januar 2013), keinen Bestand

hat.

Die neuen Erkenntnisse der vorgenannten Studie des Bundesumweltamtes

sind im Rahmen der Prüfung meiner Einwendungen gegen den Entwurf

des Flächennutzungsplancs einerseits, aber auch aufgrund der von Amts

wegen zu beachtenden Erhaltung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse

im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauG andererseits bei allen vier Konzentrati

onszonen zu berücksichtigen.

Denn die gesundheitlichen Bedürfnisse der Bevölkerung sind ein unab

dingbar zu schützendes Rechtsgut. Bei Zweifeln, ob ein Projekt, hier der
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Bau und Betrieb von Windenergieanlagen, die Gesundheit der in ihrem

Umfeld lebenden Menschen beeinträchtigen kann, hat die verfassungs

rechtlich geschützte körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG)

Vorrang. Im Rahmen der nach § 1 Abs. 7 BauGB zu erfolgenden Abwägung

muss also darüber befunden werden, welche Abstände zu Siedlungen ein

zuhalten sind, um mit Sicherheit gesundheitliche Beeinträchtigungen der

Bevölkerung auszuschließen.

Dies ist bislang nicht erfolgt. Deshalb ist der Flächennutzungsplan man

gels Berücksichtigung der Gesundheitsgefahren durch Infraschall

rechtswidrig. Die Prüfung gesundheitsbeeinträchtigender Gefahren

durch Schattenwurf und durch Infraschall ist nachzuholen. Das Prü

fungsergebnis mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen und Folgerun

gen für den Flächennutzungsplan ist nach Maßgabe des § 3 BauGB er

neut öffentlich auszulegen.

4. Wertverlust von Immobilien schadet der Altersvorsorge

Lärm, Schattenwurf am Tage und Blinkfeuer in der Nacht schaden nicht

nur der Gesundheit, sondern führen auch zu finanziellen Verlusten. Der

Wert der Immobilien sinkt teilweise dramatisch. Das berichten Makler und

Betroffene. Jürgen Hasse, Professor für Geographie und Didaktik der Geo

graphie am Institut für Humangeographie der Goethe-Universität in Frank

furt am Main, bestätigt das in einer Untersuchung für Norddeutschland

(Allgemeinen Immobilienzeitung, Heft 8/2003). (Anlage 3)

Fazit Prof Hasse: „...drei Malt-/er sehen Werteinbuften zwischen 20 und 30 % und

zwei Unternehmen siedeln die Absch/iige zwischen 5 und 10 % und ein weiteres bei

10 bis 20 % an. Die meisten Befragten (9) geben aber an, eine Quan4fizierung sei

kaum m.äglich, weil zahlreiche Interessenten vom KaufAbstand nehmen, wenn sie

von WK4 in der Niihe des Wohngrundstückes erfahren.“ Hasse zitiert einen in

Schleswig-Holstein großräumig agierender Makler mit den Worten: „Selbst

einzelne Windrniihlen sind verkaufihiindernd! Wenn dann teilweise 10— 15 Mühlen

konzentriert stehen, ist ein Verkaufvon Immobilienfast ausgeschlossen.“

Die Wcrtverlustc werden bei den jetzt in Süddeutschland geplanten Wind

industrieanlagcn eher noch größer sein. Mit bis zu über 200 m (im baden-

württembergischen Gaildorf sogar bis fast 250 m) werden die Windindust

rieanlagen doppelt so hoch wie ältere Anlagen im Norden sein. Anlagen

dieser Höhe werden durch die topografische Lage auf Bergrücken zusätz

lich die optische Bedrängung erhöhen und Wohngebiete zusätzlich belas

ten.
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Wer sein Haus verkaufen will, wird einen merklich geringeren Preis erzie

len und vielleicht sogar feststellen müssen, dass sein Haus unverkäuflich

geworden ist. Das betrifft junge Familien, die beruflich mobil bleiben wol

len. Wer vom Land in ein Ballungszentrum ziehen will, wird es dann noch

schwerer haben. Und es betrifft ältere Menschen. Sie werden den Wertver

lust schmerzlich erfahren, wenn sie im Alter ihr Haus verkaufen wollen. Ihr

altes Haus bringt weniger ein, um vielleicht eine Eigentumswohnung zu

kaufen. Oder sie erzielen weniger Geld, um sich ein betreutes Wohnen leis

ten zu können.

5. Die Finanzierung wird schwieriger und teurer

Betroffen ist auch, wer weiterhin in seinem Haus bleibt. Kredite für einen

altersgerechten Umbau oder für Modernisierungs- und Energiesparmaß

nahmen werden schwieriger erhältlich und teurer. Der Grund dafür: Mit

dem Verkehrswert des Hauses müssen Banken den Beleihungswert für eine

Kreditsicherung herabsetzen. Wer sein Haus bereits weitgehend abbezahlt

hat, wird dies bei kleinen Darlehen kaum merken. Es sei denn, sein Haus

wird extrem durch die Windkraftanlage beeinträchtigt. Aber: Je größer das

Darlehen und je geringer der Beleihungswert, desto größer die negativen

Auswirkungen.

• Baudarlehen werden durch Hypothek oder Grundschuld gesichert und

sind daher zinsgünstiger als ungesicherte Konsumentenkredite. Eine

Bank wird einen Baukredit aber nur in der Höhe gewähren, wie sie sicher

sein kann, im Falle eines Zahlungsausfalls des Kreditnehmers den einge

setzten Betrag samt aufgelaufener Zinsen durch „Verwertung“ zurückzu

erhalten. Sie wird also ein Objekt nur so weit finanzieren, wie es markt

gängig, also auch für andere Käufer einen Wert darstellt.

• Die Bank wird dabei einen Sicherheitsabschiag einrechnen, um auch in

Zeiten niedrigerer Immobilienpreise als zum Zeitpunkt der Kreditgewäh

rung Darlehensbetrag und Zinsforderungen zu erhalten.

• Der Sicherheitsabschiag bestimmt den Beleihungswert. Bei Anschaf

fungskosten von 250.000 € und 10 % Sicherheitsabschiag beträgt der Be

leihungswert 225.000 €. Bei einem Sicherheitsabschlag von 20 % sinkt der

Beleihungswert auf 200.000 €.
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• Erstrangig bis zu 60 % des Beleihungswertes zu Vorzugskonditionen kön

nen daher bei 10 % Sicherheitsabschiag 135.000 € finanziert werden, bei

20 % Sicherheitsabschiag nur 120.000 €. Ein Zweitrangdarlehen bis 80 %

des Beleihungswertes ist bei 10 % Sicherheitsabschiag über 45.000 € mög

lich, bei 20 % Sicherheitsabschiag über 40.000 €.

• Der Bauherr braucht also neben den in beiden Fällen identischen Ne

benkosten von 20.000 € zusätzlich beim niedrigeren Sicherheitsabschiag

70.000 € Eigenkapital, beim höheren Sicherheitsabschlag 90.000 € Eigen

kapital.

• Wenn der Bauherr das im zweiten Fall zusätzliche Eigenkapital über

20.000 € nicht hat und daher über 80 % Beleihungswert hinaus finanzie

ren muss, erhöht sich der Zinssatz. Der Zinsaufschiag mag gering erschei

nen. Er ist aber nicht nur auf den überschießcnden Betrag von 20.000 €

zu bezahlen, sondern wird auf das Gesamtdarlehcn von 180.000 € bezo

gen.

• Welche Auswirkungen fehlendes Eigenkapital auf die Finanzierungskos

ten haben kann, hat die Zeitschrift FINANZTEST der Stiftung Warentest

im Juni-Heft von 2014 aufgezeigt: „Immobilienkiiufrr sollten nie/lt zu wenig

Eigenkapital einsetzen. Sonst zahlen sieflur einen Teil ihres Kredits leicht 10 Pro

zent Zinsen. (Anlage 4)

• Betroffen sind aber auch Immobilieneigentümer, die vor Jahren gebaut

oder gekauft haben und in naher oder späterer Zukunft nach Ablauf der o
üblichen Zinsbindungen von 5 oder 10 Jahren ihre Finanzierung neu ver

handeln müssen. Auch bei solchen Anschlussfinanzierungen kann die

Bank aufgrund der neuen Sachlage einen höheren Sicherheitsabschiag

als bei der Erstfinanzierung festlegen. Trotz der in der Zwischenzeit ge

leisteten Tilgungen kann der Finanzierer bei niedriger Tilgung im Einzel

fall jetzt den Beleihungswert von 80 % überschreiten, den er zuvor einge

halten hatte. Bei hoher Tilgung kann es sein, dass der Finanzierer bei al

tem Sicherheitsabschiag das Zwcitrangdarlehen abgelöst hätte,jetzt aber

weiterhin im Zweitrang finanzieren muss.
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6. Fazit für das Leben und Wohnen in Michelbach

Das Leben in Michelbach würde alleine durch den Bau der riesigen Wind

industrieanlagen, die laut vorliegendem Flächennutzungsplan bis zu 900 (de

facto 700 m) an die Wohngebiete heranreichen können, schwer belastet.

Schwerwiegender sind aber die dauerhaften gesundheitlichen Beeinträch

tigungen.

• Durch Lärm und Infraschall allgemein betroffen sind Schwangere, Kin

der, aber auch alte Menschen.

• Speziell betroffen sind Personen mit Migräne und Herz-Kreislaufbe

schwerden sowie insbesondere Menschen mit einem Ohrimplantat und

besonderer Sensitivität.

Michelbach wird aus gesundheitlichen Gründen an Attraktivität für das

Wohnen verlieren. Das wird zu den beschriebenen Wertverlusten führen.

Die Eigentümerschutzgemeinschaft Haus&Grund hat mit Pressemitteilung

vom 26. 03.2014 auf den Immobilienwertverlust durch Windkraftanlagen

hingewiesen. Verluste von 3D Prozent und mehr bis zur Unverkäuflichkeit

seien die Folge. (Anlage 5)

Das alles sind schwerwiegende Gründe, größere Abstände für die Kon

zentrationszone „Östlich Michelbach“ sowie die anderen Konzentrations

zonen einzuführen.

W Neubearbeitung aus formalen Gründen

1. Rechtswidriges Zustandekommen

Die öffentliche Auslegung der 8. Fortschreibung des Flächennutzungsplans

(Windenergie) gründet sich laut amtlicher Bekanntmachung auf den Be

schluss der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall vom 31.07.2012.

Seit dieser Beschlussfassung sind fast zwei Jahre verstrichen. Es ist öffent

lich bekannt, dass seit der Beschlussfassung bis heute innerhalb der Verwal

tungsgemeinschaft weiter über den endgültigen Zuschnitt der Konzentrati

onsflächen diskutiert wurde. Selbst über den Verfahrensablauf war man

sich dort trotz der Beschlussfassung am 31.07.2012 sogar im März 2014
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noch nicht einig. Insbesondere die Gemeinde lVlichelbach an der Bilz hat in

der Verwaltungsgerneinschaft noch im März 2014 darauf hingewiesen, dass

erst nach Prüfung der artenschutzrechtlichen Untersuchungen geklärt wer

den könne, ob eine Konzentrationszone auf Gemarkung Michelbach über

haupt rechtlich zulässig ist (siehe Protokoll der Sitzung des Gemeinsamen

Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft am 20.03.2014, Anlage X).

Außerdem hat der Gemeinderat der Gemeinde Michelbach an der Bilz in

seiner Sitzung am 04.06.2014 beschlossen, der von der Stadt Schwäbisch

Hall angekündigten öffentlichen Auslegung förmlich zu widersprechen.

Diese Tatsachen führen zu mehreren Rechtsfragen:

1. Hat der Beschluss der Verwaltungsgemeinschaft vom 31.07.2012 über

haupt noch rechtlichen Bestand?

2. Durfte die Stadt Schwäbisch Hall als ausführende Gemeinde die amtli

ehe Bekanntmachung vom 12.06.2014 veranlassen?

3. Konnte ein Beschluss zur Aufstellung des Entwurfs für die 8. Fortschrei

bung des Flächennutzungsplans (Windenergie) ohne damaliges Vorliegen

des Umweltberichts — der Umweltbericht datiert zum 16.05.2014 (!) — ü

berhaupt rechtswirksam geschlossen werden?

Auffallend ist zudem, dass der Erläuterungsbericht mit „Nachtrag“ (!!!) auf

Juni 2014 datiert. Seit der Beschlussfassung vom 31.07.2012 bis einschließ

lich Juni 2014 gab es aber keine weiteren Beschlussfassungen der Verwal

tungsgemeinschaft (siehe Erläuterungsbericht mit Nachtrag vom Juni 2014

— Entwurf—, dort auf Seite 28). Es stellt sich die Frage, ob Nachträge zum

Eriäuterungsbericht vom Juni 2014 überhaupt ohne förmliche Beschluss

fassung der Verwaltungsgemeinschaft rechtlich zulässig waren.

In der Summe ergeben sich jedenfalls ernsthafte Zweifel, ob der Entwurf

der 8. Fortschreibung des Flächennutzungsplans (TeilfortschreibungWind-

energie) rechtswirksam zustande gekommen ist. Die Geltendmachung der

Rechtswidrigkeit behalte ich mir deshalb, notfalls durch Klage beim Verwal

tungsgerichtshof Baden-Württemberg, ausdrücklich vor.

2. Rechtswidrige Auslegung

Die öffentliche Auslegung der vorgenannten Fortschreibung des Flächen

nutzungsplanes wurde am 12.06.2014 im Haller Tagbiatt amtlich bekannt

gemacht.

Im Text dieser amtlichen Bekanntmachung heißt es wie folgt:
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„Folgende Arten umweltbezogener Iro,nzattbnen sind erffigbar und werden mit
ausge/egt. Um weltbericht... des Ing -Biiros Blaser i. dE ‘om 16.05.2014 ... Stel
lungnahme des Landratsamts Schwiibisch. Hall vom 25.06.2012 ... Stellungnahme
des Umweltzentrums SHA vom 18.06.2012...
Stellungnahme des Regionalverbands Franken vorn 25.06.2012 ... Stellungnahmen
des Regierungspriisidiums Stuttgart vom. 29.06.2012 und 02.07.2012...“

Am 02.07.2014, ca. 9:39 Uhr war ich persönlich an der in der amtlichen Be

kanntmachung genannten Auslegungsstelle, dem Baurechtsamt der Stadt

Schwäbisch Hall, Gebäude Gymnasiumstraße 4,3. OG, um dort Einsicht in

die Auslegungsunterlagen zu nehmen. Ich musste feststellen, dass tatsäch

lich nur ausgelegt sind vier Karten, die die Lage der geplanten Konzentrati

onszonen zeigen, der vorgenannte Umweltbericht des Büros Blaser vom

16.05.2014, der Erläuterungsbericht mit Nachtrag vom Juni 2014 und eine

Fotokopie der amtlichen Bekanntmachung vom 12.06.2014.

Nicht ausgelegt sind die vorgenannten Stellungnahmen des Landrats

amts Schwäbisch Hall, des Umweltzentrums SHA, des Regionalverbands

Franken und des Regierungspräsidiums Stuttgart aus dem Jahr 2012.

Die unvollständige Auslegung im Baurechtsamt der Stadt Schwäbisch Hall

führt zu ihrer Rechtswidrigkeit. Eine Nachholung durch kurzfristige Ausle

gung der bisher fehlenden Unterlagen ist nicht möglich, da nach § 3 Abs. 2

Satz 1 BauGB alle umweltbezogenen Informationen einen Monat lang öf

fentlich auszulegen sind (BVerwG 18.07.2013, 4 CN 3.12). Rechtsfolge ist,

dass die öffentliche Auslegung unter Beachtung der gesetzlichen Bestim

mungen des § 3 BauGB unter vorheriger amtlicher Bekanntmachung wie

derholt werden muss.

3. Interessenkonflikt nicht berücksichtigt

Aus der öffentlichen Bekanntmachung des Landratsamts Schwäbisch Hall

vom 10.07.2014 zum Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung

für die Errichtung von sieben Windenergieanlagen entlang der Kohlenstra

ße ergibt sich, dass Antragsteller und Vorhabenträger die Stadtwerke

Schwäbisch Hall GmbH sind.

Vier der zur Genehmigung beantragten Windenergieanlagen befinden sich

in der im o.g. Flächennutzungsplan geplanten Konzentrationszone „Östlich

Michelbach“. Das Verfahren zur Aufstellung dieses FNP wird von der Stadt

Schwäbisch Hall durchgeführt. Die Änderung des FNP ist indessen eine

der wichtigsten Voraussetzungen, dass der immissionsschutzrechtliche An

trag genehmigungsfähig ist.
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Da die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH ein Unternehmen der Stadt

Schwäbisch Hall sind und der immissionsschutzrechtliche Genehmigungs

antrag zeitgleich mit der von der Stadt Schwäbisch Hall betriebenen Ände

rung des FNP gestellt wird, stellt sich hier die tatsächliche und rechtliche

Frage einer Interessenkollision.

Die Geltendmachung einer Rechtswidrigkeit des FNP aus diesen Grün

den behalte ich mir deshalb vor.

4. Überschreitung der Planungskompetenz

Nach den § 9 fE GemO und dem öffentlich-rechtlichen Vertrag der vier

Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall ist die Stadt

Schwäbisch Hall nur für die vorbereitende Bauleitplanung zuständig.

Die Einrichtung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen führt

aber bereits zu verbindlichen Rechtswirkungen.

Mit der Aufstellung dieses FNP mit den vier geplanten Konzentrations

zonen für Windenergieanlagen hat deshalb die Stadt Schwäbisch Hall ih

re Befugnisse überschritten. Der FNP ist deshalb rechtswidrig.

V. Persönliche Betroffenheit

Obwohl ich mit meinem Einfamilienhaus in der Manfred-Kyber- Straße

weiter als viele andere Mitbürger von der Konzentrationszone entfernt

wohne, wird mein Grundstück selbst nach der verharmlosenden Karte der

Stadtwerke vom Schattenwurf beeinträchtigt werden. Weitere Windkraftan

lagen, die in der Konzentrationszone jederzeit beantragt werden können,

würden den Schattenwurf verstärken, je näher sie an den Ort heranrei

chen.

Große Sorge bereitet mir der Lärm und der Infraschall. Ich habe die

Windkraftanlagen in Dürrwangen aufgesucht, auf die Stadtwerkegeschäfts

führer Gentner gerne verweist, weil sie die gleiche Größendimension wie

die in Michelbach geplanten haben. Obwohl die Geländesituation harmlo

ser als in Michelbach ist (der Höhenunterschied zwischen Ort und Standort

der Windkraftanlage ist in Dürrwangen wesentlich geringer) haben Betrof

fene noch in 2 km Entfernung vom großer Lärmbelästigung gesprochen.
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Glaubhafte Zeugen kann ich gerne benennen. Bei Ostwind und im Winter

bei fehlendem Laub und gefrorenem Boden mit hoher Reflexion, wird der

Lärm in Michelbach sehr störend sein. Dies betrifft die Schlafqualität in

meinem nach Osten liegenden Schlafzimmer.

Nach einer lebensbedrohlichen Erkrankung (mehrwöchiges künstliches

Koma) in 2005 bin ich wieder gesundet, muss mich aber schonen und bin

auf ruhigen Schlaf angewiesen, den ich durch Windkraftanlagen im Schat

tenwurfbereich ernsthaft gefährdet sehe.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage 1: Papier NABU

Anlage 2: Aufsatz Prof Hasse

Anlage 3: Schattenkarte Stadtwerke

Anlage 4: Beitrag FINANZTEST

Anlage 5: Pressemitteilung Haus& Grund
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Windkraftanlagen im Wald

Grundlagen für eine Bewertung aus
naturschutzfach licher Sicht Landesverband Brandenburg

Um die Ziele bei den erneuerbaren Energien zu erreichen, wird wesentlich auch auf

Windkraft gesetzt. Auf der Suche nach neuen Standorten für Windkraftarilagen (WKA)

wurden von der Politik in Brandenburg „Wirtschaftswälder“ bzw. „naturferne Forsten“

als zusätzliche Standorte vorgeschlagen und in die landesweiten Standortkonzepte

eingefügt. Deutschland ist zu ca. 35% bewaldet, so dass sich eine erhebliche zusätzli

che Flächenkulisse auftut, selbst wenn nur ein Teil der Waldfläche für die Errichtung

von WKA in Frage kommt. Eine Prüfung, ob Wälder grundsätzlich als WKA-Standorte

geeignet sind erfolgte jedoch bisher nicht. Selbst eine Analyse, welche Voraussetzun

gen notwendig sind und daraus folgend welche Baumassnahmen im Wald erfolgen

müssen, wurde nicht durchgeführt. Auch fehlen Grundlagendaten und Erfahrungen

welche Auswirkungen auf die Waldbiozönose entstehen. Aus den bisherigen Erfah

rungen von WKA im Offenland lässt sich herleiten, dass mit erheblichen Problemen

bei Vögeln und Fledermäusen zu rechnen ist. Daher wurden waldnahe Standorte bis

her für WKA ausgeschlossen.

Insgesamt sind die Folgen für das Waldökosystem nicht bewertet und untersucht

worden. Ublicherweise werden WKA in sogenannten Windparks mit über 10 Einzelan

lagen errichtet. Bei Abständen der Einzelanlagen zwischen ca. 400 — 500 m quer zur

Hauptwindrichtung und 800 — 1000 m in Hauptwindrichtung entsteht aus einer bisher

geschlossenen Waldfläche ein Schachbrettmuster aus Waldrandbiotpen und Offen-

land. Es werden Otfenflächen und Waldsaumbiotope geschaffen. Diese können

grundsätzlich wertvolle Biotope sein, aber es ist zu untersuchen, in wie weit hier öko

logische Fallen entstehen, d. h. Arten vom Lebensraum angelockt werden, aber durch

WKA die Individuen getötet werden.
Sicher ist, dass der bisher geschlossene Wald und seine Funktionen zerstört werden.
Gerade aus Waldschutzgründen, d. h. der Bewahrung eines geschlossenen Waldsys

tems wurden in den Landesforstgesetzen der Kahischlag, d. h. die Schaffung von Frei-

flächen im Wald, verboten und die früher übliche Kahlschlagsbewirtschaftung einge

stellt. Durch Offnung des geschlossenen Waldes wird u. a. das Waldinnenklima zer

stört. Dies hat weitreichende Folgen, nicht nur für viele Tier- und Pflanzenarten, son

dern insbesondere auch für die Grundwasserneubildung.
Das Argument, dass nur naturferne Forsten als WKA-Standorte genutzt werden soll

ten, begrenzt den Blick ausschließlich auf den aktuellen Zustand der Waldfläche. So

würden sich 35-jährige monotone Kiefernstangenhölzer mit geringem ökologischem
Wert in einem durchschnittlichen Anlagenbetriebszeitraum von 25 Jahren, innerhalb

dieser Zeitspanne weiterentwickeln zu einem artenreichen Mischwald. Man hätte nach

diesem Zeitraum einen 60 Jahre alten, wertvollen Waldbestand. Im Falle der WKA
Standorte, vorausgesetzt sie würden nach 25 Jahren aufgegeben und die Anlagen ab
gebaut, wäre statt eines 60-jährigen Waldes eine Freifläche vorhanden, die erst wieder

zu Wald zu entwickeln wäre.
Im Forst galt bisher der Grundsatz, dass jede anderweitige Nutzung eines Waldes, wie
die Waldumwandlung in andere nichtwald Fläche, z. B. Offenland, durch Neuauffors

tung zu kompensieren ist.

Im Folgenden werden konkrete Probleme und offene Fragen bei der Errichtung von
WKA im Wald aufgezeigt. Erst wenn diese beantwortet sind, lässt sich die Errichtung

von WKA im Wald bewerten und eine Abwägung für oder gegen diese Standortwahl im
Wald durchführen. Insofern muss derzeit auf die Planung und Errichtung von WKA im
Wald verzichtet werden!
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1 Bauliche Voraussetzungen
Transport, Errichtung, Anschluss, Betrieb, Wartung und die notwendigen Reparaturen der
WKA verursachen Eingriffe in den Wald. Der Relevanz der Eingriffe wächst mit der Nennleis
tung, dem Rotordurchmesser und der Naben. bzw. Gesamthöhe der Anlagen. Wie groß die
Anforderungen jeweils sind, ist nicht bekannt und muss erhoben werden.

a. Transport
Für die Anlieferung der Turmteile, der Gondel, der Rotorflügel, der Fundamente, der Trafo-
stationen und für die Zufahrt der Krane müssen bereits bestehende Waldwege bis zum zu
künftigen Standort der Anlage erheblich ausgebaut werden und ein entsprechendes Licht

raumprofil geschaffen werden. Die Breite der Zuwegung kann auf geraden Abschnitten bei
ca. 5m liegen, im Bereich von Kurven, Stell- und Montageflächen und an Wendeschleifen

müssen hingegen zum Teil erhebliche weitere Flächen von Bewuchs befreit und für hohe

Lasten gesichert werden.

Alle Zuwegungen, Stell- und Montageflächen müssen während der 20- bis 25-jährigen Be

triebszeit und bis zur Demontage für Wartungsarbeiten und darüber hinaus anfallende Repa

raturen jederzeit im Anfangszustand erhalten werden.

Es wird daher notwendig sein, die Waldwege, die zum Aufstellungsort der WKA führen, er
heblich auszubauen. Sämtliche Wege inklusive den Grabendurchlässen müssen, um den

Erfordernissen zu entsprechen, ausgebaut und die Kurvenradien, Kreuzungspunkte, die

Wegbreite sowie die Wegkreuzungen den überlangen und überschweren Transporten ange
passt werden. Die zur Aufstellung der WKA benötigten Autokrane, aber auch der grösste Teil

der anderen Transportfahrzeuge, haben erhebliche Achs- und Gesamtgewichte, die über die

Tragfähigkeit von Waldwegen hinausgehen und zu einer erheblichen Verdichtung des Bo

dens führen.

Ebenso führt dies zu einer Verstärkung der Zerschneidungswirkung und hat vor allem bei
feuchten Böden erhebliche Auswirkungen auf die Hydrologie.

b. Aufbau- und Betriebsfläche
Für den Aufbau und Betrieb der WKA muss eine Fläche gerodet und offen gehalten werden.

Es entsteht ein dauerhafter Kahlschlag. In den meisten Landeswaldgesetzen sind Kahl

schläge ab 0,5 — 2 ha grundsätzlich verboten.
Werden mehrere Anlagen wie üblich im Verbund errichtet (Windpark), wird der ehemalige

geschlossene Wald in ein Schachbrettmuster aus Waldstreifen und Kahlschlägen aufgelöst.
Die Abstände von aktuellen onshore WKA (Nennleistung 2 — 3 MV, Rotorendurchmesser 80
— 10Cm, Nabenhöhe 100 — 12Cm) liegen bei ca. 400 — 50Cm quer zur Hauptwindrichtung und
Wird eine WKA im Wald gebaut, ist zu erwarten, dass die Waldbrandgefahr berücksichtigt
werden muss. Dies gilt insbesondere in jungen Kiefernreinbeständen, die bevorzugte Stand

orte für WK Anlagen sein sollen. Denn hier herrscht die höchste Waldbrandgefahr. Es ist
daher davon auszugehen, dass ein zusätzlicher Sicherheitsbereich um die WKA herum so
wohl von Bäumen als auch von Bodenbewuchs permanent freigehalten werden muss. Es ist

anzunehmen, dass ähnlich wie bei Waldbrand-Schutzstreifen der Boden vermutlich regel

mäßig durch Eggen von Bewuchs freigehalten werden muss.

c. Wartung
WKA werden regelmäßig gewartet. Teilweise erfolgt eine Bestreifung durch Sicherheits

dienste. Dadurch entstehen im Wald sowohl tagsüber als auch nachts regelmäßige Störun

gen. Die Zuwegung muss permanent befahrbar gehalten werden, das bedeutet beispielswei

se, dass im Winter die Zuwegungen für die Wartungsarbeiteten von Schnee geräumt wer

den.

NABU
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d. Netzanschluss

Einzelne WKA der genannten Grössenordnung werden an das Mittelspannungsnetz (10 —

30kV) angeschlossen, Windparks fast ausschliesslich an das Hochspannungsnetz (110 —

200 kV). Der direkte Anschluss erfolgt meist durch im Boden verlegte Kabel. Dazu müssen

Kabeltrassen ggf. abseits der Wege neu geschaffen werden, was zu einer zusätzlichen Zer

schneidung des Waldes führt. Insbesondere auf feuchten und nassen Standorten hat dies

Auswirkungen auf die Hydrologie. Bei Anschnitt von bisher getrennten Horizonten (Boden

schichten) kann die gesamte Hydrologie eines Gebiets verändert werden.

2. Wald
In der bisherigen Diskussion wird betont, dass WK-Anlagen „nur in Nutzwald“ bzw. „naturfer

ne Forsten“ aufgestellt werden sollen. Da weniger als ca. 2% der Forstflächen z. B. als Kern-

zonen oder Totaireservate nicht genutzt werden, bedeutet dies kaum eine Einschränkung.

Dabei ist der Begriff „naturferne Forsten“ nicht definiert. In Naturschutzverordnungen wird

meist die ebenfalls nicht definierte ordnungsgemäße Waldnutzung zugelassen, so dass

selbst Naturschutzgebiete in diesem Zusammenhang keine Einschränkung darstellen wür

den. Auch wenn eine WKA neben einem besonders schützenswerten Waldbereich gebaut

wird, hat dies unmittelbare Auswirkungen auf den „wertvollen“ Wald.

Es wird argumentiert, dass WK- Anlagen in weniger wertvollem Wald z. B. Kiefernstangen

holz konfliktfrei gebaut werden können. Da WK-Anlagen und erst recht WKA-Standorte eine

jahrzehntelange bis dauerhafte Flächenutzung beanspruchen, ist eine Bewertung alleine

aufgrund des aktuellen Waldbildes irreführend. Solche „minderwertigen“ Kiefernwälder sind

regelmäßig die Basis für Massenvorkommen holznutzender Insekten (Kieferspanner und

andere Schmetterlingsarten). Solche Massenvorkommen werden gezielt von Insekten

fressern, also Vögeln und Fledermäusen genutzt. Daher ist zu erwarten, dass gerade über

solchen Waldflächen saisonal mit Anflügen von u. a. Fledermäusen gerechnet werden muss.

Waldflächen unterliegen zwar nur einem relativ langfristigen Wandel, aber im Vergleich mit

der dauerhaften oder zumindest jahrzehntelangen Nutzung von WK-Anlagen und —

Standorten muss dennoch die langfristige Entwicklung eines Waldes berücksichtigt werden.

Durch forstwirtschaftliche Maßnahmen in angrenzenden Bereichen kann es innerhalb kurzer

Zeit zu einer Änderung der relativen Wertigkeit von Waldbereichen durch Neuansiedlung von

Arten kommen.

3. Insekten
Viele lnsektenarten sind thermophil und entwickeln sich an warmen Standorten und schwär- Q
men dort. Insbesondere Offenftächen in Waldrandnähe werden bevorzugt wegen der dort

entstehenden Thermik genutzt. Dies führt dazu, dass an den WKA-bedingten Kahlschlägen

im Wald oder am Waldrand ein stark erhöhtes Aufkommen von Insekten entsteht.

In welchem Maße diese Insektenpopulationen durch WKA beeinträchtigt werden können, ist

nicht bekannt. Jedoch ist bekannt, dass tote Insekten auf WKA-Flügeln sich in solchen Mas

sen ansammeln, dass sie eine bremsende Wirkung auf die WKA haben.

4. Fledermäuse
Bisherige Untersuchungen an überwiegend im Offenland abseits von Wäldern stehenden

WKA zeigen, dass Fledermäuse vor allem während der Zugzeit im Herbst gefährdet sind.

Dies hat u. a. dazu geführt, dass WKA während bestimmter Zeiten abgeschaltet werden oder

Standorte nicht genehmigt wurden.

Wie unter Punkt 3 dargestellt, entstehen an Waldrändern und WKA-bedingten Kahlschlägen

starke Insektenvorkommen. Die Insekten nutzen u. a. die dort vorhandene Thermik, um in

höhere Luftschichten getragen zu werden. Fledermäuse siedeln sich bevorzugt in insekten-

reichen Arealen an. Damit entsteht außerhalb der Fledermauszugzeiten ein neues Fleder

NABU
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mausproblem, das sich potenziell auf alle vor Ort vorkommenden Arten, die gesamte Aktivi

tätszeiten von Fledermäusen und auch auf Flächen ausserhalb von Zugkorridoren ausweitet.

Bisher gibt es keine gezielten Untersuchungen, in welchen Höhen Fledermäuse über Wald-

rändern und Kahlschlägen jagen. Das Argument, dass durch hohe WK-Anlagen über Wäl

dern Fledermäuse nicht betroffen sind, entbehrt einer wissenschaftlichen Grundlage.

Bekannt ist, dass für Fledermäuse Waldrandstrukturen bei der Nahrungssuche wegen des

hohen Insektenaufkommens besonders attraktiv sind und auch als Leitstrukturen genutzt

werden. Durch die Anlage von WKA im Wald werden mehr von diesen Randbiotopen ge

schaffen und die breiten Zufahrtswege zu den WKA wirken als solche Leitstrukturen. Der

warme WKA-Mast und die aufgrund der Mechanik erwärmten Rotorgehäuse ziehen lnsek

tenschwärme an und gefährden Fledermäuse, die die Insekten als Nahrung nutzen und ih

nen folgen.

5. Vögel
Vögel sind aufgrund unterschiedlicher Verhaltensweisen durch WKA betroffen, weil sie den

Luftraum in Höhe der Rotoren nutzen. Dies sind beispielsweise

• Arten, die Insekten im höheren Luftraum jagen und der Nahrungssuche nachgehen

(z. B. Baumfalke, Mäusebussard, Habicht, Sperber)

• aber auch Arten, die über Kahlschlägen und an Waldrändern balzen (z. B. Mäuse-

bussard, Rot- und Schwarzmilan, Wandertalke und andere Greifvogelarten, Heideler

che, Baumpieper),
• und Arten die im Wald brüten und im Offenland der Nahrungssuche nachgehen (z. B.

alle im Wald brütenden Greifvogelarten, Eulen, Schwarzstorch)

6. Bewertung
Die Geschlossenheit eines Waldes ist Grundvoraussetzung für ein Waldinnenklima. Dies ist

essentiell notwendig, um zahlreichen Tier- und Pflanzenarten der Wälder inkl, der Bäume

Lebensraum zu bieten. Die Biozönose Wald ist auf eine Mindest- Flächengröße mit ge

schlossener Struktur angewiesen. Nur dort kann der Wald seine Funktionen inkl. Grundwas

serneubildung erfüllen. Durch Aufbrechen des Waldes kommt es zu einer Zerstörung des

Waldökosystems.

Durch Wegebau und Bauflächen für die WK-Anlagen wird der Wald fragmentiert, und das

Biotop Wald wird in ein flächiges Waldsaumbiotop umgewandelt.

Zwar stellen auch Waldränder und Freiflächen (Kahlschläge) für viele Tier- und Pflanzenar

ten wertvolle Biotope dar. Ein geschlossener Wald verliert jedoch durch Straßen und WKA

Standflächen seinen Charakter und büßt einen bedeutenden Teil seiner ökologischen Funk

tion ein.

7. Schlussfolgerung
Der Bau von Windkraftanlagen in geschlossenen Wäldern ist aus naturschutzfachlicher Sicht

grundsätzlich abzulehnen. Ob unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen genehmigt

werden könnten, müsste zunächst durch Datenerhebung zu den Auswirkungen an bereits in

Wäldern bestehenden WK- Anlagen ermittelt werden. Die entsprechenden Forschungser

gebnisse müssten in rechtsverbindliche Genehmigungsvoraussetzungen einfließen.

Potsdam, im Mai 2011

NABU
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10er Einfluß von Windkraftanlagen auf den Verkehrswert bebauter Wohngrundstückei S .2734
Von Prof. Dr. Jürgen Hasse - Johann Wolfgang Goethe-Universität

Seit Anfang der 1990er Jahre hat die Kulturlandschaft der norddeutschen Küstenregion durch die Errichtung
von Windkraftanlagen einen einschneidenden Gestaitwandel erfahren. Zunehmend werden aber auch im
Binnenland Flächen als Standorte für die Nutzung der Windenergie erschlossen. Die zwischenzeitlich erreichte
Erschließungsdichte ist an den Küsten außerordentlich groß. Im Landkreis Nordfriesland stehen heute auf einer
Fläche von rd. 2.000 km2 645 WKA [1]. Auch in anderen küstennahen Landkreisen ist die Situation durch große
Erschließungsdichten gekennzeichnet. Diese Entwicklung hat ihren Abschluß noch nicht erreicht. Auch
weiterhin werden die bauleitplanerischen Voraussetzungen für einen forcierten Ausbau von
Windenergiestandorten geschaffen. In der regional betroffenen Bevölkerung nehmen die Protestbewegungen
stark zu. Dabei kommt es zunehmend zu einer Polarisierung der Interessen. Die bisherige Entwicklung hat nicht
nur das Bild der Kulturlandschaft einem einschneidenden Wandel unterworfen. Sie hat auch die
Lebensbedingungen der in den betroffenen Regionen lebenden Menschen nachhaltig verändert.

Angesichts dieser Dynamik im kulturlandschaftlichen Gestaltwandel liegt die These nahe, daß die vielfältigen
Umweltauswirkungen, die mit der Errichtung und dem Betrieb von WKA einhergehen, Beeinträchtigungen der
Lebensqualität der Regionsbevölkerung und in der Konsequenz negative Auswirkungen auf den Verkehrswert
bebauter Grundstücke haben. Eine besondere Rolle spielen bebaute Wohngrundstücke, weil sich die
Umweltauswirkungen unmittelbar einschränkend auf die Wohnnutzung auswirken könnten. Die Frage des
Einflusses von Windkraftanlagen auf den Verkehrswert von Grundstücken erstreckt sich in touristischen
Gebieten daneben selbstverständlich auch auf Grundstücke, deren Nutzung von tourismusbedingten Umsätzen
abhängig ist (Beherbergungs- und Gastronomiegewerbe). Ich will mich hier auf die Auswirkungen auf bebaute
Wohngrundstücke beschränken.

1. Erfahrungswerte

Angesichts der Tatsache, daß die skizzierte Entwicklung nicht neu ist, sollten empirische Erfahrungswerte
vorliegen, die wenigstens grobe Trends erkennen lassen. Der Vf. hat im Februar 2003 zehn Vermessungs- und
Katasterämter im norddeutschen Küstenraum um eine Stellungnahme zu möglichen Auswirkungen von WKA
auf den Verkehrswert von Wohngrundstücken gebeten. Die Katasterämter der betroffenen Landkreise konnten
hierzu aber überwiegend keine Angaben machen. Die Häufigkeit der Fehlanzeige ist insofern auffällig, als ja
nicht davon auszugehen sein wird, daß es an einschlägigen Immobiliengeschäften in nennenswertem Umfang
gemangelt hat; dazu sind die betreffenden Gebiete schon zu lange und zu dicht erschlossen. Auch ist die
objektive Betroffenheit von Wohngrundstücken durch ihre Lageeigenschaften zu WKA zu groß.

Das Vermessungs- und Katasteramt Ostfriesland in Aurich stellt in einer ausführlichen Stellungnahme Gründe
heraus, die die relative Ratlosigkeit der Behörden verständlich machen:

• für eine vergleichende Auswertung liegen nicht ausreichend viele Kauffälle in der Nähe zu WKA vor;
• die örtlichen Gutachterausschüsse waren noch nicht mit entsprechenden Gutachten beauftragt;
• die Vergleichbarkeit der Kauffälle ist schwierig und von der Besonderheit der Einzelfälle abhängig;
• nach allen Erfahrungen liegen immissionsbedingte Abschläge in der üblichen Schwankungsbreite der

Kaufpreise [2].

Ein differenzierteres Ergebnis ergab eine Blitzbefragung unter Maklern, die ihren Firmensitz vornehmlich in
Küstengebieten Schleswig-Holsteins haben. Aufgrund der zeitlichen Kürze des Erhebungszeitraumes (eine
Woche) sind nur 15 Antworten auf einen drei Fragen umfassenden Fragebogen eingegangen, die mit einer
Ausnahme von Betrieben aus Schleswig-Holstein kamen. Fast alle Befragten (13) bestätigen eine Auswirkung
von WKA auf den Verkehrswert eines bebauten Wohngrundstückes. Nur zwei Firmen sehen solche Einflüsse
nicht. Erwartungsgemäß stellt sich eine Quantifizierung selbst nach groben %-Werten als schwierig heraus. So
machen nur 5 Unternehmen hier nähere Angaben [3];, drei Makler sehen Werteinbußen zwischen 20 und 30
% und zwei Unternehmen siedeln die Abschläge zwischen 5 und 10 % und ein weiteres bei 10 bis 20 % an. Die
meisten Befragten (9) geben aber an, eine Quantifizierung sei kaum möglich, weil zahlreiche Interessenten vom
Kauf Abstand nehmen, wenn sie von WKA in der Nähe des Wohngrundstückes erfahren. Ein in Schleswig
Holstein großräumig agierender Makler merkt an: Selbst einzelne Windmühlen sind verkaufshindernd! Wenn
dann teilweise 10 — 15 Mühlen konzentriert stehen, ist ein Verkauf von Immobilien fast ausgeschlossen.
Besonders störungsempfindlich seien Kaufinteressenten, die nicht aus der Region stammen.
Vier wertmindernde Gründe werden von Kaufinteressenten häufig genannt: Geräusche (11), Schattenwurf (9),
Landschaftsästhetik und Unruhe durch drehende Rotoren (Nennungen in jeweils 8 Fragebögen). Andere
Argumente spielen im Rahmen dieser Kurzbefragung eine eher randliche Rolle.



2. Strukturelle Bewertungsprobleme
Solange der Wert einer lmmobilie nicht am Markt realisiert wird, ist er eine fiktive Größe. Der Verkehrswert hat
sich deshalb an realisierbaren ökonomischen Möglichkeiten zu orientieren, das heißt in erster Linie an der
„maßgeblichen Grundstücksqualität‘. Die Qualität eines Grundstückes ist aber nicht allein aus der Geschichte
und nach den Grundstücksgegebenheiten zum Zeitpunkt der Bewertung abzuleiten. Ebenso sind die
Entwicklungsmöglichkeiten und -risiken zu berücksichtigen [4]. Der Aspekt des Nutzungswertes wird damit als
lebenspraktische Dimension des Verkehrswertes perspektivisch gestärkt. Dieses Verständnis entspricht auch
verschiedenen Wertdefinitionen nach den „European Valuation Standards, die den Verkehrswert als Marktwert

erfassen sollen [5]. Was ist unter Berücksichtigung dieser Erwägungen bei der Ermittlung des Verkehrswertes
eines Wohngrundstückes in räumlicher Nähe zu WKA zu berücksichtigen?

Nach § 194 BauGB [6] wird der Verkehrswert „durch den Preis bestimmt, der in einem Zeitpunkt, auf den sich
die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den geltenden Gegebenheiten und
tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks ... zu erzielen wäre.“

Die bei den Gutachterausschüssen geführte Kaufpreissammlung leistet Orientierungshilfen. Sie fließen auch in
die Erstellung der Bodenrichtwertkarte ein. Da diese in der Regel aber zu kleinmaßstäblich ist, dürfte sie nur in

wenigen Ausnahmefällen Auskunft über konkrete Wertverhältnisse an konkreten Standorten geben.

Von besonderer Bedeutung für die Frage des möglichen Einflusses von Windkraftanlagen auf den Verkehrswert

bebauter Wohngrundstücke ist die Frage, inwieweit der Zustand des Grundstücks bei der Wertermittlung

berücksichtigt wird [7]. Der Zustand eines Grundstückes impliziert auch lagebezogene Merkmale. Die
Wertermittlungsverordnung konkretisiert: Zu den Lagemerkmalen gehören neben Verkehrsanbindung,

Nachbarschaft, Wohn- und Geschäftslage auch die Umwelteinflüsse [8]. Da der Begriff der >Umwelteinflüsse<

in seinen Bedeutungsimplikationen vielsagend ist, hängt seine konkretisierende Anwendung nicht nur davon ab,

was man nicht nur unter Umwelteinflüssen verstehen will, sondern auch davon was man als Umwelteinfluß

gelten lassen will.

Die Wertermittlungs-Richtlinien [9] ordnen die >Umwelteinflüsse< den „tatsächlichen Eigenschaften“ zu. „In

Betracht kommen Geräusch- und Geruchsimmissionen, Ablagerungen und sonstige Umweltbelastungen“ [10].

Es geht danach um Immissionen, die auf den Menschen einwirken. Das Bundes-lmmissionsschutzgesetz [11]

nennt eine Reihe von Einflüssen, die nach § 3 dann als schädlich gelten, wenn sie „nach Art, Ausmaß und

Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder

die Nachbarschaft herbeizuführen.“ Genannt werden ausdrücklich „Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme,

Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen“ [12]. Von einer generellen Schädlichkeit ist nicht auszugehen.

Diese liegt nicht vor, wenn es sich nur um eine unwesentliche Beeinträchtigung handelt. Nach § 906 BauGB ist

dies dann der Fall, „wenn die in Gesetzen oder Rechtsverordnungen festgelegten Grenz- oder Richtwerte

nicht überschritten werden.“

3. >Erhebliche Beeinträchtigungen< durch WKA?

Ob es überhaupt zu Beeinträchtigungen kommt, hängt grundsätzlich von objektiven und subjektiven

Voraussetzungen ab. Wo es keine Wirkung auf Bewohner gibt, gibt es auch keine Beeinträchtigung. Für die

Beurteilung einer Wirkung sind üblicher behördlicher Prüfungsroutinen zufolge zunächst objektive Abstände

zwischen Wohngrundstück und dem Standort einer WKA maßgeblich. Die Exposition des Hauses spielt eine

wichtige Rolle. Diese und andere objektivierbare Parameter spiegeln aber ihrerseits schon ein subjektives

Moment wider, bedeutet >Beeinträchtigung< doch immer Beeinträchtigung eines Erlebens und bewertenden

Empfindens durch konkrete Personen. Von einer >erlebten< Beeinträchtigung kann nur dann die Rede sein,

wenn sie auch aus der Erlebnisperspektive bewertet wird. Wenn die Auffassung auch sehr verbreitet ist,

subjektive Argumente verdienen keine allzu große Wertschätzung, weil Subjektivität tendenziell beliebig

variiere, so ist die Sache mit der Subjektivität doch komplexer. Subjektivität variiert gerade nicht individuell

beliebig und zufällig. Sie ändert sich in erster Linie nach gesellschaftlichen Interessenlagen und -gruppen. Es ist

bekannt, daß ökonomische Nutznießer der Windenergie störungsresistenter sind als nicht partizipierende

Personen. Eine weitere Rolle spielt das gelebte Mensch-Natur-Verhältnis. Auch dieses variiert nicht auf einem

nur biographischen Niveau. Es steht in Beziehung zu einem selbst- und weltbildbezogenen Wertesystem, auf

das vielfältige kulturelle Kräfte Einfluß nehmen. Mögliche Wertminderungen einer Wohnirnmobilie hängen auch

von all diesen (relativistischen) Gesamt- und Teilbewertungen ab. Es liegt angesichts dessen nahe, daß auch

nach einer relativ langen Zeit der räumlichen Verdichtung von WKA eine zwischenbilanzierende Bewertung der

Frage von lmmobilienwertverlusten schon in forschungsmethodischer Hinsicht sehr schwierig ist.

Es gibt elementare menschliche Grundbedürfnisse, die eine Lebensumgebung verlangen, in der Ruhe und

Entspannung möglich sind. Solche Umgebung muß ein gewisses Erholungspotential aufweisen. Man kann hier

von anthropologisch begründeten Bedürfnissen und Empfindlichkeiten sprechen. Sie variieren deutlich weniger

als kognitiv konstruierte Bedürfnisse. Auf dieses Verständnis dürfte der Begriff >schädlicher< Beeinträchtigung,

die von Umwelteinwirkungen ausgehen können, bezogen sein. Das Bewertungsgesetz [13] sieht lt. § 82 Abs. 1



Gründe für wertmindernde Umstände, wo „ungewöhnlich starke Beeinträchtigungen durch Lärm, Rauch oder

Gerüche vorliegen. Als in diesem Sinne >ungewöhnlich stark<, damit auch >schädlich< und in der Folge

wertmindernd, werden in der behördlichen Praxis aber nur Immissionen angesehen, die die nach dem

lmmissionsrecht zulässigen Grenzwerte überschreiten. So hat das Finanzamt Peine einen Antrag auf

Herabsetzung des Einheitswertes eines Wohngrundstückes mit der Begründung abgelehnt, es könne nicht zu

einer erheblichen Beeinträchtigung kommen, weil die genehmigungsbehördlich verfügten umwelttechnischen

Auflagen erfüllt seien und jährlich kontrolliert werden [14]. Maßstab für die Zu- oder Aberkennung einer

möglichen wertmindernden Immission sind in diesem Sinne nur Meßgrößen, die das BlmSchG kennt.

Die Grundlagen objektivierter Meßgrößen müssen aber ihrerseits am subjektiven Empfinden geeicht sein, wenn

sie eine nicht nur formaljuristische Gültigkeit haben sollen. Bis Ende der 1990er Jahre hatte es keine Behörde

für notwendig gehalten, die wissenschaftliche Erarbeitung eines Maßes zur Beurteilung einer subjektiv

zumutbaren Belastung durch periodischen Schattenwurf als Bezugsgrundlage für die Festsetzung einer

genehmigungsrechtlichen Norm in Auftrag zu geben. In der niedersächsischen Genehmigungspraxis wurde

vom Landesamt für Ökologie (NLÖ) ein Wert zugrundegelegt, der offensichtlich an der theoretisch maximalen

jährlichen Sonnenscheindauer festgesetzt wurde. Erst im Juli 1999 ist von verschiedenen Umweitministerien ein

Gutachten zur „Belästigung durch periodischen Schattenwurf von Windenergieanlagen“ in Auftrag gegeben

worden. Das von Pohl / Faul / Mausfeld erstellte Gutachten [15] hat schließlich dazu geführt, daß den Ländern

daraufhin vom Länderausschuß für Immissionsschutz empfohlen worden ist, die Ergebnisse der Studie in die

Genehmigungspraxis umzusetzen. Seit Mitte 2002 gilt eine Beschattungsdauer von maximal 30 Std./a und

darüberhinaus von maximal 30 Min./Tag als zumutbar [16]. Der bis dahin geltende Wert von 135 Stunden im

Jahr ist deutlich verschärft worden. Das Beispiel zeigt, daß sich der Bewertungsmaßstab für die Zuerkennung

einer „ungewöhnlich starken Beeinträchtigung“ aufgrund der „Eichung“ eines meßtechnischen Standards an der

Erlebniswirklichkeit der Individuen verändern kann.

Die Frage der Wertminderung ist schon deshalb in der Perspektive als offen anzusehen, weil die

Geschwindigkeit der Errichtung von WKA größer war als die der wirkungsbezogenen Begleitprognostik; mit

anderen Worten: zahlreiche Meßverfahren zur immissionstechnischen Bewertung der Zulässigkeit einer Anlage

oder Anlagengruppe sind noch lange nicht hinreichend am Erleben der Menschen überprüft worden.

4. Defizite in der Immissionsbeurteilung

Ich werde einen kurzen Exkurs zur immissionstechnischen Bedeutung von Gerüchen machen, um ein

kategoriales Defizit der Beurteilung der von WKA ausgehenden Umwelteinwirkungen zu konkretisieren. Wie

oben schon angemerkt, gelten nach § 82 Abs. 1 des BewG wertmindernde Umstände auch im Falle

ungewöhnlich starker Beeinträchtigungen durch ... Gerüche.“ (Hervorhebg. Vf.). Auch nach den

Wertermittlungs-Richtlinien kommen als >Umwelteinflüsse<, die die „tatsächlichen Eigenschaften“ eines

Grundstückes berühren, unter anderem „Geruchsimmissionen ...“ in Betracht (sh. o.). Geruchsirnmissionen

hängen in ihrer Wirkung nahezu gänzlich vom subjektiven Empfinden ab. Sie variieren aber nicht (individuell)

beliebig, sondern weisen intersubjektiv große Ähnlichkeiten auf [1 7]. Geruchs-lmmissionen sind stets Geruchs

Empfindungen [18]. Ihre Bewertung, zu deren lebenspraktischer Relevanz die Einschränkungen einer

Grundstücksnutzung gehören, kann nur aus der Perspektive des Geruchsbelästigungs-Erlebnisses erfaßt

werden [19]. Für die Zuerkennung der Erheblichkeit‘ einer Belästigung sind Intensität und Zeitdimension einer

Einwirkung wichtig. Beide Variablen konkretisieren sich auf der Subjektseite. Deshalb werden für die Findung

juristischer Normen, nach denen bestimmte Arten (Geruchseinheiten/m3)und Intensitäten (Jahresstunden

Geruchsereignisse) [20] von Gerüchen als >erhebliche< und damit >schädliche< Belästigung eingestuft werden,

auch Forschungsmethoden eingesetzt, die das Geruchserleben einer vergleichbaren Beurteilung zugänglich

machen: Polaritätenprofile zur Bewertung geruchsbedingter emotionaler Erlebnisqualitäten 1211, die im Wege

systematischer Einmal- oder Mehrfachbefragung ermittelt werden können [221.

Nur auf dem Hintergrund von Analysen zum Erleben einer Einwirkung kann letztlich eine Entscheidung darüber

getroffen werden, ob es sich in einem konkreten Fall um eine Beeinträchtigung handelt, und unter welchen

Umständen die Beeinträchtigung erheblich, also schädlich ist. Daß es für diesen Fall auch zu Minderungen des

Verkehrswertes kommt, bestätigt das von Klaus Gablenz vorgestellte Beispiel der Geruchsimmissionen. Sofern

spezifische Einwirkungen aufgrund ihrer Art und Intensität als gesundheitsschädlich eingestuft worden sind,

kommt es auch — in Abhängigkeit von Stärke und Schädlichkeit — zu Minderungen des Bodenwertes [23].

5. >Bewegungssuggestion< eine Immission?

Bei den von Gerüchen ausgehenden Umwelteinwirkungen auf den Menschen zeigte sich, daß erst die

systematische Erforschung des Geruchserlebens zur Definition einer justiziablen immissionstechnischen Norm

geführt hat. Ich werde im folgenden begründen, daß die kategoriale Erfassung der von einer WKA ausgehenden

Umwelteinwirkungen unvollständig, das heißt, das BlmSchG beziehungsweise die Systematik seiner

Ausführungsvorschriften lückenhaft ist. Das legt auch das von Kaufinteressenten als Grund für eine

Wertminderung genannte Argument der von der Drehbewegung eines Rotors ausgehenden Unruhe nahe



(Ergebnisse der Maklerbefragung sh. 1.). Im Genehmigungsverfahren werden derzeit die Geräuschimmissionen

ebenso auf ihre Gesundheitsgefährdung geprüft wie Lichtblitze und periodischer Schattenwurf. Daneben

kommen Abstandsnormen zur Anwendung, die aber oft weder die Nabenhöhe einer WKA, noch die Fläche der

vom Rotor überstrichenen Fläche angemessen berücksichtigen. Dagegen wird die nahezu permanente

Drehbewegung eines Rotors gar nicht als Emission angesehen, der eine Immission entspricht. Das dürfte

erklärbar machen, weshalb bei der Anwendung von Abstandsregeln relativ große Spielräume bestehen und

Abstandsrichtlinien zum Teil nur empfehlenden Charakter haben. Man kann diese unübersehbaren

Umweitwirkungen auch als spezielle Wirkungen im Rahmen der landschaftsästhetischen Bewertung ansehen,

muß sie aber auf die Bewertung betroffener Einzelgrundstücke anwenden, soweit dort eine Sichtbarkeit

gegeben ist.

Welcher Art ist diese von der permanenten Drehbewegung eines Rotors ausgehende Umwelteinwirkung? Wie

die Geruchsimmissionen sind auch die Drehbewegungen eines Rotors sinnvollerweise nur an ihrer

Eindruckswirkung auf das (leibliche) Erleben zu beurteilen. Solche Wirkungen gehören angesichts der großen

Zahl drehender großflächiger Rotoren heute für die meisten bewohnten Küstenregionen zu einer neuen

Normalität industrialisierter agrarischer Kulturlandschaften und werden kaum in Gänze als >erheblich< i.S. des

BlmSchG anzusehen sein. Von einer >erheblichen Belästigung< ist dagegen bei kurzen Abständen zwischen

WKA und Wohngrundstücken von weniger als ca. 1.000 Meter auszugehen. Da diesbezüglich

Forschungsbefunde fehlen — dem Vf. sind keine einschlägigen Studien bekannt — muß die empirisch

begründete Definition solcher Abstände einschlägigen Studien vorbehalten bleiben [241. Prinzipiell ist davon

auszugehen, daß diese Abstände von der Art einer Anlage(ngruppe) (insbes. Bauhöhe und Größe der von

einem Rotor fiberstrichenen Fläche) und ihrer relativen Lage zu einem Wohngrundstück abhängig sind. Von

einer Wertminderung im Verkehrswert ist als Folge der von der Drehbewegung ausgehenden
>Bewegungssuggestion< (Immissiorr) und empfundenen Unruhe auszugehen, wenn die Abstände zu WKA

geringer sind. Dann ist auch die Nutzung des Wohngrundstückes einschließlich der für die Wohnfunktion

wichtigen Freiflächen erheblich eingeschränkt. Die Immission >Bewegungssuggestion< kennt das Umweltrecht

aber nicht, wenngleich es derartige Fälle mit der Formulierung „... und ähnliche Umwelteinwirkungen“ ( 3 Abs.

2 BImSchG) strukturell vorsieht. Es ist also im Gegensatz zu der Entscheidung des Finanzamtes Peine davon

auszugehen, daß in der derzeitigen behördlichen Genehmigungspraxis von WKA nicht alle Umwelteinwirkungen

untersucht und auf mögliche Auswirkungen für den Einheitswert eines Grundstückes bewertet werden.

Unter welchen Umständen könnte der Sachverhalt einer „schädlichen Umwelteinwirkung“ durch „erhebliche

Belästigung“ i.S. von § 3 BlmSchG gegeben sein?

• Die Drehbewegung erzeugt unabhängig von Lichtreflexen und periodischem Schattenwurf aufgrund von

>Bewegungssuggestionen< [25] eine immissionsrechtlich relevante Umwelteinwirkung.

• Bei der >Bewegungssuggestion< handelt es sich nicht um einen einfachen sinnlichen Reiz, sondern

einen Eindruck, der das leibliche Gesamtbefinden des betroffenen Menschen berührt. Die Bewegung

drehender Rotoren wird deshalb auch im Wege >leiblicher Kommunikation< in einen inneren Rhythmus

des eigenen Erlebens aufgenommen [261.
• Eine >Bewegungssuggestion< erzeugt einen Rhythmus, dem sich die Aufmerksamkeit quasi zwanghaft

unterwirft. Ruhende Großartefakte wie schlanke Sendemasten oder Hochspannungsgittermasten

ziehen die Aufmerksamkeit in keiner vergleichbaren Weise auf sich, wie dauerhaft einer rhythmisch

regelmäßigen Bewegung folgende Großartefakte.
• Solche erlebte Unruhe wird über die Bewegungssuggestion von der Umgebungsunruhe eines

Gegenstandes ausgelöst (Emission). Sie ist aber nicht mit ihr identisch. Sie kommt vielmehr als leiblich-

befindlich spürbare Unruhe auf einer Erlebnisebene erst zur Geltung (Immission). Sie wird als >leibliche

Enge< [27] oder >Beengung< empfunden. Im Falle großer Nähe und zahlreichen Vorkommens sind

solche Eindrücke als >erhebliche Belästigung< und >schädliche Umwelteinwirkungen< anzusehen.

• Wenn von einer „erheblichen Belästigung“ auszugehen ist, büßt die eine Wohnirnmobilie umgebende

Landschaft unwiederbringlich an Erholungswert ein. Dieser Verlust ist schon dadurch gegeben, als jede

Möglichkeit des kontemplativen Blicks in die Landschaft vereitelt ist. Wo sich technische Großartefakte

nahezu ununterbrochen drehen, kann es zu keiner durch erholungsorientiertes Landschaftserleben

bedingten Ent—Spannung mehr kommen.

Es wird Aufgabe der Grundlagenforschung sein, diesen Erlebnisbereich im Wirkfeld von WKA genaueren

methodisch gesicherten Explorationen zu unterziehen. Solange die Umwelteinwirkungen von WKA auf die

genannten Immissionen beschränkt bleiben, kann von einer angemessenen Bewertung nicht die Rede sein.

Das Erleben der Betroffenen ist letztlich für den einem Grundstück zu- wie aberkannten Wert entscheidend [28].
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Zinssprung
auf 10 Prozent
Baufinanzierung. mmobilienkäufer sollten nicht

zu wenig Eigenkapital einsetzen. Sonst zahlen sie

für einen Teil ihres Kredits leicht 10 Prozent Zinsen.

um 20000 Euro höher. Doch die lässt sich

die Bank teuer bezahlen: Allein im ersten

Jahr steigt die Zinsbelastung der Kunden

um fast 1700 Euro. In i Jahren kommen

mehr als 20000 Euro Zinsen zusammen.

Eingerechnet sind darin auch die Zinsen,

die durch den Aufschlag für den Kredit-

anteil bis zu i8o 000 Euro entstehen. Denn

sie werden ausschließlich wegen der höhe

ren Kreditsumme fällig.

N jemand käme auf die Idee, einen Teil

seiner lmmobilie aus dem Dispo

kredit seines Girokontos zu bezahlen. Das

wäre bei den üblichen Dispozirissätzen von

7 bis 14 Prozent viel zu teuer. Und doch tun

viele Bauherren und Wohnungskäufer et

was ebenso Teures, wenn sie zuwenig Eigen

kapital einsetzen.

Viele Banken haben im Zuge der Finanz-

krise ihre Risikoaufschläge für Kunden mit

wenig Eigenkapital erhöht. Die Folge: Für

den Kreditanteil, der So oder 90 Prozent

des Immobilienwertes übersteigt, kassieren

Banken nach Finanztest-Berechnungen oft

Zinsen von 5 bis über 10 Prozent.

Die letzten 20000 Euro sind teuer

Ein Beispiel zeigt, was passiert: Ein Ehepaar

kauft eine Wohnung für 200000 Euro und

nimmt einen Kredit mit 15 Jahren Zins-

bindung und 2 Prozent Tilgung bei der ING

Diba auf. Beträgt die Kreditsumme 180000

Euro (go Prozent des Kaufpreises), verlangt

die Direktbank einen Effektivzins von 3,51

Prozent (Stand 4. April 2014).

Finanziert das Ehepaar den Kaufpreis voll

auf Kredit, steigt der Zinssatz auf 4,02 Pro

zent. Das entspricht einem Zinssatz von

stolzen 8,g8 Prozent für den zusätz
lichen Kreditanteil von 20000

Euro — mehr als die Bank von

ihren Kunden für einen

Dispokredit auf dem
Girokonto verlangt.

Bei der Voll-
finanzierung ist

der Kredit nur

Die höchsten Zirisaufschläge

Die ING-Diba ist damit nicht einmal ein

Extremfall. Bei der Deutschen Bank kostet

der Kreditanteil zwischen i800oo und

200000 Euro im Finanzierungsbeispiel so

gar mehr als io Prozent Zinsen im Jahr. Das

gilt auch für die Berliner Bank, die Postbank,

die Santander Bank und die SKG Bank.

Zinsen im Dispobereich gibt es mitunter

auch schon für Kreditanteile oberhalb von

So Prozent des Kaufpreises. Bei der Sparkas

se Hannover etwa steigtderEffektivzins für
einen i5-Jahreskredit von 3,30 auf 4,10 Pro

zent, wenn unser Beispielpaar 180000 Euro

statt 160000 Euro für seine 200 000-Euro-

lmmobilie aufnimmt (siehe Tabelle S. 58).

Die Kreditsurnme erhöht sich nur um 12,5

Prozent, die Zinsen dagegen um fast 40 Pro

zent. Der Kreditanteil, der 80 Prozent über

steigt, kostet den Kunden satte ii Prozent

Zinsen.

Mehr als 10000 Euro sparen

Um happige Aufschläge zu vermeiden, soll

ten Kreditnehmer möglichst viel Eigenka

pital mobilisieren, Oft reichen schon we

nige tausend Euro mehr Eigenkapital, um

.4
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für den gesamten Kredit einen günstigeren

Zinssatz zu bekommen und so mehr als

10000 Euro Zinsen zu sparen.

Das heißt nicht, dass Bauherren und

Wohnungskäufer alle ihre Geldanlagen und

Konten bis auf den letzten Cent plündern

sollten. Eine Sicherheitsreserve von rund

drei Nettomonatsgehältern ist wichtig für
unvorhergesehene Ausgaben oder um fi

nanzielle Engpässe zu überbrücken.

Kreditnehmer sollten aber nicht über

treiben und unnötig hohe Summen zurück

halten, nur weil die Zinsen für Baukredite

derzeit so niedrig sind. Denn das stimmt

eben in aller Regel nicht für den Kredit

Q anteil, der die kritische 80- oder go-Prozent-

Marke übersteigt.

Hoher Zins schwer zu erkennen

Wie teuer dieser Kreditanteil wirklich ist,

können Kreditnehmer allerdings kaum er

kennen. Die meisten Banken splitten ihre

Konditionen nicht in einen günstigen erst

rangigen und einen teuren nachrangigen

Kredit.

Stattdessen geben die Banken einen ein

zigen Zinssatz für den Gesamtkredit an.

Das erleichtert den Vergleich verschiedener

Kreditangebote, überdeckt aber den Nach

teil einer hohen Kreditfinanzierung.

Grenzzinssatz entscheidet

Ob und wie stark es sich lohnt, vorhandene

Geldanlagen zugunsten eines höheren

Eigenkapitals aufzulösen, zeigt erst der

Grenzzinssatz, den der Kunde zum Beispiel

auf die letzten ioooo Euro seines Kredits

bezahlen muss, je höher der Grenzzinssatz,

desto wichtiger ist es, möglichst viel Eigen

kapital einzusetzen.
Wer es genau wissen will, kann das mit

hilfe unseres Grenzzinsrechners im Inter

net berechnen (siehe „Unser Rat‘). Dafür

muss der Kreditnehmer von der Bank nur

erfragen, wie viel Eigenkapital er zusätzlich

aufbringen müsste, damit sie ein günstige

res Kreditangebot macht.
Bei unserer Volifinanzierung einer

200000 Euro teuren Immobilie liegt der

Grenzzinssatz für die letzten 20000 Euro

fl Unser Rat -

Eigenkapital. Setzen Sie für die Fi

nanzierung Ihrer lmmobilie möglichst

viel Eigenkapital ein. Um hohe Zins-

aufschläge zu vermeiden, sollten Sie

nicht mehr als 80 Prozent des Kauf

preises auf Kredit finanzieren.

Kreditangebot. Wie viel mehr Eigen

kapital als geplant müssten Sie auf

bringen, um einen besseren Zinssatz

zu bekommen? Fragen Sie alle Ban

ken und Vermittler, bei denen Sie

Angebote einholen. Oft fehlen weni

ge tausend Euro, um mehr als 10000

Euro Zinsen zu sparen. Vielleicht kön

nen Sie aus Reserven oder mit einem

Arbeitgeber- oder Verwandten-

darlehen günstig Geld bekommen.

Intemetrechner. Wie hoch die Zins-

ersparnis ist, die Sie mit mehr Eigen

kapital erzielen, können Sie mit

unserem Grenzzinsrechner ermitteln

(test.de/rechner-grenzzinsen).

Hypothekenzinsen

Kreditanteil am
Kaufpreis entscheidet

Banken staffeln ihre Zinssätze nach

dem Anteil des Kredits am lmmobi

lienwert, dem „ Beleihungsauslauf“.

Q
Topzinsen gelten meist nur bis zum

Limit von 45 bis 60 Prozent des Kauf

preises. Wer damit nicht auskommt,

zahlt je nach Bank unterschiedliche

Aufschläge.

Hohe Zinsaufschläge für Kredite über 80 Prozent

Wenn der Kredit 50 Prozent des Kaufpreises übersteigt, wird es meist teurer.

Die Grafik zeigt die durchschnittlichen Zinsaufschläge (15 Jahre Zinsbindung).

Kreditanteil in Prozent des Kaufpreises Zinsaufschtag (Prozentpunktel

60 r “ ‘ . -

70 ‘ —
( .

90

‘ioo

______
________

________

Basis: Konditionen von 71 Kreditinstituten und Vermittlem (siehe Tabelle S. s8). Stand: 4. April 2014

Bis zu 80 Prozent steigt der Zinssatz

meist nur um ein bis zwei Zehntel

Prozentpunkte. Doch sobald die

80-Prozent-Grenze überschritten

wird, schießt der Zins für den Ge

samtkredit nach oben (siehe Grafik).

Viola Banken geben den Beleihungs

auslauf in Prozent des Beleihungs

wertes an. Der liegt bei selbstge

nutzten Immobilien meist 10 Prozent

unter dem Kaufpreis. 80 Prozent des

Beleihungswertes entsprechen dann

72 Prozent des Kaufpreises.

0

0

z
ci

0

0

0

So viel kosten die letzten 20000 Euro Kredit

Der Kaufpreis beträgt 200000 Euro. Die Grafik zeigt den durchschnittlichen Effek

tivzins für die letzten 20000 Euro des Darlehens je nach Kredithöhe (15 Jahre

Zinsbindung). Beispiel: Bei einem 180000-Euro-Darlehen zahlt der Kunde für den

Anteil von 160000 bis 180000 Euro im Schnitt 5,27 Prozent Zinsen im Jahr.

Kreditsumme lEurol So viel kosten die letzten 20000 Euro lProzentl

120000

140000

160000

180000

_______
__________________________

200000

Basis: Konditionen von 71 KredItinstituten und Ve,mlttlem (siehe Tabelle S. 58). Stand: 4. April 2014
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Finanztestl So steigen die Zinssätze mit der Kreditsumme

(3.08

Die für die Kreditsumme ieweiis zehn günstigsten Angebote sind gelb markiert.

________

—
= Kein Angebot oder Angebot nur auf Nachfrage.

Stand: 4. April 2014

derzeit bei durchschnittlich 6,58 Prozent im Zinsaufschiag von o,8 Prozentpunkten. ihre Zinsrabatt auf hohe Kreditsumme

Jahr. Keine halbwegs sichere Geldanlage Tochter Postbank schlägt sogar 1,2 Prozent- Je mehr Eigenkapital. desto günstiger die

bringt derzeit so hohe Zinsen. punkte drauf. Finanzierung. Diese Faustformel stimmt

Die ING-Diba kalkuliert je nach Kreditan- fast immer. Doch keine Regel ohne Ausnah

Große Unterschiede bei den Banken teilamKaufpreismitsiebenverschiedenen me: Manchmal wird ein Immobilienkredit

Hinter den durchschnittlichen Zinsauf- Zinssätzen. Bei Sparkassen und Genossen- sogar billiger, wenn der Kunde etwas mehr

schlägen und Grenzzinssätzen verstecken schaftsbanken sind es oft nur drei. Die eine Kredit aufnimmt als nötig.

sich riesige Unterschiede zwischen den Ban- Bank verlangt den Zinsaufschiag ab einem Der Grund: Einige Banken geben auf Kre

ken. Die Sparkasse Leipzig und die PSD Han- Kredit von 80 Prozent des Kaufpreises. die dite ab 150000 oder 200 000 Euro einen

nover beispielsweise verlangen für eine andere schon ab 72 Prozent. Zinsrabatt von beispielsweise 0,1 Prozent

Vollfinanzierung nur 0,1 Prozentpunkte Wie viel Kreditnehmer durch mehr Eigen- punkten. Fehlen nur ein paar tausend Euro

mehr als für eine 80-Prozent-Finanzierung. kapital sparen können, ist deshalb je nach fürden Rabatt, lohnt es sich, den Kredit ein-

Die Deutsche Bank berechnet dafür einen Bank und Finanzierung unterschiedlich. fach aufzustocken.

2,77

2,76
l822direkt 2,73 2,75

Accedo 2,58 2,76

Augsburger Aktienbank 3,40 3,45

Baufi Direkt 2,82 2,88

C + C Credit Consult 2,82 2,97

Comdirect Bank 2,73 2,75

Competence 2,82 2,97

CosmosDirekt 2,73 2,75

Creditweb 2,81 2,88

DAB Bank 2,80 2,90

DlW 2,66 2,76

Enderlein 2,80 2,87

Fiba Immohyp 2,80 2,90

Geld & Plan 2,80 2,88

Gladbacher Bank 3,01 3,10

Haus & Wohnen 2,79 2.88

Hypothekendiscount 2,80 2,87

ING-Diba 2,94 3,04

Kredite-Direkt 2,94 3,04

MKiB 2,66 2.76

Santander Direkt Bank 2,80 2,90

SKG Bank 3.40 3,50

Volkswagen Bank direci 2,73 2.75

Oberregionale Anbieter lift bund ewaftem

Allianz 2,97 3,07

Axa 2,98 2.98

Basler 3,30 3,36

Baugeld Spezialisten 2,77 2,87

BBBank 3,14 3,25

Commerzbank 2,78 2,91

Debeka 3,12 3,18

Degussa Bank 2,89 2,89

Deutsche Bank 3,44 3,44

DEVK 2,67 2,77

Dr. Klein 2,69 2,71

Huk-Coburg 2,94 3,04

Der Kaufpreis der Immobilie beträgt 200000 Euro, die Zinsbindung des Kredits 15 Jahre und die Anfangstilgung 2 Prozent.

Der Effektivzins des Kredits hängt davon ab, wie viel Geld der Käufer von der Bank benötigt.

Anbieter

‘

Anieter

Überregionale Anbieterohfle bundesweites Filielnb .

Interhyp 2,73 2,75 2,77 2,92 3,17

ttnk Z4 3 351 23

Regionale Anbieter

Berliner Bank 3,44 3,44 3.55 3,75 4,38

Berliner_Sparkasse 3,25 3.25 3,25 3,45 3,45

BW Bank 3,08 3,18 3.18 3,28 3,28

Leipziger Volksbank 3,56 3,56 3,87 3,87 4,23

MBS in Potsdam 2,90 3,00 3,10 3.20 3,30

PSD Berlin.Brandenburg 3,00 3,10 3,21 3,31 3.52

PSD Hannover 2,99 3,14 3,14 3,25 3,25

PSD Hessen-Thüringen 3,07 3,18 3,28 3,38 3,48

PSD Kiel 3,34 3,44 3,55 3,86 4,17

PSD Koblenz 2,72 2,88 2.88 — -

PSD Köln 2.98 3,18 3,18 3,68 3,98

PSI) Nord 2,93 2,98 3.08 3,44 3,91

PSD Rhein Neckar Saar 2,82 2,85 2,92 2,99 3,05

PSD Rhein-Ruhr 3,03 3,13 3,24 3,44 3,65

Sparda Baden-Württ. 2,86 2,92 2,96 3,06 3,14

Sparda Berlin 2,93 3,03 3,13 3,24 3,55

Sparda Hannover 3,04 3,14 3,14 3,14 3,40
Sparda

Hessen 2,77 2,87 2,87 — —

Sparda München 3,02 3,08 3,19 3,28 3,45

Sperda Münster 2,94 2,99 3,09 3,18 3,25

Sparda Nürnberg 2,79 2.86 2,92 3,07 3,13

Sparda West 2,94 3,06 3.14 3,27 3,37

Sparkasse Hennover 3,30 3,30 3,30 4,10 4,10

Sparkasse Leipzig 3,12 3,22 3,22 3,32 3,32

Voba Düsseldorf Neuss 2,73 2,73 2,79 2,85 2,99

Voba Münster 2,93 3,01 3,15 3,27 3,10

Voba Rhein-Ruhr 2,92 3.07 3,26 3,67 —

Hypofact 2.82 2.97 2,89 3.26

Hypovereinsbank 2,80 2.90 2.86 3,16 3,52

2,92 3,17

3,04 3,42

3,22 3,43

3,31 4,02

2,92 3,17

3,26 —

2,92 3,17

3,25 3,76

3.16 3,52

3,29 3,66

3,16 3,52

3,16 3,40

3,28 3,77

3,09 3,20

3,16 3,52

3.51 4,02

3,51 4,02

3,21 3,70

3,16 3,52

3,64 4,40

2,92 3,17

3,28 —

3.28 3,55

3.19 3,53

3,49 —

3.09 3,40

3,76 4.38

2,87 3.11

3,51 4.02

2,88

2,89

2,77

2,89

2,77

2,77

2,86

2,76

2,76

2.86

2,88

3,39

2,78
2,76

3,14

3,11

2,76

2,86

3,50

2,77

:ljlaIflptz

3,07

2,98

3,41

2.78
3,25

2,91

3,31

3,09

3,55

2,77

2,83

3,14

Voba Schwarzwald 2,93 3,08
Baar Hegau
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Pressemitteilung Haus &Grurid®
L_J Eigentum. Schutz. Gemeinschaft

Württemberg

26.03.2014 Haus & Grund Württemberg
Landesverband Württembergischer Haus-,

Werterhalt der lmmobilie im Mittelpunkt Wohnungs- und Grundeigentümer e.V.

Im Vorfeld des diesjährigen Verbandstages setzt sich Haus & Grund

Württemberg mit aktuellen landespolitischen Themen auseinander.

Haus & Grund Württemberg ist der Landesverband Württembergischer

Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V. mit 58 angeschlossenen

Ortsvereinen und über 96.000 Mitgliedern. Bundesweit sind 900.000 Mit

glieder in Haus & Grund organisiert. Der diesjährige Landesverbandstag

findet am 5. April in Friedrichshafen statt. Dort werden mehr als 800 Mit

glieder erwartet. Gastredner ist in diesem Jahr Ministerpräsident Winfried

Kretschmann.

Ausbau von Windkraftanlagen: Haus & Grund erwartet Aus

gleichsregl ung für Wertverluste und klare Abstandsregelung

Der von der Landesregierung geplante massive Ausbau von Windkraft

anlagen erfüllt zahlreiche Mitglieder von Haus & Grund mit Sorge. Wind

kraftanlagen rücken in Folge der Ausbaupläne immer näher an die

Wohngebiete heran mit entsprechend nachteiligen Folgen für die Ei

gentümer.

„Durch den Bau von Windrädern droht zum Teil massiver Wertverlust von

benachbarten Grundstücken und Wohngebäuden‘, befürchtet Ottmar 1-1.

Wernicke, Geschäftsführer von Haus & Grund Württemberg. Mietein

nahmen sinken oder fallen ganz weg, während auf der anderen Seite

durch die Windkraftanlagen erhebliche Gewinne erwirtschaftet werden.“

Der Rechtsschutz der betroffenen Eigentümer sei angesichts der wirt

schaftlichen Tragweite unzureichend. Die Grundstücke würden durch

Lärm, Schattenschlag, Eiswurf und nicht zuletzt durch die bedrängende

Wirkung sowie nicht ausreichenden bauordnungsrechtlichen Abstands-

flächen an Wert verlieren. Verluste von 30 % und mehr bis zur Unver

käuflichkeit der Immobilien seien die Folge.

„Da ist es nur fair, wenn dafür ein Ausgleich geschaffen wird‘, fordert der

Verbandsvorsitzende Michael Hennrich. „Zumal die Problematik vor al

lem Eigentümer im Ländlichen Raum betrifft. Sie sind ohnehin schon mit

starken Wertminderungen ihrer Immobilien konfrontiert“.

T 0711 237650

F 0711 2376588

Werastraße 1, 70182 Stuttgart

mail@hugw.de

wvw.hugw.de



„Wir fordern deshalb zum einen eine angemessene Entschädigungsrege
lung für betroffene Eigentümer und zum anderen eine größere Abstands-
regelung‘, so Ottmar Wernicke „Die Höhe der Windkraftanlage x 10, das
muss der Mindestabstand sein, um die schlimmsten Beeinträchtigungen
von Eigentümern und Mietern abzuwenden.“

Das Land müsse einen konkreten gesetzlichen Anspruch auf finanziellen
Ausgleich für die betroffenen Eigentümer schaffen. Dies sei angesichts
dieses enteignungsgleichen Eingriffs verfassungsrechtlich geboten. ‚Kli
maschutz darf jedenfalls nicht auf dem Rücken der Eigentümer ausge

tragen werden“, so Hennrich.

Haus & Grund gegen „gläsernes Grundstück“ und Daten-
missbrauch

Negative Auswirkungen für Haus- und Grundbesitzer erwartet der Lan

desverband von einer geplanten Verordnung des Umweltministeriums

über die Veröffentlichung von Umweltdaten. Im Verordnungsentwurf ist

vorgesehen, die für ein Flurstück relevanten Daten, Kennwerte, chemi

schen, physikalischen und biologischen Parameter sowie deren Mess

werte in einer Datei zu sammeln und für jedermann zugänglich zu ma

chen.

„Gegen eine solche Datenbank bestehen im Grundsatz keine Bedenken“,

so Michael Hennrich, „sofern die Daten ausschließlich behördlicherseits

genutzt werden dürfen. Mit aller Entschiedenheit sprechen wir uns jedoch

gegen die Veröffentlichung dieser Daten in einem für jedermann zugäng

lichen lnternetportal oder in sonstiger Weise aus.“

Die öffentliche Darstellung eines Flurstücks mit Straße und Hausnummer

sowie Geodaten stelle einen nicht hinnehmbaren Eingriff in das informa

tionelle Recht auf Selbstbestimmung des Grundstückeigentümers dar, so

Ottmar Wernicke. „Es kann nicht sein, dass - ohne Vorliegen und Nach

weis eines berechtigten Interesses — derartige Datensätze der Öffentlich

keit zur Verfügung gestellt werden sollen. Hier wird dem Missbrauch Tür

und Tor geöffnet. So können Firmen, die beispielsweise grundstücksnahe

Leistungen anbieten, gezielt Datensätze erzeugen, um damit Werbe

schreiben an die Eigentümer zu richten, ohne diese namentlich kennen

zu müssen. Damit wird das gläserne Grundstück geschaffen.“

Derartig rechtlich sensible Datensätze dürfen nach Ansicht von Haus &

Grund Württemberg nur an Personen herausgegeben werden, die - ent

sprechend den Vorschriften bei der Grundbucheinsicht - ein berechtigtes

Interesse nachweisen können. „Nachdem es an einer derartigen Rege

lung fehlt, lehnen wir den Verordnungsentwurf der Landesregierung mit

allem Nachdruck ab“, so Hennrich.



Haus & Grund fordert „Gesamtkonzept Werterhalt“ für den
ländlichen Raum

Das kürzlich von der Landesregierung beschlossene Strukturförderpro
gramm für den Ländlichen Raum geht Haus & Grund Württemberg nicht
weit genug. Dort drohe nach Ansicht des Verbandes durch den demogra
fischen Wandel und eine verstärkten Stadtorientierung nicht nur ein star
ker Einwohnerschwund, sondern auch eine besorgniserregender Verzehr
von Immobilienvermögen.

Mit dem 60,4 Millionen Euro umfassenden Programm der Landesregie
rung sollen 704 Projekte in 342 Kommunen gefördert werden. Von der
Gemeindeverschönerung bis zur Umnutzung leer stehender Gebäude zu
Wohnraum, Wohnraummodernisierung und Neubau in Baulücken reichen
die Mittelverwendungen .„ Das alles ist aber nur ein Tropfen auf den hei
ßen Stein“, so Hennrich .„Das Volumen ist zu gering, viele Antragsteller
werden wegen Überzeichnung des Fördertopfes leer ausgehen. Was
jedoch am meisten stört ist, dass dahinter kein Gesamtkonzept erkenn
bar ist“.

„Es müssen Konzepte für die Folgen des demografischen Wandels ge
funden werden. Leuchtturmprojekte in einzelnen Kommunen helfen nicht
weiter, denn in vielen Gemeinden häufen sich Leerstände. Alle Welt redet
über hohe Mieten in den Ballungsgebieten, aber niemand kümmert sich
um auskömmliche Mieten und Werterhalt von Immobilien im Ländlichen
Raum‘, beklagt Hennrich. Dieser dürfe nicht abgehängt werden. Statt
dessen bedürfe es gesetzgeberischer Leitplanken und Konzepte, um den
Ländlichen Raum attraktiv zu halten.

Man habe zu lange zugesehen, wie der ländliche Raum junge Menschen
und Arbeitsplätze verloren hat. Die Folgen spüren unsere Haus- und
Grundbesitzer deutlich: Immobilienwerte und Mietpreise sinken. Das
wiegt umso schwerer als viele Menschen ihre Ersparnisse zur Altersver
sorgung in Immobilien investiert haben.“

Im Ländlichen Raum liegen irnmense materielle und immaterielle Werte.
„Wir fordern von der Politik in Baden-Württemberg ein ‚Werterhaltungs
programm ländlicher Raum‘, weil wir überzeugt sind, dass daraus nur
Gewinner hervorgehen können: Von jungen Menschen und Familien bis
zu denen, die ihren Lebensabend in vertrauter Umgebung erleben möch
ten.“

Pressekontakt: Geschäftsstelle:
Thomas Auerbach Haus & Grund Württemberg
Telefon 0711 23765-12 Werastraße 1
Telefax 0711 23765-88 70182 Stuttgart
Mobil 0171 7578208 Telefon: 0711 23765-0
E-Mail: pressehugw.de Telefax: 0711 23765-88

E-Mail: mailhugw.de
Internet: www.hugw.de
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An die 1

Stadt Schwäbisch Hall
AmMarkt6 Eingegaflg.

74523 Schwäbisch Hall 2 3311t

Stadt Scht5FCh Hall
BaurectSamt

Öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft
Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit gebe ich als persönlich betroffene Bürgerin Michelbachs
folgende

Stellungnahme

mit nachstehenden Einwendungen und Anregungen ab.

1. Größe der Konzentrationszone

Der Gesetzgeber in BW fordert, der Windkraft substantiellen Raum zu gewähren. Die

Konzentrationsfläche „Östlich Michelbach“ umfasst 4,l7qkm, das heißt ca. 25% der c J
Gemeindefläche von Michelbach. Damit ist die Gemeinde Michelbach die am stärksten

() betroffene Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft (VG). Es ist m. E. nach nicht notwendig eine

dermaßen große Fläche auszuweisen um den Tatbestand zu erfüllen, der Windkraft substantiellen

Raum zu verschaffen, wie es der Gesetzgeber vorsieht.
So ist es nicht verwunderlich, dass der Gemeinderat Michelbachs dem Bauantrag der Stadtwerke

sein Einvernehmen versagt hat und darüber hinaus beschlosssen hat, mit der
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall über eine Verkleinerung der Konzentrationsfläche zu

verhandeln.
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Die Stadt Schwäbisch Hall hat sich über den Beschluss hinweggesetzt und die 5ffentlich
Auslegung des bestehenden Flächennutzungsplans angeordnet. Mir ist bewusst, dass dieses
rechtlich möglich ist, da der gemeinsame Ausschuss der VG am 3 1.07.2012 die Stadt
Schwäbisch Hall als erfüllende Gemeinde der VG beauftragt hat, die öffentliche Auslegung (3
(2) BuaGB) durchzuführen. Es verstößt jedoch gegen den Grundsatz von Treu und Glauben.

Außerdem ist zu bedenken, dass eine Interessenskollision besteht. Vier der zur Genehmigung
beantragten Anlagen befinden sich in der geplanten Konzentrationszone“ Östlich Michelbach“.
Das Verfahren zur Aufstellung des FNP wird von der Stadt Hall durchgeführt. Die Änderung des
FNP ist eine wichtige Vorrausstzung, dass der immissionsschutzrechtliche Antrag
genehmigungsfilhig ist. Da die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH ein Unternehmen der Stadt
Schwäbisch Hall sind und der immissionsschutzrechtliche Genehmigungsantrag zeitgleich mit
der von der Stadt SchwäbischHall betriebenen Änderung des FNP gestellt wird, stellt sich hier
die tatsächliche und rechtliche Frage einer Interessenskollision.

Die jetzige Größe der Konzentrationszone bedingt, dass neben den jetzt geplanten 7 WKAs, Cdavon 4 auf Michelbacher Gemarkung, bis zu insgesamt 20 WKAs erstellt werden könnten. Die
Erfahrung in schon bestehenden Gebieten zeigt, dass Investoren verfügbare Kapazitäten voll
ausnutzen, da das Gebiet schon durch den Bau einer WKA als belastet eingestuft wird.
Darauf weist auch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in ihren „Denkanstößen zur
Windkraft“ hin.

In der Stellungnahme der Verwaltung (S. 29) heißt es: „ Es wird daraufhingewiesen, dass der
südliche Bereich der Untersuchungsfläche aufgrund der geringeren Restriktionen im Zuge der
Entwurfsfortschreibung als Konzentratonsfläche dargestellt wird. Innerhalb der Zone sind
entlang der „ Kohlenstraße“ mehrere WEA durch die Stadtwerke SHA in Planung. Die Fläche
wird entlang der Gernarkungsgrenzen nach Oberfischach so angepasst wird dass auch
gemarkungsübergrejfend sinnvolle Konzentrationsflächen entstehen können (vgl. Lageplan
Konzentrationszone .. Östlich Michelbach “).“ (Grammatikfehler sind übernommen — da Zitat!)

Auch die Untere Naturschutzbehörde findet es „reizvoll“ „zusammen im Grenzgebiet mit den
zwei anderen Gerneindeverwaltungsverbänden Limpurger Land und Oberes Bühlertal einen
praktisch gemeinsamen Schwerpunktfür die Aufstellung von Windkraftanlagen zu bilden,
nachdem Waldgebiete nunmehr kein Hindernis flur die Aufstellung von Windlcraftanlagen
darstellen.“
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Liese Aissagen zeigen, dass eine Ausdehnung des sogenannten „Windparks Kohlenstraße“ zu
erwarten ist. Deshalb ist die Größe der Konzentrationsfläche nicht hinnehmbar.

Die Stellungnahmen der Verwaltung betonen an mehreren Stellen die Planungsabsichten der
Stadtwerke. Das erweckt den Eindruck, dass schon aufgrund dieser Tatsache das Gebiet geeignet
sei.

2. Landschaftsbild und Natur

„Die Belange des Landschaftsbildes und dessen Schutz sind durch die Errichtung von
Windkraftanlagen offensichtlich betroffen. In der Gewichtung der verschiedenen Belange wird

jedoch dem Klimaschutzes und der Verhinderung des Klimawandels, der durch die Gewinnung
regenerativer Energien wie der Windkraft erreicht werden kann, der Vorrang eingeräumt, zumal
die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes als eher gering eingeschätzt wird.“
Stellungnahme der Verwaltung (S.19)

Es fehlt die Begründung, warum dem Klimaschutz Vorrang eingeräumt wird und wie mit ER H
der Aufstellung von Windrädern dieser Klimawandel aufzuhalten sei. Angesichts der
Tatsache, dass Windenergie nur der Stromerzeugung dient und dass Strom nur einen Anteil von
21% am Endenergieverbrauch hat, ist das nicht denkbar. Selbst wenn man die gesamte
Strommenge durch Wind erzeugen könnte, was unmöglich ist, wäre der Klimawandel nicht
aufzuhalten, denn der Anteil ganz Deutschlands an den globalen C02 Emissionen betrug 2010
nur 2,5%. Projektionen der IEA zufolge wird der Anteil Deutschlands und Europas bis zum Jahr
2030 weiter deutlich zurückgehen. Und zwar völlig unabhängig davon, welche Maßnahmen in
Deutschland und Europa ergriffen werden, als Folge des unauthaltsamen Bedeutungszuwachses
der jetzt schon am schnellsten wachsenden Emittenten. (s. Anlage)

Die Limpurger Berge sind eines der größten geschlossenen Waldgebiete der Region. Ein
geschlossenes Waldgebiet bewirkt eine bestimmte kleinklimatische Situation. Durch die bei Bau
und Betrieb der Windenergieanlagen erforderlichen Rodungsflächen werden andere

Q Waldstrukturen mit großen Lichtungen geschaffen. Ein von mehreren Windkraftanlagen W
durchlöcherter Wald verliert als Ganzes an Wert für den Klimaschutz. Ein Positionspapier des
NABU-Landesverbandes Brandenburg „Windkraftanlagen im WaldlGrundlagen für eine k
Bewertung aus naturschutzfachlicher Sicht“ von 2011 nennt die Gesamtfolgen: „Sicher ist, dass
der bisher geschlossene Wald und seine Funktionen zerstört werden...Durch Öffnung des
geschlossenen Waldes wird u. a. das Waldinnenklima zerstört. Dies hat weitreichende Folgen,
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nicht nurfür viele Tier- und Pflanzenarten, sondern insbesondere auchfür die
Gundwasserneubildung.“

Durch die Rodungen wird es zwangsläufig zu einer Veränderung des bestehenden Mikroklimas
kommen. Diese Veränderung des heute bestehenden Mikroklimas wird in der Folge sich auch auf
die bestehende Flora und Fauna, darüber hinaus auch auf die in ihrer unmittelbaren Umgebung
lebenden Menschen auswirken. Die Windräder greifen in den Luftraum ein und ffihren zu lokaler
Erwärmung. Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16.05.2014 und in den anderen
umweltbezogenen Unterlagen wird diese Problematik im Gegensatz zu dem Papier des SDW (s.
Anlage) nicht einmal thematisiert. Die Möglichkeit der Veränderung des Mikroklimas mit ihren
Folgen fUr Mensch, Tier- und Pflanzenwelt ist aber gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7a) und 7c) BauGB
zwingend zu prüfen. Das Unterlassen dieser Prüfling stellt einen schweren Verfahrensfehler dar
und führt zur Rechtswidrigkeit des geplanten Entwurfs des Flächennutzungsplanes.

Da diese Prüfung nicht erfolgt ist, ist sie nachzuholen. Das Prüfungsergebnis mit den
daraus gewonnenen Erkenntnissen und Folgerungen für den Flächennutzungsplan ist nach
Maßgabe des § 3 BauGB erneut öffentlich auszulegen.

zumal die Beeinträchtigung des Landschaflsbildes als eher gering eingeschätzt wird.“

Ich bitte um Nachweise nach welchen objektiven Kriterien die Behörde vorgeht, um die
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu bewerten.

In den Derikanstößen der SDW wird darauf verwiesen, dass eine WKA eine flächenhaft und
nicht punktuell wirkende Einrichtung ist. „ Der Bau jedweder waldfremden Einrichtung ist per se
eine Störung des Waldes als Lebensraum, der durch den „Stein-insWasser-Effekt“ auch die
Umgebung beeinträchtigt“.
Die untere Naturschutzbehörde bemerkt:“ Dass die Landschaft der Limpurger Berge durch die

Errichtung von Windkraftanlagen dort belastet wird ist. evident, letztlich aber bei der Nutzung ()
von Windkraft nicht zu ändern“.

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind deren Auswirkungen auf die städtebaulichen Belange

der betroffenen Gemeinden und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes zu

berücksichtigen. Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ befindet sich in den
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nördlich‘en Limpurger Bergen. Die Limpurger Berge sind eines der regional größten
geschlossenen Waldgebiete ohne Bebauung mit hoher Artenvielfalt. Diese Waldberge prägen das
Orts- und Landschaftsbild der Gemeinde Michelbach an der Bilz in besonders charakteristischer
Weise. Die Errichtung von Windkrafträdern auf den Bergrücken würde dieses einzigartige
Landschaftsbild zerstören. Außerdem würden solche exponierten Windkrafträder die umliegende
Haller Bucht, da nur wenig entfernt von den steilen Bergabhängen, erdrücken. Der
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat bereits mit Urteil vom 16.10.2002 (8 S 737/02)
entschieden, dass Windenergieanlagen in solch exponierter Lage wegen Verunstaltung des
Landschaftsbildes unzulässig sind.

Das Gericht stellt fest, „die Windkraftanlagen sollen ... an besonders exponiertel von weit her
einsehbarer Stelle aufder bisher von vergleichbaren Anlagen unbelasteten und landschaftlich
besonders reizvollen“ Gebiet errichtet werden.
Es kritisiert die „Massivität“ der Anlagen und die,, typischen Drehbewegung der ]?otorblätter in
großer Höhe“. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat sich dieser Rechtsprechung mit seinem
Urteil vom 18.11.2004,

Az. 7 A 3329/0 1 angeschlossen.

Die diesen Urteilen zugrunde liegenden Voraussetzungen liegen bei der Haller Bucht gleichfalls
vor. Die Errichtung von Windkrafträdern auf den Bergrücken der Limpurger Berge und auch in
exponierter Lage auf dem gegenüber liegenden Mainhardter Wald verunstalten das
Landschaftsbild und ist deshalb wegen Verstoßes gegen die gesetzliche Bestimmung des § 35
Abs. 1 Nr. 5 BauGB, die im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB bei Aufstellung
bzw. Änderung des FNP zu beachten ist, rechtswidrig.

Q Zudem gehört seit 01.01.2014 das gesamte Gebiet der Gemeinde Michelbach an der Bilz zum
Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald.
Nach § 3 der Verordnung des Umweltministeriums über den Naturpark „Schwäbisch-Fränkischer
Wald“ heißt es zum Zweck des Naturparks wie folgt:

(1) Zweck des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald ist, diesen als vorbildliche
Erholungslandschaft zu entwickeln und zu pflegen, insbesondere
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1. die charakteristische Landschaft mit ihrem vieifältigen Wechsel zwischen ausgedehnten
Wäldern, zahlreichen Bächen und Seen und mit ihren mosaikartig eingebetteten,
landwirtschaftlich genutzten Verebnungenfiir eine harmonische und aufdiese Landschaft
abgestimmte Erholungsnutzung zu erhalten, zu pflegen und zu erschließen,
2. die natürliche Ausstattung mit Lebensräumen für eine vie‘fältige, freilebende Tier- und
Pflanzenwelt zu bewahren, zu verbessern, sowie
3. eine möglichst ruhige und naturnahe Erholungfür die Allgemeinheit zu gewährleisten und den
Bau, die Unterhaltung und unentgeltliche Nutzung umweltverträglicher Erholungseinrichtungen
zufördern.
(2) Im Naturpark sollen in sinnvoller räumlicher Differenzierung die verschiedenen
Erholungsformen mit anderen Nutzungsformen und den ökologischen Erfordernissen
aufeinander abgestimmt und entwickelt werden. Dabei sollen Erholungseinrichtungen in Orts-
nähe und in Besucherschwerpunkten zusammengefasst werden. Bisher nur wenig besuchte
Bereiche sollen der ruhigen und naturnahen Erholung vorbehalten bleiben. Bisher weitgehend
unbelastete Bereiche mit vi4fältiger oder seltener Arten- und Biotopausstattung sollen als
Vorrangflächenflir die Natur erhalten bleiben und entwickelt werden. 0(3)...“

Die künftige Nutzung der ausgedehnten Wälder der (nördlichen) Limpurger Berge flur

Windenergie widerspricht dem Zweck der Naturparkverordnung in mehrfacher Hinsicht. Denn

mit dem Bau von landschaftsprägenden Windkrafträdern auf den Höhen der östlich Michelbaclis

gelegenen Bergrücken wird die bereits vorstehend beschriebene charakteristische Landschaft der

Haller Bucht zerstört, was der in der Naturparkverordnung geschützten harmonischen

Erholungsnutzung zuwider läuft. Für mich als zugezogene, seit über 30 Jahren in diesem Gebiet

wohnende Bürgerin, ist dieses Gebiet so einmalig, dass ich die Beeinträchtigung als

außergewöhnlich empfinde. Dies mag subjektiv sein, jedoch scheint auch die Einschätzung der

Verwaltung subjektiv zu sein und zählt daher nicht als Kriterium, das bei der Erstellung der

Konzentrationszone Beachtung finden darf.

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Auswirkungen auf die sozialen Bedürfnisse der 0
Bevölkerung wie beispielsweise deren Belange von Sport, Freizeit und Erholung zu

berücksichtigen. Die Wälder der nördlichen Limpurger Berge — der sog. Einkornwald — dienen

schon immer der örtlichen Bevölkerung, gerade auch den Bürgern der Stadt Hall, als

Naherholungsgebiet. Es gibt eine Vielzahl von markierten Wanderwegen. Der Hauptwanderweg
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3des Schwäbischen Albvereins (Main-Neckar-Rhein-Weg von Wertheim nach Lörrach)
durchquert die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“.

In der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde wird ausdrücklich auf die Bedeutung des

Gebiets westlich von Gailenkirchen als Naherholungsgebiet für die Gailenkirchener Bevölkerung

hingewiesen. Es ist nicht hinzunehmen, dass das für die Michelbacher Bevölkerung nicht gelten

soll.

3. Artenschutz AS
Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16.05 .2014 wird festgestellt, dass neben anderen

schützenswerten Tierarten insbesondere auch Rotmilan und Schwarzmilan sowie verschiedene

Q Fledermausarten in der geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ vorhanden und zu

berücksichtigen sind. Daher wird ein zusätzlicher Untersuchungsbedarf (,‚Spezielle

artenschutzrechtliche Prüfung mit entsprechenden Untersuchungen innerhalb des

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. “) im Rahmen der Aufstellung des

Flächennutzungsplanes festgestellt. Die Milane und der Schwarzstorch haben ihre

Nahrungshabitate in den Limpurger Bergen und überfliegen für jeden offensichtlich den Wald.

Es ist durch Beobachtungen in schon vorbelasteeten Gebieten bekannt, dass Milane und andere

Vögel die Nähe von WKAs großflächig meiden.

Eine spätere Untersuchung widerspricht den gesetzlichen Vorgaben. Ausnahmen nach § 34 Abs.

3 BNatSchG sind nicht ersichtlich. Denn das Projekt, nämlich Bau und Betrieb künftiger

Windenergieanlagen in diesem Gebiet, ist nicht in überwiegendem öffentlichem Interesse. Es

widerspricht sogar dem öffentlichen Interesse, da Windenergieanlagen dort wegen der geringen

Windgeschwindigkeiten unrentabel sind, das Orts- und Landschaftsbild verunstalten und dem

Zweck des Naturparks Schwäbisch•-Fränkischer Wald widersprechen.

In §1 Absatz 2 BnatSchG wird betont: „Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind

entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere
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lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer

Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie

Wanderungen und Wiederbesiedlungen zu ermöglichen.“

Dieses Ziel setzt sich der Generalwildwegeplan, dessen Korridor durch die

Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ verläuft.

„Ziel ist es abei vielen Arten, vom Wirbellosen bis zum Großsäuger Chancen als

Individuum oder in einer Generationenfolgefiir eine Ausbreitung, Wiederbesiedlung oder

aber Anpassungen an sich verlagernde Lebensräume durch den Klimawandel zu

ermöglichen. Neben Kleintieren können auch Pflanzen vom Vektortransport durch andere

Tierarten profitieren. Die einzelnen Korridore sind daher nach einer ersten, auf Wald

bezogene Modellierung, in einem weiteren Schritt hinsichtlich ihrer Eignung auch flur

Anspruchstypen des Offenlandesfür trockene, mittlere undfeuchte Standorte geprüft

worden. Damit soll einerseits die Multfunktionalität dieser Korridore herausgestellt

werden, andererseits dienen sie als Hinweis zur Beachtung der Kompatibilität der

verschiedenen Anspruchstypen im Falle einer Maßnahmenplanung. Damit stellt der

GWP ein elementares Instrument zur Sicherung und Entwicklung der Biodiversität durch

den Erhalt von Metapopulationen da

2. „Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten

entgegenzuwirken.“

Aus dem Umweltbericht des Büros Blaser geht hervor: „Aufgrund der gegeben

strukturellen Voraussetzungen und der Nähe zum Steinbruchstollensystem

„Wilhelmsglück“ ist die Wahrscheinlichkeit von vorhandenen Quartieren in den

Altbeständen des Waldes als sehr hoch einzuschätzen.“

c,)
Aufgrund der hohen Fledermausdich te, der Frequentierung der Waldwege in großer Zahl und der
Nähe zu dem bedeutenden Quartier Wilhelmsglück (LUBW 2014 Tab. 4 und 5) wird die

Kollisionsgefährdung von Fledermäusen mit WEA gemäß der Tabelle 5 mit hoch eingestuft.
Damit wird gegen die Verbotstatbestände des § 44 Bundesnaturschutzgesetz verstoßen.
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Diese Konzentrationszone darf nicht ausgewiesen werden, da sie gegen artenschutzrechtliche
Belange verstößt. Ein angeordnetes Gondelmonitoring und hohe Abschaitzeiten garantieren
nicht, dass die Population nicht signifikant vermindert wird.

Das Büro Blaser sieht dringend weiteren Untersuchungsbedarf, da durch die Untersuchungen
von Dr. Nagel das Artenspektrum sowie der Frühjahrs- und Herbstzug am Boden und in 100 m
Höhe um die geplanten WEA-Standorte dokumentiert sind. Es muss zweifelsohne geklärt
werden ob in den alten Waldbeständen Wochenstubenquartiere vorhanden sind. Dies sollte über
Baumhöhlenkontrollen bzw. durch Netzfänge und Besenderung von milchgebenden Muttertieren
überprüft werden.

Ebenso muss überprüft werden ob die Bereiche der Altholzbestände als Zwischen- oder
Nahrungshabitat des Großen Abendseglers dienen. Aufgrund der langen Abschaltzeit rät selbst
das Büro Blaser zuvor zu einer Wirtschaftlichkeitsberechnung.

Der Umweltbericht kommt zu dem rechtlich falschen Schluss, dass diese Risiken erst bei
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zu prüfen seien. Da bereits bei Aufstellung
des Flächennutzungsplans zu berücksichtigen, ist die geplante Konzentrationszone „Östlich
Michelbach“ auch wegen des hohen Eingriffsrisikos in den Fledermausbestand gemäß § la
Abs. 3, Abs. 4 BauGB i. V. m. § 34 Abs. 2 BNatSchG unzulässig.

4. Auswirkungen für das Leben und Wohnen in Michelbach

a) Gesundheitsgefahren durch Infraschall

Bezüglich der Gefahren durch Infraschall gibt es widersprüchliche Untersuchungsergebnisse (s.
Anlage) verschiedener Studien. Solange es keine gesicherten Erkenntnisse gibt ‚gilt das
Vorsorgeprinzip, d.h., es dürfen keine Anlagen in bewohntem Gebiet errichtet werden.
Denn die gesundheitlichen Bedürfnisse der Bevölkerung sind ein unabdingbar zu schützendes
Rechtsgut. Bei Zweifeln, ob ein Projekt, hier der Bau und Betrieb von Windenergieanlagen, die

Q Gesundheit der in ihrem Umfeld lebenden Menschen beeinträchtigen kann, hat die
verfassungsrechtlich geschützte körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) Vorrang.
Im Rahmen der nach § 1 Abs. 7 BauGB zu erfolgenden Abwägung muss also darüber befunden
werden, welche Abstände zu Siedlungen einzuhalten sind, um mit Sicherheit gesundheitliche
Beeinträchtigungen der Bevölkerung auszuschließen.
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Dies ist bislang nicht erfolgt. Deshalb ist der Flächennutzungsplan mangels
Berücksichtigung der Gesundheitsgefahren durch Infraschall rechtswidrig. Die Prüfung
gesundheitsbeeinträchtigender Gefahren durch Schattenwurf und durch Infraschall ist
nachzuholen. Das Prüfungsergebnis mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen und
Folgerungen für den Flächennutzungsplan ist nach Maßgabe des § 3 BauGB erneut
öffentlich auszulegen.

b) Überschreitung der Lärmwerte

Bei der geplanten Größe der Konzentrationszone können bis zu 20 WKAs aufgestellt werden.
Die Schallausbreitung hochliegender Quellen ist nicht sicher prognostizierbar. Die künftigen
WKAs haben höhere Leistungen und damit höhere Schallemissionen. Es ist auch nicht
auszuschließen, dass in einigen Jahren durch Repowering noch höhere Anlagen zum Einsatz
kommen werden.

FAZIT: Die Größe der Fläche der Konzentrationszone ist wegen der zu erwartenden
Vergrößerung des Windparks flur mich als Michelbacher Bürgerin nicht hinnehmbar.
Die Gründe flk die Errichtung der 200m hohen WKAs - Aufhalten des Klimawandels,

Einsparung von C02 — sind nicht gegeben.

Der Einfluss auf das Landschaftsbild mag der Verwaltung aus politischen Gründen gering
erscheinen. Für mich als Einwohnerin von Michelbach in unmittelbarer Nachbarschaft ist die
Beeinträchtigung immens.

Das Naherholungsgebiet Einkornwald wird massiv entwertet. Das ist nicht hinzunehmen.

Der Artenreichtum der Limpurger Berge ist ein absolutes k.o. Kriterium, u.a. weil es nicht
absehbare wirtschaftliche Folgen flur den Investor darstellt.

Das Wohnen in Michelbach wird stark beeinträchtigt werden. Dies steht in keinem Verhältnis zu
einem Ertrag, der nicht prognostizierbar ist.

c) Wirtschaftlichkeit der Anlage VVI
Im Erläuterungsbericht mit Nachtrag vom Juni 2014 heißt es zur Windhöffigkeit wie folgt:
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‚Je nah Anlagenlyp, Turmhöhe und Höhe des Standortes über Meer ist zum Erreichen dieser
Mindestertragsschwelle einefür den jeweiligen Standort ermittelte durchschnittliche
Jahreswindgeschwindigkeit von etwa 5,3 m/s bis 5,5 m/s in 100 m über Grund erforderlich. (Vgl.
WE-Erlass BW (Kap. 4.1))“

Der Erläuterungsbericht verschweigt dabei aber die ffir die Wirtschaftlichkeit
entscheidungserheblichen Tatsachen.
Denn im Windenergieerlass Baden-Württemberg, dort unter Nr. 4.1 heißt es nämlich hierzu wie
folgt: „Für Investoren gilt daher meist die Ertragsschwelle von 80 % des EEG-Referenzertrags
als Mindestrichtwert zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit eines Windenergieprojektes. Dieser
Mindestertrag wird in der Praxis —fast unabhängig von Anlagenlyp und Nabenhöhe — erst an
Standorten mit einer durchschnittlichen Jahreswindgeschwindigkeit von 5,8 m/s bis 6 m/s in 100
m über Grund erreicht.“

Grundlage ffir die Windhöffigkeit ist der Windatlas Baden-Württemberg (Windenergieerlass
Baden-Württemberg Nr. 4.1).

Danach werden aber in der geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ fast
ausschließlich nur durchschnittliche Jahreswindgeschwindigkeiten von 5,50 bis 5,75 mIs in 100
Meter über Grund angegeben.

In der Konzentratinszone „Östlich Michelbach“ ist die Windhöffigkeit mit einem
Windmessmast gemessen worden. Die gemessenen Werte beziehen sich nur auf einen
Standort und sind nicht auf andere Standorte übertragbar. Im gemessenen Standort liegen
die Meßwerte nicht im Bereich der Wirtschaftlichkeit.

Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ eignet sich demnach nicht fiXr rentable
Windenergieanlagen. Die wirtschaftliche Rentabilität ist dabei unabdingbarer
Prüfungsbestandteil im Verfahren zur Aufstellung eines Flächennutzungsplans . Dies gilt
insbesondere dann, wenn — wie hier bei der geplanten künftigen Nutzung durch Windkrafträder —

starke Eingriffe in Natur, Umwelt und Landschaft erfolgen.

Andernfalls widerspräche dies den Vorgaben der gesetzlichen Vorschrift des § 1 BauGB, die
entgegenstehenden öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht
abzuwägen.
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d) Berücksichtigung von Auflagen

Neben der Windhöffigkeit, die ausschlaggebend für den Ertrag ist, sind Berücksichtigung von

Auflagen immens wichtig. Neben Abschaltungen wegen hohen Fledermausaufkommens sind

weitere Auflagen zu erwarten wegen einer Beeinträchtigung der Radarerfassung. In der

Stellungnahme der Verwaltung zu den Anregungen der Wehrbereichsverwaltung Süd wird

bemerkt, dass die einzuhaltende Höhe von 581,3 müNN im Gebiet östlich Michelbach

überschritten werden wird. Es muss die Frage erlaubt sein, warum die Verwaltung an dieser

Fläche festhält, obwohl Einschränkungen, die die Wirtschaftlichkeit beeinträchtigen werden, mit

hoher Wahrscheinlichkeit gegeben sein werden.

Abschließend ist festzustellen, dass keine Verpflichtung besteht, Konzentrationszonen für
Windenergieanlagen festzulegen. Dies ergibt sich auch aus dem Windenergieerlass, dort unter Nr.
3.2.2.1:

Sind im gesamten Gebiet der Kommune keinefir die Windenergienutzung geeigneten Flächen
zu finden, darfdie Kommune keine Konzentrationszonen vorsehen, weil mit der Darstellung von
fl?r die Windenergienutzung ungeeigneten Flächen der Gesetzeszweck des § 35 Abs. 3 5. 3
Bau GB verfehlt würde. In diesen Fällen richtet sich die Zulässigkeit von Windenergieanlagen
nach §35 Abs. 1 Ni 5 BauGB.“

Mit anderen Worten: Die Ausweisung einer Konzentrationszone für Windenergie in einem
ungeeigneten Gebiet ist schlechthin gesetzeswidrig.
Die geplante Ausweisung des Gebiets „Östlich Michelbach“ ist folglich zurück zu nehmen, da

sie andernfalls aus vorgenannten Gründen rechtswidrig wäre.

Wenn Natur, Landschaftsbild und Wohnen stark beeinträchtigt werden, ist zu fragen, ob nicht
dadurch der Wert der Immobilien in diesem Gebiet sinkt. Aussagen von Immobilienmaklern der
Region lassen das befürchten. Es ist erschreckend zu beobachten, dass die Makler sehr wohl das
Risiko sehen und einschätzen, offiziell aber nichts verlauten lassen dürfen. Da es bisher in
unserem Gebiet noch keine so großen WKAs gibt, sind auch bisher keine Vergleichswerte
vorhanden. Nach Aussagen von Maklern wird man beim Verkauf des Hauses einen merklich

geringeren Preis erzielen. Das betriffl junge Familien, die beruflich mobil bleiben wollen. Wer

vom Land in ein Ballungszentrum ziehen will, wird es dann noch schwerer haben. Und es betrifft
ältere Menschen. Sie werden den Wertverlust schmerzlich erfahren, wenn sie im Alter ihr Haus
verkaufen wollen. Ihr altes Haus bringt weniger ein, um vielleicht eine Eigentumswohnung zu
kaufen. Oder sie erzielen weniger Geld, um sich ein betreutes Wohnen leisten zu können.

12



Betroffen ist auch, wer weiterhin in seinem Haus bleibt. Kredite für einen altersgerechten Umbau
oder für Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen werden schwieriger erhältlich und teurer.
Der Grund dafür: Mit dem Verkehrswert des Hauses müssen Banken den Beleihungswert für eine
Kreditsicherung herabsetzen. Wer sein Haus bereits weitgehend abbezahlt hat, wird dies bei
kleinen Darlehen kaum merken. Es sei denn, sein Haus wird extrem durch die Windkraftanlage
beeinträchtigt. Aber: Je größer das Darlehen und je geringer der Beleihungswert, desto größer die

negativen Auswirkungen.

5. Neubearbeitung aus formalen Gründen

a) Rechtswidriges Zustandekommen

Die öffentliche Auslegung der 8. Fortschreibung des Flächennutzungsplans (Windenergie)
gründet sich laut amtlicher Bekanntmachung auf den Beschluss der Verwaltungsgemeinschaft
Schwäbisch Hall vom 3 1.07.2012.
Seit dieser Beschlussfassung sind fast zwei Jahre verstrichen. Es ist öffentlich bekannt, dass seit

der Beschlussfassung bis heute innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft weiter über den

endgültigen Zuschnitt der Konzentrationsflächen diskutiert wurde. Selbst über den

Verfahrensablauf war man sich dort trotz der Beschlussfassung am 3 1.07.2012 sogar im März

2014 noch nicht einig. Insbesondere die Gemeinde Michelbach an der Bilz hat in der

Verwaltungsgemeinschaft noch im März 2014 darauf hingewiesen, dass erst nach Prüfung der

artenschutzrechtlichen Untersuchungen geklärt werden könne, ob eine Konzentrationszone auf

Gemarkung Michelbach überhaupt rechtlich zulässig ist (siehe Protokoll der Sitzung des

Gemeinsamen Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft am 20.03.20 14, Anlage X).

Außerdem hat der Gemeinderat der Gemeinde Michelbach an der Bilz in seiner Sitzung am

04.06.20 14 beschlossen, der von der Stadt Schwäbisch Hall angekündigten öffentlichen

Auslegung fürmlich zu widersprechen.
Diese Tatsachen führen zu mehreren Rechtsfragen:
1. Hat der Beschluss der Verwaltungsgemeinschaft vom 3 1.07.2012 überhaupt noch rechtlichen

Bestand?
2. Durfte die Stadt Schwäbisch Hall als ausführende Gemeinde die amtliche Bekanntmachung

vom 12.06.20 14 veranlassen?

13



3. Konnte ein Beschluss zur Aufstellung des Entwurfs flur die 8. Fortschreibung des
Flächennutzungsplans (Windenergie) ohne damaliges Vorliegen des Umweltberichts —

der Umweltbericht datiert zum 16.05.20 14 (!) — überhaupt rechtswirksam geschlossen
werden?

Auffallend ist zudem, dass der Erläuterungsbericht mit „Nachtrag“ (!!!) auf Juni 2014 datiert.
Seit der Beschlussfassung vom 3 1.07.2012 bis einschließlich Juni 2014 gab es aber keine
weiteren Beschlussfassungen der Verwaltungsgemeinschaft (siehe Erläuterungsbericht mit
Nachtrag vom Juni 2014— Entwurf—, dort auf Seite 28). Es stellt sich die Frage, ob Nachträge
zum Erläuterungsbericht vom Juni 2014 überhaupt ohne förmliche Beschlussfassung der
Verwaltungsgemeinschaft rechtlich zulässig waren.

In der Summe ergeben sich jedenfalls ernsthafte Zweifel, ob der Entwurf der 8. Fortschreibung
des Flächennutzungsplans (Teilfortschreibung Windenergie) rechtswirksam zustande gekommen
ist. Die Geltendmachung der Rechtswidrigkeit behalte ich mir deshalb, notfalls durch Klage
beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, ausdrücklich vor.

b) Rechtswidrige Auslegung

Die öffentliche Auslegung der vorgenannten Fortschreibung des Flächennutzungsplanes wurde
am 12.06.20 14 im Haller Tagblatt amtlich bekannt gemacht.
Im Text dieser amtlichen Bekanntmachung heißt es wie folgt:
„Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar und werden mit ausgelegt:
Umweltbericht ... des Ing.-Büros Blaser i.d.F vom 16.05.2014 ... Stellungnahme des
Landratsamts Schwäbisch Hall vom 25.06.2012 ... Stellungnahme des Umweltzentrums SHA vom
18.06.2012
Stellungnahme des Regionalverbands Franken vom 25.06.2012 ... Stellungnahmen des
Regierungspräsidiums Stuttgart vom 29.06.2012 und 02.07.2012...“

Am 02.07.20 14, ca. 9:39 Uhr war ich persönlich an der in der amtlichen Bekanntmachung
genannten Auslegungsstelle, dem Baurechtsamt der Stadt Schwäbisch Hall, Gebäude
Gymnasiumstraße 4, 3. OG, um dort Einsicht in die Auslegungsunterlagen zu nehmen. Ich
musste feststellen, dass tatsächlich nur ausgelegt sind vier Karten, die die Lage der geplanten
Konzentrationszonen zeigen, der vorgenannte Umweltbericht des Büros Blaser vom 16.05.2014,
der Erläuterungsbericht mit Nachtrag vom Juni 2014 und eine Fotokopie der amtlichen
Bekanntmachung vom 12.06.20 14.
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Nicht ausgelegt sind die vorgenannten Stellungnahmen des Landratsamts Schwäbisch Hall,
des Umweltzentrums SHA, des Regionalverbands Franken und des Regierungspräsidiums
Stuttgart aus dem Jahr 2012.
Die unvollständige Auslegung im Baurechtsamt der Stadt Schwäbisch Hall flihrt zu ihrer
Rechtswidrigkeit. Eine Nachholung durch kurzfristige Auslegung der bisher fehlenden
Unterlagen ist nicht möglich, da nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB alle umweltbezogenen
Informationen einen Monat lang öffentlich auszulegen sind (BVerwG 18.07.20 13, 4 CN 3.12).
Rechtsfolge ist, dass die öffentliche Auslegung unter Beachtung der gesetzlichen Bestim
mungen des § 3 BauGB unter vorheriger amtlicher Bekanntmachung wiederholt werden
muss.

6. Persönliche Betroffenheit

Bei der Besichtigung der Anlagen in Dürrwangen wurde mir klar, wie Anlagen dieser
Dimension die Lebensqualität beeinträchtigen. Wir waren dort bei verschiedenen Wetterlagen.
Bei Inversionswetterlage ist der Lärm immens. Der Schattenwurf der Anlagen bei Sonne hat uns
während des gesamten Spaziergangs begleitet und keine Ruhe gebracht. Für mich persönlich ist
das Gebiet als Naherholungsgebiet immens wichtig. Die geplante Konzentrationszone „Östlich
Michelbach“ liegt im Herzen des Naherholungsgebietes. Nach Errichtung von Windkrafträdem
wird eine Nutzung dieses Gebietes ifir mich und meine Familie nicht mehr ungestört möglich
sein. Im Winter stellt insbesondere Eiswurf eine hohe, evtl. sogar tödliche Gefahr ihr
Spaziergänger und Wanderer dar.

Bei Ostwind wird ein ungestörte Schlaf ihr mich nicht mehr möglich sein. Da die erste WKA für
uns sichtbar sein wird, ist mit Blinlcfeuer bei Nebel und in der Nacht zu rechnen.

Diese Einwendung ist meine persönliche Einwendung und keine sogenannte gleichffirmige
Einwendung. Insgesamt lehne ich die Genehmigung des Flächennutzungsplans in der geplanten
Form ausdrücklich ab.

Mit freundlichen Grüßen

9:4c

Monika Glandorf
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Gesundheit /Energiemarkt/Krankheiten/Medizin/urnwelt

Tag des Lärms: Ärztekammer warnt vor groß dimensionierten
Windkraftanlagen

Utl.: Umfassende Studien über mögliche gesundheitsgefährdende
Auswirkungen sowie ein Mindestabstand in besiedelten Gebieten
gefordert =

Wien (OTS) - Lärmphänomene, die durch den Betrieb von
Windkraftanlagen verursacht werden, kommen zunehmend in den Fokus der
Wissenschaft. Darauf wies die Ärztekammer heute, Mittwoch, anlässlich
des ‘International Noise Awareness Day“ hin. Sie fordert nun

umfassende Studien zu den möglichen gesundheitsgefährdenden
Auswirkungen von Windkraftanlagen sowie einen Mindestabstand in
besiedelten Gebieten.

Windkraftanlagen sind, im Unterschied zu einzelnen

Windkrafträdern, groß dimensioniert und in sogenannten Windparks
zusammengefasst. Allein der Rotordurchmesser aktueller Windkrafträder
beträgt bis zu 114 Meter, also fast die Länge eines Fußballfelds. Die

Drehgeschwindigkeiten der Rotorblätter betragen zwischen 270 und 300

Stundekilometer, wodurch nicht überhörbare Geräusche und

Lärmemissionen verursacht werden.

Genau hier setzt die Kritik der Ärztekammer an: ‘Unser Ziel muss

es sein, Schlafstörungen, psychische Affektionen und irreversible

Schädigungen des Gehörs durch Lärm, wie er auch bei Windkraftanlagen

entsteht, zu verhindern“, so der Referent für Umweltmedizin der

Ärztekammer für Wien, Piero Lercher.

Da sich bei Anrainern von Windkraftanlagen Beschwerden durch

übermäßige und vor allem niederfreguente Schallentwicklung und

Infraschall häuften, seien umfassende Untersuchungen hinsichtlich

etwaiger gesundheitsschädlicher Auswirkungen “unabdingbar“.

Die aktuellen Phänomene, die sich im Zusammenhang mit dem Betrieb

von groß dimensionierten Windkraftanlagen zeigen, berechtigten auch

die Forderung nach einem adäquaten Mindestabstand - was sich auch mit

den meisten Expertenmeinungen gemäß dem einzuhaltenden

Vorsorgeprinzip decke. Lercher: “Befindlichkeitsstörungen von

Anrainern müssen aus medizinischer Sicht ernst genommen werden, auch

dann, wenn diese oftmals einem sogenannten ‘Nocebo-Phänomen



zugeordnet werden.“

Von den Herstellern von Windkraftturbinen fordert Lercher die
Verwendung von umweltverträglichen Technologien und Substanzen.
“Sogenannte permanenterregte Generatoren beispielsweise enthalten
große Mengen von seltenen Erden, deren Gewinnung in den Abbaugebieten
zu großflächigen giftigen und radioaktiven Kontaminationen führen,
warnt der Umweitmediziner. (hpp)

Riickfragehinweis:

Ärztekanuner für Wien - Pressestelle

Dr. Hans—Peter Petutschnig

Tel.: (++43—1) 51501/1223, 0664/1014222, F:51501/1289

0 mailto : hpp@aekwien.at

http: //www.aekwien.at

Digitale Pressemappe: http: /fwww.ots .at/pressemappe/30/aorn

OTS-ORIGINAITEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT

OTSOO71 2014—04—30/10:09

301009 Apr 14

Link zur Aussendung:

http://www.ots.at/presseaussendung/0TS20140430_OTSOO71
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Armin Schumm
Inder Reute 16
71577 Großerlach
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Eingegag
Armin Schumm - Inder Reute 16, 71577-Großerlach, Deutschland

Stadt Schwäbisch Hall
Bürgermeisteramt
AmMarkt6
74523 Schwäbisch Hall

Großerlach, 19. Juli 2014

Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Flächennutzungsplanes
der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung
Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erkläre, dass ich von der geplanten Errichtung von Windkraftanlagen innerhalb der
Konzentrationszone Östlich Michelbachu persönlich betroffen bin. In dem Abwägungs
prozess sind sowohl öffentliche wie private Belange zu berücksichtigen. Diese sehe ich nicht
gewahrt. Ich gebe somit folgende Erklärung ab:

Als Fotokünstler sehe ich aufgrund der großen Höhe moderner Windkraftanlagen eine
Verunstaltung des Landschaftsbildes und eine enorme Fernwirkung nicht zuletzt aufgrund
der geringen Geländeausprägung des Schwäbisch-Fränkischen Waldes bzw. der
Schwäbisch-Fränkischen Waldberge. Diese geringmodellierte plateauartige Keuper
Schichtstufe des Naturparks erlaubt in Offenbereichen einen weit ausgreifenden Blick über
eine harmonische, sensible Landschaft mit hauptsächlich bewaldeten Höhenzügen.

Außerdem entstehen bei Windkraft im Wald aufgrund von Geländenivellierungen
weitreichende Naturzerstörungen wie aktuell beim Bau der 2 Windkraftanlagen am
Horkenberg, Gemeinde Löwenstein, deren Ausmaß der Naturschutzbeauftragte des
Landkreises Heilbronn befürchtete und nun so feststellen musste, obwohl das von den
Investoren im Vorfeld anders dargestellt wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Hall
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Harry Thalheimer

Deixelhalde 2
74544 Gschlachtenbretzingen

Tel.: (0791)49949717

An die
Stadt Schwäbisch Hall
AmMarkt6

74523 Schwäbisch Hall Juli 2014 ‘r

Öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft

Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergle)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit gebe ich die folgende

Stellungnahme

mit nachstehenden Einwendungen und Anregungen ab:

1. Windhöffigkeit

Nach dem Windenergieerlass Baden-Württemberg ist für das iesamte Planungsgebiet, also

für das gesamte Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft zu ermitteln, welche Bereiche sich für

Winderiergie eignen.

Im Erläuterungsbencht mit Nachtrag vom Juni 2014 heißt es hierzu wie folgt:

»Je nach Anlagentyp, Turmhöhe und Höhe des Standortes über Meer ist zum Erreichen

dieser Mindestertragsschwelle eine für den jeweiligen Standort ermittelte durchschnittliche

Jahreswiridgeschwindigkeit von etwa 5,3 mIs bis 5,5 mIs in 100 m über Grund erforderlich.

(Vgl. WE-Ellass BW (Kap. 4.1))“

Der Erläuterungsbericht verschweigt dabei aber die für die Wirtschaftlichkeit entscheidungs

erheblichen Tatsachen.

Denn im Windenergleerlass Baden-Württemberg, dort unter Nr. 4.1 heißt es nämlich hierzu

wie folgt (Hervorhebungen des Uft.):
„Für Investoren gilt daher meist die Ertragsschwelle von 80 % des EEG-Referenzertrags als

Mindestrichtwert zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit eines Windenergieprojektes.

Dieser Mindestertrag wird in der Praxis — fast unabhängig von Anlagentyp und Naben

höhe — erst an Standorten mit einer durchschnittlichen Jahreswindgeschwindigkeft von

5,8 mIs bIs 6 ‚Ws in 100 m über Grund erreicht.“

Stadt Schwäbisch Hall

09. Juli 2014

Eingang Poststelle
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Grundlage für die VVindhöffigkeit ist der Windatlas Baden-Württemberg (Windenergieerlass
Baden-Württemberg Nr. 4.1).

Danach werden aber in der geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ fast aus
schließlich nur durchschnittliche Jahreswindgeschwindigkeiten von 5,50 bis 5,75 m/s in 100
Meter über Grund gemessen.

Beweis: Ausdruck aus dem Windenergieatlas Baden-Württemberg für den Bereich
Schwabisch Hall / Michelbach an der Bilz / Wolpertshausen, 100 m über Grund —

M 1:75.000;
erstellt vom LUBW Az. 2851 .9-1/19 (Anlage 1).

Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ eignet sich also nachweislich
nicht für rentable Windenergieanlagen.

Die wirtschaftliche Rentabilität ist dabei unabdingbarer Prüfungsbestandteil im Verfah
ren zur Aufstellung eines Flächennutzungsplans (künftig auch: FNP). Dies gilt insbesondere
dann, wenn — wie hier bei der geplanten künftigen Nutzung durch Windkrafträder— starke
Eingriffe in Natur, Umwelt und Landschaft erfolgen. Andernfalls widerspräche dies den Vor
gaben der gesetzlichen Vorschrift des § 1 BauGB, die entgegenstehenden öffentlichen und
privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

Abschließend ist festzustellen, dass keine Verpflichtung besteht, Konzentrationszonen für
‘Mndenergieanlagen festzulegen.

Dies ergibt sich auch aus dem Windenergieerlass, dort unter Nr. 3.2.2.1:
„Sind im gesamten Gebiet der Kommune keine für die Windenergienutzung geeigneten
Flächen zu finden, darf die Kommune keine Konzentrationszonen vorsehen, weil mit der
Darstellung von für die Windenergienutzung ungeeigneten Flächen der Gesetzeszweck des

35 Abs. 3 S. 3 BauGB verfehlt würde. In diesen Fällen richtet sich die Zulässigkeit von
Windenergieanlagen nach §35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB.“

Mit anderen Worten:
Die Ausweisung einer Konzentrationszone für Windenergie in einem ungeeigneten Gebiet ist
schlechthin gesetzeswidrig.

Die geplante Ausweisung des Gebiets „Östlich Michelbach“ ist folglich zurück zu nehmen, da
sie andernfalls aus vorgenannten Gründen rechtswidrig wäre.

Dieselben Prüfungen zur Windhöfflgkeit und Geeignetheit müssen bei den anderen drei
Konzentrationszonen durchgeführt werden. Weiteren Vortrag in Ansehung dieser anderen
drei Konzentrationszonen behalte ich mir vor.

2. Orts- und Landschaftsbild

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind deren Auswirkungen auf die städtebaulichen Be
lange der betroffenen Gemeinden und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes ( 1
Abs. 6 Nr. 5 BauGB) zu berücksichtigen.

Die geplante Konzentrationszone Östlich Michelbach“ befindet sich in den nördlichen Lim
purger Bergen. Die Limpurger Berge sind eines der regional größten geschlossenen Wald
gebiete ohne Bebauung mit deshalb hoher Artenvielfalt. Diese Waldberge, die sich mit einer
mittleren Höhe von ungefähr 500 m ü. NN über das Naturschutzgebiet Kochertal (ca. 290 m
ü. NN) zwischen Westheim und Tullau und über die oberhalb des Tals gelegenen Ortschaf
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ten der Gemeinde Michelbach an der Bilz erheben, prägen das Orts- und Landschaftsbild
der Gemeinde Michelbach an der Bilz in besonders charakteristischer Weise. Dieses beson
dere Landschaftsbild ist auch für die auf der linken Kocherseite gelegenen Ortschaften der
Gemeinde Rosengarten, der Gemeinde Michelfeld und der Stadtgemeinde Schwäbisch Hall
stark prägend. Die Gesamtheit der alle die Haller Bucht umgebenden, bisher unbebauten
Waldberge der Limpurger Berge und des Mainhardter Waldes stellen zudem ein in Süd
deutschland einzigartiges Landschaftsbild dar. Wie der Name sagt, bilden diese Waldberge
eine nach Norden offene »Bucht“ des Kochertals. Die weitere Besonderheit der Haller Bucht
ist, dass oberhalb des unter Naturschutz stehenden Muschelkaiktals des Kochers westlich
davon landwirtschaftlich genutzte Ebenen und östlich davon der fast unmittelbare Aufstieg zu
den Limpurger Bergen das Landschaftsbild stark prägen. Dabei sind an der weitesten Stelle
die sich gegenüber liegenden unbebauten Waldberge der Limpurger Berge und des Main
hardter Waldes nur ca. 10 Kilometer entfernt Infolge dieser kurzen Distanz und der Verbin
dung dreier unterschiedlicher Naturräume auf kleiner Fläche (Nord-Süd-Ausdehnung gleich
falls nur ca. 10 Kilometer), nämlich des engen gewundenen Kochertals, der darüber liegen
den Muschelkalkfläche, dem südwestlichsten Teil der Hohenloher Ebene, und den sie flan
kierenden Keuperbergen ist die Haller Bucht von besonderem Reiz. Diese im Ubergangs
bereich von Keuper- zum Muschelkalkgebiet gelegene Beckenlandschaft ist in Süddeutsch
land einzigartig. Sie ist deshalb besonders schützenswert.

Die Errichtung von Windkrafträdem auf den Bergrücken würde dieses einzigartige Land
schaftsbild zerstören. Außerdem würden solche exponierten Windkrafträder die umliegende
Haller Bucht. da nur wenig entfernt von den steilen Bergabhängen, erdrücken.

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat bereits mit Urteil vom 16.10.2002 (8 S
737/02) entschieden, dass Windenergieanlagen in solch exponierter Lage wegen Verun
staltung des Landschaftsbildes unzulässig sind.

Im vorgenannten Urteil heißt es hierzu wie folgt:
Der von der Klägerin auf einer Hochfläche im Außenbereich geplante Windpark ist als Vor

haben, das der Nutzung von Windenergie dient, gemäß 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB bevorrech
tigt zulässig. Er kann aber gleichwohl nicht zugelassen werden, weil er im Sinne von 35
Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB das Landschaftsbild verunstaltet Eine Verunstaltung liegt vo,
wenn ein Vorhaben dem Landschaftsbild in ästhetischerHinsicht grob unangemessen ist
und auch von einem für ästhetische Eindrücke offenen Betrachter als belastend empfunden
wird (BVe,wG, Urteil vom 15.5.1997-4 C 23.95 - NVwZ 1998, 58 = PBauE 35 Abs. 2+3
BauGB Nr 32; Urteil vom 22.6.1990-4 C 6.87 - NVwZ 1991, 64; OVG NRW, Urteil vom
12.6.200 1 - 10 A 97/99 - NWVBI. 2002, 67 = PBauE 35 Abs. 2+3 BauGB Nr. 50, bestätigt
durch: BVe,wG, Beschluss vom 15.10.2001-4 B 69.01-; Urteil vom 30.11.2001 - TA
4857AX) - PBauE 35 Abs. 2+3 BauGB Nr 53). Für diese Entscheidung spielt es grund
sätzlich keine Rolle, ob der vorgesehene Standort In einem Natur- oder Landschafts
schutzgeblet Iiegl, denn auch eine naturschutzrechtllch nicht besonders geschützte
Landschaft kann gegen ästhetische Beeinträchtigungen empfindlich sein (BVerwG,
Urteil vom 15.5.1997, a.a.O.; Beschluss vom 29.4.1968-1V 8 77.67 - BRS 20 Nr. 59) und
die Schutzwürdigkeit einerLandschaft kann nicht davon abhängen, ob die zuständige Natur
schutzbehörde Anlass für eine Unterschutzstellung gesehen hat.
Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes durch ein privilegiertes Vorhaben ist ... anzuneh
men, wenn es sich um eine wegen ihrer Schönheit und Funktion besonders schutzwürdige
Umgebung oder um einen besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt (Urteil
des Senats vom 25.6.1991 -8 S 2110/90 - NuR 1992, 329; SächsOVG, Urteil vom 18.5.2000
- 1 B 29/98- Sächs VB!. 2000, 245). Nach diesen Maßstäben kann das Vorhaben der
Klägerin wegen seiner die Landschaft verunstaltenden Wirkung nicht zugelassen werden.
Denn die Windkraftanlagen sollen ... an besonders exponierter, von weit her einsehbarer
Stelle auf der bisher von vergleichbaren Anlagen unbelasteten und landschaftlich
besonders reizvollen Lützelalb errichtet werden. Der dort vorhandene Femsehumsetzer
kann schon wegen seiner deutllch geringeren Höhe und Massivität nicht als nennenswerte
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und die Schutzwürdigkeit mindemde Vorbelastung angesehen werden. Vor allem aber
fällt entscheidend ins Gewicht, dass er keinen Blickfang wie die Windkraftanlagen mit ihrer
typischen Drehbewegung der Rotorblätter in grol3er Höhe aufweist (vgl. BVewG, Beschluss
vom 15.10.2001, a.a.O., im Anschluss an OVG NRW, Urteil vom 12.6.2001, a.a.O.). Diese
stünden, wie die Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Stuttgart in ihrer
Stellungnahme vom 28.3.1998 zu Recht hervorgehoben hat, in unangemessenem Kontrast
zu der reich strukturierten, gegliederten und damit optisch ansprechenden Mittelgebirgsland
schaft mit ihrem auf der Natürlichkeii Schönheit und Vielfalt der freien Landschaft basieren
den Erholungswert. ... Unerheblich ist schließlich auch ihr Einwand, die Anlagen auf der
Lützelalb könnten nur auf Teilstrecken der Wanderwege im Naturschutzgebiet Kaftes Feld“
wahrgenommen werden. Denn die Antwort auf die Frage, ob ein geplantes Vorhaben land
schaftsangemessen ist oder nicht;, kann nicht davon abhängen, von wie vielen Aus
blicksstandorten es eingesehen werden kann. ...“

Die diesem Urteil zugrunde liegenden Voraussetzungen liegen bei der Haller Bucht, wie
vorstehend erläutert, gleichfalls vor. Die Errichtung von Windkrafträdem auf den Bergrücken
der Limpurger Berge und auch in exponierter Lage auf dem gegenüber liegenden Mainhard
ter Wald verunstalten das Landschaftsbild und ist deshalb wegen Verstoßes gegen die
gesetzliche Bestimmung des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, die im Rahmen der Abwägung nach
§ 1 Abs. 7 BauGB bei Aufstellung bzw. Änderung des FNP zu beachten ist, rechtswidrig.

Zudem gehört seit 01 .01.2014 das gesamte Gebiet der Gemeinde Michelbach an der Bilz
zum Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald.

Nach §3 der Verordnung des Umweltministenums über den Naturpark „Schwäbisch-Fränki
scher Wald“ heißt es zum Zweck des Naturparks wie folgt (Hervorhebungen des Uft.):
„(1) Zweck des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald ist, diesen als vorbildliche

Erholungslandschaft zu entwickeln und zu pflegen, insbesondere
1. die charakteristische Landschaft mit ihrem vielfältigen Wechsel zwischen ausge

dehnten Wäldern zahlreichen Bächen und Seen und mit ihren mosaikartig einge
betteten, landwirtschaftlich genutzten Verebnungen für eine harmonische und
auf diese Landschaft abgestimmte Erholungsnutzung zu erhalten, zu pflegen
und zu erschließen,

2. die natürliche Ausstattung mit Lebensräumen für eine vielfältige, freilebende Tier- und
Pflanzenwelt zu bewahren, zu verbessern, sowie

3. eine möglichst ruhige und natumahe Erholung für die Allgemeinheit zu gewähr
leisten und den Bau, die Unterhaltung und unentgeltliche Nutzung umweltverträgli
cherErholungseinnchtungen zu fördern.

(2) Im Naturpark sollen in sinnvoller räumlicher Differenzierung die verschiedenen Erho
lungsfonnen mit anderen Nutzungsformen und den ökologischen Erfordernissen aufein
ander abgestimmt und entwickelt werden. Dabei sollen Ertiolungseintichtungen in Orts-
nähe und in Besucherschwerpunkten zusammengefasst werden. Bisher nur wenig
besuchte Bereiche sollen der ruhigen und natumahen Erholung vorbehalten bleiben.
Bisher weitgehend unbelastete Bereiche mit Welfältiger oder seltener Arten- und
Biotopausstattung sollen als Vorrangflächen für die Natur erhalten bleiben und
entwickelt werden.

(3) . .

Die vorstehende Zitierung spricht für sich selbst Die künftige Nutzung der ausgedehnten
Wälder der (nördlichen) Limpurger Berge für VVindenergie widerspricht dem Zweck der
Naturparkverordnung in mehrfacher Hinsicht Denn mit dem Bau von landschaftsprägenden
Windkrafträdem auf den Höhen der östlich Michelbachs gelegenen Bergrücken wird die
bereits vorstehend beschriebene charakteristische Landschaft der Haller Bucht zerstört, was
der in der Naturparkverordnung geschützten harmonischen Erholungsnutzung zuwider läuft.
Desweiteren werden durch die Lärmimmissiorien die ruhige und natumahe Erholung für die
Allgemeinheit gestört (siehe hierzu Ziffer 1. 3.). Das Gebiet der geplanten Konzentrationszo
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ne „Östlich Michelbach‘ ist ein bisher weitgehend unbelasteter Bereich mit vielfältiger und
seltener Arten- und Biotopausstattung im Sinne der Naturparkverordnung. Der Bau von
Windenergieanlagen in diesem Gebiet widerspräche dem Ziel, diese Bereiche als Vorrang-
flächen für die Natur zu erhalten.

Da zweckwidrig, wäre eine Erlaubnis nach §4 der Naturparkverordnung, die Konzentrations
zone auszuweisen oder dort Windenergieanlagen zu errichten, schlechthin rechtswidrig.

Dasselbe gilt für die anderen drei Konzentrationszonen, soweit damit in exponierter Lage zur
Haller Bucht die Errichtung von Windkrafträdem zugelassen werden soll.

Zusammenfassend ist also festzustellen, dass jedenfalls die Konzentrationszone ÖstIich
Michelbach‘ wegen Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes und wegen Zweckwidrig
keit zu den Zielen des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald rechtlich nicht zulässig ist,
da sie den gesetzlichen Bestimmungen der § 1 Abs. 6 Nr. 5, 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB und
der Vorschrift des § 3 der Verordnung des Naturparks widerspricht.

3. NaherholunQsQebiet Einkomwald

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind darüber hinaus die Auswirkungen auf die sozialen
Bedürfnisse der Bevölkerung wie beispielsweise deren Belange von Sport, Freizeit und Erho
lung ( 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB) zu berücksichtigen.

Die Wälder der nördlichen Limpurger Berge — der sog. Einkomwald — dienen schon immer
der örtlichen Bevölkerung als Naherholungsgebiet Dort kann man spazieren, wandern, Sport
machen wie Joggen oder Walken und auch anderen Freizeitaktivitäten nachgehen. Auch
viele markierte Wanderwege sind dort vorhanden, so sogar der Hauptwanderweg 3 des
Schwäbischen Albvereins (Main-Neckar-Rhein-Weg von Wertheim nach Lörrach), der die
geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ durchquert.

Die geplante Konzentrationszone »Östlich Michelbach“ betrifft das Herz dieses Naherho
lungsgebietes. Nach Errichtung von Windkrafträdem wird eine Nutzung als Naherholungs
gebiet nicht mehr ungestört möglich, teilweise wahrscheinlich sogar ohne Gefahr für Leib
und Leben gar nicht mehr möglich sein. Im Winter stellt insbesondere Eiswurf eine hohe,
evtl. sogar tödliche Gefahr für Spaziergänger und Wanderer dar. Ein Abstellen der Rotoren
erhöhte aber aufgrund der geringen Windgeschwindigkeiten die Unrentabilität der Windener
gieanlagen (vgl. auch Ziffer 1. 1.). Außerdem können Rotoren ohnehin nicht komplett abge
stellt werden, sie drehen sich trotz der Abschalttechnik langsam weiter, womit der Eiswurf
nicht ausgeschlossen wird. Alternativ käme deshalb im Winter nur eine Sperrung der Umge
bung der Windenergieanlagen in Betracht. Damit wäre eine Nutzung des Einkomwaldes als
Naherholungsgebiet im Winter oftmals nicht mehr möglich. Doch auch während der restli
chen Jahreszeiten von Frühjahr bis Herbst wird eine ungestörte Nutzung als Naherholungs
gebiet nicht mehr möglich sein. Denn insbesondere die von den Windrädem ausgehenden
Schallimmissionen werden die im Einkomwald bisher herrschende Ruhe stören und damit
nachhaltig den Erholungswert mindern.

Eine Abwägung des Erholungswertes einerseits und der Wirtschaftlichkeit andererseits muss
angesichts des hohen Stellenwertes der hier tatsächlich genutzten zahlreichen Möglichkeiten
als Naherholungsgebiet und aufgrund der geringen Windgeschwindigkeiten im Einkomwald
(siehe hierzu Ziffer 1. 1.) zu dem Ergebnis führen, dass die geplante Konzentrationszone
„Östlich Michelbach“ rechtlich nicht zulässig ist. Zudem widerspricht diese geplante Konzen
trationszone dem Zweck des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald (hierzu vorstehend
Ziffer!. 2.).
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4. Klimatische Veränderungen

Wie bereits vorstehend erwähnt, sind die Limpurger Berge eines der größten geschlossenen
Waldgebiete der Region.

Ein geschlossenes Waldgebiet bewirkt eine bestimmte kleinklimatische Situation. Durch die
bei Bau und Betrieb der Windenergieanlagen erforderlichen Rodungsflächen werden andere
Waldstrukturen mit großen Lichtungen geschaffen. Diese Rodungsflächen werden zwangs
läufig zu einer Veränderung des bestehenden Mikroklimas führen. Diese Veränderung des
heute bestehenden Mikroklimas wird in der Folge sich auch auf die bestehende Flora und
Fauna, darüber hinaus auch auf die in ihrer unmittelbaren Umgebung lebenden Menschen
auswirken.

Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16. Mai 2014 und in den anderen umweltbezogenen
Unterlagen wird diese Problematik nicht einmal thematisiert.

Die Möglichkeit der Veränderung des Mikroklimas mit ihren Folgen für Mensch, Tier- und
Pflanzenwelt ist aber gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7a) und 7c) BauGB zwingend zu prüfen.
Das Unterlassen dieser Prüfung stellt einen schweren Verfahrensfehler dar und führt zur
Rechtswidrigkeit des geplanten Entwurfs des Flächennutzungsplanes.

Da diese Prüfung nicht erfolgt ist, ist sie nachzuholen. Das Prüfungsergebnis mit den daraus
gewonnenen Erkenntnissen und Folgerungen für den Flächennutzungsplan ist nach Maßga
be des § 3 BauGB erneut öffentlich auszulegen.

5. Siedlungsnähe

Bei Aufstellung des Flächennutzungsplans sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) und die Wohnbe
dürfnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) zu berücksichtigen.

Die geplante Konzentrationszone Öst1ich Michelbach“ ragt bis zu 900 Meter an die nächste
Wohnsiedlung heran. Dabei ist der Sicherheitsabstand von 200 Meter abzuziehen, der we
gen einer evtl. Weiterentwicklung der Wohnflächen in der Gemeinde Michelbach an der Bilz
gewährt wurde. Tatsächlich handelt es sich also nur um einen 700-Meter-Abstand zur dort
geplanten Konzentrationszone.

Bei dem Abstand von 700 Metern handelt es sich nur um einen Vorsorgeabstand aus Grün
den des Lärmschutzes (Nr. 4.3 Windenergieerlass).

Andere Immissionen sind hierbei nicht berücksichtigt.

Für naheliegende Besiedlungen ist der Schatteriwurf eines der größten Probleme. Je höher
Windkrafträder über bewohnte Gebäude und Grundstücke ragen, desto stärker sind sie von
Schattenwurf betroffen. Dieser Schattenwurf von Windrädern ist eine nicht hinzunehmende
Beeinträchtigung des Grundeigentums und der Gesundheit der Bewohner betroffener Ge
bäude und Grundstücke. Denn der sich bewegende Schatten führt zu unangenehmen visu
ellen Wahrnehmungen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Nervosität, Unkonzen
triertheit u.v.m.

Daran ändert auch eine zeitliche Einschränkung des Schattenwurfs nichts. Die Vorgabe,
dass eine Schattenwurfbelastung von höchstens 30 Stunden im Jahr und von höchstens 30
Minuten am Tag zumutbar sei, ist nur eine Anweisung der Verwaltung und hat damit keine
demokratisch legitimierte Grundlage. Diese Verwaltungsanweisung widerspricht zudem den
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gesetzhcheri Vorgaben des § 1 Abs. 6 Nr. 1 und Nr. 2 BauGB, gesunde Wohn- und Arbeits
verhältnisse zu bewahren und die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung zu berücksichtigen.

Bei den von den Stadtwerken Schwäbisch Hall geplanten sieben je 200 Meter hohen Wind-
krafträdern entlang der Kohlenstraße (siehe hierzu auch Ziffer 1. 7.) reicht der Schattenwurf
sogar bis zur Bahnlinie von Hessental nach Stuttgart. Damit werden fast alle Gebäude der
Ortschaften Michelbach und Hirschfelden, das heißt über 2.000 Einwohner — das sind etwa
zwei Drittel der Einwohner der Gemeinde Michelbach an der Bilz (1) — durch Schattenwurf
betroffen sein.

Beweis: Schattenkarte der geplanten Windenergieanlagen entlang der Kohlenstraße,
erstellt von den Stadtwerken Schwäbisch Hall (Anlage 2).

Diese Folgen werden die stadtebauliche Entwicklung der Gemeinde Michelbach an der Bilz
nachhaltig beeinträchtigen. Der durch Windkrafträder in der geplanten Konzentrationszone
„Östlich Michelbach“ verursachte Schattenwurf bis in dichtbesiedelte Ortschaften der
Gemeinde Michelbach an der Bilz und die Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes
(Ziffer 1. 2) werden dazu führen, dass die Bevölkerungsentwicklung sich in dieser Gemeinde
rückläufig entwickeln wird. Denn bei solch großen Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes
werden sowohl Wegzug der Einwohner in ungestörte Siedlungen anderer Gemeinden als
auch das Unterbleiben des Zuzugs neuer Einwohner in der Gemeinde Michelbach an der
Bilz eintreten. Denn wer wird schon freiwillig in ein unattraktives und sogar gesundheits
beeinträchtigendes Wohnumfeld ziehen wollen?

Damit werden die städtebaulichen Belange der Gemeinde Michelbach an der Bilz unver
hältnismaßig gestört. Dies widerspricht der nach § 1 Abs. 5 BauGB zu gewährleistenden
nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

Die Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall wird sich deshalb über die Problematik des
Schattenwurfs, da bisher erkenntlich nicht erfolgt, nochmals eingehend Gedanken machen
müssen. Falls überhaupt eine Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ zulässig ist, werden
deshalb die Siedlungsabstände zu prüfen sein. Dabei ist auch zu prüfen, ob eine Höhenbe—
schränkung für Windkrafträder in den Flächennutzungsplan aufzunehmen ist. Dasselbe gilt
für die anderen drei Konzentrationszonen.

Mangels bisheriger eingehender Prüfung der Auswirkungen des Schattenwurfs ist der jetzt
im Entwurf ausgelegte Flächennutzungsplan rechtswidrig.

Bei dem nach Nr. 4.3 des Wiridenergieerlasses einzuhaltenden vorsorglichen Siedlungs
abstand von 700 Metern wurden zudem nicht die Auswirkungen von Infraschall berücksich
tigt.

Eine aktuelle Studie des Bundesumweltamtes vom März/Juni 2014 (ISSN 1862-4804,
http:I/www.umweltbundesamt.de/publikationen/machbarkeitsstudie-zu-wirkungen-von
infraschall) kommt zu dem Ergebnis, dass „Infraschall ab gewissen Pegelhöhen vielfältige
negative Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben kann“ Weiter heißt es in
dieser Studie wie folgt: „Zusammenfassend kann gesagt werden, dass viele der negativen
Auswirkungen von Infraschalleinwirkungen die Bereiche Herz-Kreislaufsystem, Konzen
tration und Reaktionszeit, Gleichgewichtsorgane, das Nervensystem und die auditivan
Sinnesorgane betreffen.“ Dabei sind „negative Auswirkungen von lnfraschall im Frequenz
bereich unter 10 Hz auch bei Schalldruckpegeln unterhalb der Hörschwelle nicht ausge
schlossen«.

Quellen solch gesundheitsgefährdenden Infraschalls sind Windkrafträder. In der vorgenann
ten Studie heißt es zur Stärke des von Windkrafträdern verursachten Infraschalls wie folgt:
„Mit wachsender Höhe der Windenergieanlagen durchschneiden die Rotorblätter ein stärker
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variierendes WindprofiL Es ist daher fraglich, ob das Abstrahlungs- und Ausbreitungsmcdell
für kleinere Windenergleanlagen auf moderne, große Anlagen übertragbar ist. Aufgrund
theoretischer Betrachtungen von Strömungsakustikem ist nicht davon auszugehen.“

Diese neuen Erkenntnisse zeigen, dass die Behauptung der baden-württembergischen
Landesregierung, „schädliche Wirkungen durch Infraschall bei Windenergleanlagen“ seien
„nicht zu erwarten“ (so das LUBW in seiner Broschüre „Windenergie und Infraschall“ vom
Januar 2013), keinen Bestand hat.

Die vorgenannte Studie des Bundesumweltamtes mache ich in vollem (JmfanQe zum
Inhalt meiner heutigen Stellungnahme.

Die neuen Erkenntnisse dieser Studie sind deshalb im Rahmen der Prüfung meiner Einwen
dungen gegen den Entwurf des Flächennutzungsplanes einerseits, aber auch aufgrund der
von Amts wegen zu beachtenden Erhaltung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im
Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauG andererseits bei allen vier Konzentrationszonen zu berück
sichtigen.

Denn die gesundheitlichen Bedürfnisse der Bevölkerung sind ein unabdingbar zu schützen-
des Rechtsgut. Bei Zweifeln, ob ein Projekt, hier der Bau und Betrieb von Windenergleanla
gen, die Gesundheit der in ihrem Umfeld lebenden Menschen beeinträchtigen kann, hat die
verfassungsrechtlich geschützte körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) Vor
rang. Im Rahmen der nach § 1 Abs. 7 BauGB zu erfolgenden Abwägung muss also darüber
befunden werden, welche Abstände zu Siedlungen einzuhalten sind, um mit Sicherheit ge
sundheitliche Beeinträchtigungen der Bevölkerung auszuschließen.

Dies ist bislang nicht erfolgt. Deshalb ist der Flächennutzungsplan mangels Berücksichtigung
der Gesundheitsgefahren durch Infraschall rechtswidrig.

Die Prüfung gesundheitsbeeinträchtigender Gefahren durch Schattenwurf und durch Infra
schall ist nachzuholen. Das Prüfungsergebnis mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen
und Folgerungen für den Flächennutzungsplan ist nach Maßgabe des § 3 BauGB erneut
öffentlich auszulegen.

6. Artenschutz

Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16.05.2014 wird festgestellt, dass neben anderen
schülzenswerten Tierarten insbesondere auch Rotmilan und Schwarzmilan sowie verschie
dene Fledermausarten in der geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ vorhanden
und zu berücksichtigen sind.

In diesem Umweltbericht heißt es zum zusätzlichen Untersuchungsbedarf im Rahmen der
Aufstellung des Flächennutzungsplanes jeweils wie folgt:
„Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung mit entsprechenden Untersuchungen innerhalb
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsveffahrens.“

Diese Schlussfolgerung widerspricht eindeutig den gesetzlichen Vorgaben.

Denn nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. a) und Nt. b) BauGB sind bereits „bei der Aufstellung der
Bauleitpläne ... die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wassei Luft Klima und
das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,.
die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete Im Sinne des Bundes
naturschutzgesetzes“ zu berücksichtigen.

Diese Vorschrift wird durch § la BauGB ergänzt



9

Infolge Verweisung des Abs. 3 und Abs. 4 dieser gesetzlichen Regelung ist die Vorschrift
des §34 des Bundesnaturschulzgesetzes (BNatSchG) entsprechend anzuwenden und sind
die darin enthaltenen Regelungen im Rahmen der nach § 1 Abs. 7 BauGB zu erfolgenden
Abwägung unbedingt zu berücksichtigen.

Nach §34 Abs. 2 BNatSchG ist aber ein Projekt (hier die aufgrund der Konzentrationszone
zulässige \Mndenergieanlage) nicht zulässig, wenn das Projekt zu erheblichen Beeinträchti
gungen von Umwelt und Natur in diesem Gebiet führt.

Ausnahmen nach § 34 Abs. 3 BNatSchG sind nicht ersichtlich.

Denn das Projekt, nämlich Bau und Betrieb künftiger VVindenergieanlagen in diesem Gebiet,
ist rjbt in überwiegendem öffentlichem Interesse. Es widerspricht sogar dem öffentlichen
Interesse, da Windenergieanlagen dort wegen der geringen Windgeschwindigkeiten unrenta
bel sind (Ziffer 1. 1.), unabhängig hiervon sie insbesondere das Orts- und Landschaftsbild
verunstalten und dem Zweck des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald widersprechen
(Ziffer 1. 2.), dem Erholungswert dieses Gebietes zuwider laufen (Ziffer 1. 3.) sowie den
Artenschutz gefährden, wie nachstehend zu erläutern sein wird.

Darüber hinaus, was aber aufgrund des nicht bestehenden überwiegenden öffentlichen Inter
esses nicht mehr von entscheidender rechtlicher Bedeutung ist, bestehen anstelle der Kon
zentrationszone „Östlich Michelbach“ innerhalb des Gebietes der Verwaltungsgemeinschaft
Schwäbisch Hall zumutbare Alternativen für Windenergie-Konzentrationszonen.
Im nordöstlichen Gebiet der Stadtgemeinde Schwäbisch Hall zwischen Otterbach über
Wolpertsdorf bis nach Bühlerzimmem, das bereits zur Gemeinde Braunsbach gehört, sind
sogar Qrößere Flächen vorhanden, die mit 5,75 m/s bis 6,00 m/s bei 100 m über Grund und
sogar mit 6,00 m/s bis 6,50 m/s bei 140 m über Grund windhöffiger als die geplante Konzen
trationszone „Östlich Michelbach“ sind.

Beweis: Ausdruck aus dem Windenergieatlas Baden-Württemberg für den Bereich
Schwäbisch Hall / Michelbach an der Bilz / Wolpertshausen, 100 m über Grund —

M 1:75.000 (Anlage 1);
Ausdruck aus dem Windenergieatlas Baden-Württemberg für den Bereich
Schwäbisch Hall / Michelbach an der Bilz / Wolpertshausen, 140 m über Grund —

M 1:75.000 (Anlage 3);
jeweils erstellt vom LUBW Az. 2851.9-1/19.

Dort wären also Windenergieanlagen sogar rentabel zu betreiben.
Hinzu kommt, dass es sich dort zwischen Otterbach und Bühlerzimmem um landwirtschaft
lich genutzte Flächen handelt, die damit nicht so ökologisch wertvoll und auch nicht so arten-
reich wie die unberührten Wälder der Limpurger Berge sind. Acker- und Wiesenflächen sind
zudem besser für die Erschließung im Sinne des § 35 Abs. 3 Nr. 4 BauGB geeignet. Da we
gen der in diesem Gebiet vorherrschenden höheren \Mndgeschwindigkeiten dort zu errich
tende Windkraftanlagen nicht mit so hohen Dimensionen gebaut werden müssen, werden sie
auch nicht eine solch erdrückende Dominanz wie auf den Limpurger Bergen haben können.
Wegen dieser geringeren Höhe werden sie auch nicht vom steil abfallenden Bühlertal aus,
das unter Naturschutz steht, einsehbar sein. Zudem ist das alternative Gebiet nur wenig
besiedelt, so dass die erforderlichen Abstandsflächen zu den Windkrafträdem — auch wegen
ihrer geringeren Höhe und Dimension — dort leichter einhaltbar sind. Da das alternative
Gebiet nordöstlich des Flugplatzes Hessental von dort ungefähr genauso weit wie die
geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ entfernt liegt, bestehen auch keine
Probleme mit dem bestehenden Flugverkehr, dessen Flugrichtungen in westlicher und in
östlicher Richtung vom Flugplatz liegen.
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Ich rege deshalb an, in der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall zu beschließen, in
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Braunsbach dieses im Nordosten der Stadtgemeinde
Schwäbisch Hall gelegene alternative windhöffige Gebiet zwischen Otterbach über
Wolpertsdorf bis Bühlerzimmem als Konzentrationszone für Windenergle auszuweisen.

Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16.05.2014 wird festgestellt, dass in der geplanten
Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ neben anderen windkraftempfindlichen Vogelarten
der Rotmilan vorkommt.

Da diese Vogelart zu den besonders streng geschützten Arten gehört, ist ein Eingriff in deren
Lebensraum — wie im Umweltbericht festgestellt — als hoch einzustufen.

Der Umweltbencht stuft aber das Eingriffsnsiko infolge der geplanten Konzentrationszone
„Östlich Michelbach“ als gering ein. Diese Einschätzung ist flit nachvollziehbar.

Bevorzugter Nahrungsraum des Rotmilans ist offenes an Wälder oder größeren Baum-
bestand angrenzendes Kulturland, wie landwirtschaftlich genutzte Wiesen und Viehweiden.
Auf beiden Seiten der Limpurger Berge werden diese Voraussetzungen erfüllt. Der Rotmilan
ist ein guter Flieger und erreicht oft Flughöhen bis 500 Meter. Seine Flugfähigkeiten ermög
lichen es dem Rotmilan, auch weite Strecken zurückzulegen, um den Nahrungsraum zu
wechseln. So wurde auch laut dem Umweltbericht vom 16.05.20 14 beobachtet, dass der
Rotmilan solche Nahrungsraumwechsel, jedenfalls von Mnzenweiler aus zum Fischachtal
einerseits und ins Kochertal andererseits, durchführt (vgl. S. 39). Auffällig ist aber die im
Umweltbericht auf Seite 39 behauptete Beobachtung, dass der Rotmilan nur diesen von
Winzenweiler ausgehenden Nahrungsraumwechsel mache und außerdem die geplante
Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ umfliege. Diese Beobachtung ist unglaubwürdig.
Denn weitere geeignete Nahrungsräume befinden sich westlich der Limpurger Berge
nördlich des Hagenhofs (Gemeinde Michelbach), nördlich des Buchhoms im Bereich des
Landschaftspflegehofs (Gemeinde Michelbach) und im Wertbachtal nördlich von Eutendorf
(Stadt Gaildorf), die von den im Osten der Limpurger Berge gelegenen durch Wiesen
geprägten Fischachtal mit einer Entfernung von zwei bis höchstens drei Kilometern über die
geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ für den Rotmilan äußerst leicht zu
erreichen sind. Gleich lange Strecken werden von Winzenweiler ins Kochertal oder ins
Fischachtal vom Rotmilan gleichfalls bewältigt Die Richtigkeit des Umweltberichts muss aus
vorgenannten Gründen angezweifelt werden und ist deshalb insoweit als Grundlage für den
Flächennutzungsplan ungeeignet. Stattdessen ist die hohe Wahrscheinlichkeit zu berück
sichtigen, dass der Rotmilan wegen seiner Flugfähigkeiten die Limpurger Berge auch im
Bereich der geplanten Konzentrationszone ÖstIich Michelbach“ überfliegt und wegen seiner
Flughöhe eine hohe Kollissionsgefahr mit ‘Mndkrafträdem besteht.

Diese Tatsache führt zur Unzulässigkeit der Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ auf
grund der gesetzlichen Vorschriften der § la Abs. 3, Abs. 4 BauGB i. V. m. § 34 Abs. 2
BNatSchG.

Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16.05.2014 wird ein hohes Artenspektnim von
Fledermäusen in der geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ festgestellt.

Das Eingriffsrisiko für Quartierpctenzial für Altholzbestände bzw. Quartierverlust (Sommer
Winterquartier), das Potenzial als Transferroute und das Kollisionsrisiko durch Frequentie
rung werden vom Umweltbericht als hoch eingestuft
Der Umweltbericht kommt aber zu dem, wie bereits eingangs erläutert, rechtlich falschen
Schluss, dass diese Risiken erst bei der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zu prü
fen seien. Da bereits bei Aufstellung des FNP zu berücksichtigen, ist die geplante Konzentra
tionszone „Östlich Michelbach“ auch wegen des hohen Eingriffsrisikos in den Fledermausbe
stand gemäß § la Abs. 3, Abs. 4 BauGB 1. V. m. § 34 Abs. 2 BNatSchG unzulässig.
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Daran ändert auch, wie im Umweltbericht vorgeschlagen, eine Abschalttechnik nichts. Da,
wie bereits vorstehend erläutert, die Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ wegen der
geringen Windgeschwindigkeiten ohnehin für Windenergieanlagen unrentabel ist, würde eine
Abschalttechnik mit hohen Abschaltzeiten das Betreiben von Windkrafträdern noch unwirt
schaftlicher machen. Der Betrieb unwirtschaftlicher Windenergieanlagen mit einhergehen
dem starkem Eingriff in Umwelt und Natur widerspricht aber den gesetzlichen Grundlagen
des § 1 BauGB.

7. Antraci auf Genehmigung des Windparks Kohlenstraße

Die 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie) des Flächennutzungsplanes der
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall muss auch in Zusammenhang mit dem geplan
ten Bau des „Windparks Kohlenstraße“ in der Konzentrationszone „Östlich Michelbach“
gesehen werden.

Die Stadtwerke Hall planen in den nördlichen Limpurger Bergen entlang der Kohlenstraße
den Bau von sieben ‘Mndkrafträdem. Vier dieser \Mndkrafträder liegen innerhalb der ge
planten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ auf Michelbacher Gemeindegebiet, die
anderen drei VVindkrafträder liegen in den benachbarten Gemeinden Obersontheim und
Gaildorf. Diese sieben Windkrafträder sollen eine Höhe von jeweils 200 Metern haben.

Der Antrag auf Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz für diese sieben
Windkrafträder wurde beim hierfür zuständigen Landratsamt Schwäbisch Hall bereits LQJ
öffentlicher Auslegung des Flächennutzungsplanes gestellt.

Diese konkrete Planung von sieben Windkrafträdem mit je 200 Metern Höhe übertrifft die
bisherigen Dimensionen von Windenergleanlagen mit enormen Auswirkungen auf
Mensch, Natur und Umwelt. Allein deren Höhe wird die vorstehend beschriebenen Umwelt-
eingriffe durch Bau und Betrieb solcher Windenergieanlagen deutlich verschärfen.
Mangels Beschränkung der Höhe von Windkrafträdem im ausgelegten Flächennutzungsplan
werden aber solch überdimensionierte und sogar noch höhere Windenergieanlagen in den
geplanten Konzentrationszonen zulässig sein.

Außerdem wird die Nutzung der Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ nicht auf die vier
darin liegenden, jetzt zur Genehmigung beantragten 200 Meter hohen Windenergieanlagen
beschränkt bleiben. Denn die ungefähr 4 km2 (das sind 4.000.000 m2!) große Konzentra
tionsfläche „Östlich Michelbach“ — das entspricht ungefähr etwas weniger als einem Viertel
des Michelbacher Gemeindegebiets (1) — kann für etwa 20 Windenergieanlagen gleicher
Dimension genutzt werden.

Gleiches gilt für die anderen drei geplanten Konzentrationszonen, die gemeinsam mit der
Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ die Haller Bucht umgeben. Die unterbliebene
Beschränkung von Höhe und Anzahl von \Nindenergieanlagen in allen vier geplanten Kon
zentrationszonen werden infolge der immer sich weiter entwickelnden Technik zu einer völlig
überdimensionierten Nutzung durch Windkrafträder führen und damit wegen ihrer Lage auf
den Anhöhen und wegen ihrer Vielzahl die landschaftlich einzigartige Haller Bucht (vgl. Ziffer
1. 2.) erdrücken sowie unabsehbare nachteilige Auswirkungen auf die in der Umgebung der
Konzentrationszonen lebenden Menschen und Tiere und die heimische Natur haben.

Bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes sind alle Aspekte seiner Auswirkungen auf
Mensch, Natur, Umwelt einerseits und auf die wirtschaftlichen Belange andererseits gegen
einander und untereinander gerecht abzuwägen ( 1 Abs. 5, 6, 7 BauGB).
Die Abwägung muss im Ergebnis feststellen, welche Belange überwiegen. Dabei dürfen aber
unabdingbar zu schützende Rechtsgüter, wie beispielsweise die Gesundheit der Menschen,
nicht übergangen werden.



12

Die von den Stadtwerken Hall beantragte Genehmigung der sieben 200 Meter hohen Wind
energieanlagen entlang der Kohlenstraße sind der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch
Hall und der für sie handelnden Auslegungsbehörde (Stadt Schwäbisch Hall) bekannt. Trotz
dem wurden bei der Planung und Entwurfserstellung des Flächennutzungsplanes diese Tat
sache und deren damit verbundenen Auswirkungen nicht berücksichtigt und damit auch nicht
bewertet Diese Tatsache findet nicht einmal Eingang in den Erläuterungsbericht zum FNP
vom Juni 2014. Eine Beschränkung von Höhe und Anzahl der in den Konzentrationszonen
zulässigen Windenergieanlagen ist folglich im Entwurf des FNP nicht enthalten.

Dies führt zu einem schweren Abwägungsfehler, der nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
BauGB beachtlich ist und damit zur Rechtswidrigkeit des Flächennutzungsplanes führt.

II.

1. Unvollständige Auslegung

Die öffentliche Auslegung der vorgenannten Fortschreibung des Flächennutzungsplanes
wurde am 12.06.20 14 im Haller Tagblatt amtlich bekannt gemacht.

Im Text dieser amtlichen Bekanntmachung heißt es wie folgt:
„Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar und werden mit ausgelegt:
Umweltbericht ... des lng.-Büros B!aseri.d.F. vom 16.05.2014
Stellungnahme des Land,atsamts Schwäbisch Hall vom 25.06.2012
Stellungnahme des Umweltzentrums SHA vom 18.06.2012
Stellungnahme des Regionalverbands Franken vom 25.06.2012
Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 29.06.2012 und 02.07.2012 ...“

Am 25.06.2014, ca. 15:00 Uhr war ich persönlich an der in der amtlichen Bekanntmachung
genannten Auslegungsstelle, dem Baurechtsamt der Stadt Schwäbisch Hall, Gebäude Gym
nasiumstraße 4, 3. OG, um dort Einsicht in die Auslegungsunterlagen zu nehmen.
Ich musste feststellen, dass tatsächlich nur ausgelegt sind vier Karten, die die Lage der
geplanten Konzentrationszonen zeigen, der vorgenannte Umweltbericht des Büros Blaser
vom 16.05.2014, der Erläuterungsbencht mit Nachtrag vom Juni 2014 und eine Fotokopie
der amtlichen Bekanntmachung vom 12.06.2014. Nicht ausgelegt sind die vorgenannten
Stellungnahmen des Landratsamts Schwäbisch Hall, des Umweltzentrums SHA, des
Regionalverbands Franken und des Regierungspräsidiums Stuttgart aus dem Jahr
2012.

Beweis: Handschriftliche Aktennotiz vom 25.06.2014 (Anlage 4).

Dasselbe gilt für die gemeinsam mit meiner Ehefrau Christine Thalheimer am 02.07.2014,
ca. 11:15 Uhr vorgenommene Einsichtnahme am gleichen Ort.

Beweis: Handschriftliche Aktennotiz vom 02.07.2014 (Anlage 5).

Weitere Beweise können, erforderlichenfalls vor Gericht, vorgelegt werden.

Die öffentliche Auslegung erfolgt also unvollständig. Diese nachweislich der amtlichen Be
kanntmachung wesentlichen umweltbezogenen Informationen hätten nach § 3 Abs. 2 Satz 1
BauGB für die Dauer eines Monats mit ausgelegt werden müssen.
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Die unvollständige Auslegung im Baurechtsamt der Stadt Schwäbisch Hall führt zu ihrer
Rechtswidrigkeit.

Eine Nachholung durch kurzfristige Auslegung der bisher fehlenden Unterlagen ist nicht
möglich, da nach §3 Abs. 2 Satz 1 BauGB jj umweltbezogenen Informationen einen
Monat lang öffentlich auszulegen sind (BVerwG 18.07.2013, 4 CN 3.12).
Rechtsfolge ist, dass die öffentliche Auslegung unter Beachtung der gesetzlichen Bestim
mungen des § 3 BauGB unter vorheriger amtlicher Bekanntmachung wiederholt werden
muss.

2. Adressat der Stellungnahmen

Die amtliche Bekanntmachung vom 12.06.2014 erfolgt durch die Stadt Schwäbisch Hall.

In dieser amtlichen Bekanntmachung heißt es wie folgt:
„Innerhalb der Auslegungsfrist kann jedermann Stellungnahmen abgeben. Diese können
schriftlich oder während der Dienstzeiten zur Niederschrift abgegeben werden. ...“

Am Ende der Bekanntmachung erfolgt dieser „Hinweis: ... Stellungnahmen können auch
über das jeweilige Bü,genneisteramt an die Vei‘waltungsgemeinschaft gerichtet werden.“

Die Bekanntmachung erfolgt durch die Stadt Schwäbisch Hall. Grundsätzlich ist davon
auszugehen, dass diejenige Behörde bzw. Stelle, die die Bekanntmachung erlässt, auch
Adressat einer Stellungnahme ist. Das wäre also hier die Stadt Schwäbisch Hall.
Am Ende der Bekanntmachung vom 12.06.2014 heißt es aber, die Stellungnahmen könnten
auch an die Verwaltungsgemeinschaft gerichtet werden, und zwar über das jeweilige Bürger
meisteramt. Aufgrund dieses Hinweises müsste also eine Stellungnahme an die Verwal
tungsgemeinschaft Schwäbisch Hall adressiert werden und kann dann beim jeweiligen Bür
germeisteramt der teilnehmenden Gemeinden abgegeben werden.
In der Bekanntmachung fflt indessen eine konkrete Anschrift, an wen eine Stellungnahme
zu adressieren ist.

Diese Tatsachen sind in ihrer Gesamtheit, jedenfalls für den rechtsunkundigen Bürger,
verwirrend.

Eine Stellungnahme mag zwar ihre Rechtswirkungen unabhängig davon entfalten, an welche
der vier Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft sie gerichtet ist, da diese Gemeinde wohl
untereinander zur Amtshilfe verpflichtet sind und deshalb allein der rechtzeitige Zugang an
eine dieser Gemeinden ausreicht.

Der in der Bekanntmachung enthaltene verwirrende Hinweis und die darin fehlende konkrete
Angabe einer Anschrift des Adressaten einer Stellungnahme führen aber in der Praxis dazu,
dass der rechtsunkundige Bürger von der Abgabe einer Stellungnahme abgehalten wird.
„Die Bekanntmachung“ hat aber „in einer Weise zu geschehen, die geeignet ist; dem an der
beabsichtigten Bauleitplanung interessierten Bürger sein Interesse an Information und Betei
ligung durch Abgabe von Stellungnahmen bewusst zu machen und dadurch eine gemeind
liche Öffentlichkeit herzustellen. Die Bekanntmachung soll interessierte Bürger dazu ermun
tern, sich über die gemeindlichen Planungsabsichten zu informieren und gegebenenfalls mit
Anregungen und Bedenken zur Planung beizutragen« (BVerwG 18.07.201 3, 4 CN 3.12 unter
Hinweis auf BVerwG 17.09.2008, 4 BN 22.08).
Diese vorstehend erwähnten Unklarheiten in der Bekanntmachung führen indessen zu zu
sätzlichem Aufwand des Bürgers nachzufragen, an wen er sich wegen einer Stellungnahme
überhaupt wenden muss. Damit wird die vom Bundesverwaltungsgericht geforderte Anstoß-
wirkung einer amtlichen Bekanntmachung in einer nicht unerheblichen Weise erschweit
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Allein diese Erschwemis der Anstoßwirkung macht die am 12.06.2014 erfolgte amtliche
Bekanntmachung rechtswidrig.

Ich selbst habe indessen diesen Aufwand nicht gescheut und zunächst wegen der Zustän
digkeit die Intemetseite der Stadt Schwäbisch Hall aufgerufen. Dort findet man unter der
Rubrik „bürgerstadt — Rathaus — Verfahren A-Z — (Buchstabe) F — Flächennutzungsplan“ als
zuständige Unterbehörde der Stadt Schwäbisch Hall den Fachbereich Planen und Bauen.
Auf meine Anfrage per E-Mail an die Stadtverwaltung Schwäbisch Hall, an welche Stelle eine
Stellungnahme zum ausgelegten FNP zu übersenden sei, erhielt ich per E-Mail vom
01.07.2014 die Antwort, dass sie an das Baurechtsamt der Stadt Schwäbisch Hall gerichtet
werden könne. Schaut man auf der lntemetseite der Stadt Schwäbisch Hall aber unter den
Zuständigkeiten des Baurechtsamts nach, findet man dort keinen Hinweis, dass diese Unter-
behörde für Flächennutzungspläne zuständig sei. Diese Ergebnisse meiner persönlichen
Recherche haben deshalb die gerügte Verwirrung nicht beseitigen können.

3. Rechtsgrundlage der Fortschreibung des FNP

Die öffentliche Auslegung der 8. Fortschreibung des FNP (Windenergie) gründet sich laut
amtlicher Bekanntmachung auf den Beschluss der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch
Hall vom 31.07.2012.

Seit dieser Beschlussfassung sind fast zwei Jahre verstrichen.
Es ist öffentlich bekannt, dass seit der Beschlussfassung bis heute innerhalb der Verwal
tungsgemeinschaft weiter über den endgültigen Zuschnitt der Konzentrationsflächen disku
tiert wurde.
Selbst über den Verfahrensablauf war man sich dort trotz der Beschlussfassung am
31.07.2012 sogar im März 2014 noch nicht einig.
Insbesondere die Gemeinde Michelbach an der Bilz hat in der Verwaltungsgemeinschaft
noch im März 2014 darauf hingewiesen, dass erst nach Prüfung der artenschutzrechtlichen
Untersuchungen geklärt werden könne, ob eine Konzentrationszone auf Gemarkung Michel-
bach überhaupt rechtlich zulässig ist.

Beweis: Protokoll der Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses der
Verwaltungsgemeinschaft am 20.03.20 14 (Anlage 6).

Außerdem hat der Gemeinderat der Gemeinde Michelbach an der Bilz in seiner Sitzung am
04.06.2014 beschlossen, der von der Stadt Schwäbisch Hall angekündigten öffentlichen
Auslegung förmlich zu widersprechen.

Diese Tatsachen führen zu mehreren Rechtsfragen:

1. Hat der Beschluss der Verwaltungsgemeinschaft vom 31.07.2012 überhaupt noch recht
lichen Bestand?

2. Durfte die Stadt Schwäbisch Hall als ausführende Gemeinde die amtliche Bekanntma
chung vom 12.06.2014 veranlassen?

3. Konnte ein Beschluss zur Aufstellung des Entwurfs für die 8. Fortschreibung des FNP
(Windenergie) ohne damaliges Vorliegen des Umweltberichts — der Umweltbericht datiert
zum 16.05.2014 (!) — überhaupt rechtswirksam geschlossen werden?

Auffallend ist zudem, dass der Erläuterungsbericht mit „Nachtrag« (!!!) auf Juni 2014 datiert.
Seit der Beschlussfassung vom 31 .07.2012 bis einschließlich Juni2014 gab es aber keine
weiteren Beschlussfassungen der Verwaltungsgemeinschaft.
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Beweis: Erläuterungsbericht mit Nachtrag vom Juni 2014 — Entwurf —‚ dort auf Seite 28.

Waren Nachträge zum Erläuterungsbericht vom Juni 2014 überhaupt ohne förmliche
Beschlussfassung der Verwaltungsgemeinschaft rechtlich zulässig?

In der Summe ergeben sich jedenfalls ernsthafte Zweifel, ob der Entwurf der 8. Fortschrei
bung des FNP (Teilfortschreibung \Nindenergie) rechtswirksam zustande gekommen ist.

Die Geltendmachung der Rechtswidrigkeit behalte ich mir deshalb, notfalls durch Klage beim
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, ausdrücklich vor.

III.

Die zahlreichen Form- und Verfahrensfehler und die zahlreichen materiellen Fehler bei Auf
stellung der 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie) des Flächennutzungsplanes
der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall führen im Ergebnis zu deren Rechtswidrig
keit.

Weiteren Vortrag behalte ich mir ausdrücklich vor.

Dieser Vorbehalt ist insbesondere deshalb erforderlich, da die öffentliche Auslegung im
Gebäude des Baurechtsamts der Stadtverwaltung Schwäbisch Hall unvollständig erfolgte
und deshalb heute keine Bewertungen und evtl. Einwendungen gegen die nicht ausgelegten,
vorstehend in Ziffer II. 1. genannten Unterlagen möglich sind.

Mit freundleißen

(Harr Thheimer)
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§ 4/1 - Verschiedenes: 8. Fortschreibung des
Flächennutzungsplans (Windenergie)
(öffentlich)

Aus Ratsinfonrtionssytem Schwäbisch Hall
<Zurück zum Protokolk Gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschafi Schwäbisch Hall (20.03 .2014)

Sachvortrag:

Oberbürgermeister Peigrim spricht das Verfuhren der 8. Fortschreibwig irnd die bisherigen Zeitverzögenmgen

Herr Plieninger weist daraufhin, dass die artenschutzrechtlichen Untersuchungen noch nicht abgeschlossen
werden konnte, da die daflir von der LUBW stzu1egenden Kriterien noch nicht endgültig fststehen und auch
- .indigen Veränderungen unterliegen.
Er schlägt einen runden Tisch mit allen Beteiligten vor, wenn die Ergebnisse vorliegen (ca. Mitte 2014).

Die Herren Bürgemster König und Binnig weisen daraufhin, dass ein Zeitplan für den weiteren
Verfahrensablaufunerliisslich ist.

Bürgermeister Dörr weist aufdie erhebliche kommunapolitische Bedeutung des Themas Windkrafi in
Michelbach hin. Die Gemeinde lässt die artensclnitzrechtlichen Untersuchungen rechtlich überpiiilri, ebenso die
Frage, ob die mögliche Ausweisung von Konzentratioriszonen schwerpunktmäßig aufGemarkung Michelbach
überhaupt zulässig ist Diese Tatsache sollte im Zeitplan berücksichtigt werden.

Von „httpi/ratsinfb.schwacbisclihall de/index.php?
titie=4889974/rneetingniinutes/5505836/paragraph&oldid=437 14“
Kategorien: lndexflächennutzungsplan JndexWindkrafi

• Diese Seite wurde zuletzt am2. April2014 um 10:16 Uhr geändert
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Harry Thalheimer
Deixelhalde 2
74544 Gschlachtenbretzingen
TeL: (0791) 49949717

Hall
Am Markt 6

21. Juli 2OVi
74523 Schwäbisch Hall 18. Juli 20 4

Öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft
Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschrelbung Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit ergänze ich meine Stellungnahme vom 09.07.2014 wie
folgt:

1. Wie bereits in meiner Stellungnahme vom 09.07.2014 ausführlich dargestellt, handelt es
sich bei den Limpurger Bergen um eines der größten geschlossenen Waldgebiete ohne
Bebauung in unserer Region mit einer großen Artenvielfalt.

Der Landesentwicklungsplan stellt solche besonderen Naturräume unter Schutz. So heißt
es dort unter Nr. 5.1.2.2 Abs. 2 (Z), dass »die überregional bedeutsamen natumahen
Landschaftsräume möglichst unzerschnitten in ihrem landschaftlichen Zusammenhang
erhalten und untereinander vernetzt weiden“ sollen und „überregional bedeutsame Ver
und Entsorgungseinnchtungen ... grundsätzlich zu vermeiden‘ sind. Der Regionalverband
hat dazu die »Regionalen Grünzüge“ definiert und auch das hier betroffene Gebiet der
nördlichen Limpurger Berge, in dem die geplante Konzentrationszone „Östlich Michel-
bach“ liegen soll, ausgewiesen.

Die infolge der immensen Größe der Konzentrationszone »Östlich Michelbach“ mögliche
Vielzahl von Windenergieanlagen — wie der bereits zur Genehmigung beantragte
Windpark Kohlenstraße zeigt — stellt eine überregional bedeutsame Versorgungseinrich
tung im Sinne des Landesentwicklungsplanes dar.

Deshalb widerspricht die Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ den Vorgaben des
Landesentwicklungsplans und ist deshalb unzulässig.

Die unmittelbar an die Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ angrenzenden Konzen
trationszonen »Limpurger Wald“ (Stadt Gaildorf) und »Oberes Bühlertal“ (Gemeinde Ober
sontheim) ermöglichen sogar eine noch stärkere Nutzung dieser bisher unberührten
Waldgebiete mit industriellen Windenergieanlagen. Dies ist bei der Beurteilung der Zu-
lässigkeit der Konzentratioriszone „Östlich Michelbach“ zu berücksichtigen. Im Ergebnis
widerspricht das Zusammenwirken dieser drei Konzentrationszonen in den nördlichen
Limpurger Bergen den Zielen des Landesentwicklungsplans enorm. Konzentrationszonen

Stac Schwiibsch HaH

21. Juli 24

Eingang Pn:
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für Windenergieanlagen sind deshalb in diesem bislang unberührten Waldgebiet, jeden
falls mit diesem äußerst großen Flächenverbrauch, nicht zulässig.

2. Aus der öffentlichen Bekanntmachung des Landratsamts Schwäbisch Hall vom
10.07.2014 zum Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung
von sieben Windenergieanlagen entlang der Kohlenstraße ergibt sich, dass Antragsteller
und Vorhabenträger die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH sind.

Vier der zur Genehmigung beantragten Windenergieanlagen befinden sich in der im o.g.
Flächennutzungsplan (FNP) geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“. Das
Verfahren zur Aufstellung dieses FNP wird von der Stadt Schwäbisch Hall durchgeführt.
Die Anderung des FNP ist indessen eine der wichtigsten Voraussetzungen, dass der im
missionsschutzrechtliche Antrag genehmigungsfähig ist

Da die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH ein Unternehmen der Stadt Schwäbisch Hall
sind und der immissionsschutzrechtliche Genehmigungsantrag zeitgleich mit der von der )
Stadt Schwäbisch Hall betriebenen Änderung des FNP gestellt wird, stellt sich hier die
tatsächliche und rechtliche Frage einer lnteressenkollission.

Die Geltendmachung einer Rechtswidrigkeit des FNP aus diesen Gründen behalte ich mir
deshalb vor.

3. Im Erläuterungsbencht zum Entwurf des FNP fällt auf, dass darin keine Begründung ent
halten ist, weshalb die übrigen Außenbereiche des Planungsgebietes, also der vier an der
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall beteiligten Gemeinden, von Konzentrationszo
nen für Windenergle ausgenommen wurden. Dies gilt insbesondere für die Gebiete, die
windhöffiger als die vier ausgewählten Konzentrationszonen sind.

Das Fehlen dieser Begründung widerspricht der ständigen Rechtsprechung des Bundes
verwaltungsgerichts (BVerwG 13.12.2012, 4 CN 1.1 1).

Der FNP ist deshalb rechtswidrig.

4. Nach den § 59 if. GemO und dem öffentlich-rechtlichen Vertrag der vier Gemeinden der
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall ist die Stadt Schwäbisch Hall nur für die vor
bereitende Bauleitplanung zuständig.

Die Einrichtung von Konzentrationszonen für VVindenergieanlagen führt aber bereits zu
verbindlichen Rechtswirkungen.

Mit der Aufstellung dieses FNP mit den vier geplanten Konzentrationszonen für Windener
gieanlagen hat deshalb die Stadt Schwäbisch Hall ihre Befugnisse überschritten.

Der FNP ist deshalb rechtswidrig.

Mit freundlichen Grüßen

(Hary Thheimer)



Steffen SchuttaEINI3E6ANBEN Gartenweg 5
‚ JuU zu 74544 Michelbach an der 8hz

Einschreiben Einwurf
An die Stadt Schwäbisch Hall
Bürgermeisteramt
Am Markt 6
74523 Schwäbisch Hall

Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Flächennutzungsp)anes derVerwaltungsgemei nschaft Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (TeilfortschreibungWindenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erkläre, dass ich von der geplanten Errichtung von Windkraftanlagen auf derKonzentrationszone (Östlich Michelbach) persönlich betroffen bin. In denAbwägungsprozess sind sowohl öffentliche wie private Belange zu berücksichtigen. Diesesehe ich derzeit nicht gewahrt. Ich gebe somit folgende Einwendung ab.

Durch die WKA ist mein Recht auf Eigentum gefährdet. Mein Mieter hat schonangekündigt zu kündigen, falls die WKA errichtet werden. Die Einnahme von einerangegemessen Miete ist wichtig, zur Finanzierung des Wohneigentums welches auch alsAltervorsorge gedacht ist. Sie gefährden mit Ihrer Baumaßnahme meine Altervorsorgesowie meine lmmobilie. Der Schaden der entsteht ist beachtlich.

Weithin wird hier meine Gesundheit gefährdet durch Infraschall. Die Emmisionen wurden
‚—‚ bisher nicht berücksichtigt. Es wurde nur normaler Schall bewertet. Selbst das
‘. Umweltbundesamt weist auf die Gefährdung hin und hat eine ensprechende Studieveröffentlich.

Gesetzliche Bestimmungen zu tieffrequenten Schall
Bestimmte An lagen unterliegen dem immissionsschutzrechtllchen
Genehmigungsverfahren nach Paragraf 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BlmSchG). Die Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass keine schädlichen
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche
Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden können.
Diese gesetzlichen Anforderungen werden mit der „Technischen Anleitung zum Schutz
gegen Lärm (TA Lärm) konkretisiert. Die besondere Charakteristik von tieffrequenten
Geräuschimmissionen wird innerhalb des Beurteilungsverfahrens der TA Lärm (Nummer

/14

Stadt ShWbSGh Hall

15. JuU 2014
Eingang Postste[Ie 13.7.2014

7.3) durch einen Verweis auf DIN 45680 berücksichtigt. Trotz einer Einhaltung der



Anforderungen dieser Norm kann es im Umfeld von gewerblichen Anlagen mit
tieffreq uenten 1 mmissionsanteilen zu Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern
kommen, die sich von derartigen Anlagen belästigt und in ihrer Gesundheit beeinträchtigt
fühlen.

Es ist erstaunlich mit welcher Maß hier gemessen wird. Fledermäuße werden geschütztaber der Mensch und Bürger nicht.

Weiterhin wird die stetige Bewegung für mich als störend empfunden. Der Erholungswertauf meinen Grundstück ist damit deutlich gemindert.

Diese Einwendungen sind meine persönlichen Einwendungen und keine sogenanntegleichförmige Einwendungen.

Ich lehne damit die Genehmigung des Flächennutzungsplanes in der geplanten Formnachdrücklich ab.

O Mit freundlichen Grüßen.
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Sua,me und Irgo BiJchr Rosenstrase 17
74544 Miche!bach/iIz
TeL O791/4 30 8843
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Stadt Schwbisch Hall
rgerrneisteramt

Am Markt
74523 Schwäbisch Hall

Michelbachli. Juli 20i4

Fersöridiche Finwendung und Stellungnahme im Rahmen der öffentllche Ausleurj
des Fchennuungsplanes der Verwaltungsqemenschaft Schwäbisch Hal .

Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergle)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir erklären. dass wir von der geplanten Errichtung von Windkraftanlagen auf der
Konzentralionszone ‚Östlich Michelbach‘ persönHch betroffen sind. in dem
Abwgungsprozess sind sowohl öffentllche wie private Belange zu berücksichtigen. Diese
sehen wir derzeit nicht gewahrt. Wir nehmen Stellung und erheben hiermit fristgerecht

EINWENDUNG

DurGh die beabsichtigten Baumaßnahmen von Mndkraftanlagen werden di Häuser SOWie
Grund und Boden innerhalb der Gemeinde Michelbach an der Bilz mit allen Teilorten nicht
unerheblich an Wert verlieren. Nach einer Grundsanierung unseres Hauses im Jahr 2012
nach modernen energetischen Vorgaben und entsprechend hohem wi schaftiichern
Aufwand sehen wir daher unser Recht auf Eigentum empfindlich gefhrdet.

Durch die ‘Mndkraftanlagn sehen wir zudem einen Eingriff in unsere Gesundheit. Die rRisiken, etwa durch Infraschall sind bei der Planung nicht berücksichtigt worden.
Je nachdem wie sich Wind- und Wetterlage verhalten, ist, durch die Ausrichtung unseres J
schlafzimmers gen Osten, von nächtlichen Schalleinwirkungen auszugeherl, die einengesundheitsförderlichen Schlaf beeinträchtigen.

Als wir uns im Jahr 2004 entschlossen hatten, in der Gemeinde Mchelhach an der iIz5esshafi zu werden, war ein wesentlicher Aspekt der Ausgleichs- und Erholungsfaktor in denLimpurgr Bergen und im Einkornwald. Diese Faktoren werden durch Windkraftanlagenmissiv gestört und verhindern auf Dauer einen für uns naturnahen Ausgleich.



In diesem Zusammenhang muss gesehen werden, dass durch die Planung die Ortste
Michelbah, Rauhenbreingen und Hirschfelden in einem Halbkreis von Windkrattangen
beherrscht werden. Dies hat auch Auswirkungen auf den Ortsteil Gschlachtenbretzingen.

Die mehr als 4 km2 große Konzentrationszone stellt eine starke Überlastung der Landschaft
dar. Hinzuweisen ist auch auf das ausgewiesene Landschaftsschutzgebiet am westlichen
Abfall der Limpurger Berge.

Dies st unsere persönliche Einwendung und keine sogenannte gleichförmige Einwendung.
Insgesamt lehnen wir die Genehmigung des Flchennuungsplanes in der geplanten lOrm
nachdrücklich ab

Um Zusendung einer Eingangsbesttigung wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Lng cher Susanne Bücher



Antje Schröter
Obere Wiesen 3
74544 Michelbach an der Bilz

An die Stadt Schwäbisch Hall
- Bürgermeisteramt
Am Markt 6
74523 Schwäbisch Hall Stadt

BaurechtsaS Hall

Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Flächennutzungsplanes der
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung
Windenergie)

Michelbach, den 04.07.2014 P

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich und meine Familie sind mit der geplanten Errichtung von Windkraftanlagen „Östlich von
Michelbach“ überhaupt nicht einverstanden.
Ich finde es sogar eine Frechheit, so etwas über die Köpfe der Gemeinde zu bestimmen.
Wir müssen hier leben!
Eine Gemeindeabstimmung wäre hier angebracht. Jeder der hier lebt, arbeitet und sein hart
verdientes Geld in sein Eigenheim steckt, hat das Recht, an so einer Entscheidung teil zu haben.

Die Entfernung zur Ortschaft Michelbach, bzw. zu den ersten Häusern beträgt lediglich 500m. 2i
Die gültigen Lärm-Richtlinien, der WHO, die besagen, dass Wlndkraftanlagen einen p

Mindestabstand zu Wohnbebauung von 2000m haben sollen. Dies ist zwar nur eine Empfehlung —

und noch kein Gesetz, aber ich denke ein Bürgermeister sollte sich über sowas Gedanken machen
und in erster Linie zum Wohl seiner Bürger entscheiden.

Dem Umweltschutz nutzt die Windkraft überhaupt nicht. Von der derzeitigen Förderpolitik
profitieren zuerst die Hersteller von Windkraftanlagen. Dann gibt es Betreiberfirmen, die
eigenverantwortlich Windkraftanlagen errichten. Das Geld hierzu erhalten sie von Investoren, denen
sie hohe Renditen versprechen.
Die Energieversorgungsunternehmen müssen jede Kilowattstunde winderzeugter Energie zum
staatlich festgelegten Phantasiepreis vergüten. Dem steht kein angemessener Nutzen durch die
gelieferte Winderiergie entgegen, weil der unregelmäßig erzeugte Windstrom im Verbund nur
schwer verwertbar ist. Der Fehlbetrag wird auf den Strompreis umgelegt, den der Endverbraucher zu P0
zahlen hat. Zusätzlich wird der Bau von Windkraftanlagen vom Staat durch Zinslose Darlehen
gefördert.

Wir sehen uns in unserer Person beschnitten. Wir dürfen Arbeiten und fleißig Steuern bezahlen,
aber wenn es um unseren Rückzugspunkt, unsere Gemeinde, unser zuhause, unsere Privatsphäre
geht, haben wir kein Mitspracherecht?
Das geht so nicht, wir lassen uns von unserem lieben Bürgermeister und seine Gefährten nicht
Entmündigen! Auch die Bürger von Michelbach haben das Recht, auf eine Heimat in der sie sich
wohlfühlen. Ein Heim, in dem sie sich erholen können und nicht krank werden!



Ich habe im Focus gelesen:

Wo sich eine Gemeinde geschlossen gegen Windkraftanlagen stellt, werden auch
keine gebautl bie Behauptung mancher Bürgermeister, aufgrund der Privilegierung
könne die Gemeinde sich nicht wehren, ist eine faule Ausrede.

Das glaube ich gerne, aber Herr Peigrim, wir lassen uns nicht Einschüchtern!

Was mich wirklich sauer macht, ist die Tatsache, dass man bei der ganzen Sache überhaupt nicht an
die Menschen denkt.
Als die ersten Atommeiler an den Start gingen dachte man ja auch nicht, dass das ganze negative
Auswirkungen auf den Menschen haben kann. Die gesundheitlichen Spätfolgen konnte man
bestimmt schon zu dem Zeitpunkt abschätzen, aber es war wohl egal, oder ein in Kauf zu
nehmendes Übel. Die Verantwortlichen Herren wohnten ja bestimmt auch nicht in unmittelbarer
Umgebung.
In wie weit können Sie, Herr Pelgrim garantieren, dass wir und unsere Kinder nicht an Spätfolgen
erkranken?
Bekannt ist ja schon lange, dass solche Windkraftanlagen der Gesundheit schaden. Einer Studie zu
folge sind:

Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch den Lärm der Rotoren und den Infraschall
seien wahrscheinlich: etwa Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Herzrasen, Migräne,
Tinnitus. Heuser weist auch auf Gefahren für die Fauna hin und auf einen möglichen
Wertverlust von Immobilien in unmittelbarer Nähe.

Infraschall - die unterschätzte Gefahr!

Definition: Infraschall

Das nonnale menschliche Hören bewegt sich in einem Bereich der Schallwellen mit Frequenzen zwischen
20 und 20.000 Hertz. Infraschall liegt unterhalb von 20 Hertz.

Infraschall hat eine andere Eigenschaft als Schall im Hörbereich (20 -20.000 Hz). Es findet nahezu keine
Dämpfung des Infraschalls durch die Umgebung statt, da es sich physikalisch bei Infraschall um sehr lange
Schallwellen handelt. Es gibt keine wirksamen Schutzmechanismen (Schutzwälle, Bäume, Felsen etc.)
dagegen.
Nach geometrischer Gesetzmäßigkeit nehmen langwellige Schallwellen mit der Verdoppelung der
Entfernung ab, wobei sich die Schallenergie auf die vierfache Fläche verteilt und somit der Pegel um sechs
Dezibel (dB) fällt.

Zu den natürlichen Quellen von Infraschall zählen Vulkaneruptionen, Erdbeben, Meeresbrandung, hoher
Seegang, Schnee: und Geröll-Lawinen, starker böiger Wind, Stürme und Unwetter.
Verkehrsmittel, Uberschall von Flugzeugen, leistungsfähige Lautsprechersysteme und besonders
Windkraftanlagen zählen zu den künstlichen Quellen.



Natürlich ist der Aspekt des Lafldschaftsbildes von Michelbach und den angrenzenden Gemeinden,
sowie dem Einkorn nicht außer Acht zu lassen.
Wegen des technisch-industriellen Charakter von Windkraftanlagen spricht man auch von einer
lndustriealisrung der Landschaft.
Wir sind stolz auf unsere Landschaft, die Wanderwege, die ursprüngliche Natur genießen, wenn man
durch den Einkornwald läuft, oder die Kohlestasse entlang wandert.

Soll unsere Heimat so verschandelt werden, Herr Pelgrim?

Ich hoffe, mit meiner Familie auch morgen noch so schön in Michelbach leben zu können, ohne

Einschränkungen und Entbehrungen, weil irgend jemand etwas beschlossen hat, was von uns keiner

will und auch keiner einen Nutzen hat!

Ich denke, dass sich bestimmt ein anderer Platz für diese Windkraftanlage finden lässt, die

niemanden in seiner Entfaltung stören und der Befriedigung aller dient.

Ich stehe der Windkraft sehr positiv gegenüber, finde es aber nicht angebracht, diese Anlagen mit

Ausspielung seiner Macht so nah an Wohnsiedlungen zu verwirklichen.

Dafür gibt es weit aus bessere Standorte, wie zum Beispiel: am Lemberg oder oberhalb der roten

Steige.

Die Gemeinde Michelbach, mit den Nachbarorten möchte hier keine Windkraftanlage!!!

In diesem Sinne, hoffe, dass die Vernunft und die Menschlichkeit, auf die es letztendlich ankommt

siegt.

Mit freundlichem Gruß,



_Hartmut

Riehle,

An die Stadt Schwäbisch Hall
Am Markt 6
74523 Schw. Hall

1 .Teil: Betrifft öffentliche als auch meine privaten Belange

1/

Als Michelbacher Bürger mache ich folgende Einwendung geltend:
Ein Windpark, der die Fläche des FNP voll ausnutzt, würdec - die Bürger von Michelbach regelrecht“erdrücken“
- den Erholungswert des geschlossenen Waldsystems der Limpurger Berge über Michelbach starkeinschränken
- die weitere Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde weitgehend verhindern
- Bürger von Michelbach zum Wegziehen bewegen w- vorhandene oder noch zu erschließende Grundstücke deutlich unter derzeitigem Wert verkaufbar machen

Die Gef‘ährdungen durch die Wirkungen des Infraschalls werden im Entwurf nicht ausreichendberücksichtigt. Die TA Lärm ist zur Bewertung der Infraschaliwirkungen auf den Menschen nicht geeignet.Dieser wird bekanntlich i.W. über den Boden übertragen und vom Ohr nicht wahrgenommen..Das Bundesumweltamt sagt: “._dass viele der negativen Auswirkungen von Infraschalleinwirkungen dieBereiche Herz-Kreislauf-System, Konzentration und Reaktionszeit, Gleichgewichtsorgane, dasNervensystem und die Hörorgane betreffen“.
Ihnen als Entscheidungsträger muss klar sein, dass Sie im Falle gesundheitlicher Beeinträchtigungen dieVerantwortung für Ihre Entscheidung tragen und flur die Folgen haften werden.Weitere Folge ist eine Wertminderung meiner Inimobilie im Falle des Verkaufs. Diese Wertminderung

C
betrifft sowohl mich als auch meine Töchter, die zum Teil als Hartz-4-Aufstocker auf den Verkauf desHauses zur Altersversorgung mehr noch als meine Frau und ich angewiesen sind.

2.TeiI: Allgemeine Gesichtspunkte

Dem Nachteil der Zerstückelung des zusammenhängenden Waldgebiets mit allen negativen Auswirkungenauf Fauna, Flora und Bodenklima steht meines Erachtens kaum ein Vorteil der Windkraftanlagen dagegen:a) Vorteil Resourcenschonung gering, da jede Zunahme an volatilem Windstrom pro 1 kWh eineZunahme von ca. 0,8 kWh konventioneller Stromerzeugung als Reserveleistung erfordert, solange keineSpeichermöglichkeit für diese Art der Zufallsstromerzeugung in Aussicht ist.
b) Vorteil Klimaschutz durch CO-2-Minderung entfällt zur Gänze, daja bekanntermassen das Mittelder Wahl zur Emissionsminderung durch den Weltklimarat und auch durch die EU-Komission derEmissionshandel ist. Er bewirkt, dass alle durch Abschaltung eines konventionellen Kraftwerksfreiwerdenden EmissionsZertifikate von anderen Kraftwerken auch in anderen Ländern gekauft werdenkönnen, sodass die Emission von Schadstoffen lediglich verschoben wird. Der Weltklimarat, die EU undviele andere Sachverständigengremien lehnen deswegen die EEG-subventionen ab, was dieWindkraftanlagen bei uns absolut unrentabel machen würde, sodass vom EEG lediglich übrig bleibt:Gewinne der sowieso eher Vermögenden auf Kosten auch von Geringverdienern.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin von der geplanten Errichtung von Windkraftanlagen im Bereich “Östlich Michelbach“ persönlichbetroffen. Dabei sind sowohl die öffentlichen als auch meine privaten Belange nicht gewahrt. Daher gebe ichdie folgenden Einwendungen gegen oben genannten Entwurf des FNP ab:
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Sehr geehrte Damen und Herren,

ch hin von der geplanteii Enichliing von Wundkraflanlagen im Bereich jjjr. Michelbach“ nescnhichbetroffen. Dabei sind sowohl die öffentlichen nie auch meine pnvaten Belange nicht gewahrt. Daher gebe ichdie folgenden Einwendungen gegen oben genannten Entwurf des FNP ab:

Bcttlfft öffentliche als auch meine privaten Belange

Als Mcheihacher Bürger msche ich folgemle Einwendung geltend:
f.jj- Wind.park, der die Fläche des FNP voll ausnutzt, würde

die Bürger von Micheibach regelrecht“erdrücken“
dcii Erholungawert des geschlossenen Waid.systeu,s der Limpurger Berge über IIichelhach. starkeinschr&nkcn
die weitere Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde weitgehend vehinclern- Bürger von Micheibach zum Wegziehen bewegen.

- w»tianclene oder noch. zu erschuießende Grundstücke deutlich unter derzeitigem Werl verkaufbur machen

Die Gefihrdungen durch die Wirkungen des infrasehalls werden im Entwurfnicht ausreichendberücksichtigt. Die TA. Lärm ist zur Bewertung der lnftasehallwirkungcn auf den Menschen nicht geeignet.Dieser wird bekanntlich i.W. über den Boden übertragen und vom Ohr nicht wuhrgeuormnen..Das B iiesamweltarst sagt: ‚ ...dass viele der negativen Auswirkungen von Tuf ascbafleinwirkunaeu dieBereiche Herz-Kreislauf-System, Konzentration und Reakiionszeit. Gleichgewichtsorgane. das
Nervensystem und die Hörorgaue betreffen‘.
ihnen. ak Entscheidungsträger muss klar seii. dass Sie im Falle gesundheitlicher Beeinträchtigungen dieVerantwoflag für lh.re Entscheidung tragen und für die Folgen haften werden.
Weitere Folge ist eine Wertminderung meiner lrnmobilie mi Falle des Verkaufs. Diese Werzmi riderungbetrifft sowohl mich als auch meine Töchter, die zum Teil als Hartz-4-A,ufs1ocker auf den Verkauf desHauses zur Altersversorgung mehr noch als meine Frau und ich angewiesen sind.

Allgemeine Gesichtspunkte

Dem Nachteil der Zerst-fiekelung des zusammenhängenden Waidgebiers mit allen negativen Ausrviriamgenauf Fauna Flora und Bodcnkhma stein meines Etaclitens kaum ein orteil de inekraftajinuca J ic
a) Vorteil Resourcenschonung geiing, dajede Zunahme an volatilem Windstrorn pro 1 kWh eineZunahme von ca. 0,8 kWli konventioneller Stromerzeugung als Reserveleistung erfordert, sciartge keinet3peichennögliclkeit für diese Art der Zufallsstromerzeugung in Aussieht ist.
b) Vorteil Klimaschutz durch CO—2-Minderung entfitilt zur Ganze. cia ja bekauntrnnasson das teiitttIder Wahl zur Ernissionsminderung durch den Weltklimarat und auch durch die EU-Komir.siori dccLmissionshandel ist. Er bewirkt, dass alle durch Abschaltung eines konventionellen Kraftwerksfreiwerdenden EmissiorisZenilikate von anderen Kraftwerken auch in anderen Lindern gekauft werdenkönnen. sodass die Emission von Schadstoffen lediglich verschoben wird. Der Wel.tkljmarat. die FU undviele andere. Saehverständigengremien lehnen deswegen die EEG-suhvcurionen ah, was die

Wincikrefinntageu bei uns absolut unrentabel machen würde, sodass vorn EEC lediglich übrig bleibt:Oewinn der sowieso eher Vermi5genden auf Kosten mich von Geringverdicnern.
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Manfred Beck 74544 Michelbach an der Bilz, 24.07.2014
Eduard-Mörike-Straße 19

Bürgermeisteramt Schwäbisch Hall
Am Markt 6

74523 Schwäbisch Hall

Öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft
Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Als Eigentümer eines Wohngrundstücks in Michelbach und somit als Betroffener der
Planung erhebe ich grundsätzliche Bedenken gegen den vorbezeichneten
Flächennutzungsplan mit folgender Begründung:

1. Fehler bei der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange

Nach dem Baugesetzbuch sind bei der Aufstellung von Bauleitpliinen die öffentlichen
und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Dieser
Planungsgrundsatz wurde hier insoweit als die Belange der Gemeinde Michelbach an
der Bilz und ihrer Bürger nicht ausreichend berücksichtigt wurden, gröblich verletzt.
Ich begründe dies wie folgt:

Die Konzentrationsfläche “Östlich Michelbach“ mit einer Fläche von 417 ha liegt mit
einem Abstand von ca. 900 m über der Ortslage des Hauptortes Michelbach. Der Ort
Michelbach und die dort lebenden Menschen werden durch eine nach dem
Flächennutzungsplan zulässige und nicht begrenzte Anzahl von bis zu 200 m hohen
Windkraftanlagen erheblich belastet durch Emissionen beim Betrieb der Anlagen und
durch Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion des Waldes.

Der auf Gemarkung Michelbach liegende Teil der Konzentrationsfläche “Östlich
Michelbach“ macht knapp 20% des Gemeindegebiets von Michelbach aus.
Demgegenüber betragen die Konzentrationsflächen des Planungsgebiets auf
Schwäbisch Haller Gemarkungen lediglich etwa 2% der Gesamffläche der Stadt
Schwäbisch Hall. Daraus folgt, dass die Gemeinde Michelbach von der Ausweisung
von Windenergieflächen um den Faktor 10 süurker belastet ist als die Stadt
Schwäbisch Hall. Die Planung ist somit nicht ausgewogen. (Eine genauere



Berechnung ist mir nicht möglich, da in der Planung gemarkungsbezogene
Flächenangaben fehlen.)

Mein Anliegen ist daher, die Konzentrationsfläche “Östlich Michelbach“ im ortsnahen
Bereich der Ortsiage erheblich zu verkleinern und damit den Abstand der
Windkraftanlagen zur Ortsiage Michelbach zu vergrößern. Dadurch würden keine
allgemeinen Planungsgrundsätze verletzt. Insbesondere wäre dem von der
Landesregierung aufgestellten Grundsatz, der Windenergie substanziell Raum zu
geben, für den Bereich der Gemeinde Michelbach immer noch in ausreichendem
Umfang Rechnung getragen. Des weiteren könnte nach meiner Überzeugung von
Dritten eine Verhinderungsplanung nicht erfolgreich reklamiert werden.

2. Bedenken gegen die Geschäftsführung durch die Stadt Schwäbisch Hall im
Planungsverfahren wegen Vorliegen einer Interessenkoffision

Nach Aussagen der Gemeinde Michelbach in öffentlichen Sitzungen des
Gemeinderats war die Stadt Schwäbisch Hall bisher zu Gesprächen über eine
Verkleinerung der Konzentrationsfläche “Östlich Michelbach“ nicht bereit. Alle
Gesprächsersuchen und auch die Bitte, die öffentliche Auslegung des
Flächennutzungsplans zur Ermöglichung einer eingehenden Bewertung der
Umweitgutachten zurückzustellen, wurden von der Stadt abschlägig beschieden. Mir
ist zwar bekannt, dass der gegenwärtige immissionsrechtliche Genehmigungsantrag
der Stadtwerke Schwäbisch Hall für 4 Windräder die Möglichkeiten des
Flächennutzungsplans nicht voll ausschöpft. Solange der Flächennutzungsplan aber
nicht geändert ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Dritte oder die Stadtwerke
die Genehmigung weiterer Windräder beantragen.

Bedenklich erscheint mir daher im vorliegenden Planungsverfahren, dass die Stadt
Schwäbisch Hall einerseits die Geschäftsführung in der Verwaltungsgemeinschaft als
Planungsträger innehat und andererseits durch ihre 1 OO%ige Tochter Stadtwerke als
Bauträger von Windkraftanlagen mit einer Investitionssumme im zweistelligen
Millionenbereich Nutznießer der Planung ist. Bei dieser Konstellation bestehen
Zweifel, dass die Stadt ihre Pflichten als Sachwalter der Interessen aller Mitglieder der
Verwaltungsgemeinschaft gerecht und neutral wahrnehmen kann.

3. Nicht ausgleichbare Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 1?!!
Nach dem ausliegenden Umweltbericht, weist die Konzentrationszone “Östlich
Michelbach“ einen hohen Anteil an naturnahen und strulcturreichen Waldbereichen
auf, die eine sehr hohe Bedeutung für das Landschaftsbild und die
landschaftsbezogene Erholung haben (Rand-Nr. 5.4.3). Nach Tabelle 22
“Zusammenfassung der Umweltauswirkungen“ wird das Eingriffsrisiko bei dieser
Zone bezüglich des Schutzguts Landschaft als hoch bezeichnet. Bezüglich
Vermeidung/Verminderung des Eingriffs sind in den ausliegenden Unterlagen keine
Maßnahmen vorgeschlagen bezw. ersichtlich. Dies stellt nach meiner Auffassung
einen wesentlichen Mangel der Planung dar.

Nach einer Aussage des Planers in einer öffentlichen Informationsveranstaltung in
Michelbach in diesem Frühjahr ist ein Ausgleich des Eingriffs bezw. der



Beeinträchtigung auch nicht möglich. Der Ausgleich müsse daher in Geld durch
Einzahlung in einen Naturschutzfonds geleistet werden. Dieses Geld könne dann
irgendwo in Baden-Wtirttemberg fik Naturschutzzwecke verwendet werden. Eine
solche Regelung ist aber nach meiner Auffassung bei einem Eingriff dieses Ausmaßes
weder möglich noch zulässig.

Mit freundlicher Begrüßung

Manfred Beck



Einwendung

ingegangen
Bernd Heitmann
Hagenhof 2 25. u
74544 Michelbach Bilz

Sta ch bisch H

An die Stadt Schwäbisch Hall
Am Markt 6
74523 Schwäbisch Hall

Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Flächennutzungsplanes der
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall.

‚—. Sehr geehrte Damen und Herren
Meine Familie und ich sind von den geplanten WKAs „östlich von Michelbach“ persönlich
betroffen, da sich unser Hof Hagenhof Zwei in unmittelbarer Nähe von der
Konzentrationsnähe „östlich von Michelbach (500m)“ befindet. Wird die gesamte
Konzentrationsfläche „östlich von Michelbach“ mit WKAs bebaut dann stehen um
Michelbach bis zu 20 Windkraftanlagen oder mehr. So wären ungefähr 25% der
Gemeindefläche mit Windkraftanlagen bebaut.
Als Michelbacher Bürger wohnhaft am Hagenhof Zwei mache ich folgende Einwendung
geltend:
Punkt 1
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist nicht gewährt. 25% der Gemeindefläche ist
unverhältnismäßig groß.
Punkt 2
Die Bürger werden von der Optik (Kulissenwirkung) regelrecht erdrückt.
Punkt 3
Durch die Nähe der Bebauungsmöglichkeit und die minimale Entfernung zu unserem
Wohnhaus plus die umliegenden Berge im Osten mit ca lOOm Höhe, plus die
Anlagenhöhe von 200m ergibt sich eine 300m Ansicht. Bei einer vollen Bebauung von
Windrädern sehe ich mich bedrängt.
Punkt 4
Durch die Wirkung des Infraschalls und die Lärmbelästigung, besonders bei Ostwind bei
einer Entfernungen 500m zum Wohnhaus, sind diese unzumutbar.
Punkt 5
Die Bewegung der Rotorblätter und der dadurch entstehende Schattenwurf werden mit
Sicherheit die zulässigen Zeiten der Belastbarkeit überschreiten und Abschaltzeiten zur
Folge haben.
Punkt 6
Durch die nächtliche Beleuchtung wird unsere Nachtruhe gestört. Unser Haus hat seine
Längsseite von Norden nach Süden ausgerichtet. Die Ostseite genau in Richtung der
Limburger Berge (Konzentrationsfläche).
Punkt 7
Außerdem mache ich von meinem Recht auf körperliche Unversehrtheit nach Art 2 des
GG gebrauch.
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Punkt 8
Mein Recht auf Eigentum (Verlust bis hin zur Unverkäuflichkeit unserer lmmobilie) sehe
ich aus diesen Gründen gefährdet. Und mache daher diese Einwendungen.

Im Bereich Naturschutz mache ich folgende Einwendungen geltend (Naturschutzbelange):
Punkt9 4S
Im Umweltbericht auf Seite 39 Abbildung 12 sind keine Flugkorridore von Rotmilanen in
Bereich Hagenhof, Michelbach, Rauhenbretzingen, Bretzingerhalde, Hecklesrain,
Stempfhalde und Herrenberg überhalb von Michelbach Bilz dokumentiert worden.
Punkt 10
Nach meinen Beobachtungen und den Beobachtungen von Nachbarn und Bauern aus
Rauhenbretzingen finden jedoch sehr wohl Flugbewegungen in diesen Gebieten statt (dies
bezeugen beigelegte Fotos und die Zeugenhisten).Es finden nach meinen jahrelangen
Beobachtungen auch Flüge in/über die Limburger Berge in Richtung Lotthaus (Gemeinde
Herlebach) statt. Ich und meine Nachbarn vom Hagenhof Nr 1 haben die Roten Milane
regelmäßig in diese Richtung fliegen sehen.
Punkt 11

C Nach Aussage der Firma Gekoplan P4.1 .1 des Umweltberichtes des FNP wurden die
Vogelbeobachtungen lediglich im Bereich des Windmessmastes und in südlicher Richtung
(hohe Kiefern) vorgenommen und repräsentativ auf die ganze Konzentrationsfläche
übertragen. Die nördlichen Abschnitte der Konzentrationszone werden von der
Untersuchungsfläche nicht eingeschlossen. Bei dieser Vorgehensweise halte ich die
Naturschutzbelange für nicht genügend berücksichtigt.
Punkt 12
Nach P7.3. des Umweltberichtes besteht weiterer Untersuchungsbedarf. Entsprechende
Untersuchungsergebnisse liegen jedoch derzeit nicht vor.
Die planungsverbindlichen Aufgaben wurden nicht vollständig abgearbeitet. Der
Flächennutzungsplan kann daher nicht rechtskräftig sein.
Punkt 13
Naturschutz Fledermäuse: Im Umweltbereich zum FNP wird eine hohe, artenreiche
Fledermauspopulation (16 Arten) betont. Es besteht ein hohes Kollisionsrisiko
beziehungsweise hohe Tötungsgefahr.
Es werden lange Abschaitzeiten gefordert. In Folge dessen wird vom Gutachter eine
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Anlagen gefordert.
Punkt 14
Auf Seite 59 des Umweltberichtes wird wegen hoher Fledermauspopulation weiterer
Untersuchungsbedarf gefordert:
- Automatische Dauererfassung
- Baumhöhlenkontrolle
- Aufschluss über bedeutende Flugkorridore
- Paarungshabitate in Altholzbeständen
Die von Herrn Dr. Nagel gwonnenen Erkenntnisse umfassen die Bereiche der geplanten
Windkraft Standorte der Stadtwerke, jedoch werden die nord- und südlichen Abschnitte
der Konzentrationszone nicht in den Untersuchungsergebnissen mit eingeschlossen.
(Umweltbericht Seite 59)
Punkt 15
Auf Grund der Sachverhalte wird meiner Meinung nach dem Naturschutz nicht genügend
Raum geboten.
Punkt 16
Im Bereich Landschaftsschutz mache ich folgende Einwendungen geltend:
- Nach Umweltbericht Punkt 5.4.3 hat das ausgewiesene FNP-Gebiet eine „hohe“
Bedeutung für das Landschaftsbild und die Landschaftsbezogene Erholung (Schwäbisch
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Fränkischer Wald, Steinzeitweg, keltische Hügeigräber, Kocher-Jagst Weg, Bühlersteig ...)
Sowohl die „Nah-und Fernwirkung“ wird als hoch eingestuft, es besteht ein hohes
Eingriffsrisiko.
- Nach der Regionalplanung ist die gesamte FNP Zone „Vorbehaltsgebiet für die

Erholung“
- ABER Laut Umweltbericht Seite 106 ist die nördliche Teil der FNP Fläche „Waldtläche

mit hoher Erholungsneigung der Stufe 2“.
Durch die FNP Ausweisung als Windkraftanlagenfläche wird dem Landschaftsschutz nicht
ausreichend Rechnung getragen.

Unser Wohnort befindet sich in einer über Jahrhunderte gewachsenen Kulturlandschaft mit
Streuobstwiesen, Mähwiesen mit einer hohen Artenvielfalt und von Schafen beweideten
Flächen und wir hoffen, dass diese kulturhistorisch gewachsene Landschaft erhalten bleibt
und nicht nur in einem Freilandmuseum zu sehen ist.

Mit Bitte um eine schriftliche Stellungnahme.
Mit freundlichen Grüßen

gez. Bernd Heitmann
Michelbach den 23.07.2014
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Namensliste

Die namentlich aufgeflihrten Personen bezeugen mit dieser Liste, dass sie Milane zu den
aufgeflihrten Zeiträumen beobachtet haben.

24.06.2014
Im Bereich Hagenhof 2 über der frisch gemähten Wiese, Rotmilan Paar
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Die beiliegende CD bezeugt dies mit Fotos
Des weiteren haben wir, Bernd Heitmann und Franziska Wolfer, Flugbewegungen im gesamten
Umkreis unseres Hauses, Hagenhof 2, zu mehreren Zeitpunkten beobachtet. Beim Beobachten fiel
uns auf, dass die Milan(e) einen Flugkorridor benutzen, der in südöstlicher Richtung zwischen
„Herrenberg“ und „Bretzinger Halde“ (Wassertretbecken) liegt.



Namen, derjenigen Personen, die Flugbewegungen von Milanen beobachtet haben

Die Namen der aufgeführten Personen bezeugen mit dieser Liste, dass sie Milane zu den
aufgeführten Zeiträumen beobachtet haben.

Im Bereich Hagenhof 2 über der frisch gemähten Wiese, Rotmilan Paar
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20.07.2014
Im Bereich Rauhenbretzingen, Lagergelände BauhofMichelbach während de Dreschens

Die beiliegende CD bezeugt dies mit Fotos
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Werner Krieger Gaildorf, den 23. Juli 2014
Eleonore Krause-Krieger
Sankt-Kilian-Str. 57
74405 Gaildorf

An die
Stadt Schwäbisch Hall
Bürgermeisteramt
Am Markt 6
74523 Schwäbisch Hall

Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Flächennutzungsplanes der
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir erklären, dass wir persönlich von Windkraftanlagen auf der Konzentrationszone östlich
Michelbach betroffen sind. Wir bitten öffentliche wie auch private Belange zu berücksichtigen.

Generell ist festzustellen, dass die Planung ergebnisorientiert betrieben wird und wesentliche
Grundsätze des Planungsrechts nicht beachtet werden. Generell ist ferner festzustellen, dass
der Planung entgegenstehende Konflikte übergangen bzw. negiert werden.

Offenkundige entgegenstehende öffentliche Belange, insbesondere i. 5. d. § 35 Abs. 3 Satz 1
BauGB werden zwar teilweise erkannt, dann aber mit rechtlich unzulässigen Begründungen
verdrängt.

Vom Planer offensichtlich nicht oder nur unvollständig beachtet wurde folgendes:

Die auf allen Planungsebenen erforderliche Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes,
des Landschaftsschutzes, des Denkmalschutzes, sowie des Boden-und Wasserschutzes erfordert
die Einbeziehung vollumfänglicher Informationen bzw. vollständiger Begutachtung. Die hierfür
erforderlichen Untersuchungen und Bewertungen sind im Planungsverfahren nur unzureichend
erfolgt. Aufgrund dieser tatsächlichen und rechtlichen Mängel vermag der Teilflächen
nutzungsplan keine Grundlage einer ordnungsgemäßen Planung darzustellen.

Im Rahmen der Bauleitplanung ist immer wieder festzustellen, dass der Ausweisung von
Konzentrationsflächen zur Nutzung der Windenergie entgegenstehende öffentliche und private
Belange in den Bereich des Genehmigungsverfahrens verschoben werden. Der Planer setzt sich
auch hier nur unzureichend mit den privaten und öffentlichen entgegenstehenden Belangen
auseinander. Auch hier wird versucht, offene und offensichtlich entgegenstehende Belange zu
verdrängen und in den Bereich des Genehmigungsverfahrens zu verschieben. Es wird nicht
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verkannt, dass es sich vorliegend um eine Flächennutzungsplanung handelt, die nicht konkret
auf jede Einzelheit und jeden einzelnen entgegenstehenden Belang eingehen kann.

Bekannte, private und öffentliche entgegenstehende Belange sind aber stets dann auch in der
Flächennutzungsplanung zu berücksichtigen, wenn sie bekannt sind und der entgegenstehende
Belang erkennbar ist.

Dementsprechend verweisen wir auf das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vom
17.11.11, Az: 2 BV 10.2295 der zunächst für die Regionalplanung gilt aber erst recht auch im
Rahmen der Flächennutzungsplanung gelten muss mit folgendem Inhalt:

„Sprechen bei der Änderung eines Regionaiplans mehrere weiche Ausschlusskriterien gegen die
Festlegung einer Fläche als Vorranggebiet für Windkraftanlagen und damit auch für den
Ausschluss des Gebiets, so ist dieses in Aufstellung befindliche Ziel der Raumordnung soweit
konkretisiert, dass es als unbenannteröffentIicherBelangnach35Abs.3Satz1 BauGB einer dort
geplanten Windkraftanlage entgegen stehen kann.“

Dies bedeutet im Klartext, dass auch im Planverfahren entgegenstehende öffentliche Belange zu
berücksichtigen sind, wenn entsprechende Hinweise vorhanden und vorgetragen sind. Dies gilt
umso mehr bei der hier gegenständlichen qualifizierten Flächennutzungsplanung.

Zu diesen öffentlichen entgegenstehenden Belangen gehört auch der sog. vorbeugende
Immissionsschutz i. 5. d. § 35 Abs. 3 5. 1 Nr. 3 BauGB, aber auch die naturschutzrechtlichen und
landschaftsschutzrechtlichen Belange i. 5. d. § 35 Abs. 3 5. 1 Nr. 5 BauGB. Dies gilt umso mehr
bei der hier gegenständlichen qualifizierten Flächennutzungsplanung.

Windgutachten / mangelnde Windhöffigkeit

Ein wichtiges Kriterium für die Konzentrationsfläche ist die Möglichkeit, auf den ausgewiesenen
Flächen Windenergie wirtschaftlich gewinnen zu können. Dafür ist eine minimale Windhöffigkeit
von 5,3 bis 5,5 m/s in 100 m / Grund erforderlich (Vgl. WE-Erlass BW Kapitel 4.1).

Unter 1.5 Methodik ist nachzulesen, dass eine spätere Windenergienutzung auf Grund der
prognostizierten Windhöffigkeit auch tatsächlich möglich sein muss. Wie soll dies im Fall K-Zone
östlich Michelbach der Fall sein, wenn der Wind unter 5,0 m/s auf 100 m/Grund gemessen
wurde?

Im Erläuterungsbericht von Käser und Reiner zur Teilfortschreibung ist unter 1.4. Windatlas
explizit zu lesen, dass es sich beim Windatlas lediglich um ein gerechnetes Modell zur
Orientierung von Planern und Betreibern handelt. Es ersetzt weder ein Windgutachten noch
eine Windmessung. Da eine Windmessung vorhanden ist, muss diese im Verfahren
herangezogen werden und es darf sich nicht auf die im Windatlas hochgerechneten Winddaten
bezogen werden.

Die Prognose des Windatlas wird durch die von den Stadtwerken durchgeführte Windmessung
„Zwischenauswertung Windgutachten Michelbach“ vom 7.11.2013 stark unterschritten. Hier
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wurden im Zeitraum April-Oktober 2013 nur 4,9 mIs in 100 m Höhe gemessen. In einer
Vergleichsrechnung mit anderen Standorten zu anderen Zeiten wird dieser Wert auf 5,6 m/s
hochgerechnet. Damit wird gegen das kommunale Ausschlusskriterium der minimalen
Windhöffigkeit von 5,25m/s auf lOOm Grund verstoßen. Dies gilt in der Rechtsprechung nach
dem Urteil des OVG Berlin-Brandenburg vom 24.02.2011 2 A 2.09 auch als hartes Tabu-
Kriterium. Dies wird in den Planungen komplett ignoriert. Wir sehen dies als Verfahrensfehler
an.

Die Zwischenauswertung wurde von den Stadtwerken im Rahmen des BimSch-Antrags
vorgelegt. Hierbei wurden die am Messmast ermittelten Winddaten angegeben und zeitlich
gemittelt und mit öffentlichen Winddaten verglichen und korrigiert. Dies wird so durchgeführt,
weil der Messzeitraum angeblich „unterdurchschnittlich“ (im Vergleich zu was?) gewesen sei.
Dazu wird ein Vergleichszeitraum von 1996 bis 2009 verwendet. Windertragsdaten der Jahre
2000-2013 von 4 Hohenloher Windkraftanlagen zeigen jedoch, dass die Windgeschwindigkeit in
diesem Zeitraum seit 2000 einen langfristigen Trend von etwa 0,5% / Jahr nach unten aufweist.
Deshalb ist ein weit zurückliegender Vergleichszeitraum nicht zulässig. Ein solcher Trend ist auch
bundesweit zu beobachten.

Im Zuge des o.g. „Zwischenberichts“ vom 7.11.2013 der Stadtwerke wurde der Wind am 100-
m-Mast gemessen. Es wurden die Windgeschwindigkeiten von 3,9 - 4,5 - 4,9 m/s jeweils auf den
Höhen 60, 80 bzw. 99 m gemessen. In diesem Zwischenbericht werden die Werte als
selbstkonsistent bezeichnet.

Diese 3 Wertepaare müssen dem logarithmischen Windprofil v(z) = u/k * In (z/zO) entsprechen,
wobei v(z) die Windgeschwindigkeit in Höhe z ist, u/k die Turbulenz beschreibt und zO die
Rauigkeitslänge in m darstellt; z 0 liegt für Wald zwischen 0,3 und 1,6 (Acker 0,03, Stadtkern 2,0,
höhere Werte gibt es nicht). Hinzu kommt die Windgeschwindigkeit 0 auf der Höhe z 0.

Die beste Anpassung erhält man iterativ für z 0= 1,028, u/k = 1,026. Dann verändern sich jedoch
die gemessenen Geschwindigkeiten von 4,9 auf 4,68 m/s in 99 m Höhe sowie 4,17 und 4,68 m/s
auf den Höhen60und80m.

Aus diesen 2 Aspekten ist die mit Langzeitkorrektur errechnete Windgeschwindigkeit von 5,6
m/s am Standort des Messmastes in Zweifel zu ziehen und es ist nicht einmal sicher, ob die 5,25
m/s überhaupt erreicht werden.

Somit sind gemessene prognostizierte Windgeschwindigkeiten als unsicher anzusehen. Es
fehlen auch Erklärungen, inwiefern die gemessenen Daten selbstkonsistent sein sollen und
woher etwaige Abweichungen stammen. Es fehlen auch statistische Fehlergrenzen des
Messergebnisses sowie die Rohdaten. Auch ist nicht aufgeführt, wie die Langzeitkorrektur
durchgeführt wurde und auf welchen Überlegungen sich diese und auch die Auswahl des
Zeitraums gründet.

Es stellt sich auch die Frage, wieso nur eine “Zwischenauswertung“ vorgelegt wird. Aufgrund der
Tatsache, dass jetzt im Verfahren, also im Juni 2014, noch weit zurückliegende Messwerte
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vorgelegt werden, obwohl aktuellere Messungen vorliegen, zeigt, dass die derzeit gemessenen
Werte für eine schlechte Windhöffigkeit sprechen. Damit sind auch die öffentlich
vorgetragenen Werte von 5,8 - 6,1 m/s in 140 m Nabenhöhe Makulatur.

Selbst der „Zwischenbericht“ bestätigt:

„Knapp sechs Monate (16.3.2013-30.8.2013) Windmessung sind nicht ausreichend, um die
langfristigen Windbedingungen an einem Standort zu charakterisieren, ...“

Es wird verlangt, dass alle Messwerte veröffentlicht und in die Rechnung einbezogen werden,
bevor derart massive Eingriffe in einen artenreichen Wald erfolgen.

Daher ist der „Zwischenbericht“ aufgrund unplausibler Ergebnisse und mangelnder Erklärung
hierzu grundlegend in Zweifel zu ziehen. Die Windgeschwindigkeiten aus dem Windatlas
können nicht als bestätigt gelten!

Es besteht außerdem die Gefahr, dass aufgrund der nach unten zu korrigierenden Messwerte
eine zu optimistische Hochrechnung in Nabenhöhe resultiert. Damit wäre die wirtschaftliche
Rentabilität auf jeden Fall gefährdet.

Es besteht außerdem die Gefahr, dass aufgrund der nach unten zu korrigierenden Messwerte
eine zu optimistische Hochrechnung in Nabenhöhe resultiert. Damit wäre die wirtschaftliche
Rentabilität auf jeden Fall gefährdet.

Infraschall

Bislang wurde von Windkraftbetreibern und Verwaltungsbehörden die Infraschallbelastung
betroffener Bürger und Anwohner stets in Abrede gestellt. Zugegeben wurde allenfalls eine
lnfraschallbelastung in einem Abstand von 200 — 300m. Letztlich würden dann jeweils ganze
Windparks den lnfraschall verbreiten. Diese Anlagen werden derart massiv lnfraschall
abstrahlen, dass hier hohe Gefahr für die Anwohner besteht.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass auf internationaler Ebene seit
Jahrzehnten der Infraschall als mögliche militärische Waffe erforscht ist und jederzeit einsetzbar
ist. Die Grenze zur gesundheitlichen Schädigung der Anwohner wird überschritten und wird bei
Realisierung der Planung zur permanenten Schädigung der Anwohner führen. Die Planung
enthält diesbezüglich noch nicht einmal einen Ansatz der Prüfung der Relevanz dieser
bevorstehenden Schädigung der Anwohner, sondern wird offensichtlich bewusst in Kauf
genommen.

Es liegt eine wissenschaftliche Studie des Instituts für Hirnforschung und angewandte
Technologie GmbH vom 28.10.2005 vor, deren Ergebnis in dieser Einlassung unten noch näher
wiedergegeben wird.

Seite 4 von 13



Neueste Studien beweisen, dass durch Windkraftanlagen der so genannte Infraschall erzeugt
wird. In-und Auslandsstudien haben nachgewiesen, dass durch Infraschall enorme körperliche
Belastungen bis hin zu schwersten Erkrankungen auftreten.

Der Begriff „lnfraschall“ wird üblicherweise für einen Frequenzbereich verwendet, in dem eine
Tonhöhenwahrnehmung nicht mehr möglich ist (unter 16 Hz bzw. 20 Hz). Allerdings wird vom
Menschen der Infraschall vielfältig sensorisch wahrgenommen, obwohl die Tonhöhen
wahrnehmung fehlt. Das Robert-Koch-Institut mahnt in seiner Empfehlung aus dem Jahr 2007
einen deutlichen Mangel an umweitmedizinisch orientierten wissenschaftlichen Studien zu
tieffrequentem Schall an.

Gleichwohl weist das Robert-Koch-Institut auf festgestellte Erkrankungen durch „Infraschall“
hin. Als bereits gesicherte Krankheitssymptome gelten insbesondere Müdigkeit am Morgen,
vermehrte Schlafstörungen, Einschlafstörungen und eine subjektive Verminderung des
Konzentrationsvermögens. Das Robert-Koch-Institut bezeichnet Belästigung durch
tieffrequenten Schall als sehr ernst zu nehmendes Problem, das nach Auffassung von
verschiedenen Wissenschaftlern bisher von Behörden unterschätzt und nicht mit adäquaten
Methoden erhoben wird.

Tieffrequente Schallkomponenteri werden im Wesentlichen durch schwere, bewegte
(einschließlich rotierende) Massen oder durch Turbulenzen sowie Resonanzphänomene
hervorgerufen. Bei den bisher üblichen Messmethoden werden die meisten
Schallpegelmessungen mit dem A-Bewertungsfilter (dB(A)) durchgeführt, der die Belastung bei
tieffrequenten Gerä uschim missionen unterschätzt oder überhaupt nicht berücksichtigt.

So führt das Landesamt für Umweltschutz Baden-Württemberg in seiner Veröffentlichung
„Lärmbekämpfung -Ruheschutz, Analysen, Tendenzen, Projekte in Baden-Württemberg“ aus,
dass in der Praxis immer wieder Lärmbeschwerden auftreten, „bei denen trotz glaubhaft
vorgetragener starker Belästigungen nur relativ niedrige A-bewertete Schalldruckpegel
gemessen werden können. Solche Lärmeinwirkungen sind geprägt durch ihre tieffrequenten
Geräuschanteile, i. d. R. verbunden mit deutlich hervortretenden Einzeltönen“.

Das Robert-Koch-Institut verweist gleichfalls auf entsprechende Belastungen durch
tieffrequente Schallkomponenten, insbesondere von Risikogruppen, wie z. B. Kinder* und
Jugendliche, aber auch Schwangere, Wöchnerinnen und Kinder in der postnatalen Phase. Auf
europäischer Ebene wird für schwangere Arbeitnehmerinnen in der Rahmenrichtlinie
89/391/EWG festgelegt, dass sie keine Tätigkeiten verrichten sollten, die zu starker
niederfrequenter Vibration führen können, da sich hierdurch das Risiko einer Fehl-oder
Frühgeburt erhöhen kann. Zu berücksichtigen ist auch der Waldkindergarten innerhalb der
Konzentrationszone C.

Fehlerhaft wird der niederfrequente Schall unter 20 Hz von den Genehmigungsbehörden-und
Planern wie auch in vorliegendem Fall — nicht berücksichtigt und auch nicht überprüft, sondern
lapidar mit der Bemerkung weggewischt, Infraschall sei ausgeschlossen. Wir weisen auf die
besondere Schutzwürdigkeit der Kinder des Waldkindergartens hin.
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Wertminderung unserer lmmobilie iJ\j

Außer Acht gelassen wurde durch den Planer ebenfalls, dass eine erhebliche Wertminderung
unseres bebauten Grundstücks auf uns zukommen wird. Es dürfte unbestreitbar sein, dass der
Marktwert und damit der Verkehrswert des jeweiligen Grundstücks und der Wohnhäuser
erheblich sinken werden.

Bereits in einer Maklerumfrage aus dem Jahr 2003 in Schleswig-Holstein wurde ermittelt, dass
Makler von Werteinbußen zwischen 20— 30 % des Verkehrswerts einer lmmobilie ausgehen, die
in der Nähe von Windkraftanlagen stehen. Die meisten Makler gehen aber davon aus, dass

potentielle Käufer komplett Abstand nehmen, sobald sie von der Existenz oder aber von
beantragten Windkraftanlagen Kenntnis erlangen. Hierbei werden vier wertmindernde Gründe
von Kaufinteressenten genannt: Geräusche, Schattenwurf, Landschaftsästhetik und Unruhe c
durch drehende Rotoren.

Der Verein der Grundstücksbesitzer Haus & Grund (Anlage) fordert mittlerweile eine

Entschädigung für Grundstücksbesitzer deren Häuser in der Nähe von Windkraftanlagen stehen.
Zu den Beeinträchtigungen wie Geräuschimmissionen und Schattenschlag hat die
Rechtsprechung Richtwerte herausgearbeitet.

Auch zur so genannten „bedrängenden Wirkung“ von Anlagen hat sich das
Bundesverwaltungsgericht geäußert, jeweils aber die Einzelfallbetrachtung offen gelassen.
Hierbei wird oftmals die tatsächliche Umwelteinwirkung der sich permanent drehenden
Rotoren verkannt.

Von einer erheblichen Belästigung ist bei kurzen Abständen zwischen Windkraftanlage und
Wohngrundstücken von weniger als 2 000 m auszugehen. Von einer Wertminderung im
Verkehrswert ist als Folge der von der Drehbewegung ausgehenden Bewegungssuggestion und
empfundenen Unruhe auszugehen, wenn die Abstände zu Windkraftanlagen geringer sind. ()
Dann ist auch die Nutzung des Wohngrundstückes einschließlich der für die Wohnfunktion
wichtigen Freiflächen erheblich eingeschränkt.

Bei Windparks dieser hier vorliegenden Dimensionen erhöht sich der o.g. Abstand
entsprechend. Windparks in dieser Massierung führen den Grundstückswert gegen null.
Dementsprechend liegt hier eindeutig eine Beeinträchtigung i. S. d. § 35 Abs. 3 Satz 1 Ziffer 3
BauGB vor. Es handelt sich mithin um schädliche Umwelteinwirkungen 1. 5. d. § 3 Abs. 1
BlmSchG, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Von
einer erheblichen Belästigung ist bei kurzen Abständen zwischen Windkraftanlage und
Wohngrundstücken von weniger als 2 000 m auszugehen.

Bei Windparks dieser hier vorliegenden Dimensionen erhöht sich der o.g. Abstand
entsprechend. Windparks in dieser Massierung führen den Grundstückswert gegen null.
Dementsprechend liegt hier eindeutig eine Beeinträchtigung i. S. d. § 35 Abs. 3 Satz 1 Ziffer 3
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BauGB vor. Es handelt sich mithin um schädliche Umwelteinwirkungen 1. 5. d. § 3 Abs. 1
BlmSchG, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.

Persönlich sind wir von der Konzentrationszone östlich Michelbach stark betroffen, da unser
Einfamilienhaus dann mit direktem Ausblick auf diese Zone liegt. Unser bisher unverbauter
Ausblick, von jedem Besucher bewundert, weist dann auf etliche Windkraftanlagen. Das
bedeutet einen enormen Wertverlust unserer lmmobilie und wir weisen bereits jetzt darauf hin,
sollt sich die gesetzliche Lage ändern, wir Schadensersatzansprüche geltend machen werden.
(Siehe Artikel Haus und Grund)

Artenschutzrechtliche Belange

Rechtliche Grundlagen

Folgende gesetzliche Regelungen sind zu berücksichtigen:

§ 44 BNatSchG Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier-und
Pflanzenarten

Abs. 1

Es ist verboten,
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschädigen oder zu zerstören,

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-und Wa nderzeiten
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs-oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.

Abs. 5

Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des

§ 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, gelten die
Zugriffs-, Besitz-und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV
Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder
solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt
sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit
verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des
Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs-oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang
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weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen
festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der
Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere
besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs
oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz-und Vermarktungsverbote vor.

Artikel 5 der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der
wildlebenden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinle)

Unbeschadet der Artikel 7 und 9 treffen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen zur
Schaffung einer allgemeinen Regelung zum Schutz aller unter Artikel 1 fallenden Vogelarten,
insbesondere das Verbot

a) des absichtlichen Tötens oder Fangens, ungeachtet der angewandten Methode;

b) der absichtlichen Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und Eiern und der
Entfernung von Nestern;

c) des Sammelns der Eier in der Natur und des Besitzes dieser Eier, auch in leerem Zustand;

d) ihres absichtlichen Störens, insbesondere während der Brut-und Aufzuchtzeit, sofern
sich diese Störung auf die Zielsetzung dieser Richtlinie erheblich auswirkt;

e) des Haltens von Vögeln der Arten, die nicht bejagt oder gefangen werden dürfen.

Naturschutzrechtliche Belange

Fledermäuse / Konzentrationszone Östlich Michelbach

0
Das Büro Blaser übernimmt die Darstellungen von Dr. Alfred Nagel, der das
Fledermausgutachten für das lmmissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, beantragt
durch die Haller Stadtwerke, angefertigt hat.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass Fledermäuse auch tagsüber fliegen und auch in 200 m Höhe
und darüber hinaus. Festgestellt wurden im Planungsgebiet 14 Fledermausarten, darunter auch
vom Aussterben bedrohte Arten.

Die meisten Fledermäuse werden von Anfang Juli bis Anfang Oktober Schlagopfer bzw. Opfer
des Barotraumas. Ca. 80 % der nachgewiesenen Arten sind Schlagopfer gefährdet. Die bisher
angekündigten Abschaltzeiten sind zu gering angesetzt, da Fledermäuse wie der Große
Abendsegler auch noch bis 9 m/s fliegen. In der Konzentrationszone 3 östlich von Michelbach
wurde von Dr. Nagel auch gerade der große Abendsegler festgestellt, der vom Aussterben
bedroht ist und der auf der Vorwarnliste steht.
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Grundsätzlich muss eine Abschaltzeit niedriger als 9,0 mIs festgesetzt werden. Die vom
Gutachter geforderte 6,0 m/s angesetzte Abschaitzeit ist den wirtschaftlichen Erwartungen der
Haller Stadtwerke geschuldet, aber nicht dem Artenschutz. Das Landratsamt als
Genehmigungsbehörde kommt seiner Aufgabe nicht nach, den Artenschutz bereits im
Teilflächennutzungsplan angemessen zu prüfen und zu bewerten.

Der Gutachter Dr. Nagel spricht von einer überdurchschnittlichen Nachweisdichte. Speziell im
Bereich Michelbach ist ein Winterquartier der Mopsfledermaus in nur 1,3 km Entfernung zu
Konzentrationszone vorhanden. Insgesamt ist eine hohe Beeinträchtigung der Fledermäuse
festzustellen. Das Konfliktpotential ist somit hoch und die Gefahr von Zerstörung von
Lebensstätten kann als bewiesen angesehen werden. Es liegt außerdem ein großes
Kollisionsrisiko vor.

Besonders kritisch ist zu bewerten, dass die geplanten Standorte der Haller Stadtwerke
Michelbach 2 bis 5 nur wenige Meter neben den Wegen platziert sind und so die Fledermäuse
durch das Benutzen der Wege, um ihre Nahrungs- und Jagdhabitate zu erreichen, besonders
stark gefährdet sind. Dr. Nagel belegt dies in den durchgeführten Fledermausuntersuchungen
um die geplanten WEA Standorte: „Eine Häufung der Nachweise befindet sich entlang der
Wege. Die dort festgestellten Fledermäuse nutzten diese Wege, sowohl als Leitstruktur, als auch
als Jagdgebiet.“

Ebenso stellt er fest, dass durch das Untersuchungsgebiet im Frühjahr, bzw. im Sommer und
Herbst Fledermäuse in größerer Zahl hindurch ziehen. Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und
Ruhestätten durch die Errichtung von WEA erscheint auf Grund der vorhandenen
Altholzbestände als hoch. Der Waldbestand innerhalb der Konzentrationszone kann als
strukturreicher Wald angesehen werden in dem zwei ausgedehnte Buchenaltbestände im
Norden und Westen mit einem hohen Potenzial an geeigneten Baumhöhlen und Spalten
hervorzuheben sind.

Das Steinbruchstollensystem „Wilhelmsglück“ bei Michelbach dient Mops-,
Bechsteinfiedermaus und dem Großen Mausohr als Winterquartier. Die im Steinbruchstollen
überwinternden Fledermäuse wandern zum allergrößten Teil von außerhalb des FFH-Gebiets
(Schwäbisch Haller Bucht) ein. Das Winterquartier liegt in nur 1,9 km Entfernung.

Aufgrund der hohen Fledermausdichte, der Frequentierung der Waldwege in großer Zahl und
der Nähe zu dem bedeutenden Quartier Wilhelmsglück (LUBW 2014 Tab. 4 und 5) wird die
Kollisionsgefährdung von Fledermäusen mit WEA gemäß der Tabelle 5 mit hoch eingestuft.
Damit wird gegen die Verbotstatbestände des § 44 Bundesnaturschutzgesetz verstoßen.

Diese Konzentrationszone darf nicht ausgewiesen werden, da sie gegen artenschutzrechtliche
Belange verstößt. Ein angeordnetes Gondelmonitoring und hohe Abschaitzeiten garantieren
nicht, dass die Population nicht signifikant vermindert wird.
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Kritische Stellungnahmen zur Planung

Wehrbereichsverwaltung Süd kritisiert die zu große Gesamtbauhöhe. Im Umweltbericht /
Nachtrag zum Erläuterungsbericht vom 21.06.2012 ist Folgendes zu lesen:

Bei der Planung von größeren WKA, die die oben genannte Gesamtbauhöhenbeschränkungen
überschreiten, muss mit Auflagen/Einwänden und gegebenenfalls mit der Forderung nach
einem signaturtechnischen Gutachten gerechnet werden, da die WKA dann in das operationeN
bedeutsame Radarstrahlungsfeld der LV-Anlage hineinragen. Bei ungünstiger Anordnung /
Aufstellung der WKA kann es zu einer Überlagerung der einzelnen Störpotentiale kommen.
Daraus würde gegebenenfalls eine Beeinträchtigung der Radarerfassung resultieren, die von
Reichweitenminderung bis hin zu Zielablagen reichen kann. Dies muss aber im konkreten
Einzelfall betrachtet und entschieden werden.

Bei den Planungen kommt es teilweise zu einer Überschreitung der Gesamtbauhöhe um 130%.
Angesichts dieser Problematik fordern wir der Sicherheit der Einwohner oberste Priorität zu
geben. Es kann nicht sein, dass die Gefahr eines potentiellen Absturzes eines Flugzeuges
ausgeblendet wird und dem angeordneten Ausbau der Windenergie untergeordnet wird.
Jegliches Risiko muss ausgeschlossen sein. Dies muss gegebenenfalls durch das
signaturtechnische Gutachten belegt werden.

Wie auch der Regionalverband Heilbronn Franken darlegt (Erläuterungsbericht Seite 25) sind die
Planungsvorstellungen nicht genau dargelegt. Es fehlen sowohl Angaben zu allgemeinen
Vorgehensweise, bis hin zur förmlichen Festlegung von Einzelflächen bzw. scheinen
verschiedene Belange noch nicht in der Planung berücksichtig zu sein. Ebenso fehlen jegliche
Angaben zur beabsichtigen Umweltprüfung. Damit liegt der Planung noch kein
gesamträumliches Konzept zu Grunde.

Zusammenfassung:

0
Abschließend ist nun — wie bereits eingangs ausgeführt — festzustellen, dass die Planungen in
Bezug auf die Ausweisung der Konzentrationsflächen für Windenergienutzung an erheblichen
tatsächlichen und rechtlichen Fehlern und Unzulänglichkeiten leiden. Es wird hier offensichtlich
versucht, unter Außerachtlassung zwingender Plan ungsgrundsätze und rechtlich
entgegenstehender Belange eine Konzentrationsflächenplanung zu verwirklichen.

Wir als betroffene Bürger sehen uns in rechtlich unzulässiger Weise beeinträchtigt und belastet,
sofern die Konzentrationszone östlich Michelbach ausgewiesen wird. Die Ausweisung dieser
Konzentrationsflächen und die spätere Errichtung und Betrieb der Anlagen würden unsere
Belastungsgrenzen weit überschreiten.

Auch die naturschutzrechtlichen Belange sowie die Belange des Landschaftsschutzes verbieten
eine derartige Planung. Es kann nach dem Bau zu großen artenschutzrechtlichen
Verbotstatbeständen kommen, die eine Rücknahme dieses Verwaltungsaktes hervorrufen
werden. Der daraus resultierende Schaden wird enorm sein und hinsichtlich dieser Gefahr
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fordern wir die Ausweisung der Konzentrationszonen 1 bis 4 zumindest so lange aufzuschieben,
bis zweifelsohne durch ein unabhängiges Artenschutzgutachten bzw. dem Einschalten eines
speziellen Schwarzstorchexperten geklärt wird, dass keine europaschutzrechtlich streng
geschützten Vögel getötet werden.

Wir gehen davon aus, dass die Planungsbehörde im vollen Umfang von den zahlreichen
dokumentierten Schwarzstorchbeobachtungen informiert ist. Sollte sich später ergeben, dass
die Ausweisung der Konzentrationszonen trotz besseren Wissens rechtswidrig durchgeführt
wurde, dürfte die Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes, der auf Grund einer
fehlerhaften SAP beruhte, mit unabsehbaren Folgen für die Behörden verbunden sein.

Besonders durch den Verstoß gegen europäisches Recht durch das Unterlassen einer
U mweltverträglichkeitsprüfung bzw. Verstöße gegen europäisches Artensch utzrecht, dürfte
dann eine erteilte Baugenehmigung bzw. der weitere Betrieb nicht aufrecht zu erhalten sein.

Auch die Maßnahme des Monitoring kann nicht per se als Lösung angesehen werden. Zwingend
sind die nötigen Bewertungen des Monitorings und die Anordnung geeigneter Maßnahmen für
den Fall, dass das Monitoring bestimmte Ergebnisse erbringt. Dies muss durch einen
unabhängigen Gutachter erfolgen.

Welche Auflagen gedenken die Behörden auszusprechen, sollte es in Folge zu einer Zunahme
der Anzahl der Tötungen kommen, die den Erhaltungzustand der Populationen verschlechtern?
Diese Tragweite sollte unbedingt bereits in der Ausweisung der Konzentrationszonen
Berücksichtigung finden.

Wir werden unsere Naturschutzbeobachtungen zukünftig im gleichen Maße fortführen wie wir
das in der Vergangenheit bereits gemacht haben.

Mit freundlichen Grüßen

Werner Krieger Eleonore Krause-Krieger
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Einwendung

Name: Rico TrochaY Datum: 23.07.2014
Anschrift: Binsenweg 4

74544 Michelbach / Bilz Eiflgegaflge

An die Stadt Schwäbisch Hall 2. ii[i 2014
Bürgermeisteramt adS is u
Am Markt 6 aurechtsa

74523 Schwäbisch Hall

Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Flächennutzungsplanes der
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erkläre, dass ich von der geplanten Errichtung von Windkraftanlagen auf der
Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ persönlich betroffen bin. In dem Abwägungsprozess
sind sowohl öffentliche wie private Belange zu berücksichtigen. Diese sehe ich derzeit nicht
gewahrt. Ich gebe somit folgende Einwendungen ab:

Durch die Windkraftanlagen ist unser Recht auf Eigentum gefährdet. Unser Haus und Grundstück
verlieren an Wert und können nicht mehr wie seither genutzt werden weil:

- Der Erholungswert auf unserem Grundstück beeinträchtigt wird
- Die optische Beeinträchtigung ist allgegenwärtig
- Windkraftanlagen sind bei Windstille und bestimmten Windrichtungen hörbar, unser

Schlafzimmer, unsere Terrasse ist genau in südöstlicher Richtung angelegt.

Die Windkraftanlagen mindern unsere Altersvorsorge, weil wir beim Verkauf unseres Hauses mit
einem geringeren Erlös rechnen müssen!
Dieser Trend ist mittlerweile bundesweit erkennbar!

Das Erbe unserer Kinder wird beeinträchtigt, da der Wert von Haus und Grundstück gemindert
wird.

Die Windkraftanlagen beeinträchtigen unser Recht auf Unversehrtheit und Gesundheit, weil
- Durch Schatleinwirkung wird erholsamer Schlaf und damit unsere Gesundheit

gefährdet.
Lärmeffekte, vor allem nachts, können das Risiko von Herz- Kreislauferkrankungen

erhöhen und sind schädlich für die Psyche und das vegetative Nervensystem!



Die Windkraftanlagen gefährden zahlreiche Tierarten und zerstören dauerhaft deren Lebensraum.
Die Zerstückelung der Waldfläche macht diesen anfälliger für Sturmschäden.

Über Waldgebieten sind Windkraftanlagen ohnehin nicht so effektiv wie im „freien“ Gelände.

Der Erholungs- und Ausgleichsbedarf wird dauerhaft beeinträchtigt, das Naturgebiet „Wald“ kann
nicht mehr ungestört erlebt werden.

Diese Einwendung ist unsere persönliche Einwendung und keine sogenannte gleichförmige
Einwendung.
Insgesamt lehnen wir die Genehmigung des Flöchennutzungsplanes in der geplanten Fomi
nachdrücklich ab.

Mit freundlichen Grüßen

Rico und Iris Trocha

g,



EIN WENDUNG

Gerhard Dinger Michelbach, den 17.07.2014

iustinus-Kerner-Str.6

74544 Michelbach

Eingeg

2Z oi
An die Stadt Schw. Hall

Am Markt 6
Stadt So Hall

74523 Schw. Hall

Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Flächennutzungsplans der

Verwaltungsgemeinschaft Schw. Hall, 8. Fortschteibung (Teilfortschreibung Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin von der geplanten Errichtung von Windkraftanlagen im Bereich „Östlich Michelbach“

persönlich betroffen. Ich sehe sowohl die öffentlichen als auch meine privaten Belange derzeit nicht

gewahrt und gebe die folgenden Einwendungen ab:

Die im FNP ausgewiesene Fläche für WKA von 417ha entspricht einem Flächenanteil von ca. 25% der

Gemeindefläche Michelbach. Eine Bebauung dieser großen Fläche mit WKA in einem Abstand von

900 bzw. 700m (bei weiterer Bebauung der Oberen Wiesen) würden die Bürger von Michelbach

regelrecht „erdrückt“, ganz abgesehen von den verheerenden Folgen für Natur und La laft und

die gesundheitlichen Risiken für die Michelbacher Bevölkerung.

Bei der Beurteilung des FNP muss von einer maximal zulässigen Nutzung der FNP-Fläche mt W)(A

ausgegangen werden, wie sie im Extremfall möglich ist. Nach meiner persönlichen Einschätzung sind

dies dann bis zu 20 WKA oder mehr! Bei der jetzt ausgewiesenen FNP-Fläche ist demnach ein großer

Windpark mit bis zu 20 oder mehr WKA darstellbar.

Als Michelbacher Bürger mache ich folgende Einwendung geltend:

Ein Windpark dieser Größe würde

- Die Bürger von Michelbach regelrecht „erdrücken“

- die weitere Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde weitestgehend zerschlagen

- Bürger von Michelbach zum wegziehen bewegen ‘Af
- vorhandene oder noch zu erschließende Grundstücke kaum verkaufbar machen

- den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzen

Bei einer Größe der FNP-Fläche mit von % der Gemeindefläche ist der Grundsatz der

Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt. Die FNP- Fläche ist in Bezug zur Größe des Ortes



unverhältnismäßig groß. Die Stadt Schw. Hall weist demgegenüber nur einen Bruchteil seiner

Gesamtfläche aus, auch innerhalb der VG muss die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. ‘ ‘

Im Bereich Landschaftsschutz mache ich folgende Einwendungen geltend:

- Nach Umweltbericht Punkt 5.4.3 hat das ausgewiesene FNP-Gebiet eine „hohe Bedeutung

für das Landschaftsbild und die Landschaftsbezogene Erholung. Sowohl die“ Nah und

Fernwirkung“ wird als hoch eingestuft, es besteht ein hohes Eingriffsrisiko.

- Nach der Regionalplanung ist die gesamte FNP-Zone „Vorbehaltsgebiet für die Erholung“.

- Laut Umweltbericht Seite 106 ist der nördliche Teil FNP-Fläche „Waldfläche mit hoher

Erholungsneigung“ der Stufe 2.

Durch die FNP-Ausweisung als WKA-Fläche wird dem Landschaftsschutz nicht ausreichend Rechnung

getragen.

Im Bereich Naturschutz mache ich folgende Einwendungen geltend:

- Punkt 4.1.1 des Umweltberichts zum FNP:

Nach Aussage der Fa. Gekoplan wurden die Vogel-Beobachtungen im Bereich des

Messturms vorgenommen und auf das ganze FNP-Gebiet übertragen. Ich halte bei dieser

Vorgehensweise die Naturschutzbelange für nicht ausreichend berücksichtigt.

- Im Plan auf Seite 39 des Umweltberichts sind keine Flugkorridore von Rotmilanen im Bereich

zwischen nördlicher FNP-Zone und dem Ortskern Michelbach dokumentiert. Meine Nachbarn

und ich beobachten seit Monaten wiederholt Flugbewegungen von Rotmilanen über dem

Ortskern/Sportplatz/Leitenäcker in Michelbach. Eine Zeugenliste ist als Anlage beigefügt.

- Auch im Bereich des Hagenhofs, 500m von der FNP-Grenze entfernt, sind Flugbewegungen

von Rotmilanen beobachtet worden bzw. zu beobachten.

- Nach Punkt 7.3 des Umweltberichts besteht weiterer Untersuchungsbedarf bei Rotmilanen.

Entsprechende Untersuchungsergebnisse liegen derzeit jedoch nicht vor.

- Ich halte die auf Seite 39 fixierten Flugkorridore der Rotmilane deshalb für unvollständig.

- Im Umweltbericht zum FNP wird die hohe artenreiche Fledermauspopulation betont. Es

besteht eine „hohe Kollisions- bzw. Zerstörungsgefahr“ für Fledermäuse. Zur Abmilderung

werden „vermutlich lange Abschaltzeiten“ gefordert. In Folge dessen wird eine

Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der WKA gefordert.

- Auf Seite 59 des Umweltberichts wird wegen der hohen Fledermauspopulation weiterer

Untersuchungsbedarf eingefordert: Automatische Dauererfassung, Baumhöhlenkontrollen,

Aufschluss über bedeutende Flugkorridore, Paarungshabitate in Altholzbeständen

Diese Untersuchungsergebnisse liegen derzeit jedoch nicht vor.

Aufgrund der o.a. Sachverhalte wird m.E. dem Naturschutz nicht ausreichend Rechnung getragen.



Ich stelle den Antrag, entsprechend den Forderungen des Umweltberichts

- weitere Untersuchungen bei Rotmilanen durchzuführen

- weitere Untersuchungen bei Fledermäusen durchzuführen

und die daraus resultierenden Abschaltzeiten der WKA festzulegen

Durch die Nähe der Bebauungsmöglichkeit mit WKA zu meinem Wohnhaus, sehe ich mein mein
Recht auf körperliche Unversehrtheit der Gesundheit nach Art.2 GG beeinträchtigt.

Ich mache daher folgende Einwendung:

Die Gefährdungen durch die Wirkungen des Infraschalls werden nicht ausreichend berücksichtigt.
Die Anwendung der TA Lärm ist zur ausreichenden Bewertung der Infraschallwirkungen auf den
Menschen nicht geeignet. Dieser Sachverhalt dürfte ihnen ausreichen bekannt sein. Ich sehe
diesbezüglich eine Gefährdung für die auf meinem Grundstück lebenden Personen ausgehen.

Die 200 Meter hohen WKA haben laut Umweltbericht eine hohe Kulissenwirkung und stellen ein
hohes Eingriffsrisiko dar. Für die in der Umgebung der WKA lebenden Menschen werden die Anlagen
aufgrund ihrer Größe und Dominanz deshalb meist als eine „Bedrohung“ wahrgenommen. Die
Fotomontagen der Stadtwerke Schw. Hall haben lediglich die Verhältnisse mit 7 WKA dargestellt.
Bei einer vollen Bebauung der FNP-Fläche mit WKA sehe ich mich von Windrädern “erdrückt“.

Die Bewegung der Rotoren die nächtliche Beleuchtung und der je nach Windlage hörbare Lärm der
WKA verschlechtern zudem den Erholungs-und Freizeitwert auf meinem Grundstück.

Mein Recht auf Eigentum sehe ich aus folgenden Gründen gefährdet, ich mache daher folgende
Einwendung:

Die FNP-Fläche liegt oberhalb meines Wohnhauses in südlicher Richtung, also in der
Hauptausrichtung meines Hauses. Die Bebauung der ausgewiesenen Fläche mit WKA -und davon ist
letztlich auszugehen- stellt eine wesentliche optische Beeinträchtigung und Bedrängung dar und
beeinträchtigt den Erholungs- und Freizeitwert meines Grundstücks. Die Folge ist eine
Wertminderung meiner lmmobille/Altersvorsorge im Falle des Verkaufs. Diese Wertminderung
beeinträchtigt ebenso das Erbe meiner Kinder. -Der Wertverlust von Immobilien im Umfeld von WKA
ist hinlänglich anhand vieler Fälle bekannt-.

Mit freundlichen Grüßen

j-U(acC

Anlage: Zeugenliste



Zeugenliste -zu den Einwendungen zum FNP, 8.Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie)

Die nachfolgend aufgeführten Personen bezeugen, dass sie in den letzten 4 Monaten (Zeitraum April

2014 bis jetzt) wiederholt Flugbewegungen von Rotmilanen in den Bereichen Ortskern /Sportplatz/

Leitenäcker in Michelbach bachtet haben.

Des Weiteren hat das Ehepaar Riehle im genannten Zeitraum wiederholte Flugbewegungen im

Bereich zwischen Rauhenbretzingen und Michelbach beobachtet.

Hartmut Riehle, Justinus-Kerner-Str.10, 74544 Michelbach

.A. 2 ‘1

Eva Riehle, iustinus-Kerner-Str.10, 74544 Michelbach

Qe

Dr. Ing. Edmund Hetzel, iustinus-Kerner-Str.13, 74544 Michelbach -.
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Eva Hetzel Justinus Kerner Str 13 74544 Michelbach
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Gerhar .Dinger, Justinus-Kerner-Str.6, 74544 Michelbach
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Irene Dinger, Justinus-Kerner-Str.6, 74544 Michelbach
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Sehr geehrce Damen und Herren,

ch bin von der gepntrn Errichtung von Windkraftnlagen im Bereich Ötlich Michelbach“
persniich betroffen. Ich sehe sowohl die öffentlichen als auch meine priiaten Belange derzeit nicht
gewahrt und gehe die folgenden Einwendungen ab:

Dk für Wl(A von 417ha entspricht einem Flch mmteü von ca. S% dr
Gemeindeflche Michelbach. Eine Bebauung dieser grolan Fläche mit WKA in einem A tard vn
00 bzw. 700m (bei weiterer Bebauung der Oberen Wiesen) würden die Bürger von Mk;he!bch
reerecht „erdrückt“, ganz abgesehen von den verheerendcn Folgen fr Natur uri Lft und
die gesuodheitlidien Risiken für die Michelbacher Bevölkerung.

iei der Seuteilung des FNP muss von einer maximal zulssien Nutzung der FNP-flche rqit AKA
sgangen werden, wie ie im Extremfall möglich ist. Nach meiner p söhehen EirischHzung sind

dies denn bis zu 20 WKA oder mehr! Bei der jetzt ausgewiesenen FN-F!che ist demnach ein gioler
Windperk mi bis zu 20 oder niehr WKA darstellbar.

Eh Windpark dieser Gröle würde

Die ßrger von Michelbach regelrecht „erdrücken“
- die weitere Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde weitestgehend zersd-ilager
- Bürger von Michelbach zum wegziehen bewegen

vorhandene oder noch zu erschlielende Grundstücke kaum verkaufbar nachen
- den Grundsatz der Verhältn smäigIeit verletzen

einer Grö(e der FNP-Flche mit von der Gemeindeflche ist der Gr dsat der
‘ierhäitrisnfigkeit nicht gewahrL Die FNP- Flache ist in Bezug zur Gröre des Ortes
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ich steile den Antng entsprechend den Rrderungen des Umwelffierki1s

weitere Untersuchungen hei Rotmilanen durchzuführen

- \‘ttere Untmwtlwngen bei Fledermäusen durchsjfihren

und die daraus resultierenden Abschaitzeiten der WKA festzulegen

Durch die Nähe der Behauungsmöglichkeit mit WKA zu meinem Wohnhaus, sehe ich mein ggJ

Die fährdingen durch die Wirkungen des h*aschalls werden nicht ausreichend berücksichtigt.
Die Anwendung der TA Lärm ist zur ausreichenden Bewertung der Infraschallwirkungen auF den
Menschen nicht geeignet Dieser Sachverhalt dürfte ihnen ausreichen bekannt sein. Ich sehe
diesbezüglich eine Gefährdung für die auf meinem Grundstikk ebenden Personen ausgehen.

Die 20i3 Meter hohen WKA haben laut Umweltbericht eine hohe i{ulissenwirkuug und stellen ein
hohes Eingriffsrisikn dar. Für die in der Umgebung der WKA lebenden Menschen werden die Anlageneufrund ihrer Sröfe und Dominanz deshalb meist als eine „Bedrohung“ wahrgenommen. Die
Fotomontagen der Stadtwerke Schw. Hall haben lediglich die Verhältnisse mit 7 WKÄ dargestellt
Dei einer vollen tebauung der FNP-Fläche mit WICA sehe ich mich von WindrMern ‘erdrUck.

Ehe Bewegung der Rotoren die nächtliche Beleucirtung und der je nach Windlage hörbare Lärm der
WlA uerschlechtem zudem den Erholungs-und Freizeitwert auf meinem Grundstück1

Mein 4taufßgentum sehe ich aus folgenden Gründen gfhrdet. ich mache dabfgde

Die FNP-Fläche liegt oberhalb meines Wohnhauses in südlicher Richtung, also in der
Hauptausrichtung meines Hauses. Die Bebauung der ausgewiesenen Fläche mit WKA -und davon ist
letztlich auszugehen- steift eine wesentliche optische Beeinträchtigung und Bedrangung dar und
beeinträchtigt den Erhnlungs und freizeitwert meines Grundstücks. Die Folge ist eine
Wertminderung meiner lmmobiliejAltersvorsnrge im Falle des Verkaufs. Diese Wertminderung
beeinträchtigt ebenso das Erbe meiner rinder. -Der Wertverlust von Immobilien im Umfeld voai WKAist hinlänglich anhand vieler Fälle bekannt-.

Mit freuncHichen Grügen

Anigegggjllste



Vaudia Pilsner(

Schlehenweg 8

74544 Michelbach/Bilz

Stadtverwaltung Schwäbisch Hall

Bürgermeisteramt

AmMarkt6 egang
74523 Schwäbisch Hall

25. JuLi
Sta ch‘wä sch HalJaurec t amt Michelbach, 21.07.2014

EINWENDUNG

Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Flächennutzungsplanes
der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung
(Teilfortschreibung Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erkläre, dass ich von der geplanten Einrichtung von Windkraftanlagen auf der
Konzentrationszone „Östlich von Michelbach“ betroffen bin, in dem Abwägungsprozess
sind sowohl öffentliche wie private Belange zu berücksichtigen. Diese sehe ich derzeit
nicht gewahrt. Ich gebe somit folgende Einwendung ab:

0 Die Windkraftanlagen beeinträchtigen mein Recht auf Unversehrtheit der Gesundheit,

• da durch die nächtliche Schalleinwirkung der Schlaf und damit die Gesundheit
gefährdet ist,

• sich der Schattenschlag (auch zeitlich begrenzt) schädlich auf Psyche und vegetatives
Nervensystem auswirken kann,

• Lärm und Lichteffekte, vor allem nachts, das Risiko von Herz- und Kreislauf-
erkrankungen und anderen Erkrankungen erhöhen können.

Da ich Epileptikerin bin sind für mich ein ausreichend langer, ruhiger und erholsamer
Schlaf ohne störende Nebengeräusche (unser Schlafzimmer befindet sich in Richtung
Windkrafträder) und die Vermeidung von Lichtreflexen (Schattenschlag) unbedingt
notwendig, da sich durch Nichtbeachtung bzw. Nichteinhaltung dieser ärztlichen
Vorgaben meine Anfallsfrequenz erhöhen und die Anfälle heftiger ausfallen
können!

1
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/- Die Windkraftanlagen beeinträchtigen meinen geistigen Ausgleichs- und
Erholungsbedarf,

• da ich aufgrund oben angeführter Tatsachen die Natur hier in Michelbach nicht mehr
unbeschadet erleben könnte!

- Die Windkraftanlagen mindern meine Altersvorsorge

• weil wir beim Verkauf unserer lmmobilie mit einem deutlich geringeren Erlös rechnen
müssen, oder möchten Sie ein Haus in Windkraftradnähe kaufen oder bewohnen‘??

Diese Einwendung ist meine persönliche Einwendung und keine sogenannte gleichförmige
Einwendung.

Insgesamt lehne ich die Genehmigung des Flächennutzungsplanes in der geplanten Form
nachdrücklich ab.

Mit freundlichen

2
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Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Flächennutzungsplanes der
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Von der geplanten Errichtung von Windkraftanlagen der Konzentrationszone „Östlich von
Michelbach“ bin ich persönlich betroffen. Im Abwägungsprozeß sind öffentliche und auch
private Belange zu berücksichtigen. Dieses jedoch sehe ich nicht gewahrt und deswegen
gebe ich folgende Einwendung ab:

Durch die sehr nahen Abstände zu unserem Haus wird es ganz sicher zu einer
Lärmbelästigung durch die Windräder kommen. Weil meine Zimmer genau in Richtung der

Kohlenstraße / Jakobsruhe liegt und auch nichts dazwischen ist was den Schall aufhalten
könnte rechnene ich Tags und dann leider auch nachts mit pfeiffenden Geräuschen, Surren

etc, Leider wird es dann sehr laut in meinem Zimmer werden, auch nachts und genau dieses

möchte ich nicht.

Als sehr erfolgreicher Läufer der TSG Schwäbisch Hall mit einigen schönen Erfolgen werden —

mich Windanalgen im Wald stören. Hier laufe ich manchmal mehr fach in der Woche, oft

sogar täglich und über 50 Km in der Woche. Viel abgemessen Strecken auf Wanderwegen

würden dann geteert oder verändert sein.

Sehr geehrter Hr. Bürgermeister Peigrim, bitte verhindern Sie den Bau von Windrädern im

verlängerten Einkornwald und an der Kohlenstraße.

/t(/(e

Patrick — Leon Müller
Obere Wiesen 28
74544 Michelbach

Stadt Schwäbisch Hall

Bürgermeisteramt

Am Markt 6

74523 Schwäbisch Hall

6<



Einwendung 23.07.2014

Siegbert Spannagel

Am Wegerich 6
;-.

74544 Michelbach/BiIz ‘

über das Bürgermeisteramt

74544 Michelbach/Bilz

an die

Stadt Schwäbisch Hall

Am Markt 6

74523 Schwäbisch Hall

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erkläre hiermit, dass ich von der geplanten Errichtung der Windkraftanlagen auf der

Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ persönlich betroffen bin. Stand heute sehe ich in der

Entscheidungsfindung sowohl öffentliche wie private Belange nicht berücksichtigt.

Deshalb gebe ich folgende Einwendung ab:

Durch die Nähe von 900m der WK-Anlagen zu dn Wohnhäusern sind wir Bürger von Michelbach

stark beeinträchtigt.

Insbesondere für unser zum Waldrand gelegenes Baugebiet „Obere Wiesen“ werden die Anlagen

eine optische Beeinträchtigung darstellen. Zusätzlich zu 120m Geländeerhebung sollen Anlagen mit

200m Höhe errichtet werden, ein erdrückendes Bild.

Schattenschlag und Geräuschentwicklung werden sowohl den Naherholungswert des Waldes als Ei??!
auch den Erholungs- und Freizeitwert unserer Grundstücke mindern.

Damit sehen wir unser Recht auf Eigentum gefährdet. Unser Haus und Grundstück verlieren \J\J
zwangsläufig an Immobilienwert. Die abgeleitete Altersvorsorge wird gemindert.

Was geschieht mit dem örtlichen Waldkindergarten?

Ich habe den Eindruck, dass all diese Belange in kürzester Zeit den Interessen der Investoren (auch

der ev. Kirche), in der Hauptsache jedoch der Stadt Schwäbisch Hall geopfert werden müssen.

Mit dem vorgehaltenen Hauptargument, möglichst schnell die Energiewende vom Atomstrom hin zur

alternativen Energie vollziehen zu wollen.

Diese Energiewende ist meiner Ansicht nach jedoch nur über die maßvoll ausgewogene Abarbeitung

von vier Punkten zu erreichen: 1.) Energieeinsparung, 2.) Ausbau der Netze, 3.) Findung und Bau

von Speichern für überschüssige Energie, 4.) Bau von alternativen Anlagen zur Herstellung von

Strom.

Und genau in dieser Reihenfolge sollte auch priorisiert werden!

Statt dessen scheint es mir in dieser Zeit, aufgrund von fraglich gelenkten Subventionen, einfach nur

opportunistisch zu sein, mit der Errichtung von Windrädern unausgewogen den vierten Punkt, den



Bau von stromerzeugenden Anlagen zu forcieren.
Bereits heute gibt es in Deutschland Windanlagen in Gebieten mit mehr Windaufkommen als bei uns,
welche Ihren Strom nicht einspeisen dürfen!?
Vielleicht schaffen es ja morgen Kirche, Politik und Wirtschaft, den vom Opportunismus gelenkten
Geldstrom in die somit drängenderen Felder Netzausbau und Speicherung von Energie zu lenken.
Da es bei uns weniger Windaufkommen hat, wäre unser Geld in diesen Feldern bestimmt sinnvoller
und gewinnbringender angelegt.

Mit dem jetzigen, mir nicht ganzheitlich geplant erscheinenden Ausbau der WK-Anlagen halte ich es
für unausweichlich, dass wir in 10 bis 20 Jahren, wenn auch Transport und Speicherfragen gelöst
sind, viele Anlagen haben werden, welche in Ihrem Unterhalt nicht mehr rentabel sind, oder nur zum
Teil einspeisen.

Dies ist keine sogenannte gleichförmige Einwendung sondern meine persönlich verfasste
Einwendung, mit welcher ich die Genehmigung des Flächennutzungsplanes in seiner derzeitigen
Form mit Nachdruck ablehne.

Mit freundlichen Grüßen

2



Wolfgang Killinger, Schlehenweg 21, D-74544 Michelbach/Bilz

Stadt Schwäbisch Hall
Bürgermeisteramt
Am Markt6

D-74523 Schwäbisch Hall Eingeg,,.— 20.07.2014

25.
Stadt SchwdHaII

Baurechtsamt

Einwendung - Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung des
Flächennutzungsplanes der Verwaltunsggemeinschaft Schwäbisch Hall, 8.Fortschreibung
(Teilfortschreibung Windenergle)

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erkläre, dass ich von der geplanten Errichtung von Windkraftanlagen auf der Konzentrationszone
„Ostl. Michelbach/Bilz“ persönlich betroffen bin. In dem Abwägungsprozess sind sowohl öffentliche wie
private Belange zu berücksichtigen. Diese sind derzeit nicht gewahrt. Ich gebe somit folgende
Einwendung ab:

Gern. der Gemeindeordnung BW §1, Satz 2 ist die Gemeindeverwaltung verpflichtet das
gemeinsame Wohl Ihrer Bürger zu vertreten. In eine Verwaltungsgemeinschaft gilt dies gern. § 60,
61 if. gilt dies sinngemäß. Dies e gesetzliche Verpflichtung wurde nicht erfüllt. Nachweislich sind
ca. 700 Unterschriften einer gegenteiligen Petition registriert und öffentlich bekannt (entspricht
ca. 40-50 % der Haushalte der betroffenen Gemeinde). Das scheint wohl über die
Stimmverteilung in der Verwaltungsgemeinschaft zunächst möglich zu sein, entspricht jedoch
nicht der Gemeindeordnung BW. Die Mißachtung des Bürgerwohis in diesem Maße ist vielmehr
ein Pflichtverstoß der o.g. Gemeindeverordnung BW. Auf Grund der ungleichen Lastenverteilung
auf lediglich eine Gemeinde sind hier auch nicht mehr die grundsätzlichen Regeln einer
Verwaltungsgemeinschaft gewahrt. Zudem regelt die o.g. Gemeindeordnung BW im §61 die
Beratung durch den Gemeindeverwaltungsverband. Auch hiervon ist in der Fortschreibung des
Flächennutzungsplanes keine Aussage enthalten.

II. Daß gern. Windatlas BW ertragreichste und damit wirtschaftlichste Gebiet liegt, mit Abstand aller
anderen Gebiete, nordöstlich von Schwäbisch Hall. Die Windhöffigkeit und somit der zu
erwartende Ertrag bei wirtschaftlicher Nutzung ist der höchste im gesamten Betrachtungsgebiet.
Es liegt keine Tabufläche vor. Auch ist die Fläche nur als Ein und Abflugfläche vorgesehen.
Hindernisse sind bis auf 774,6 m üN.N. möglich. Das sind wesentlich günstigere
Von-aussetzungen im Gelände dort wie Sie in Michelbach, Kohlenstrasse vorhanden sind (dort
nur 475 bis 497 rn ü N.N. ). Jedoch wird das Gebiet lt. Erläuterungsbericht nicht betrachtet. /l( /
Dabei ist gesetzlich die Berücksichtigung aller Belange vorgeschrieben. Die Belange und zur
Verfügung stehenden Optionen werden somit unzulässig eingegrenzt (die beste Option wird
vorsätzlich ausgeschieden). Damit handelt es sich um einen Verfahrensfehler, der
Verwaltungsgerichtlich beklagbar erscheint.

III. Bei einer großflächigen Betroffenheit ist bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes eine
von-ausgehende Änderung der Schutzgebietsverordnung als abgeschlossenes Verfahren



notwendig, bevor ein Flächennutzungsplan beschlossen und entworfen werden kann (siehe VGH
München 14.01.2003- INOI.2072) Das wurde in der 8. Fortschreibung, Nachtrag nicht beachtet.
Hierbei handelt es sich um einen wesentlichen Verfahrensfehler, der auch Verwaltungsgerichtlich
beklagbar ist.

IV. Windkraftanlagen dürfen grundsätzlich nicht in eingeschränkten Gebieten von europ. Vogelschutz
arten und Fledermausarten und deren Zugkonzentrationskorridoren errichtet werden (WE-Erlass
BW Punkt 4.2.3.2 Seite 16) Damit scheidet das Gebiet Michelbach Kohlenstrasse aus. Hier
handelt es sich um einen Verfahrensfehler der verwaltungsgerichtlich beklagbar ist.

V. In Hirschfelden ist ein ausgewiesenes Feuchtbiotop vorhanden. Gern. dem WE-Erlass Punkt
4.2.3.1 sind die Interessen von Natur, Landschaft und Biotopen abzuwägen. Dies ist im Verfahren
faktisch nicht erfolgt.

VI. Die geplanten WKA Anlagen haben nach Angaben der Stadtwerke SHA eine Höhe von 200,0
Meter. Die Kohlenstrasse bei Michelbach hat ein Niveau von 475,0 —497,0 m 0 N.N . . Mit der
niedrigst möglichen Bebauung ergibt das 475,0 + 200,0 =675 m 0 N.N.. Erlaubt sind 581,3 m
ü.N.N. wegen Radarstrahlungsfeld der LV— Überwachung. Die WKA überragen damit eindeutig
die zulässige erlaubte Höhe in den Luftverkehrsraum (LV) hinein. Die maximal zulässige —

Anlagenhöhe beträgt am niedrigsten Punkt der Kohlenstrasse in Michelbach ca. 106,0 Meter. Es
handelt sich hier nicht nur um einen Verfahrensfehler der verwaltungsgerichtlich beklagbar ist
sondern um einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr gern. Luftverkehrsgesetz § 58 if.
(solche Eingriffe werden gem. LuftVG auch mit Freiheitsstrafe geahndet).

VII. Der Erläuterungsbericht zur 8. Fortschreibung hat inhaltliche Fehler bzgl. der Tiefflugzonen. Im
Bereich der Kohlenstrasse gab es seit 2002 Hubschraubertiefflug, nicht nur zur kartographischen
Erfassung der Veränderungen der Region sondern auch für Mii. Übungen mit „Touch down on
Ground“ d.h. Bodenberührung. Die Kommunalverwaltung hat jedesmal auf solche Vorfälle
hingewiesen d.h diese öffentlich bekanntgegeben. Auch sind hier für Kfor-Truppen
Flugzeugtiefflüge (Nachtflug-Korridor )vorhanden gewesen. Auch dieser Sachverhalt wurde
veröffentlicht. Auch hier handelt es sich um einen inhaltlichen Verfahrensfehler. Auch ist dieser
Sachverhalt im WE-Erlass Punkt 5.6.4.12, Satz c) als Tabu-Bereich geregelt.

VIII. Im Fall das die LV-Raum Radaroberwachung bis auf 675 m 0 N.N. durch 200 Meter hohe WKA
behindert werden würde könnte ein Fluggerät ungehindert und unerkannt von der LV-
Überwachung bis ans Atomkraftwerk Neckarwestheim gelangen. Hierzu wäre kein Tiefflug ( bis
500 m ü.N.N.) notwendig, da die LV-Raum-Überwachung bis auf 675,0 m 0 N.N. rechtswidrig
durch die WKA nicht möglich bzw. behindert ist. D.H. ein schweres Fluggerät kann sehr bequem,
ohne Tiefflug binnen weniger Minuten das Atomkraftwerk Neckarwestheim erreichen. Das ist
Verteidigungspolitisch so nicht im Bundesplan. Auch hier handelt es sich um einen
schwerwiegenden Planungsfehler zumal diese Belang überhaupt nicht enthalten ist. Der
Sachverhalt ist nicht nur Verwaltungsgerichtlich beklagbar wegen der Nichtbeachtung der Belange
sondern erfordert bei Beschluss einen Prüfantrag beim Regierungspräsidium bzw.
Innenministerium mit Einsetzung eines Prüfkommissars.

IX. Bei der Planung trat bereits im Vorfeld als Investor die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH auf.
Das ist jedoch nicht zulässig. Das Verfahren hat gern. Landesgesetzgebung neutral zu erfolgen.
Weitere Investoren hierzu erfasst das Fortschreibungsverfahren jedoch nicht. Auch hier handelt es
sich um einen Verfahrensfehler, da ein einziger Anbieter gefördert wird . Auch ist keine
Gebietsaufteilung für mehrere Investoren enthalten. Dabei sind die Stadtwerke Schwäbisch Hall
nicht in der Veröffentlichung der SWP vom 02.06.2014 als günstigster Stromanbieter unter den 26
Anbietern enthalten (Anlage). Damit kann sicher behauptet werden das die Stadwerke
Schwäbisch Hall sich hier eher experimental bewegt und keine belastbaren sicheren
Erkenntnisse zur Verwertung von Windkraft liefert. Einen Belang des Verfahrens hierauf zu
stützen ist nicht argumentierbar.

X. Das Verfahren wird unmittelbar mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall in Verbindung gebracht da
die sich auf allen Bürgerfragestunden präsentiert haben. Bei ca. 600 bis 700 Haushalten, alleine
in Michelbach/Bilz, die sich vorsätzlich geschädigt fühlen, ist zu erwarten, daß diese Haushalte
den Stromanbieter kurzfristig wechseln d.h. 700 * 1400,00 €IJahr = 980 T€ Umsatzverlust pro Jahr
für die Stadtwerke SHA. Diese Zahl kann sich dann steigern unter der Beteiligung der



Nachbarorte und weiteren Einwohner in Michelbach/Bilz und deren Befürworter.
Selbstverständlich wird die Anbieterveröffentlichung der SWP vom 02.06.2014 von jedem verteilt
unter der Aufforderung den Anbieter von Stadtwerke SHA auf einen der dort genannten Anbieter
zu wechseln. Auch dieser Belang wurde in der Fortschreibung nicht geprüft.

Xl. Die 8. Fortschreibung stützt sich bei der Lärmbeurteilung und Abstandsflächen hierzu mehrfach
auf die TA-Lärm. Die Abstandsflächen der TA-Lärm werden jedoch gem. Din 4109 horizontal
gemessen. Die geplanten Anlagen befinden sich jedoch über 300 Meter über dem Niveau der
betroffenen Wohnbebauungen. Hierdurch entsteht eine Aufkaskadierung und Schallüberlagerung
sodaß sich der Schalldruck erheblich verstärkt bzw. eine Schalldopplung auftritt. Gem. der Ta-
Lärm ist dies gesondert zu beurteilen bzw. die Abstandsflächen zu erhöhen. Auch hier wurde
dieser Sachverhalt nicht ausreichend untersucht und entspricht somit einem Verfahrensfehler.

XII. Mit der Errichtung der WKA ändert sich das Lagemerkmal der Wohnbebauung. Gern.
Bewertungsgesetz ändert sich beim Lagemerkmal auch der Einheitswert der Wohnbebauung d.h.
in Folge ist zu erwarten, daß den Grundsteuerbescheide mit Widerspruch auf Berichtigung des
Einheitswertes entgegnet wird d.h. daß die Kommunalverwaltung weniger
Grundsteuereinnahmen erzielt. Der Sachverhalt ist, im Einzelfall, bereits vom Finanzgericht
Stuttgart bestätigter Sachverhalt im Gemeindeverwaltungsgebiet Michelbach/Bilz. Damit wird sich
dieser Sachverhalt unschwer multiplizieren. Dieser Belang auf Entschädigung der
Kommunalverwaltung der grundsätzlich stattfinden kann ist im 8. Fortschreibungsverfahren nicht
behandelt.

XIII. Falls die Errichtung von WKA mit landes- oder bundesmitteln subventioniert wird ‚ handelt es sich
hierbei wegen der vielen Verstöße gegen geltende Rechtsordnung sowie der Unterdrückung von
Rechtsmittel um einen Strafrechtlichen Akt für den die durchführenden Personen vollumfänglich
haften. Solche sachverhalte sind im Strafgesetzbuch mit deren Folgen für alle Personen (auch
Beamte) geregelt.

XIV. Das Gebiet der Verwaltungsgemeinschaf hat im ordentlichen Verfahren auch andere Gebiete zu
betrachten. Die Windhöffigkeit in anderen Gebieten ist wesentlich höher. Insgesamt fehlt die
Windhöffigkeit im Planungsgebiet Kohlenstrasse, Michelbach zur wirtschaftlichen Nutzung.

XV. Die Auslegung des FNP war eindeutig unzureichend. Dies ist allgemein in Michelbach bekannt.
Eine Vielzahl an Zeugen kann hierzu benannt werden.

XVI. Wegen der bestehenden lnteressenkollision ‚ wie zuvor beschrieben, die Stadwerke SHA
versuchen außerhalb Ihrer Zuständigkeiten für einen einzigen Anbieter, Stadtwerke Schwäbisch
Hall, eine Geschäftsplanung durchzuführen.

XVII. Wegen der unzureichenden Abstände zu Wohnbaugebieten sind Beeinträchtigungen für
Gesundheit und wirtschaftlicher Existenz der Bürger in Michelbach vorsätzlich und rechtswidrig
von der Stadtverwaltung SHA geplant und wissentlich in Kauf genommen.

XVIII. Unvereinbarkeit mit dem Landesentwicklungsplan:

Der Landesentwicklungsplan stellt solche besonderen Naturräume unter Schutz. So heißt
es dort unter Nr. 5.1.2.2 Abs. 2 (Z), dass „die überregional bedeutsamen naturnahen
Landschaftsräume möglichst unzerschnitten in ihrem landschaftlichen Zusammenhang
erhalten und untereinander vernetzt werden“ sollen und „überregional bedeutsame Verund
Entsorgungseinrichtungen ... grundsätzlich zu vermeiden“ sind. Der Regionalverband
hat dazu die »Regionalen Grünzüge“ definiert und auch das hier betroffene Gebiet der
nördlichen Limpurger Berge, in dem die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“
liegen soll, ausgewiesen.
Die infolge der immensen Größe der Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ mögliche
Vielzahl von Windenergieanlagen — wie der bereits zur Genehmigung beantragte
Windpark Kohlenstraße zeigt — stellt eine überregional bedeutsame Versorgungseinrichtung
im Sinne des Landesentwicklungsplanes dar.
Deshalb widerspricht die Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ den Vorgaben des
Landesentwicklungsplans und ist deshalb unzulässig.
Die unmittelbar an die Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ angrenzenden Konzentrationszonen
„Limpurger Wald“ (Stadt Gaildorf) und „Oberes Bühlertal“ (Gemeinde Obersontheim)
ermöglichen sogar eine noch stärkere Nutzung dieser bisher unberührten
Waldgebiete mit industriellen Windenergieanlagen. Dies ist bei der Beurteilung der Zulässigkeit
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der Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ zu berücksichtigen. Im Ergebnis
widerspricht das Zusammenwirken dieser drei Konzentrationszonen in den nördlichen
Limpurger Bergen den Zielen des Landesentwicklungsplans enorm. Konzentrationszonen

Für Windenergieanlagen sind deshalb in diesem bislang unberührten Waldgebiet, jedenfalls
mit diesem äußerst großen Flächenverbrauch, nicht zulässig.
Aus der öffentlichen Bekanntmachung des Landratsamts Schwäbisch Hall vom
10.07.2014 zum Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung
von sieben Windenergieanlagen entlang der Kohlenstraße ergibt sich, dass Antragsteller
und Vorhabenträger die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH sind.
Vier der zur Genehmigung beantragten Windenergieanlagen befinden sich in der im o.g.
Flächennutzungsplan (FNP) geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“. Das
Verfahren zur Aufstellung dieses FNP wird von der Stadt Schwäbisch Hall durchgeführt.
Die Änderung des FNP ist indessen eine der wichtigsten Voraussetzungen, dass der
immissionsschutzrechtliche Antrag genehmigungsfähig ist.
Da die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH ein Unternehmen der Stadt Schwäbisch Hall
sind und der immissionsschutzrechtliche Genehmigungsantrag zeitgleich mit der von der
Stadt Schwäbisch Hall betriebenen Änderung des FNP gestellt wird, stellt sich hier die
tatsächliche und rechtliche Frage einer Interessenkollission.
Die Geltendmachung einer Rechtswidrigkeit des FNP aus diesen Gründen behalte ich mir
deshalb vor.
Im Erläuterungsbericht zum Entwurf des FNP fällt auf, dass darin keine Begründung enthalten ist,

weshalb die übrigen Außenbereiche des Planungsgebietes, also der vier an der
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall beteiligten Gemeinden, von Konzentrationszonen
für Windenergie ausgenommen wurden. Dies gilt insbesondere für die Gebiete, die die windhöffiger
als die vier ausgewählten Konzentrationszonen sind.

Nach den § 59 if. GemO und dem öffentlich-rechtlichen Vertrag der vier Gemeinden der
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall ist die Stadt Schwäbisch Hall nur für die vorbereitende
Bauleitplanung zuständig.
Die Einrichtung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen führt aber bereits zu
verbindlichen Rechtswirkungen.
Mit der Aufstellung dieses FNP mit den vier geplanten Konzentrationszonen für Windenergiearilagen
hat deshalb die Stadt Schwäbisch Hall ihre Befugnisse überschritten.

Wegen der Vielfachen Verstöße gegen geltende Rechtsordnung und die Landesrechtilche und
bunclesrechtliche Vorgaben werde ich bei Verabschiedung des Flächennutzungsplanes die
entsprechenden rechtlichen Möglichkeiten vollumfänglich ausschöpfen.

Mit freundlichen Grüssen
Wolfgang Killinger
Schlehenweg 21
D-74544 Michelbach /Bilz

Anlage — HallerTagbiatt vom 02.06.2014 Öko Stromanbieter (Beste 26 in BW)
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EINWENDER: Uta Lippmann

Im Wiesenklee 3/1

74544 Michelbach

Michelbach, 21.07.2014

An die Stadt Schwäbisch Hall
Am Markt 6
74523 Schwäbisch Hall

Öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft
Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit gebe ich die folgende Stellungnahme mit nachstehenden
Einwendungen ab:

Grundsätzliche Einwendungen zur Erstellung des Flächennutzungsplans
„Wesentliches Merkmal der Bauleitplanung ist die gerechte Abwägung von privaten und öf
fentlichen Belangen. Deshalb sind bei der Ausweisung der Flächen in besonderem Maße der
Anwohnerschutz sowie der Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz zu berücksichtigen... Die
unterschiedlichen Interessen setzen eine sorgfältige Abwägung aller Belange und ein
nachvollziehbares, schlüssiges Plankonzept voraus...“ 1

Persönliche Einwendungen
Ich lebe erst seit 2 Monaten in Michelbach und liebe meine neue Heimat schon jetzt. Ich
schätze die Stille und die unversehrte Natur sehr. Ein Zuhause in dem ich mich erholen und
entspannen kann, ist für mich als Lehrerin vom Ev. Schulzentrum Michelbach von hoher Be
deutung. Ich habe nach meinem jetzigen Wissensstand Sorge und Zweifel, ob dieses hohe
Gut durch Infraschall (meine größte Sorge) nicht beeinträchtigt wird und bitte um Berücksich- Atigung im Zusammenhang mit der Wahl des Abstandes zur Besiedelung und der Dichte der
Windräder. Ich bin für erneuerbare Energien und möchte Vertrauen in eine faire, umsichtige,
nicht nur wirtschaflich betonte Umgangsweise mit solchen komplexen und bedeutsamen
Themen entwickeln. Deshalb bitte ich um eingehende Prüfung gesundheitsbeeinträchtigen
der Gefahren durch Infraschall und Schattenwurf. Besonders möchte ich auch, dass sie
Menschen mit besonderer Sensitivität bei ihrer erneuten Prüfung berücksichtigen.

Aus den vorgenannten Gründen lehne ich die Genehmigung des Flächennutzungspla
nes in der geplanten Form nachdrücklich ab.

Mit freundlichen Grüßen

Planungsziel im Erläuterungsbericht mit Nachtrag vom Juni 2014 der 8. Fortschreibung des
Flächennutzungsplans - Teilfortschreibung ‚Windenergie -

Heil

1
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Bürgermeisteramt 1 —

Michelbach an der Bilz 2, Juli 1
Bürgermeister Werner Dörr

Einganq p-.v-‘,
Hirschfelder Straße 13 Eing ange
74544 Michelbach an der Bilz

25.,u(i 014
Stadt s«iw isch ballBaure tsa

Einspruch in Sachen Windkraftanlagen
- Fortschreibung Flächennutzungsplan
- Genehmigungsanträge von Betreibern

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dürr,

mit Interesse haben wir die Veröffentlichungen der letzten Monate in Sachen
Windkraftanlagen verfolgt.

Wir bitten Sie, unsere folgende Einwendungen — Einsprüche — bei allen
Entscheidungen zu berücksichtigen und diese auch allen anderen beteiligten Stellen,
wie z. B. dem Landratsamt und der Stadt Schwäbisch Hall zukommen zu lassen.

Vorbemerkung:
Wir haben uns anhand bereits bestehender Windkraftanlagen persönlich einen Eindruck von
den Immissionen verschafft.

Der Schall und der Schattenwurf wird deutlich wahrgenommen und verändert sich je nach
Windgeschwindigkeit.

Bezüglich des Schalls gibt es ganz verschiedene Geräusche.
Es ist erstaunlich wie viele verschiedene Geräusche eine solche Anlage verursacht.

Die Flügel verursachen — je nach Windstärke — ein Geräusch als, ob ein Düsenflugzeug
vorrüberfliegt. Allerdings hört dieses Geräusch nie auf.

Aus der sogenannten Gondel dringen auch bei schwachem Wind deutlich Geräusche.
Zu guter Letzt ächzt der Turm im Wind.

Auch in einer Entfernung von mehr als dem zehnfachen der Anlagenhöhe werden die
Geräusche noch deutlich wahrgenommen.

Mit der Entfernung zur Anlage verändern sich die Geräusche.
Manche Geräusche nehmen ab, andere hingegen nehmen zu.

Die Lichtsignalanlagen werden bei Nacht deutlich wahrgenommen.

Fon: 07 91 — 8 52 511 Fax: 07 91 — 72 0 86 1 e-Mail: wolfgang@megnin.de
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Im Bereich der Windräder gibt es große Flächen, deren Betreten in den Wintermonatenaufgrund des möglichen Eiswurfs mit Lebensgefahr verbunden ist.

Fazit:
Der Mensch — und vermutlich auch die Tiere — wird durch diese Anlagen deutlichbeeinträchtigt.

Von einem „das ist doch nicht so schlimm“ wie es im vorliegenden Fall in der Presse zulesen war kann nicht die Rede sein, es sei denn, man wohnt viele Kilometer von denAnlagen entfernt.

Hiermit erheben wir

Einspruch

gegen die Ausweisung der Flächen und gegen die Genehmigung von Anlagen.

Gründe:
Es ist davon auszugehen, dass im Siedlungsgebiet „Obere Wiesen“ die Immissionen deutlichwahrgenommen werden. Insbesondere:

1. Schall
2. Schattenwurf
3. Licht
4. In den Wintermonaten ist das Betreten des Waldes mit Lebensgefahr

verbunden

Es ist zu erwarten, dass dies:

1. Die Lebensqualität mindert
2. Die Gesundheit beeinträchtigt Vi3. Den Wert der Immobilien mindert

Dies ist nicht hinzunehmen.

Daher
beantragen

wir:

1. Im Umkreis von 3 km um das Siedlungsgebiet „Obere Wiesen“ keine Flächenauszuweisen bzw. keine Anlagen zu genehmigen.

2. Hilfsweise wird beantragt den Abstand zum Siedlungsgebiet deutlich zu vergrößern,so dass der Abstand in einem angemessenen Verhältnis zum Höhenunterschied (ca.300m) steht.

Fon: 07 91 — 8 52 51 Fax: 07 91 — 72 0 86 1 e-Mail: wolfgang@megnin.de
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3. Dass sich die Genehmigungsbehörden nicht auf Gutachten verlassen, die von
Investoren vorgelegt werden, sondern, dass die Behörden eigene — unparteiischeund kritische — Gutachten in Auftrag geben, denn in die bisherigen Gutachten
werden die tatsächlichen Belastungen nicht ausreichend benannt. Zum Beispiel sindfolgende Fragen nicht ausreichend geklärt:

3.1. Welche Belastungen würden die geplanten Anlagen im Einzelnen, für die
Bevölkerung mit sich bringen?

3.2 Können die Belastungen durch deutlich größere Abstände deutlich verringert
werden?

3.3 Welcher Abstand zum Siedlungsgebiet „Obere Wiesen“ ist notwendig, um die
Belastungen für die dortige Bevölkerung auf nahezu Null zu bringen.

3.4 Ist das Betreten des Waldes in den Wintermonaten mit Lebensgefahr verbunden?Falls ja, welche Flächen müssten für die Offentlichkeit gesperrt werden, um dieLebensgefahr durch Eiswurf sicher zu unterbinden?

3.5 Gibt es technische Hinderungsgründe den Abstand zum Siedlungsgebiet „ObereWiesen“ deutlich zu vergrößern?

3.6 Gibt es im Umkreis von ca. 50 km andere Standorte bei denen — unabhängig vonwirtschaftlichen Erwägungen — kaum Menschen beeinträchtigt werden? Falls ja, weshalbwerden diese Standorte nicht genutzt?

3.7 Für den Fall, dass die Bevölkerung beeinträchtigt wird, welche Ausgleichszahlungenwären angemessen?

Gründe:
Die 3 km Abstand sind ca. das Zehnfache des Höhenunterschieds vom Siedlungsgebiet„Obere Wiesen“ bis zur Rotorspitze.

Durch die gegebene Topographie ist bei der derzeitigen Planung zu erwarten, dass derSchall das Siedlungsgebiet „Obere Wiesen“ — das eine Tallage hat — großflächig erreicht.

Erreicht der Schall das Siedlungsgebiet ist davon auszugehen, dass sich dieser an denHängen und zwischen den Häusern bricht und dadurch die Situation weiter verschlimmertwird.

Die Situation bezüglich Schattenwurf und Lichtsignalanlagen wird mit zunehmenderEntfernung ebenfalls deutlich verbessert.

Bei einem Abstand von nur 900 m — wie derzeit geplant — ist eine deutliche Beeinträchtigungzu erwarten.

Die Immissionen können im vorliegenden Fall nicht sicher berechnet werden.
Daher sind die Abstände deutlich zu vergrößern.

Der Wald wäre in den Wintermonaten aufgrund der Gefahr von Eiswurf nur noch unterLebensgefahr als Erholungsgebiet nutzbar. Das ist mehr als unverantwortlich.

Es gibt keine technischen Gründe für Abstände von weniger als 3 km.

Fon: 07 91 — 8 52 51 Fax: 07 91 — 72 0 86 1 e-Mail: wolfgang@megnin.de



Wolfgang Megnin + Doris Dombacher-Megnin 1 Binsenweg 12 74544 Michelbach an der Bilz

Die Gesundheit und das Eigentum der Bürger stehen über den wirtschaftlichen
Interessen von Investoren.

Sollten unbeteiligte Dritte — wie z. B. Kaufinteressenten — den objektiv nachvollziehbarenEindruck gewinnen, dass sich Windkraftanlagen spürbar nachteilig auf das Siedlungsgebiet„Obere Wiesen“ auswirken, so ist der Wertverlust der Immobilien nur im Siedlungsgebiet„Obere Wiesen“ bereits mehrere Millionen Euro.

Alleine für unser Wohn- und Geschäftshaus würden wir einen Wertverlust von mehrerenhunderttausend Euro erwarten.

Mit freundlichen Grüssen

(

min + L‘

Fon: 07 91 — 8 52 511 Fax: 07 91 — 72 0 86 e-Mail: wolfgang@megnin.de
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Z:LIuu!Q11, Telefon 0791-9469776

An die M1eh,dbaCh/Bi1J
‘—.

Stadt Schwabisch Hall (1‘«27 ((ater 6- Bürgermeisteramt - 1
Am Markt 6

74523 Schwflisch Hell

Stellungnahme i Rahmen der öffentlichen Auslegung des Flächennutzungs
planes der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hal1 8. Fortschreibung
(Tel lfortscbreibung Vi ndemergi *)

Sehr geehrte Damen und Herren!

Unsere Gemeinde Michelbach/Bilz liegt zwischen Kochertal und den limpur
ger Bergen. Sie ist eine ländlich geprägte Wohngemeinde mit handwerkli
chen 8etriebenl größere Betriebe liegen im Gewerbegebiet in Richtung
Ilessental entlang der Bahnlinie.

In Wilhelmsglück befindet sich ein Steinbruch1 der im Augenblick und zu
künftig laut Vertrag Mit Etde...au4.dem.Bau voe Stuttgbrt:.2l aufgefUllt
wird. Diese Erde sollte ursprunglich mit der Bahn auf Schienen bis In den
Steinbruch angeliefert werden. Abweichend davon wird die Anlieferung der
Container bis zum Bahnhof Wilhelmsglück erfolgen und dann mit LKW5 in den
Steinbruch gebracht. Diese Anlieferungmit der Bahn soll nun wohl auch
- wie ich als Teilnehmerin an einer Gemeinderatssttzung in Michelbach ge

0 hört habe — ausserhalb der vertraglich festgelegten Zeiten geschehen.

Dies bedeutet eine starke Einschränkung für die Mensthen In Mfchelbach,
die zur Erholung vermehrt in die Limpurger Berge ausweichen.

Nun soll — obwohl Bahngelftnde, Virbindungsstraßen bdd Gewerbe-Betriebe
schon größe Flachen beanspruchen — eine größt mögliche Konzentrationszone
zur Errichtung von Wlndkraft-turmen aus4ewiesen werden4 Dies können wir
als Ilichelbacher Blirgerinnen und BUrger?inttht‘:bincbbmen.

Der Wald in den Limpurger Berge ist fUr uns Erholungswald1 der einmal zu
Fuß und dann auch mit kurzen Wegen (AnVahrten) zu Wanderpark—Plätzen er
reichbar ist.

Leider ist das Wegenetz für Wanderer und Biker nicht In den vorgelegten
Plan übernommen u.id auch nicht beigefügt worden. Weiter sind 1w Plan ein
zelne Teilgemeindon nur rudimentär btw. Oberhaupt nichteingezeichnet.
Die Lage von Herlebach ist eklatant falsch
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Wichtig scheint nur die Windhöffigkeit der Flache zu sein, die wohl aus
dem Windatlas BW übernommen worden ist. Diese sei im allgemeinen zu hoch \AII
- so haben mir dies Vertreter von Nabu und BUND erklärt.

Karten - wie aus der Regionalplanung Crailsheim dm Blick auf die Wind—
höPfigkeit der Konzentrationszonen - fehlen. Wird eine Rewllllgung be
fürchtet, weil - je geringer die Windhbffigkeit ist - desto mehr die Na
turschutzbelange wiegen?

Als Zugeständnis wird jetzt eine Distanz von 900 m erwogen; dies scheint
mir sehr kurz gedacht bzw. Ist als Augenwischerei zu bezeichnen.

1. Wohin soll sich die Gemeinde Michelbach/Bilz zukünftig entwickeln, wo
sollen Baugebiete geplant werden? - Vorschläge des ReglQnalverbandes
Heilbronn-Franken sind nicht berücksichtigt worden.

Zukünftige Baugebiete waren sofort wieder am Limit von 700 in bzw. bis
zum Abbau der Windräder könnte eine Siedlungserwelterung nicht in Er—
wägung gezogen werden.

2. Michelbach ist auch eine überregional bedeutende Schul-Gemeinde; auf
die Øesundheit der Schüler/innen muss unbedingt Rücksicht genommen wer

den.

3. Die Kindergarten-Kinder - insbesondere im Wald-Kindergarten - sind be
troffen.

4. Das Schloss-Internat beherbergt in den Ferien regelmässig Schüler
gruppen. für die der Wald ebenfalls Naherholungsgebiet ist.

5. Häuser in Michelbach verlieren sowohl an Wohn-Qualität als auch an
Wert. — Die Altersversorgung von älteren., wie die. Lebensperspektl
yen von jüngeren Menschen Ist gefährdet.

6. Vollkommen unberücksichtigt bleiben die besondere Geologie, Flora und
Fauna der Haller Bucht und der Limpurger Berge.

Iii der Stellungnahme zum Flüchennutzungsplan der verwaltungsgemeln

schaft Schwäbisch Hall, 6. Fortschreibung (Teilfortschreibung Wind—

energie) ist zu lesen (Seite 19): “....Bei den Limpur9er Bergen han

delt es sich um ein ruhiges, weithin un‘zerschnittenes Gebiet. Der Teil

südlich der LandestraBe 1066 wird in der Liste der unzerschnittenen

Waldgebiete von der Anstalt für Umweltschutz BW als eines der bedeu

tendsten Waldgebiete aufgeführt. .....
N



Verwei sen michte ich weiter auf die SteHunqnahme des Umweltzentrumsschwäbisch Ha 1 (ebenddrt Seite 22) und auf die erän!er!de Stellungnah—ne des Ingenieurbüros für Vermessung und Geol nformati on Kser und .Reiner vOm 02, Juli 2012 (ebenfalls ebendort Seite 39)

i Die jetzige Planung eröffnet den Einstieg in einen indindustriepark,da potentielle Investoren sich einklagen können; die Schutzwürdigkeitdes Gebietes wird als Argument dann nicht mehr gegeben ein.
0ie Entwicki ung ist den Beri cht im HALLER TAGBLATT vom 16. Jui 2014zu entnehmen: Ausserdeni hätte die Gruppe fUr einen Vertrag qestri tten der zehn Jahre 1 ang keine weiteren Räder an der Kohlenstraße zulassen würde. Dies sei ihnen nicht gelungen‘
Hi nwei sen möchte ich in di esem Zusammenhang nochmals auf Crailsheim;dort werden Gebiete gezielt begrenzt.

B. Auf Michelhachs schützenswerte Lage mit Schloss Evarigelischem Schul—zentrum und Narti nski rc[ie wird nicht Bezug genommen; die Brunnen und J
und Quellen in den Limpurger Bergen werden nicht berücksichtigt, auchder Steirzeitweg, das Naturdenkmal ‚ die Jakohsruhe und die 3Hz nichterwähnt

9. Der Mi nderunig der Boden-Qualität durch ‘dichtung und Minderung derWsser-Spei cherfähigkeit des ökol ogi sch und zertifi ziert hewi rtchafteten Wal‘dgebietes wird kei ne Rechnung qetracjen. Dort befi ndet sichein nach Sturnischäden nach bkoloqi scheu Gesi chtspunkten wieder aufgeforstetes Gebiet.

10 Am 16. Juni 2014 ist in der Landesschau-Wetter-Sendurig des Südwest—deutschen Rundfunks die Frage gestellt worden: Sind Wi ndkraft-Anlagen1itzfänger? In Karlsruhe forschen Meterologen zu dieseia lkema

1l.. Wer trägt di a Fol gekosten für Feuerwehr-Einsätze, für Zuwegung, Letungen? Wer haftet für kürperliche Schäden, finanzie te Enbuen,Einschränkungen bei der Uenutzung des Gartens des Hauses?
Wir erheben gegebenenfalls Schadens ansprüche sowohl an den Verpächterdes Grundes als auch gegenüber den Planern der überdimansi oniertenKonzentrationszone, der Stadt Schwäbisch Hall - Michelbach würdekünftig durch diese Konzentrationszone von Westen und Osten durch Industric q10 aie Zange genonimen.

Diese Einwendungen erhebe ich gegen den Entwurf‘ des Flächennutzunqspla.nes der Verwa1tungsgeejnscf Schwäbisch Hall 8. r-ortschreibung (Teilfortschreibung windenergie).
1

tdY/‘k



ieter Süssmuth 74544 Michelbach/Bilz, 21. dli 2014
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‚JjiU 01k Telefon 0971-9469776

Stad(‘W isciall
An die EaureCi S

Stadt Schwäbisch Hall
1

- Burgermeisteramt -

1 5Juti 2Vt 1Am Markt 6
igstslj

74523 Schwäbisch Hall

Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Flächennutzungs

planes der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall, 8. Forschreibüng

(Teilfortschreibung Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren!

Im Abwägungsprozess bei der gepl anten Errichtung von Wi ndkraftanlagen auf

der Konzentrationszone “bstlich Michelbach“ sind sowohl öffentliche wie

private Belange zu berücksichtigen, die ich zur Zeit hicht gewahrt sehe.

Ich gebe folgende Einwendungen ab:

Grundsätzlich ist zu fragen: Darf eine selbständige Gemeinde wie Hchel

bach/Bilz im Rahmen einer Verwaltungsgerneinschaft frei entscheiden in

einer Angelegenheit, die raumbedeutend und die Lebenssituation..der Bür

9er/innen entscheidend beschränkt, wie dies geschehen ist bei der Fest

legurg der Konzentrationszentren?

In der Fortschreibung der Regi onal lanung Hei bronn-Franken sind die Lim

purger Berge als Grünzug erhalten, einschliessend diverser Grün-Zäsur-

regionen. Ist hier gesetzeskonform entschieden worden? Ist hier mög

licherweise ein Antrag der Evangelischen Pfarrgutsverwaltung der Evange

lischen Landeskirche in Württemberg vorgelegen, der Interesse am Errich

ten von Windkraft-Anlagen bekundet hat?

Im Blick auf die raturgemässe, teils biologische Landwirtschaft ist der

Schutz von Flederniaus— und Vogel —Popul ation naßgebl ich wichtig. Die

Land,irtschaftlich genutzten Flächen lassen sich nicht weiter verklei.ern;

damit sind die anfallenden Ausgleichsrnassnahme, die eventuell zu er

warten und lokal zu lätigen sind, ebenfalls zu bedenken.

Eiese Einwendung ist meine persönhche Einwendung. Insgesamt lehne ich

die Genehmigung des Fl ächennutzungspl anes in der gepl anten Forr, nachdrUck

entschieden ab. R



Ingeborg und Matthias Heiner
Am Wegerich 5
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1
An die
Stadt Schwäbisch Hall
- Bürgermeisteramt -

Am Markt 6
74523 Schwäbisch Hall

EINWENDUNGEN
0 Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Flächennutzungsplanes der

Verwaltungsgemeiuschaft Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung
Windenergle)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind von der geplanten Errichtung von Windkraftanlagen auf der Konzentrationszone
„Ostlich von Michelbach / Bilz“ persönlich betroffen und geben hierzu folgende
Einwendungen ab:

• Die Erstellung der Anlagen im nahegelegenen Erholungsgebiet Wald beeinträchtigt r
unseren Erholungsbedarf Durch Lärm, Infraschall und Eiswurf im Winter ist es nicht
mehr gewährleistet so ungestört bzw. sicher wie heute in den Wald zu gehen. Ferner flihrt q
die Erschließung und Erstellung der Anlagen und Wege im Wald zu großen Rodungen der
Baumbestände, Vegetation und massiven Beeinträchtigungen der gefährdeten AS
Tierbestände (Rotmilan und Fledermäuse). Es fliegen regelmäßig Rotmilane und andere AGreifvögel über unser Baugebiet. Ferner wird das Landschaftsbild sehr negativ
beeinflusst.
Aufgrund dieser Punkte und der massiven Höhe (u. Kosten) die die Anlagen in
Waldgebieten haben müssen (200m 1!!!! !)‚ halten wir die Erstellung von
Windkraftanlagen im Wald generell flur nicht vertretbar und ökologisch unsinnig.

• Durch die enorme Höhe der Windkaftanlagen von 200 m (bzw. 320m inkl.
Geländeerhebung) sehen wir unser Recht auf Unversehrtheit der Gesundheit als stark
beeinträchtigt. Insbesondere da der Infraschall der Anlagen bei der Planung überhaupt
nicht berücksichtigt wurde. Ferner wird aufgrund der Kessellage von Michelbach
(unterhalb der Anlagen) der Geräuschpegel, Infraschall und Schattenwurfu.E. enorm sein
und sich insbesondere auf den Schlaf und somit die Gesundheit auswirken — wir halten
dies nicht flur vertretbar und flihlen uns gegenüber anderen Mitbürgern (z.B. der Stadt
Schwäbisch Hall) deutlich benachteiligt.



• Unser Einfamilienhaus, welches am Rande des Wohngebietes „Obere Wiesen“ liegt wird
direkt vom Schattenwurf Infraschall und Lärm der hohen Anlagen betroffen sein.
Hierdurch wird sich der Wert unserer Immobilie zwangläufig deutlich reduzieren und
somit sehen wir unser Recht auf Eigentum gefährdet.
Als Bankkaufleute wissen wir, dass das Umfeld der jeweiligen Immobifien in die
Bewertung einfließt und Abschläge auf Beleihungswerte wegen naheliegenden
Windkraftanlagen bei Banken übliche Praxis sind.

Welcher potentielle Käufer der ein Einfamilienhaus zur Eigennutzung erwerben
möchte, will dieses in unmittelbarem Umfeld von 200m (bzw. 320m inkl.
Geländeerhebung) hohen Windkraftanlagcn haben?
=> bei Verkauf drohen erhebliche Abschläge.
Diesbezüglich behalten wir uns bereits heute vor Schadensersatzansprüche wg.
Wertminderung unserer Immobilie geltend zu machen.

Aufgrund dieser Argumente lehnen wir die Genehmigung des Flächennutzungsplanes in der
geplanten Form ausdrücklich ab.

Grüßen



Lothar Altner
Angelika Altner-Hornung

Stadt Schwäbisch Hall
-Bürgermeisteramt
Am Markt 6
74523 Schwäbisch Hall

‚ .

Wilhelm-Ganzhorn-Str. 3
544 Michelbach an der Bilz

Bürgerme;st;-j

2 2. JULI 2014

Micheibach/Bjlz,

Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Flächennutzungsplanes
der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung
(Teilfortschreibung Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,

20. Juli 2014

wir erklären, dass wir von der geplanten Errichtung von Windkraftanlagen auf der
Konzentrationszone “Östlich Michelbach“ persönlich betroffen sind. In dem
Abwägungsprozess sind sowohl öffentliche wie private Belange zu berücksichtigen.
Diese sehen wir derzeit nicht gewahrt. Wir geben somit folgende Einwendung ab:

Durch die Planung werden Michelbach, Rauhenbretzingen und Hirschfelden in einem
Halbkreis von Windkraftanlagen beherrscht. Die mehr als 4 km2 große
Konzentrationszone stellt eine viel zu starke Überlastung der Landschaft dar. Der
Westabfall der Limpurger Berge ist außerdem Landschaftsschutzgebiet.
Insbesondere ist nicht ersichtlich, warum die Tellfläche auf Haller Gebiet, östlich des
Hagenhofs, nicht ersatzlos gestrichen werden kann. Für diesen 1 km2 finden sich
bestimmt geeignete Ersatzflächen auf dem über 100 km2 großen unbelasteten
Stadtgebiet von Schwäbisch Hall. In Richtung Braunsbach, Wolpertshausen,
Sulzdorf, Vellberg und Breiteich sind windhöffige Gebiete außerhalb der
Flugplatzzone vorhanden, während Michelbach nur über eine Gesamtfläche von
knapp 18 km2 verfügt.

Die geplanten Windkraftanlagen gefährden darüber hinaus geschützte Vogelarten
wir Rotmilan u. a. sowie diverse Fledermausarten, verschlechtern ihre Lebensräume
und stören sie dauerhaft. Der Schall und die huschenden Schatten der
Windkraftanlagen stören die Tierwelt stark, so dass diese Waldbereiche von Tieren
nicht mehr aufgesucht werden; ihr Lebensraum wird stark eingeschränkt. All dies
widerspricht dem Schutzgedanken des Bundesnaturschutzgesetzes.

Grundsätzlich sind wir nicht gegen die Errichtung von Windkraftanlagen - nur nicht
in einem Waldgebiet wie in der Konzentrationszone Östlich Michelbach. Wir sind
überzeugt, dass dafür andere geeignete Standorte zur Verfügung stehen.

AS
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Diese Stellungnahme ist unsere persönliche und keine gleichförmige Einwendung.Insgesamt lehnen wir die Genehmigung des Flächennutzungsplanes in dergeplanten Form nachdrücklich ab.

Mit freundlichen Grüßen

2 -

Lothar Altner Arelika Altner-Hornung
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EgNGEGANtiENStadt Schwäbisch Hall
-BOrge 3sterrnt-
Am Markt 6
74523 Schwäbisch Hall

Stotlungrtehme im Rahmen dr öffentlichen Auslegung des Fchennutzungsplanes
der Verwaltungsgerneinschaft Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung(Teiifortschreibung Winderiergle)

F20. Jui 2014Sehr geehrte Damen und Herren,

wir erklären, dass wir von der geplanten Errichtung von Windkraftanlagen auf der
Konzentrationszone uOstch Mihbach“ persinlkh betroffen sind. In demAbwgungsprozess sind sowohl öffentliche wie private B lange zu berücksichtigen.
Diese sehen wir derzeit nicht gewahrt. Wir geben somit folgende Einwendung ebDurch die Planung werden Michelbach, Rauhenbretzingen und Hichfelden in einem
Halbkreis von Windkraftanlagen beherrscht. Die mehr eIs 4 km2 groIeKonzentrtionszöne stellt eine viel zu starke Übeiastureg der Landschaft der. Der
Westabfall der Limpurger Berge ist aulerdem Landschaftschuzgcbt.Insbesondere ist nicht ersichtlich, warum die Telifläche auf Haller Gebiet, Östch des
Hagenhofs, nicht orsatzlos gestrichen werden kann, Für diesen 1 krn finden sich
bestimmt geeignete Ersatzflchen auf dem Ober 100 km großen unheIsteten
Stadtgebiet von Schwäbisch Hall, In Richtung Braunsbach, Wolpefthausen,Sulzdorf, Vallberg und Bretteich sind windhöffige Gebiete auerhatb derFiugplatzzone vorhndn, wihrerici Micheibach nur über eine Gesarntflche von
knapp 1 km2 verfügt.

Die geplanten Windkraftanlagen gefährden darober hinaus geschülxte Vugelarten
wir Rotmilan u. a. sowie diverse Flederrnausarten, verschlechtern ihre Lebensrume
und stören sie dauerhaft. Der Schall und die huschenden Schatten derWindkraftanlsgen stören die TiereJt stark, so dass diese Waldhereiche von Tieren
nicht mehr aufgesucht werden; ihr Lebensraum wird stark eingeschränkt. All dies
widerspricht dem Schutzgedanken ds Bundesriaturschutzgesetzs
“3rundstzIich sind wir nicht gegen die Errichtung von Wndkrafienlaqen - nur nicht
n eirern Wa‘dgebiet wie in der Konzentrationszone Östlich Micheibach. Wir nd
Oberzeugt, dass dafür andere geeignete Standorte zur VerfOgurig stehen.

22. JUU



8. Fortschreibung des Flächennutzungsplans

Teilfortschreibung Windenergie

Beratungsunterlagen zur Beschlussfassung über die „Erneute 
Auslegung“ nach § 4 a (3) BauGB

Kategorie A
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Michelbach, 18.07.2014

An die Stadt Schwäbisch Hall
Am Markt 6
74523 Schwäbisch Hall

Öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft
Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit gebe ich die folgende Stellungnahme mit nachstehenden
Einwendungen ab:

A. Grundsätzliche Einwendungen zur Erstellung des Flächennutzungsplans

„Wesentliches Merkmal der Bauleitplanung ist die gerechte Abwägung von privaten und öf
fentlichen Belangen. Deshalb sind bei der Ausweisung der Flächen in besonderem Maße
der Anwohnerschutz sowie der Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz zu berücksichtigen...
Die unterschiedlichen Interessen setzen eine sorgfältige Abwägung aller Belange und ein
nachvollziehbares, schlüssiges Plankonzept voraus...“‘

Als Bürger Michelbachs an der Bilz sehe ich diese Abwägung nicht umgesetzt. Ich habe mei
ne Zweifel, ob tatsächlich die am besten geeigneten Bereiche für Konzentrationszonen in
nerhalb der Verwaltungsgemeinschaft „gefunden“ wurden und ob das Ausmaß der Konzen
trationszonen sachgerecht und fair hinsichtlich der relativen Belastung der Partnergemein
den ist. Für mich sind insbesondere die folgenden Punkte nicht nachvollziehbar:

• Wie kommt die Verwaltungsgemeinschaft unter Federführung der Stadt Schwäbisch
Hall zu einer Konzentrationsfläche „Östlich Michelbach“ mit einer Größe von 4,17
km2? Innerhalb des Stadtgebietes von Hall beträgt die Summe der Konzentrations
flächen ca. 2%2 der Gesamtfläche. Michelbach hingegen muss eine Konzentrations
fläche verkraften, die etwa 25% seiner eigenen Gemeindefläche entspricht.

• Warum hat die Verwaltungsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Gemeinde
Braunsbach das im Nordosten der Stadtgemeinde Schwäbisch Hall gelegene, wind
höffige Gebiet zwischen Otterbach über Wolpertsdorf bis Bühlerzimmern als Kon
zentrationszone für Windenergie ausgeklammert?

• Warum wird für das Gebiet von Gailenkirchen und Wackershofen offensichtlich eine

Planungsziel im Erläuterungsbericht mit Nachtrag vom Juni 2014 der 8. Portschreibung des
Flächennutzungsplans - Teilfortschreibung ‚windenergie -

Diese Zahl musste aus den ausgelegten Unterlagen per Schätzung ermittelt werden, da eine genaue
tabellarische Übersicht fehlt.

•

$

1



besonders hohe Schutzwürdigkeit festgestellt und die Bedeutung für die Naherho-
lung betont, diesen Sachverhalt aber für Michelbach nicht feststellen wollen?

• Warum wird Schutz des „für die gesamte Region Hohenlohe bedeutsamen Freiland-
museums Wackershofen“, also eine touristische Attraktion, offensichtlich höher be
wertet als den Schutz der Wohnbevölkerung in Michelbach? z

• Dies betrifft auch andere, hier nicht genannte, windhöffige Flächen.

Der jetzt ausgelegte Flächennutzungsplan ist rechtswidrig und damit ungültig, da das Ver
fahren nicht sachgerecht durchgeführt wurde. Ich fordere daher, die gesamte Planung von
neuem zu beginnen und alle Flächen sachlich zu prüfen.

B. Einwendungen zur behaupteten Eignung des Gebiets „Östlich Michelbach“

1. Die erforderliche Windhöffigkeit ist nicht gegeben

„Weiter sollen in Bezug auf eine wirtschaftliche Nutzung nur Flächen mit einer ge
eigneten Windhöffigkeit ausgewiesen werden... Für Investoren gilt ... meist die Er
tragsschwelle von 80 % des EEG-Referenzertrags als Mindestrichtwert zum Nach
weis der Wirtschaftlichkeit eines Windenergieprojektes. Dieser Mindestertrag wird in
der Praxis — fast unabhängig von Anlagen Lyp und Nabenhöhe — erst an Standorten
mit einer durchschnittlichen Jahreswindgeschwindigkeit von 5,8 mIs bis 6 mIs in 100

m über Grund erreicht.‘2

Diese Ertragsschwelle wird gemäß LUBW Windatlas im Gebiet „Östlich Michelbach“
nicht erreicht4.

Auch aufgrund weiterer zu erwartender Betriebseinschränkungen durch Fledermaus
flug, Vogelzug, künftiger lnfraschall-Richtlinien und überhöhter Lärmwerte wird ein
wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich sein.

Es besteht keine Verpflichtung, Konzentrationszonen für Windenergieanlagen fest
zulegen. Die Ausweisung einer Konzentrationszone für Windenergie in einem unge
eigneten Gebiet ist gesetzeswidrig. Die geplante Ausweisung des Gebiets „Öst
lich Michelbach“ ist folglich zurück zu nehmen.

2. Das Landschaftsbild wird unzulässig beeinträchtigt

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind deren Auswirkungen auf die städtebauli
chen Belange der betroffenen Gemeinden und die Gestaltung des Orts- und Land
schaftsbildes zu berücksichtigen. Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michel-
bach“ befindet sich in den nördlichen Limpurger Bergen. Die Limpurger Berge sind
eines der regional größten geschlossenen Waldgebiete ohne Bebauung mit hoher
Artenvielfalt. Diese Waldberge prägen das Orts- und Landschaftsbild der Gemeinde
Michelbach an der Bilz in besonders charakteristischer Weise.

3. Das Naherholungsgebiet Einkornwald wird entwertet

Bei der Aufstellung von Bau leitplänen sind die Auswirkungen auf die sozialen Be
dürfnisse der Bevölkerung wie beispielsweise deren Belange von Sport, Freizeit und
Erholung zu berücksichtigen. Die Wälder der nördlichen Limpurger Berge — der sog.
Einkornwald — dienen schon immer der örtlichen Bevölkerung, gerade auch den Bür
gern der Stadt Hall, als Naherholungsgebiet. Es gibt eine Vielzahl von markierten
Wanderwegen. Der Hauptwanderweg 3 des Schwäbischen Albvereins (Main
Neckar-Rhein-Weg von Wertheim nach Lörrach) durchquert die geplante Konzentra
tionszone „Östlich Michelbach“.

Windenergieerlass Baden-Württemberg
4 Windatlas Homepage LUBW, 80% Referenzertrag, Stand 14.07.2014
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Die geplante Konzentrationszone ‚Östlich Michelbach“ liegt im Herz des Naherho
lungsgebietes. Nach Errichtung von Windkrafträdern wird eine Nutzung dieses Ge
bietes für mich und meine Familie nicht mehr ungestört möglich sein. Im Winter stellt
insbesondere Eiswurf eine hohe, evtl. sogar tödliche Gefahr für Spaziergänger und
Wanderer dar.

4. Windkraftanlagen im Wald schaden dem Klima

Die Limpurger Berge sind eines der größten geschlossenen Waldgebiete der Regi
on. Ein geschlossenes Waldgebiet bewirkt eine bestimmte kleinklimatische Situati
on. Durch die bei Bau und Betrieb der Windenergieanlagen erforderlichen Rodungs
flächen werden andere Waldstrukturen mit großen Lichtungen geschaffen. Ein von
mehreren Windkraftanlagen durchlöcherter Wald verliert als Ganzes an Wert für den
Klimaschutz. Ein Positionspapier des NABU-Landesverbandes Brandenburg „Wind
kraftanlagen im Wald/Grundlagen für eine Bewertung aus naturschutzfachlicher
Sicht“ von 2011 nennt die Gesamtfolgen: „Sicher ist, dass der bisher geschlossene
Wald und seine Funktionen zerstört werden... Durch Öffnung des geschlossenen
Waldes wird u. a. das Waldinnenklima zerstört Dies hat weitreichende Folgen, nicht
nur für viele Tier- und Pflanzenarten, sondern insbesondere auch für die Grundwas
serneubildung.“

Durch die Rodungen wird es zwangsläufig zu einer Veränderung des bestehenden
Mikroklimas kommen. Diese Veränderung des heute bestehenden Mikroklimas wird
in der Folge sich auch auf die bestehende Flora und Fauna, darüber hinaus auch
auf die in ihrer unmittelbaren Umgebung lebenden Menschen auswirken. Die Wind-
räder greifen in den Luftraum ein und führen zu lokaler Erwärmung. Im Umweltbe
richt des Büros Blaser vom 16.05.2014 und in den anderen umweltbezogenen Un
terlagen wird diese Problematik nicht einmal thematisiert.

5. Der Artenschutz wird fahrlässig behandelt
4c

Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16.05.2014 wird festgestellt, dass neben “ —

anderen schützenswerten Tierarten insbesondere auch Rotmilan und Schwarzrnilan
sowie verschiedene Fledermausarten in der geplanten Konzentrationszone „Östlich
Michelbach“ vorhanden und zu berücksichtigen sind. Daher wird ein zusätzlicher Un
tersuchungsbedarf ‚Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung mit entsprechenden
Untersuchungen innerhalb des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah -

rens.‘ im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes festgestellt. Die Mi
lane und der Schwarzstorch haben ihre Nahrungshabitate in den Limpurger Bergen
und überfliegen für jeden offensichtlich den Wald.

Eine solche spätere Untersuchung widerspricht aber den gesetzlichen Vorgaben.
Ausnahmen nach § 34 Abs. 3 BNatSchG sind nicht ersichtlich. Denn das Projekt,
nämlich Bau und Betrieb künftiger Windenergieanlagen in diesem Gebiet, ist nicht in
überwiegendem öffentlichem Interesse. Es widerspricht sogar dem öffentlichen In
teresse, da Windenergieanlagen dort wegen der geringen Windgeschwindigkeiten
unrentabel sind, das Orts- und Landschaftsbild verunstalten und dem Zweck des
Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald widersprechen.

Fazit für die Eignung des Gebietes „Östlich Michelbach“

Die ausgewiesene Konzentrationszone „Östlich Mich elbach“ ist nach meinem Empfinden
nicht nur in quantitativer Hinsicht zu groß und zu belastend für Michelbach, sie ist auch in
qualitativer Hinsicht ungeeignet:

1. Die Windhötfigkeit ist zu gering für einen wirtschaftlichen Betrieb. Damit gibt es kei
ne Rechtfertigung für die dramatische Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch
Windindustrieanlagen von 200 m Höhe.
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2. Der Artenschutz wird nicht ausreichend gewährleistet, was die Tierwelt unzulässig
gefährdet. Der Erholungsraum für mich und meine Familie wird gravierend beein
trächtigt.

3. Der Klimaschutz - der solche Eingriffe rechtfertigen soll - wird nicht erreicht. Im Ge
genteil, die Waldzerstörung schadet dem Klima.

C. Das Leben und Wohnen in Michelbach wird unzulässig beeinträchtigt

1. Zu geringer Abstand

Bei Aufstellung des Flächennutzungsplans sind die allgemeinen Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB)
und die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) zu berücksich
tigen. Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ ragt bis zu 900 Meter
an die nächste Wohnsiedlung heran. Dabei ist der Sicherheitsabstand von 200 Me- 4
ter abzuziehen, der wegen einer evtl. Weiterentwicklung der Wohnflachen in der Ge
meinde Michelbach an der Bilz gewährt wurde. Tatsächlich handelt es sich also nur
um einen 700-Meter-Abstand zur dort geplanten Konzentrationszone. Bei dem Ab
stand von 700 Metern handelt es sich nur um einen Vorsorgeabstand aus Gründen
des Lärmschutzes, wobei andere Emissionen hierbei nicht berücksichtigt werden.
Ich empfinde die Nähe dieser Windindustrieanlagen als unzumutbare Bedrängung.

2. Beeinträchtigung durch Schattenwurf

Für naheliegende Besiedlungen ist der Schattenwurf eines der größten Probleme,
da er eine nicht hinzunehmende Beeinträchtigung des Grundeigentums und der Ge
sundheit der Bewohner darstellt. Der sich bewegende Schatten führt zu unangeneh
men visuellen Wahrnehmungen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Nervo
sität, Unkonzentriertheit, Schlafstörungen u.v.m. Diesem Risiko will ich mich keines
wegs aussetzen! Bereits durch die derzeit geplanten WKKs der Stadtwerke Schwä
bisch Hall werden fast alle Gebäude der Ortschaften Michelbach und Hirschfelden,
das heißt über 2.000 Einwohner — das sind etwa zwei Drittel der Einwohner der
Gemeinde Michelbach an der Bilz (!) — durch Schattenwurf betroffen sein.

Bei einem Abstand von nur 700 m würde die Schattenbeeinträchtigung noch weiter
zunehmen. Dies wird die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Michelbach an
der Bilz nachhaltig beeinträchtigen und dazu führen, dass die Bevölkerungsentwick
lung sich in dieser Gemeinde rückläufig entwickeln wird.

Damit werden die städtebaulichen Belange der Gemeinde Michelbach an der Bilz
unverhältnismaßig gestört. Dies widerspricht der nach § 1 Abs. 5 BauGB zu gewähr
leistenden nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

Ich verlange daher, dass die Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall sich über
die Problematik des Schattenwurfs, da bisher nicht erfolgt, nochmals eingehend Ge
danken macht. Falls überhaupt eine Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ zuläs
sig ist, fordere ich eine Prüfung der Siedlungsabstände. Dabei ist auch zu prüfen, ob
eine Höhenbeschränkung für Windkrafträder in den Flächennutzungsplan aufzuneh
men ist.

3. Gesundheitsgefahren durch Infraschall

Bei dem nach Nr. 4.3 des Windenergieerlasses einzuhaltenden vorsorglichen Sied
lungsabstand von 700 Metern wurden die Auswirkungen von lnfraschall nicht be

rücksichtigt. Eine aktuelle Studie des Bundesumweltamtes vom März/Juni 2014
kommt zu dem Ergebnis, dass „Infraschall ab gewissen Pegelhöhen vielfältige nega

5http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/machbarkeitsstudie-zu-wirkungen-von-
infrasch all
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tive Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben kann‘. Weiter heißt es in
dieser Studie wie folgt: „Zusammenfassend kann gesagt werden, dass viele der ne
gativen Auswirkungen von Infraschalleinwirkungen die Bereiche Herz-Kreislaufsys
tem, Konzentration und Reaktionszeit, Gleichgewichtsorgane, das Nervensystem
und die auditiven Sinnesorgane betreffen.“ Dabei sind ‚negative Auswirkungen von
Infraschall im Frequenzbereich unter 10 Hz auch bei SchaUdruckpegeln unterhalb
der Hörschwelle nicht ausgeschlossen‘.

In der vorgenannten Studie heißt es zur Stärke des von Windkrafträdern verursach
ten lnfraschalls wie folgt: „Mit wachsender Höhe der Windenergleanlagen durch
schneiden die Rotorbtätter ein stärker varIIerendes Windpro fit. Es ist daher fraglich,
ob das Abstrahlungs- und Ausbreitungsmodell für kleinere Windenergleanlagen auf
moderne, große Anlagen übertragbar ist. Aufgrund theoretischer Betrachtungen von
Strömungsakustikern ist nicht davon auszugehen.“ Diese neuen Erkenntnisse zei
gen, dass die Behauptung der baden-württembergischen Landesregierung, „schädli
che Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen“ seien „nicht zu eiwarten“
(so das LUBW in seiner Broschüre „Windenergie und Infraschall“ vom Januar 2013),
keinen Bestand hat.

Die neuen Erkenntnisse der vorgenannten Studie des Bundesumweltarntes sind im
Rahmen der Prüfung meiner Einwendungen gegen den Entwurf des Flächennut
zungsplanes einerseits, aber auch aufgrund der von Amts wegen zu beachtenden
Erhaltung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 1
BauG andererseits bei allen vier Konzentrationszonen zu berücksichtigen.

Denn die gesundheitlichen Bedürfnisse der Bevölkerung sind ein unabdingbar zu
schützendes Rechtsgut. Bei Zweifeln, ob ein Projekt, hier der Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen, die Gesundheit der in ihrem Umfeld lebenden Menschen be
einträchtigen kann, hat die verfassungsrechtlich geschützte körperliche Unversehrt
heit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) Vorrang. Im Rahmen der nach § 1 Abs. 7 BauGB zu
erfolgenden Abwägung muss also darüber befunden werden, welche Abstände zu
Siedlungen einzuhalten sind, um mit Sicherheit gesundheitliche Beeinträchtigungen
der Bevölkerung auszuschließen.

Dies ist bislang nicht erfolgt. Deshalb ist der Flächennutzungsplan mangels Berück
sichtigung der Gesundheitsgefahren durch Infraschall rechtswidrig. Die Prüfung ge
sundheitsbeeinträchtigender Gefahren durch Schattenwurf und durch Infraschall ist
nachzuholen. Das Prüfungsergebnis mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen
und Folgerungen für den Flächennutzungsplan ist nach Maßgabe des § 3 BauGB
erneut öffentlich auszulegen.

4. Überschreitung der Lärmwerte

Die Ausweisung der Konzentrationszone ermöglicht die halbmondförmige Einzinge
lung von Michelbach. Es können bis zu 20 Windräder aufgestellt werden. Die Schall-
ausbreitung hochliegender Quellen ist nicht sicher prognostizierbar. Die künftigen
Windräder haben höhere Leistungen und damit höhere Schallemissionen.

Daher ist davon auszugehen, dass die Grenzwerte nachts überschritten werden. Die
Ausweisung der Konzentrationszone in dieser Größe und Nähe zu Michelbach ist
daher nicht zulässig.

5. Wertverluste von Immobilien

Lärm, Schattenwurf am Tage und Blinkfeuer in der Nacht schaden nicht nur der Ge
sundheit, sondern führen auch zu finanziellen Verlusten. Der Wert der Immobilien
sinkt teilweise dramatisch. Die Wertverluste werden bei den jetzt in Süddeutschland
geplanten Windindustrieanlagen im Vergleich zu Norddeutschland eher noch größer
sein als bisher bekannt. Mit bis zu über 200 m (im baden-württembergischen Gail
dorf sogar bis fast 250 m) werden die Windindustrieanlagen doppelt so hoch wie äl
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tere Anlagen im Norden sein. Anlagen dieser Höhe werden durch die topografische
Lage auf Bergrücken zusätzlich die optische Bedrängung erhöhen und Wohngebiete
zusätzlich belasten. Wer sein Haus verkaufen will bzw. muss, der wird einen merk
lich geringeren Preis erzielen. Im Extremfall ist das Haus unverkäuflich geworden ist.
Das betrifft junge Familien, die beruflich mobil sein müssen genauso wie ältere Men
schen.

Fazit für das Leben und Wohnen in Michelbach

Das Leben in Michelbach wird durch den Bau der riesigen Windindustrieanlagen, die laut
vorliegendem Flächennutzungsplan bis zu 900 (de facto 700 m) an die Wohngebiete heran-
reichen können, schwer belastet. Insbesondere aber möchte ich auf die dauerhaften ge
sundheitlichen Risiken hinweisen. Durch Lärm, Infraschall und Schlagschatten allgemein be
troffen sind Schwangere, Kinder, Kranke und alte Menschen. Speziell betroffen sind Perso
nen mit Migräne und Herz-Kreislaufbeschwerden sowie Menschen mit einem Ohrimplantat
und besonderer Sensitivität.

Aus all den vorgenannten Gründen lehne ich die Genehmigung des Plächennutzungs
planes in der geplanten Form nachdrücklich ab.
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Ines Beblot

An die Stadt Schwäbisch Hall
Am Markt6
74523 Schwäbisch Hall

Schönblick 7
74544 Michelbach

Öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft
Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergle)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit gebe ich die folgende Stellungnahme mit nachstehenden
Einwendungen ab:

A: Das Leben und Wohnen in Michelbach wird unzulässig beeinträchtigt

1. Zu geringer Abstand

Bei Aufstellung des Flächennutzungsplans sind die allgemeinen Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB)
und die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) zu berücksichti
gen. Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ ragt bis zu 900 Meter an
die nächste Wohnsiedlung heran. Bei dem Abstand handelt es sich nur um einen
Vorsorgeabstand aus Gründen des Lärmschutzes, wobei andere Emissionen hierbei
nicht berücksichtigt werden. Ich empfinde die Nähe dieser Windindustrieanlagen als
unzumutbare Bedrängung. Bei den geplanten Windkraftanlagen von 200 Metern
Höhe sind diese Abstände zur Wohnsiedlung deutlich zu gering.

2. Beeinträchtigung durch Schattenwurf

Für naheliegende Besiedlungen ist der Schattenwurf eines der größten Probleme,
da er eine nicht hinzunehmende Beeinträchtigung des Grundeigentums und der Ge
sundheit der Bewohner darstellt. Der sich bewegende Schatten führt zu unangeneh
men visuellen Wahrnehmungen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Nervo
sität, Unkonzentriertheit, Schlafstörungen u.v.m. Diesem Risiko will ich mich keines
wegs aussetzen! Bereits durch die derzeit geplanten WKA‘s der Stadtwerke Schwä
bisch Hall werden fast alle Gebäude der Ortschaften Michelbach und Hirschfelden,
das heißt über 2.000 Einwohner — das sind etwa zwei Drittel der Einwohner der
Gemeinde Michelbach an der Bilz (!) — durch Schattenwurf betroffen sein.

Dies wird die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Michelbach an der Bilz
nachhaltig beeinträchtigen und dazu führen, dass die Bevölkerungsentwicklung sich
in dieser Gemeinde rückläufig entwickeln wird.

Damit werden die städtebaulichen Belange der Gemeinde Michelbach an der Bilz
unverhältnismaßig gestört. Dies widerspricht der nach § 1 Abs. 5 BauGB zu gewähr
leistenden nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

Ich verlange daher, dass die Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall sich über
die Problematik des Schattenwurfs, da bisher nicht erfolgt, nochmals eingehend Ge
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danken macht. Falls überhaupt eine Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ zuläs
sig ist, fordere ich eine Prüfung der Siedlungsabstände. Dabei ist auch zu prüfen, ob
eine Höhenbeschränkung für Windkrafträder in den Flächennutzungsplan aufzuneh
men ist.

3. Gesundheitsgefahren durch Infraschall

Vor Einfühwng einer neuen Großtechnologie, wozu Windkraftwerke über Wald in der
Dimension von 200 m Höhe und mehr gehören, müssen alle Faktoren, die die körperli
che Unversehrtheit gefährden, geprüft werden - zumal wenn es bereits belastbare Ver
dachte gibt, wie dies bei Infraschall der Fall ist (vgl. Machbarkeitsstudie zu Wirkungen
von Infraschall, UBA4O/2014).
Diese Prüfungen haben nicht stattgefunden. Stattdessen wurden die Konzentra
tionsflächen so gewählt, dass die gewünschten Windkraftprojekte realisiert werden
können. Dies jedoch ist rechtlich nicht zulässig.

bie Existenz von Infraschall wird im Allgemeinen nicht bestritten. Bestritten wird je
doch, dass Infraschall schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit hat und dass sich
dieser - je nach geologischen Verhältnissen - kilometerweit ausbreitet und dabei
Mauern und andere Widerstände problemlos passiert.
Dass dies so ist, zeigt ein Beispiel aus dem Raum Freiburg. Dort gibt es eine Erd
bebenfrühwarnstation, in dessen Umkreis von 10 km keine Windkraftanlage errichtet
werden darf, weil die feinen Messgeräte durch diesen tieffrequenten Schall gestört
werden; sprich unbrauchbare Werte liefern. Ähnliche Beispiele gibt es aus den USA.
Dass der Mensch ebenso feine Sensoren hat, ist unstrittig. An folgendem Beispiel aus
dem Haller Landkreis wird dies ersichtlich: An einer bestimmten Stelle auf einem
Spazierweg in der Nähe der beiden sehr viel kleineren als die im FNP vorgesehenen
Windkraftanlagen in Veinau fühlen sich manche Menschen so unwohl, dass sie die
Stelle fluchtartig verlassen müssen. Angesprochen darauf, sagte Herr Gentner von
den Haller Stadtwerken, dass ihm das Problem bekannt sei.

Einen Spazierweg kann man notfalls verlassen und meiden. Wenn jedoch die eigenen
vier Wände betroffen sind, ist die Lebensqualität massiv gemindert und die Gesund
heitsschäden sind eingeleitet. Außer Flucht, gibt es dann keinen Ausweg mehr. Für
Hauseigentümer kommt zum menschlichen Leid dann auch noch die finanzielle Not
hinzu - denn solche Häuser sind unverkäuflich.

Dass es neben Windkraftwerken andere Infraschallquellen gibt, wie z.B. Wach-
maschinen oder Autos, relativiert das Problem nicht. Kleingeräte sind mit den sich in
Dauerbetrieb befindenden Großkraftwerken nicht vergleichbar. Und Auto fährt man
auch keine 24 Stunden am Stück tagtäglich. Allerdings ist das Auto ein gutes Beispiel
für die Auswirkungen von Infraschall. Kopfschmerzen, allgemeines Unwohlsein und
Übelkeit - bis zum Erbrechen - sind häufige Folgen.

Neben der Studie des BUA erhebt ganz aktuell auch die Wiener Arztekammer, die
bekannt dafür ist, Gesundheitsgefahren neuer Technologien früh zu erkennen und
auszusprechen, in ihrer Pressemitteilung vom 30. 04. 2014 die Forderung nach um
fassenden Untersuchungen: “Unser Ziel muss es sein, Schlafstörungen, psychische
Affektionen und irreversible Schädigungen des Gehörs durch Lärm, wie er auch bei
Windkraftanlagen entsteht, zu verhindern“ Da sich bei Anrainern von Windkraftan
lagen Beschwerden durch übermäßige und vor allem niederfrequente Schal
lentwicklung und Infraschall häuften, seien umfassende Untersuchungen hinsichtlich
etwaiger gesundheitsschädlicher Auswirkungen “unabdingbar“.

Die neuen Erkenntnisse der o.g. Studie des Bundesumweltamtes sind im Rahmen
der Prüfung meiner Einwendungen gegen den Entwurf des Flächennutzungsplanes
einerseits, aber auch aufgrund der von Amts wegen zu beachtenden Erhaltung ge
sunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauG anderer
seits bei allen vier Konzentrationszonen zu berücksichtigen.

Denn die gesundheitlichen Bedürfnisse der Bevölkerung sind ein unabdingbar zu
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schutzendes Rechtsgut. Bei Zweifeln, ob ein Projekt, hier der Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen, die Gesundheit der in ihrem Umfeld lebenden Menschen be
eintrachtigen kann, hat die verfassungsrechtlich geschützte körperliche Unversehrt
heit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) Vorrang. Im Rahmen der nach § 1 Abs. 7 BauGB zu
erfolgenden Abwägung muss also darüber befunden werden, welche Abstände zu
Siedlungen einzuhalten sind, um mit Sicherheit gesundheitliche Beeinträchtigungen
der Bevölkerung auszuschließen.

Dies ist bislang nicht erfolgt. Deshalb ist der Flächennutzungsplan mangels Berück
sichtigung der Gesundheitsgefahren durch Infraschall rechtswidrig. Die Prüfung ge
sundheitsbeeinträchtigender Gefahren durch Schattenwurf und durch 1 nfraschall ist
nachzuholen. Das Prüfungsergebnis mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen
und Folgerungen für den Flächennutzungsplan ist nach Maßgabe des § 3 BauGB
erneut öffentlich auszulegen.

4. Überschreitung der Lärmwerte

Die Ausweisung der Konzentrationszone ermöglicht die halbmondförmige Einzinge
lung von Michelbach. Es können bis zu 20 Windräder aufgestellt werden. Die Schall-
ausbreitung hochliegender Quellen ist nicht sicher prognostizierbar. Die künftigen
Windräder haben höhere Leistungen und damit höhere Schallemissionen.

Daher ist davon auszugehen, dass die Grenzwerte nachts überschritten werden. Die
Ausweisung der Konzentrationszone in dieser Größe und Nähe zu Michelbach ist
daher nicht zulässig.

5. Wertverluste von Immobilien

lnfraschall, Lärm, Schattenwurf am Tage und Blinkfeuer in der Nacht schaden nicht
nur der Gesundheit, sondern führen auch zu finanziellen Verlusten. Der Wert der Im
mobilien sinkt teilweise dramatisch. Die Wertverluste werden bei den jetzt in Süd
deutschland geplanten Windindustrieanlagen im Vergleich zu Norddeutschland eher
noch größer sein als bisher bekannt. Mit bis zu über 200 m (im baden-württembergi
schen Gaildorf sogar bis fast 250 m) werden die Windindustrieanlagen doppelt so
hoch wie ältere Anlagen im Norden sein. Anlagen dieser Höhe werden durch die to
pografische Lage auf Bergrücken zusätzlich die optische Bedrängung erhöhen und
Wohngebiete zusätzlich belasten. Wer sein Haus verkaufen will bzw. muss, der wird
einen merklich geringeren Preis erzielen. Im Extremfall ist das Haus unverkäuflich
geworden ist.

B: Grundsätzliche Einwendungen zur Erstellung des Flächennutzungsplans

1. „Wesentliches Merkmal der Bauleitplanung ist die gerechte Abwägung von privaten und
öffentlichen Belangen. Deshalb sind bei der Ausweisung der Flächen in besonderem Maße
der Anwohnerschutz sowie der Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz zu berücksichtigen...
Die unterschiedlichen Interessen setzen eine sorgfältige Abwägung aller Belange und ein
nachvollziehbares, schlüssiges Plankonzept voraus...“ 1

Als Bürger Michelbachs an der BiIz sehe ich diese Abwägung nicht umgesetzt. Ich habe mei
ne Zweifel, ob tatsächlich die am besten geeigneten Bereiche für Konzentrationszonen in
nerhalb der Verwaltungsgemeinschaft „gefunden“ wurden und ob das Ausmaß der Konzen
trationszonen sachgerecht und fair hinsichtlich der relativen Belastung der Partnergemein
den ist. Für mich sind insbesondere die folgenden Punkte nicht nachvollziehbar:

Wie kommt die Verwaltungsgemeinschaft unter Federführung der Stadt Schwäbisch
Hall zu einer Konzentrationsfläche „Östlich Michelbach“ mit einer Größe von 4,17
km2? Innerhalb des Stadtgebietes von Hall beträgt die Summe der Konzentrations

Planungszie! im Erläuterungsbericht mit Nachtrag vom Juni 2014 der 8. Fortschreibung des
Flächennutzungsplans - Teilfortschreibung „Windenergie“ -
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flächen ca. 2%2 der Gesamtfläche. Michelbach hingegen muss eine Konzentrations
fläche verkraften, die etwa 25% seiner eigenen Gemeindefläche entspricht.

fI Warum hat die Verwaltungsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Gemeinde
Braunsbach das im Nordosten der Stadtgemeinde Schwäbisch Hall gelegene, wind
höffige Gebiet zwischen Otterbach über Wolpertsdorf bis Bühlerzimmern als Kon
zentrationszone für Windenergie ausgeklammert?

fj Warum wird für das Gebiet von Gailenkirchen und Wackershofen offensichtlich eine
besonders hohe Schutzwürdigkeit festgestellt und die Bedeutung für die Naherho
lung betont, diesen Sachverhalt aber für Michelbach nicht feststellen wollen?
Warum wird Schutz des „für die gesamte Region Hohenlohe bedeutsamen Freiland-
museums Wackershofen“, also eine touristische Attraktion, offensichtlich höher be
wertet als den Schutz der Wohnbevölkerung in Michetbach?

j Dies betrifft auch andere, hier nicht genannte, windhöffige Flächen.

Der jetzt ausgelegte Flächennutzungsplan ist rechtswidrig und damit ungültig, da das Verfah
ren nicht sachgerecht durchgeführt wurde. Ich fordere daher, die gesamte Planung von neu
em zu beginnen und alle Flächen sachlich zu prüfen.

2. Aus der öffentlichen Bekanntmachung des Landratsamts Schwäbisch Hall vom
10.07.2014 zum Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung von
sieben Windenergieanlagen entlang der Kohlenstraße ergibt sich, dass Antragsteller und
Vorhabenträger die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH sind.

Vier der zur Genehmigung beantragten Wndenergieanlagen befinden sich in der im o.g.
Flächennutzungsplan (FNP) geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach‘. Das Ver
fahren zur Aufstellung dieses FNP wird von der Stadt Schwäbisch Hall durchgeführt. Die Än
derung des FNP ist indessen eine der wichtigsten Voraussetzungen, dass der im- missionss
chutzrechtliche Antrag genehmigungsfähig ist.

Da die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH ein Unternehmen der Stadt Schwäbisch Hall sind
und der immissionsschutzrechtliche Genehmigungsantrag zeitgleich mit der von der Stadt
Schwäbisch Hall betriebenen Änderung des FNP gestellt wird, stellt sich hier die tatsächliche
und rechtliche Frage einer Interessenkollission.

Der FNP ist daher rechtswidrig.

3. Nach den § 59 if. GemO und dem öffentlich-rechtlichen Vertrag der vier Gemeinden der
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall ist die Stadt Schwäbisch Hall nur für die vor
bereitende Bauleitplanung zuständig.

Die Einrichtung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen führt aber bereits zu ver
bindlichen Rechtswirkungen.

Mit derAufstellung dieses FNP mit den vier geplanten Konzentrationszonen für Windener
gieanlagen hat deshalb die Stadt Schwäbisch Hall ihre Befugnisse überschritten.

Der FNP ist deshalb rechtswidrig.

C. Einwendungen zur behaupteten Eignung des Gebiets „Östlich Michelbach“

1. Die erforderliche Windhöffigkeit ist nicht gegeben

Weiter sollen in Bezug auf eine wirtschaftliche Nutzung nur Flächen mit einer ge
eigneten Windhöffigkeit ausgewiesen werden... Für Investoren gilt ... meist die Er
tragsschwelle von 80 % des EEG-Referenzertrags als Mindestrichtwert zum Nach
weis der Wirtschaftlichkeit eines Windenergieprojektes. Dieser Mindestertrag wird in

Diese Zahl musste aus den ausgelegten Unterlagen per Schätzung ermittelt werden, da eine genaue
tabellarische Übersicht fehlt.
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der Praxis — fast unabhängig von Anlagentyp und Nabenhöhe — erst an Standorten
mit einer durchschnittlichen Jahreswindgeschwindigkeit von 5,8 mIs bis 6 mIs in 100
m über Grund erreicht“3

Diese Ertragsschwelle wird gemäß LUBW Windatlas im Gebiet „Östlich Michelbach“
nicht erreicht4.

Auch aufgrund weiterer zu erwartender Betriebseinschränkungen durch Fledermaus
flug, Vogelzug, künftiger InfraschaH-Richtlinien und überhöhter Lärmwerte wird ein
wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich sein.

Es besteht keine Verpflichtung, Konzentrationszonen für Windenergieanlagen fest
zulegen. Die Ausweisung einer Konzentrationszone für Windenergie in einem unge
eigneten Gebiet ist gesetzeswidrig. Die geplante Ausweisung des Gebiets „Ost
lich Michelbach“ ist folglich zurück zu nehmen.

2. Das Landschaftsbild wird unzulässig beeinträchtigt

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind deren Auswirkungen auf die städtebauli
chen Belange der betroffenen Gemeinden und die Gestaltung des Orts- und Land
schaftsbildes zu berücksichtigen. Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michel-
bach“ befindet sich in den nördlichen Limpurger Bergen. Die Limpurger Berge sind
eines der regional größten geschlossenen Waldgebiete ohne Bebauung mit hoher
Artenvielfalt. Diese Waldberge prägen das Orts- und Landschaftsbild der Gemeinde
Michelbach an der Bilz in besonders charakteristischer Weise.

3. Das Naherholungsgebiet Einkornwald wird entwertet

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Auswirkungen auf die sozialen Be
dürfnisse der Bevölkerung wie beispielsweise deren Belange von Sport, Freizeit und
Erholung zu berücksichtigen. Die Wälder der nördlichen Limpurger Berge — der sog.
Einkomwald — dienen schon immer der örtlichen Bevölkerung, gerade auch den Bür
gern der Stadt Hall, als Naherholungsgebiet. Es gibt eine Vielzahl von markierten
Wanderwegen. Der Hauptwanderweg 3 des Schwäbischen Albvereins (Main
Neckar-Rhein-Weg von Wertheim nach Lörrach) durchquert die geplante Konzentra
tionszone „Östlich Michelbach“.

Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ liegt im Herz des Naherho
lungsgebietes. Nach Errichtung von Windkrafträdern wird eine Nutzung dieses Ge
bietes für mich und meine Familie nicht mehr ungestört möglich sein. Im Winter stellt
insbesondere Eiswurf eine hohe, evtl. sogar tödliche Gefahr für Spaziergänger und
Wanderer dar.

4. Windkraftanlagen im Wald schaden dem Klima

Die Limpurger Berge sind eines der größten geschlossenen Waldgebiete der Regi
on. Ein geschlossenes Waldgebiet bewirkt eine bestimmte kleinklimatische Situation.
Durch die bei Bau und Betrieb der Windenergieanlagen erforderlichen Rodungsflä
chen werden andere Waldstrukturen mit großen Lichtungen geschaffen. Ein von
mehreren Windkraftanlagen durchlöcherter Wald verliert als Ganzes an Wert für den
Klimaschutz. Ein Positionspapier des NABU-Landesverbandes Brandenburg „Wind
kraftanlagen im Wald/Grundlagen für eine Bewertung aus naturschutzfachlicher
Sicht von 2011 nennt die Gesamtfolgen: „Sicher ist, dass der bisher geschlossene
Wald und seine Funktionen zerstört werden.. .Durch Öffnung des geschlossenen
Waldes wird u. a. das Waldinnenklima zerstört. Dies hat weitreichende Folgen, nicht
nur für viele Tier- und Pflanzenarten, sondern insbesondere auch für die Grundwas

3 Windenergieerlass Baden-Württemberg
4 Windatlas Homepage LUBW, 80% Referenzertrag, Stand 14.07.2014
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serneubildung.“

Durch die Rodungen wird es zwangsläufig zu einer Veränderung des bestehenden
Mikroklimas kommen. Diese Veränderung des heute bestehenden Mikroklimas wird
in der Folge sich auch auf die bestehende Flora und Fauna, darüber hinaus auch
auf die in ihrer unmittelbaren Umgebung lebenden Menschen auswirken. Die Wind-
räder greifen in den Luftraum ein und führen zu lokaler Erwärmung. Im Umweltbe
richt des Büros Blaser vom 16.05.2014 und in den anderen umweltbezogenen Un
terlagen wird diese Problematik nicht einmal thematisiert.

5. Der Artenschutz wird fahrlässig behandelt

Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16.05.2014 wird festgestellt, dass neben
anderen schützenswerten Tierarten insbesondere auch Rotmilan und Schwarzmilan
sowie verschiedene Fledermausarten in der geplanten Konzentrationszone „Östlich
Michelbach‘ vorhanden und zu berücksichtigen sind. Daher wird ein zusätzlicher Un
tersuchungsbedarf (,‚Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung mit entsprechenden
Untersuchungen innerhalb des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah
rens.‘ im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes festgestellt. Die Mila
ne und der Schwarzstorch haben ihre Nahrungshabitate in den Limpurger Bergen
und überfliegen für jeden offensichtlich den Wald.

Eine solche spätere Untersuchung widerspricht aber den gesetzlichen Vorgaben.
Ausnahmen nach § 34 Abs. 3 BNatSchG sind nicht ersichtlich. Denn das Projekt,
nämlich Bau und Betrieb künftiger Windenergieanlagen in diesem Gebiet, ist nicht in
überwiegendem öffentlichem Interesse. Es widerspricht sogar dem öffentlichen Inter
esse, da Windenergieanlagen dort wegen der geringen Windgeschwindigkeiten un
rentabel sind, das Orts- und Landschaftsbild verunstalten und dem Zweck des Na
turparks Schwäbisch-Fränkischer \ld widersprechen.

Fazit für die Eignung des Gebietes „Östlich Michelbach“

Die ausgewiesene Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ ist nach meinem Empfinden
nicht nur in quantitativer Hinsicht zu groß und zu belastend für Michelbach, sie ist auch in
qualitativer Hinsicht ungeeignet:

1. Die Windhöffigkeit ist zu gering für einen wirtschaftlichen Betrieb. Damit gibt es keine
Rechtfertigung für die dramatische Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch
Windindustrieanlagen von 200 m Höhe.

2. Der Artenschutz wird nicht ausreichend gewährleistet, was die Tierwelt unzulässig
gefährdet. Der Erholungsraum für mich und meine Familie wird gravierend beein
trächtigt.

3. Der Klimaschutz - der solche Eingriffe rechtfertigen soll - wird nicht erreicht. Im Ge
genteil, die Waldzerstörung schadet dem Klima.

Fazit für das Leben und Wohnen in Michelbach

Das Leben in Michelbach wird durch den Bau der riesigen Windindustrieanlagen, die laut
vorliegendem Flächennutzungsplan bis zu 900 (de facto 700 m) an die Wohngebiete heran-
reichen können, schwer belastet. Insbesondere aber möchte ich auf die dauerhaften ge
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sundheitlichen Risiken hinweisen. Durch Lärm, Infraschall und Schlagschatten allgemein be
troffen sind Schwangere, Kinder, Kranke und alte Menschen. Speziell betroffen sind Perso
nen mit Migrane und Herz-Kreislaufbeschwerden sowie Menschen mit einem Ohrimplantat
und besonderer Sensitivitat.

Aus all den vorgenannten Gründen lehne ich die Genehmigung des Flächennutzungs
planes in der geplanten Form nachdrücklich ab.

Mit freundlichen GrüBen
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1llon Fieblot
Schlörweg 2
74523 Schwäbch Hall
Miteiqentumerin v.
Schönhlic.k 7, 74544 Mchel

‘bach

24.. JU 2

‘i7

Schwäbisch HaN, 22.072014

An die Stadt Schwäbisch Halt
AmMarkt6
74523 Schwbisch Hall

Öffentliche Auslegung ds Flähennutzun ptari der Verwangsgeneischaft
Schwbsch Hall, 8. Fortchrelhung (Tei!fartschreibunq Whidenergie)

Sehr geehde Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit gebe kh die l‘o!gende Stelungnahrne mi nachsi.ehenden
Einwendungen ab:

A Das Leben und Wohnen in rvlichelbach wirl unzulsskj bntrcJitiqt

1. Zu geringer Abstand

Be Aufstellung des Flchennutzungsplans sind die allgemeinen Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse der Bevölkerung ( 1 Abs 6 Nr. 1 BauGB)
und die Wohnbedürfnisse der Bevöllerung ( 1 Abs. 6 Nr. 2 BaUGB) zu bercicksichti
gen. Die geplante Konzentrationszone „Ostlich MicheIbach ragt bis zu 900 Meter an
dj nachste Wohniedlun9 heran. Bei dem Abstand handelt es sich nur um einen
Vorsorgeabstand aus GrQnden des Larmschutzes, wobei andere Emissionen lierbei
nicht ber0ckichtigt werden. Ich empnde die Nahe dieser Windindustrieanlagen ls
unzumutbare Bedrngung. Bei den geplanten \Mndkraftanlagen von 200 Metern
Höhe sind diese Abstande zur Wohnsledlung deutlich u ginq.

. Beeintrchtlgung durch Schatlenwurf

FQr naheliegende Besiedlungen ist der Schattenwurf eines der größten Probleme,
da er eine nicht hinzunehmende Beentrchtigung des Gwndsigenlums und der Ge•
sundheit der Bewohner darstellt. Der sich bewegende Schatten fahrt u urtangeneh
men visuellen Wahrnehmungen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Nervo
sitat, Unkonzentriertheit, Schlafstörungen u.v,rn, Diesem Risiko will ich mich keines
wegs aussetzen! ereiis durch die deceit geplanten WKKs der Stadtwerke Schw
bisch Hall werden fast alle Gebzde der Ortschaften Michelbach und Hirschfel‘Jn,
das heißt Ober 20ü0 Einwohner— das sind etwa zwei Drittel der Einwohner der
Gemeinde Michelbacl an der Bilz Ii) — durch .Schaltenwurf betroffen sein,

1
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Dies wird die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Michelhach an der Bilz
nachhaltig beeinträchtigen und dazu tohren, dass die Bevölkemngsentwicklung sich
in dieser Gemeinde rückläufig entwickeln wird.

Damit werden die städtebaulichen Belange der Gemeinde Michelbach an der Biiz
unverhältnisrnaßig gestört. Dies widerspricht der nach § 1 Abs. 5 üauGB zu gewähr
leistenden nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

Ich verlange daher, dass die ‘Jerwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall sich über
die Problematik des Schattenwurfs, da bisher nicht erfolgt. nochmals eingehend Ge
danken macht. Falls überhaupt eine Konzentrationszone Ostkch Michelbach‘ zuläs
sig ist, fordere ich eine Prüfting der Siedlungsabsttinde. Dabei ist euch zu prüfen, ob
eine Hohenbeschränkung für lNindkrafträder in den Flächennuungsplan aufzuneh
rnen ist

3. Geswidheitsqetahren durch Infraschall

Vor Einführung einer neuen Großtechnologie, wozu Windkrattwerke über VId in der
Dimension von 200 rn Höhe und mehr gehören, müssen alle Faktoren, die die rerli
cb.eUygjetrttheit gefährden, geprüft werden - zumal wenn es bereits belastbere \Ier
dachte gibt, wie dies bei Infraschall der Fall ist (vgk MachbarketsstudinuVjg,qeri
yujnsiJLUBA4Dj2ij4).
Diese Prüfungen haben nicht stattgefundeit Stattdessen wurden die Konzentra
tionsflächen so gewählt, dass die gewünschten Windkraftprojekte realisiert werden
können. Dies jedoch ist rechtlich nicht zulessig.

Die Existenz von Infraschall wird im Allgemeinen nicht bestritten. Bestritten wird je
doch, dass Infraschall schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit hat und dass sich
dieser - je nach geologischen Verhältnissen - kilometerweit ausbreitet und dabei
Mauern und andere Widerstände problemlos passiert.
Dass dies so ist, zeigt ein Beispiel aus dem Raum Freiburg. Dort gibt es eine Lrd
bebenfrühwsrnslation, in dessen Umkreis von 10 km keine \Ninclkraftanlage errichtet
werden darf, weil die feinen Messgeräte durch diesen tieffrequenten Schall gestört
werden; sprich unbrauchbare Werte lieferw Ähnliche Beispiele gibt es aus den USA.
Dass der Mensch ebenso feine Sensoren hat, ist unstrittig. An folgendem Beispiel aus
dem Haller Landkreis wird dies ersichtlich: An einer bestimmten SieHe auf einem
Spazierweg in der Nähe der beiden sehr viel kleineren als die im FNP vorgesehenen
Windkraftanlagen in Veinau fühlen sich manche Menschen so unwohl, dass sie die
Stelle fluchtartig verlassen müssen, Angesprochen darau sagte Herr Gentner von
den Haller Stadtwerken, dass ihm das Problem bekannt sei,

Einen Spazierweg kann man notfalls verlassen und meiden. Wenn jedoch die eigenen
vier Wände betroffen sind, ist die Lebensqualität massiv gemindert und die Gesund
heitsschäden sind eingeleitet. Außer Flucht, gibt es dann keinen Ausweg mehr. Für
Hauseigentümer kommt zum menschlichen Leid dann auch noch die finanzielle Not
hinzu - denn solche Häuser sind unverkäuflicit

Dass es neben \Nindkraftwerken andere lnfraschallquellen gibt, wie z.B. Wach-
maschinen oder Autos, relativiert das Problem nicht. Kleingerte sind mit den sich in
Dauerbetrieb befindenden Großkraftwerken nicht vergleichbar. Und Auto fährt man
auch keine 24 Stunden am Stück tagtäglich Allerdings ist das Auto ein gutes Bespiel
für die Auswirkungen von Infraschall. Kopfschmerzen, allgemeines Unwohlsein und
Übelkeit - bis zum Erbrechen - sind häufige Folgen.

Neben der Studie des BUA erhebt ganz aktuell auch die Wiener Arztekamme(, die
bekannt dafür ist, Gesundheitegefahren neuer Techriologien früh zu erkennen und
auszusprechen, In ihrer Pressemitteilung vom 30. 04. 2014 die Eqc4gwnancirtAi.rnL

“Unser Ziel muss es sein, Schlafstörungen, psychische
Affekfionen und irreversible Schädigungen des Gehörs durch Lärm, wie er auch bei
Wlndkraftanlagen entsteht, zu verhindern‘ ... „Da sich bei Anrainem von Windkraftan
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lagen Beschwerden durch übemi.ßige und vor allem iriederfrequente Schal
lentwicklung und Infraschall häuften, sert umfassende Untersuchungen hinsichtlich
etwaiger gesundheitsschädlicher Auswirkungen “unabdingbar“.

Die neuen Erkenntnisse der o.g. Studie des Bundesumweltamtes sind im Rahmen
der Prüfung meiner Einwendungen gegen den Entwurf des Flächennutzungspianes
einerseits, aber auch aufgrund der von Amts wegen zu beachtenden Erhaltung ge—
sunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 1 6auG anderer
seits bei allen vier Konzentrationazonen zu berücksichtigen

Denn die gesundheitlichen Bed[)r[nisse der Bevölkerung sind ein unabdingbar zu
schützendes Rechtagut, Sei Zweifeln, ob ein Prekt, hier der Bau und Betrieb von
Wiridenergieanlagen, die Gesundheit der in ihrem Umfeld lebenden Menschen be
einträchtigen kann, hat die verfassungsrechtlich geschützte körperliche Unversehrt
heft (Art, 2 Abs. 2 Satz 1 GG) Vorrang. Im Rahmen der nach § 1 Abs. 7 BauGB zu
erfolgenden Abwägung muss also darüber betenden werden, welche Abstände zu
Siedlungen einzuhalten sind, um mit Sicherheit gesundheitliche Beeinträchligungen
der Bevölkemng auszuschließen.

Dies ist bislang nicht erfolgt. Deshalb ist der Flächennutzungsplan mangels Berück
sichtigung der Gesundheitagefahren durch Infraschall rechtswidrig. Die Prüfung ge
sundheitsbeeiriträchtigender Gefahren durch Schattenwurf und durch Infraschall ist
nachzuholen. Das Prüfungsergebnis mit den daraus gewonnenen Erkennrnissen
und Folgerungen für den Flächennutzungsplan ist nach Maßgabe rias § 3 BauGB
erneut Öffentlich auszulegen.

4. Überschreitung der Lärniwerte

Die Ausweisung der Konzentrationszone ermöglicht die halbmondförmige Einzinge
lung von Michelbach. Es können bis zu 21) Wndider aufgestellt werden. Die Schall-
ausbreitung hochliegender Quellen ist nicht sicher prognostizierbar Die künftigen
Windräder haben höhere Leistungen und damit höhere Schallemissionen,

Daher ist davon auszugehen, dass die Grenzwerte nachts überschritten werden. Die
Ausweisung der Konzentrationszone in dieser Größe und Nähe zu Michelbach ist
daher nicht zulässig.

5. Wertverluste von Immobilien

Infraschall, Lärm, Schattenwurf am Tage und Blinkteuer in der Nacht schaden nicht
nur der Gesundheit, sondern führen auch zu finanziellen Verlusten. Der Wert der Im
mobilien sinkt teilweise dramatisch, Die Wertverluste werden bei den jetzt in Süd
deutschland geplanten Windindustrieanlagen im Vergleich zu Norddeutschland eher
noch größer sein als bisher bekannt Mit bis zu über 200 rn (im baden-württemher‘fr
sehen Gaildorf sogar bis fast 250 m) werden die Windiridustricanlagen doppelt so
hoch wie ältereAnlagen im Norden sein. Anlagen dieser Höhe werden durch die l,o
pografische Lage auf Bergrücken zusätzlich die optische Bedtingung erhöhen und
Wohngebiete zusätzlich belasten. Wer sein Haus verkaufen will bzw. muss, der wird
einen merklich geringeren Preis erzielen, Im Extremfall ist das Haus unverkäuflich
geworden ist.

8: Onindsätzliche Einwendungen zur Erstellung des Flächennutzungsplans

1. „Wesentliches Merkmal der Bauleitplanung ist die gerechte Abwägung von privaten und
öentlichen Belangen. Deshalb sind bei der Ausweisung der Flachen in besonderem Maße
der Anwohnerschutz sowie der Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz zu bervcksichtigen...
Die unterschiedlichen Interessen setzen eine sorgfältige Abwägung aller Belange und ein
naciivoflziehhares, schlüssiges Plankonzept voraus.. 1 1

r‘Ianunqsziel im Erltlutemngshericht mit Machtra vom Juni 2014 der 8. FL‘dschreibunj dQs
Flachen nulzungspinrts - Tefortscbreibung ‚Windenerqk‘ -
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Als Bürger Michelhachs an der Bilz sehe ich diese Abwägung nicht umgesetzt. Ich habe mei
ne Zweifel, ob tats5chiith die an besten geeigneten Bereiche für Kona‘entrationszonen in
nerhaib der Veiwaltungegemeinschatt „gefunden“ wurden und ob das Ausmaß der Kanaan
trationszoneri sachgerecht und fair hinsichtlich der relativen Belastung der Partnergemein
den ist. Für mich sind insbesondere die folgenden Punkte nicht nachvoilziehhsr:

fJ Wie kommt die Verwaltungsgemeinschaft unter Federführung der Stadt Schwäbisch
Hall zu einer Konzentrationsfiache „Östlich Michelbach“ mit einer Große von 4,17
km? Innerhalb des Stadtgebietes von Hall beträgt die Summe der konzentrations
flachen ca. 2%2 der Gesamtfläche Michelbach hingegen muss eine Konzentrations
fläche verkraften, die etwa 25% seiner eigenen Gemeindefläche entspricht.

fj Warum hat die Verwaltungsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Gemeinde
Braunsbach das im Nordosten der Stadtgemeinde Schwäbisch Hall gelegene, wind
höffige Gebiet zwischen Otterbach über Wolpertsdorf bis Bühletzirnnern als Kon
zentrationszone für Wndenergie ausueklamrnert?
Warum wird für das Gebiet von Geileikirchen und Wackershotäi offensichtlich eine
besonders hohe Sehutzwcirdigkeit festgestellt und die Bedeutung für die Naherho
lung betont, diesen Sachverhalt aber für Michelbach nicht feststellen wollen?

Ø Warum wird Schutz des „für die gesamte Region Hohenlohe bedeutsamen Freiland-
museums Wackershofen“, also eine tourisfische Attraktion, offensichtlich höher be
wertet als den Schutz der Wohnbevölkerung in Michelhach

‘j Dies betrifft auch andere, hier nicht genannte, wincihöffige Flftchen

Der jetzt ausgelegte Flächennutzungsplan ist rechtswidrig und damit ungültig, da das Verfah
ren nicht sachgerecht durchgeführt wurde. Ich fordere daher, die gesamte Planitug von neu
em zu beginnen und alle Flächen sachlich zu prüfen.

2. Aus der Öffentlichen Bekanntmachung des Landratsamts Schwäbisch Hall vom
10.07.2014 zum Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung von
sieben Windenergieanlagen entlang der Kohlenstraße ergibt sich, dass Antragsteller und
Vorhabentraer die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH sind

Vier der zur Genehmigung beantragten \Nindenergieanlagen befinden sich in der im o q.
Flächennutzungsplan (FNP) geplanten Konzentrationszone ‚Östlich Micheibach‘. Das \Jer
fahren zur Aufstellung dieses FNP wird von der Stadt Schwäbisch Hall durchgeführt. Die Än
derung des FNP ist indessen eine der wichtigsten Voraussetzungen, dass der in- missionss
chutzrechtliche Antrag genebmigungsfähig ist.

Da die Stadtwerke Schwabisch Hall GmbH ein Unternehmen der Stadt Schwäbisch Hall sind
und der irnmissionsschutzrechtliche Genehmigungsantrag zeitgleich mit der von der Stadt
Schwäbisch Hall betriebenen Änderung des FNP gestellt wird, stellt sich hier die tatsächlichE
und recht5che Frage einer Interessenkollission.

Der FNP ist daher rechtswidrig.

3. Nach den § 59 if. GemO und dem Öffentlich-rechtlichen Vertrag tier vier Gemeinden der
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall ist die Stadt Schwäbisch Hall nur für die vor
bereitende Bauleitplanung zuständig

Die Einrichtung von Konzentrationszonen für Windenergleanlagen führt aber bereii.s zu ver
bindlichen Rechtswirkungen.

Mit der Aufstellung dieses FNP mit den vier geplanten Konzentrationszonen für Windener
gleanlagen hat deshalb die Stadt Schwäbisch Hall ihre Befugnisse überschritten.

Der FNP ist deshalb rechtswidrig.

‘ Diese Zahl nK‘sste aus den susgelegten Unterlagen per SchttRung ermittelt werden, dt. eine mayr
tabellarisrhe übersieht fehlt.
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C. Einwendungen zur behaupttera Egnwig de cebiet „Östlich Pdiichelbach

1. DiG erforderliche Wlndhöffigkeit ist nicht gegeben

„Weiter sollen in Bezug aur eine wirtsclinftlicl;e Nurzurg nur Flachen mir einer g&
elgnten Wb7diiffigkeit eusg wiesen werden.. Für (nvstoren gilt .. rnei d,u &-
trafpJscl7w&ie von 80 % des EEG-Retenzcrtrags &s MintlesfricL‘‘ert zum Nach-
wels der schatlichkeit eines indenergieprojefrtes. Die.er M!nduertraq wird in
der Praxis — fast unabhJngg von Anlagentyp und N benhöhe — erst as Sandten
mit einer durchsclrniillichen Jahre.sw,tidg chwindakeit von 5 ns hi.s 6 m/s in 100
m Über Grund eireicht

Diese Ertragssc[iw&le wird ern l_U8W Wndatlas in‘ Gehfrt „Osthch 1iiich&hch‘
nicht erreicht4.

Auch aufgrund weiterer zu enivartendur tiebseinschrnkungen durch FIedermau
flug, Vogelzug, kOn‘ftier [rasch l-Rich[linn und überhöhter Lmwerte wird en
wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich sein.

Es besteht keine Verpflichtunn, Konzenrntinnszonen frWindenierqieanIanc‘.n fest.
zulegen. Die Auswe.ung einer Konzentrato9szone für Intienerg in einem unge
eigneten Gebiet ist gesetzeswidrig. Die geplaite Ausw sung de Gelets Oct
lich Michelbach“ ist folglich zurUck zu neirnien,

2. Das Landschaftsbild wird unzuIssIg beeiiitrchtlgt

Bei der Aufstellung von auleitplnen sind deren Auswirkurqn 3uf die stcJtebauli
chen Belange der betroffenen Gemeinden und die Gestaltung des Orts- und Land
achatisbildes zu berücksichtigerL Die geplante Konzentraticirs.one .‚ÖstliGh Miche..
bach“ befindet sich in den nördlichen Lirnpurqer Bergert. Die ijmpurger Berqe inti
eines der regional größten geschlossenen Waldgebiete ohne ebauunn mit hoher
Artenvielfalt. Diese Waltiberqe prägen das Orts- und Landschaftsbild der Gemei;de
Michelbach an der Bilz in besonders charaktenislischer Neise.

3. Das Naherhohrngsgebiet Einkornwald wird entweil.el

Sei der Aufstellung von Bauleitp1nen sind die Auswirkungen auf die sozialen F3e-
dürfnisse der 8elkerung wie beispielsweise deren Belange von Sport, Freizut un
Erholung u bertkksichtigen. Die Wlllder der nördlichen Limpurqer Berge — tier sog.
Einkomwald — dienen schon immer der örtlichen Bevölkemng, gerade auch den Bür-
gern der Stadt Hall, als Naherholungsgebiet. Ls gibt eine Vielzahl von nierkertn
Wanderwegen. Der llauptwanderweg 3 des Schwäbischen Albver.ains (Main
Neckar-Rhein-Weg von Wertheim nach Lörrach) durchquert die eptante oti:enfra
tionsone ‚Östlich Michelbach“.

Die geplante Konzentrationszone ‚Östlich Michelbach liegt im Herz des Naherho
iungsgebietes. Nach Errichtung von Windkraftrdern wird eine NLitwng dies Ge
bietes fOr mich und meine Familie nicht mehr ungestört mögileh sein. Im Wnit:r stellt
insbesondere Eiswurf eine hohe, evtl. sogar tödliche Gefahr für Spaziergänger und
Wanderer dar..

4. Wlndkraftanlagen im Wald sthaden dem Klima

3 Windenergleerlass Baden-Württemberg
4 Windatlas Homepage LlJBW 80% Referenzentrag, Stand 14.07.2014
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Die Lirnpurger Berge sind eines der größten geschlossenen Waldgebiete der Region. Ein geschlossenes Waldgebiet bewirkt eine bestimmte kleinklimatische Situallon.Durch die bei Bau und Setileb der Windenergieanbgen erforderlichen Rodungsfiehen werden andere ‘Idstwkturen mit großen Lichtungen geschaffen. Ein vonmehreren VVindkrattanlagen durchlöcherter Wald verliert als Ganzes an Wert für denKlimaschutz. Ein Positionspapier des NABU-Landesverbandes Brandenburg .‚Vi.qndkraftanlagen im WaldlGrunrilagen für eine Bewertung aus neturs.hutzfachlicharSiche‘ von 2011 nennt die Gesanittolgerr ‚Sicher ist dass der bisher geschlosseneWald und seine Funktionen zerstört werden... Durch Oftnung des geschlossenenWaldes wird u. a das Wnldinnenkllma zerstört Dies hat weitreibimnde Folgen, nichtnur für viele Tie& Lind Pflanzenarten, sondern insbesondere auch für die Grur;dwassemeuhildung.“

Durch die Rodungen wird es zwangslutig zu einer Veränderung des bestehendenMikroklimas kommen. Diese Veränderung des heute bestehenden Mikroklimas wirdin der Folge sich auch auf die bestehende Flora und Fauna, darüber hinaus auchauf die in ihrer unmittelbaren Umgebung lebenden Menschen auswirken Die Windräder greifen in den Luftraum ein und führen zu lokaler Erwhrmurig. Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 1605,2014 und in den anderen umweithezogenen Unterlagen wird diese Problematik nicht einmal thematisiert.

5. Der Artenschut2 wird fahrIssig behandelt

Im Umweltbericht des Bütos Blaser vom 16.06.2014 wird festgestellt, dass nebenanderen schützenswerten Tierarten insbesondere auch Rotmilan und Schwarzmilansowie verschiedene Flederrnausarten in der geplanten Konzentrationszone „ÖstlichMichelbach vorhanden und zu berücksichtigen sind. Daher wird ein zusätzlicher Untersuchungsbedarf (,‚Spezielle artensohutzrechtlicbe Prüfung mit entsprechendenUntersuchungen innerhalb des irnrnissionsschutzrechtlichen Gur,ehmigungsverfal*rens. im Rahmen der Aufstellung des Flachennutzungsplanes festgestellt. Die Mibne und der Schwarzstorch haben ihre Nahrungahabitate in den Limpurger Bergenund übertliegen für jeden offensichtlich den Wald.

Eine solche spätere Untersuchung widerspricht aber den gesetzlichen Vorgaben.Ausnahmen nach § 34 Abs. 3 BNatSchG sind nicht ersichtlich. Denn das Projeki,nämlich Bau und Betrieb künftiger Windenergieanlagen in diesem Gebiet, ist nicht inüberwiegendern öffentlichem Interesse. Es widerspricht sogar dem öffentlichen Interesse, da Windenergieanlagen dort wegen der geringen Windgeschwindigkeiten unrentabel sInd, das Orts- und Landschaftsbild verunstalten und dem Zweck des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald widersprechen.

Fnlt für die Eignung des Gebietes Östhch Michelbach“

Die ausqiesene KonzenWafionszone Östlich Michelbach ist nach meinent Emphnclennicht nur in quantitativer Hinsicht zu groß und zu belastend für Michelbach, se ist auch inqualitatkler Hinsicht ungeeignet

1. Die Windhöftigkeit ist zu gering für einen wirtschaftlichen Betrieb. Damit gibt es keine
Rechtfertigung für die dramatische Beeinträchtigung des Landschettshildes durchWndindustrieanlagen von 200 m Höhe.

2. Der Artenschutz wird nicht ausreichend gewähileistet, was die Tierwelt unzulässiggefährdet- Der Erholungsraum für mich und meine Familie wird gravierend beeinträchtigt.
3. Der Klimaschutz - der solche Eingriffe rechtfertigen soll - wird nicht erreicht. Im Gegenteil, die Watdzerstorung schadet dem Klima.

Fazit für das Leben und Wohnen in Mlchelbach

6
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Das Leben in Michelbach wird durch den Bau der riesigen Windindustriesrdagen, die lautvorliegendem Flcherinutungsplan bis ni 900 (de facto 700 iii) an d Wohngebiete heran-reichen können, schwer belastet. Insbesondere aber möchte ich auf die dauerhaften gesundheiUichen Risiken hinweiseit Durch Lerm, Infraschall und Schlagachatten allgemein betroffen sind Schwangere, Kinder, Kranke und alte Menschen. Speziell betroffen sind Personen mit Migräne und Herz-Kreislaufbeschwerden sowie Menschen mit einem Ohrimplaniatund besonderer Sensitivit4t

Aus aU den vorgenannten Gründen lehne ich die Genehmigung des flchennutzunqsplanes in der geplanten Form nachdrücldich ah.

Mit freundlichen Grorsen

__-z,2ff
‚-: e>‘ 1
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EINWENDER NAME: Werner und Annette Kaimbach

Stadt

STRASSE: Am Wegerich 14

PLZ: 74544 ORT: Michelbach an der Bilz

Michelbach, 20.07.2014

An die Stadt Schwäbisch Hall
Am Markt 6
74523 Schwäbisch Hall

24. JuLi 2OV
ganPostztee

Öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft
Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit gebe ich die folgende Stellungnahme mit nachstehenden
Einwendungen ab:

A. Grundsätzliche Einwendungen zur Erstellung des Flächennutzungsplans

„Wesentliches Merkmal der Bauleitplanung ist die gerechte Abwägung von privaten und öf
fentlichen Belangen. Deshalb sind bei der Ausweisung der Flächen in besonderem Maße
der Anwohnerschutz sowie der Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz zu berücksichtigen...
Die unterschiedlichen Interessen setzen eine sorgfältige Abwägung aller Belange und ein
nachvollziehbares, schlüssiges Plankonzept voraus... U 1

Als Bürger Michelbachs an der Bilz sehe ich diese Abwägung nicht umgesetzt. Ich habe
meine Zweifel, ob tatsächlich die am besten geeigneten Bereiche für Konzentrationszonen
innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft „gefunden‘ wurden und ob das Ausmaß der Kon
zentrationszonen sachgerecht und fair hinsichtlich der relativen Belastung der Partnerge
meinden ist. Für mich sind insbesondere die folgenden Punkte nicht nachvollziehbar:

• Wie kommt die Verwaltungsgemeinschaft unter Federführung der Stadt Schwäbisch
Hall zu einer Konzentrationsfläche „Östlich Michelbach mit einer Größe von 4,17
km2? Innerhalb des Stadtgebietes von Hall beträgt die Summe der Konzentrations
flächen ca. 2%2 der Gesamffläche. Michelbach hingegen muss eine Konzentrations
fläche verkraften, die etwa 25% seiner eigenen Gemeindefläche entspricht.

• Warum hat die Verwaltungsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Gemeinde
Braunsbach das im Nordosten der Stadtgemeinde Schwäbisch Hall gelegene, wind
höffige Gebiet zwischen Otterbach über Wolpertsdorf bis Bühlerzimmern als Kon
zentrationszone für Windenergie ausgeklammert?

4. Plarrungsziel im Eiläuterungsbericht mit Nachtrag vom Juni2014 der 8. Fortschreibung des
Flächennutzurrgsplans - Teilfortschreibung Windenergie -

2 Diese Zahl musste aus den ausgelegten Unterlagen per Schätzung ermittelt werden, da
eine genaue tabellarische Übersicht fehlt.

Baufechtsamt Hell

1



• Warum wird für das Gebiet von Gailenkirchen und Wackershofen offensichtlich eine
besonders hohe Schutzwürdigkeit festgestellt und die Bedeutung für die Naherho
lung betont, diesen Sachverhalt aber für Michelbach nicht feststellen wollen?

• Warum wird Schutz des „für die gesamte Region Hohenlohe bedeutsamen Frei
landmuseums Wackershofen, also eine touristische Attraktion, offensichtlich höher
bewertet als den Schutz der Wohnbevölkerung in Michelbach?

• Dies betrifft auch andere, hier nicht genannte, windhöffige Flächen.

Der jetzt ausgelegte Flächennutzungsplan ist rechtswidrig und damit ungültig, da das Ver
fahren nicht sachgerecht durchgeführt wurde. Ich fordere daher, die gesamte Planung von
neuem zu beginnen und alle Flächen sachlich zu prüfen.

B. Einwendungen zur behaupteten Eignung des Gebiets „Östlich Michelbach“

1. Die erforderliche Windhöfflgkeit ist nicht gegeben

‚‚Weiter sollen in Bezug auf eine wirtschaftilche Nutzung nur Flächen mit einer ge
eigneten Windhöffigkeit ausgewiesen werden... Für investoren gilt ... meist die Er
tragsschwelle von 60 % des EEG-Referenzertrags als Mindestrichtwert zum Nach
weis der Wirtschaftlichkeit eines Windenergieprojektes. Dieser Mindestertrag wird in
der Praxis — fast unabhängig von Anlagentyp und Nabenhöhe — erst an Standorten
mit einer durchschnittllchen Jahreswindgeschwindigkeit von 5 8 mIs bis 6 mIs in 100
m über Grund erreicht.

Diese Ertragsschwelle wird gemäß LUBW Windatlas im Gebiet „Östlich Michelbach“
nicht erreicht4.

Auch aufgrund weiterer zu erwartender Betriebseinschränkungen durch Fledermaus
flug, Vogelzug, künftiger Infraschall-Richtlinien und überhöhter Lärmwerte wird ein
wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich sein.

Es besteht keine Verpflichtung, Konzentrationszonen für Windenergieanlagen fest
zulegen. Die Ausweisung einer Konzentrationszone für Windenergie in einem unge
eigneten Gebiet ist gesetzeswidrig. Die geplante Ausweisung des Gebiets „Öst
lich Michelbach“ ist folglich zurück zu nehmen.

2. Das Landschaftsbild wird unzulässig beeinträchtigt

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind deren Auswirkungen auf die städtebauli
chen Belange der betroffenen Gemeinden und die Gestaltung des Orts- und Land
schaftsbildes zu berücksichtigen. Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michel-
bach befindet sich in den nördlichen Limpurger Bergen. Die Limpurger Berge sind
eines der regional größten geschlossenen Waldgebiete ohne Bebauung mit hoher
Artenvielfalt. Diese Waldberge prägen das Orts- und Landschaftsbild der Gemeinde
Michelbach an der Bilz in besonders charakteristischer Weise.

3. Das Naherholungsgebiet Einkornwald wird entwertet

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Auswirkungen auf die sozialen Be
dürfnisse der Bevölkerung wie beispielsweise deren Belange von Sport, Freizeit und
Erholung zu berücksichtigen. Die Wälder der nördlichen Limpurger Berge — der sog.
Einkornwald — dienen schon immer der örtlichen Bevölkerung, gerade auch den
Bürgern der Stadt Hall, als Naherholungsgebiet. Es gibt eine Vielzahl von markierten
Wanderwegen. Der Hauptwanderweg 3 des Schwäbischen Albvereins (Main

Windenergieerlass Baden-Württemberg
4 Windatlas Homepage LUBW, 80% Referenzertrag, Stand 14.07.2014
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Neckar-Rhein-Weg von Wertheim nach Lörrach) durchquert die geplante Konzentra
tionszone „Östlich Michelbach“.

Die geplante Konzentrationszone ‚Östlich Michelbach“ liegt im Herz des Naherho
lungsgebietes. Nach Errichtung von Windkrafträdern wird eine Nutzung dieses Ge
bietes für mich und meine Familie nicht mehr ungestört möglich sein. Im Winter stellt
insbesondere Eiswurf eine hohe, evtl. sogar tödliche Gefahr für Spaziergänger und
Wanderer dar.

4. Windkraftanlagen im Wald schaden dem Klima

Die Limpurger Berge sind eines der größten geschlossenen Waldgebiete der Regi
on. Ein geschlossenes Waldgebiet bewirkt eine bestimmte kleinklimatische Situati
on. Durch die bei Bau und Betrieb der Windenergieanlagen erforderlichen Rodungs
flächen werden andere Waldstrukturen mit großen Lichtungen geschaffen. Ein von
mehreren Windkraftanlagen durchlöcherter Wald verliert als Ganzes an Wert für den
Klimaschutz. Ein Positionspapier des NABU-Landesverbandes Brandenburg Wind
kraftanlagen im Wald/Grundlagen für eine Bewertung aus naturschutzfachlicher
Sicht“ von 2011 nennt die Gesamtfolgen: „Sicher ist, dass der bisher geschlossene
Wald und seine Funktionen zerstört werden.. ‚Durch Öffnung des geschlossenen
Waldes wird u. a. das Waldinnenkilma zerstört. Dies hat weitreichende Folgen, nicht
nur für viele Tier- und Pfianzenarten, sondern insbesondere auch für die Grundwas
serneubildung.

Durch die Rodungen wird es zwangsläufig zu einer Veränderung des bestehenden
Mikroklimas kommen. Diese Veränderung des heute bestehenden Mikroklimas wird
in der Folge sich auch auf die bestehende Flora und Fauna, darüber hinaus auch
auf die in ihrer unmittelbaren Umgebung lebenden Menschen auswirken. Die Wind-
räder greifen in den Luftraum ein und führen zu lokaler Erwärmung. Im Umweltbe
richt des Büros Blaser vom 16.05.2014 und in den anderen umweltbezogenen Un
terlagen wird diese Problematik nicht einmal thematisiert.

5. Der Artenschutz wird fahrlässig behandelt

Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16.05.2014 wird festgestellt, dass neben
anderen schützenswerten Tierarten insbesondere auch Rotmilan und Schwarzmilan
sowie verschiedene Fledermausarten in der geplanten Konzentrationszone „Östlich
Michelbach“ vorhanden und zu berücksichtigen sind. Daher wird ein zusätzlicher Un
tersuchungsbedarf (,‚Spezielle artenschutzrechtllche Prüfung mit entsprechenden
Untersuchungen innerhalb des immissionsschutzrechtllchen Genehmigungsverfah
rens.“) im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes festgestellt. Die Mi
lane und der Schwarzstorch haben ihre Nahrungshabitate in den Limpurger Bergen
und überfliegen für jeden offensichtlich den Wald.

Eine solche spätere Untersuchung widerspricht aber den gesetzlichen Vorgaben.
Ausnahmen nach § 34 Abs. 3 BNatSchG sind nicht ersichtlich. Denn das Projekt,
nämlich Bau und Betrieb künftiger Windenergieanlagen in diesem Gebiet, ist nicht in
überwiegendem öffentlichem Interesse. Es widerspricht sogar dem öffentlichen Inte
resse, da Windenergieanlagen dort wegen der geringen Windgeschwindigkeiten un
rentabel sind, das Orts- und Landschaftsbild verunstalten und dem Zweck des Na
turparks Schwäbisch-Fränkischer Wald widersprechen.

Fazit für die Eignung des Gebietes „Östlich Michelbach“

Die ausgewiesene Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ ist nach meinem Empfinden
nicht nur in quantitativer Hinsicht zu groß und zu belastend für Michelbach, sie ist auch in
qualitativer Hinsicht ungeeignet:

1. Die Windhöffigkeit ist zu gering für einen wirtschaftlichen Betrieb. Damit gibt es kei
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ne Rechtfertigung für die dramatische Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch
Windindustrieanlagen von 200 m Höhe.

2. Der Artenschutz wird nicht ausreichend gewährleistet, was die Tierwelt unzulässig
gefährdet. Der Erholungsraum für mich und meine Familie wird gravierend beein
trächtigt.

3. Der Klimaschutz - der solche Eingriffe rechtfertigen soll - wird nicht erreicht. Im Ge
genteil, die Waldzerstörung schadet dem Klima.

C. Das Leben und Wohnen in Michelbach wird unzulässig beeinträchtigt

1. Zu geringer Abstand

Bei Aufstellung des Flächennutzungsplans sind die allgemeinen Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB)
und die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) zu berücksich
tigen. Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ ragt bis zu 900 Meter
an die nächste Wohnsiedlung heran. Dabei ist der Sicherheitsabstand von 200 Me
ter abzuziehen, der wegen einer evtl. Weiterentwicklung der Wohnflächen in der
Gemeinde Michelbach an der Bilz gewährt wurde. Tatsächlich handelt es sich also
nur um einen 700-Meter-Abstand zur dort geplanten Konzentrationszone. Bei dem
Abstand von 700 Metern handelt es sich nur um einen Vorsorgeabstand aus Grün
den des Lärmschutzes, wobei andere Emissionen hierbei nicht berücksichtigt wer
den. Ich empfinde die Nähe dieser Windindustrieanlagen als unzumutbare Bedrän
gung.

2. Beeinträchtigung durch Schattenwurf

Für naheliegende Besiedlungen ist der Schattenwurf eines der größten Probleme,
da er eine nicht hinzunehmende Beeinträchtigung des Grundeigentums und der Ge
sundheit der Bewohner darstellt. Der sich bewegende Schatten führt zu unange
nehmen visuellen Wahrnehmungen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie
Nervosität, Unkonzentriertheit, Schlafstörungen u.v.m. Diesem Risiko will ich mich
keineswegs aussetzen! Bereits durch die derzeit geplanten WKA‘s der Stadtwerke
Schwäbisch Hall werden fast alle Gebäude der Ortschaften Michelbach und Hirsch
felden, das heißt über 2.000 Einwohner — das sind etwa zwei Drittel der Einwohner
der Gemeinde Michelbach an der BiIz (!) — durch Schattenwurf betroffen sein.

Bei einem Abstand von nur 700 m würde die Schattenbeeinträchtigung noch weiter
zunehmen. Dies wird die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Michelbach an
der Bilz nachhaltig beeinträchtigen und dazu führen, dass die Bevölkerungsentwick
lung sich in dieser Gemeinde rückläufig entwickeln wird.

Damit werden die städtebaulichen Belange der Gemeinde Michelbach an der Bilz
unverhättnismaßig gestört. Dies widerspricht der nach § 1 Abs. 5 BauGB zu gewähr
leistenden nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

Ich verlange daher, dass die Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall sich über
die Problematik des Schattenwurfs, da bisher nicht erfolgt, nochmals eingehend Ge
danken macht. Falls überhaupt eine Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ zuläs
sig ist, fordere ich eine Prüfung der Siedlungsabstände. Dabei ist auch zu prüfen, ob
eine Höhenbeschränkung für Windkrafträder in den Flächennutzungsplan aufzu
nehmen ist.

3. Gesundheitsgefahren durch Infraschall

Bei dem nach Nr. 4.3 des Windenergieerlasses einzuhaltenden vorsorglichen Sied
lungsabstand von 700 Metern wurden die Auswirkungen von Infraschall nicht be
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rücksichtigt. Eine aktuelle Studie des Bundesumweltamtes vom März/Juni 2014
kommt zu dem Ergebnis, dass „Infraschall ab gewissen Pegelhöhen vielfältige nega
tive Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben kann“. Weiter heißt es in
dieser Studie wie folgt: „Zusammenfassend kann gesagt werden, dass viele der ne
gativen Auswirkungen von Infraschalleinwirkungen die Bereiche Herz
Kreislaufsystem, Konzentration und Reaktionszeit, Gleichgewichtsorgane, das Ner
vensystem und die auditiven Sinnesorgane betreffen.“ Dabei sind „negative Auswir
kungen von Infraschall im Frequenzbereich unter 10 Hz auch bei Schalldruckpegeln
unterhalb der Hörschwelle nicht ausgeschlossen.

In der vorgenannten Studie heißt es zur Stärke des von Windkrafträdem verursach
ten Infraschalls wie folgt: „Mit wachsender Höhe der iiWidenergieanlagen durch
schneiden die Rotorblätter ein stärker varIIerendes Windprofil. Es ist daher fraglich,
ob das Abstrahlungs- und Ausbreitungsmodell für kleinere Windenergieanlagen auf
moderne, große Anlagen übertragbar ist. Aufgrund theoretischer Betrachtungen von
Strömungsakustikern ist nicht davon auszugehen.“ Diese neuen Erkenntnisse zei
gen, dass die Behauptung der baden-württembergischen Landesregierung, „schädli
che Wirkungen durch Infraschall bei Windenergleanlagen“ seien „nicht zu erwarten“
(so das LUBW in seiner Broschüre „Windenergie und Infraschall“ vom Januar 2013),
keinen Bestand hat.

Die neuen Erkenntnisse der vorgenannten Studie des Bundesumweltamtes sind im
Rahmen der Prüfung meiner Einwendungen gegen den Entwurf des Flächennut
zungsplanes einerseits, aber auch aufgrund der von Amts wegen zu beachtenden
Erhaltung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 1
BauG andererseits bei allen vier Konzentrationszonen zu berücksichtigen.

Denn die gesundheitlichen Bedürfnisse der Bevölkerung sind ein unabdingbar zu
schützendes Rechtsgut. Bei Zweifeln, ob ein Projekt, hier der Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen, die Gesundheit der in ihrem Umfeld lebenden Menschen be
einträchtigen kann, hat die verfassungsrechtlich geschützte körperliche Unversehrt
heit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) Vorrang. Im Rahmen der nach § 1 Abs. 7 BauGB zu
erfolgenden Abwägung muss also darüber befunden werden, welche Abstände zu
Siedlungen einzuhalten sind, um mit Sicherheit gesundheitliche Beeinträchtigungen
der Bevölkerung auszuschließen.

Dies ist bislang nicht erfolgt. Deshalb ist der Flächennutzungsplan mangels Berück
sichtigung der Gesundheitsgefahren durch Infraschall rechtswidrig. Die Prüfung ge
sundheitsbeeinträchtigender Gefahren durch Schattenwurf und durch lnfraschall ist
nachzuholen. Das Prüfungsergebnis mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen
und Folgerungen für den Flächennutzungsplan ist nach Maßgabe des § 3 BauGB
erneut öffentlich auszulegen.

4. Überschreitung der Lärmwerte

Die Ausweisung der Konzentrationszone ermöglicht die halbmondförmige Einzinge
lung von Michelbach. Es können bis zu 20 Windräder aufgestellt werden. Die Schal
lausbreitung hochliegender Quellen ist nicht sicher prognostizierbar. Die künftigen
Windräder haben höhere Leistungen und damit höhere Schallemissionen.

Daher ist davon auszugehen, dass die Grenzwerte nachts überschritten werden. Die
Ausweisung der Konzentrationszone in dieser Größe und Nähe zu Michelbach ist
daher nicht zulässig.

5. Wertverluste von Immobilien

Lärm, Schattenwurf am Tage und Blinkfeuer in der Nacht schaden nicht nur der Ge

5 httr:Ilwww. umweltbundesamt.de/lublikationen/mach barkeitsstudie-zu
wirkungen-von-infraschall
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sundheit, sondern führen auch zu finanziellen Verlusten. Der Wert der Immobilien
sinkt teilweise dramatisch. Die Wertverluste werden bei den jetzt in Süddeutschland
geplanten Windindustriearilagen im Vergleich zu Norddeutschland eher noch größer
sein als bisher bekannt. Mit bis zu über 200 m (im baden-württembergischen Gail
dorf sogar bis fast 250 m) werden die Windindustrieanlagen doppelt so hoch wie äl
tere Anlagen im Norden sein. Anlagen dieser Höhe werden durch die topografische
Lage auf Bergrücken zusätzlich die optische Bedrängung erhöhen und Wohngebiete
zusätzlich belasten. Wer sein Haus verkaufen will bzw. muss, der wird einen merk
lich geringeren Preis erzielen. Im Extremfall ist das Haus unverkäuflich geworden ist.
Das betrifft junge Familien, die beruflich mobil sein müssen genauso wie ältere
Menschen.

Fazit für das Leben und Wohnen in Michelbach

Das Leben in Michelbach wird durch den Bau der riesigen Windindustrieanlagen, die laut
vorliegendem Flächennutzungsplan bis zu 900 (de facto 700 m) an die Wohngebiete heran-
reichen können, schwer belastet. Insbesondere aber möchte ich auf die dauerhaften ge
sundheitlichen Risiken hinweisen. Durch Lärm, Infraschall und Schlagschatten allgemein
betroffen sind Schwangere, Kinder, Kranke und alte Menschen. Speziell betroffen sind Per
sonen mit Migräne und Herz-Kreislaufbeschwerden sowie Menschen mit einem Ohrimplantat
und besonderer Sensitivität.

Aus all den vorgenannten Gründen lehne ich die Genehmigung des Flächennut
zungsplanes in der geplanten Form nachdrücklich ab.

Mit freundlichen Grüßen
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Michelbach, 18.07.2014

An die Stadt Schwäbisch Hall
Am Markt 6
74523 Schwäbisch Hall

Öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft
Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit gebe ich die folgende Stellungnahme mit nachstehenden
Einwendungen ab:

A. Grundsätzliche Einwendungen zur Erstellung des Flächennutzungsplans

„Wesentliches Merkmal der Bauleitplanung ist die gerechte Abwägung von privaten und öf
fentlichen Belangen. Deshalb sind bei der Ausweisung der Flächen in besonderem Maße
der Anwohnerschutz sowie der Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz zu berücksichtigen...
Die unterschiedlichen Interessen setzen eine sorgfältige Abwägung aller Belange und ein
nachvollziehbares, schlüssiges Plankonzept voraus...“ 1

Als Bürger Michelbachs an der BiIz sehe ich diese Abwägung nicht umgesetzt. Ich habe mei
ne Zweifel, ob tatsächlich die am besten geeigneten Bereiche für Konzentrationszonen in
nerhalb der Verwaltungsgemeinschaft „gefunden“ wurden und ob das Ausmaß der Konzen
trationszonen sachgerecht und fair hinsichtlich der relativen Belastung der Partnergemein
den ist. Für mich sind insbesondere die folgenden Punkte nicht nachvollziehbar:

• Wie kommt die Verwaltungsgemeinschaft unter Federführung der Stadt Schwäbisch
Hall zu einer Konzentrationsfläche „Östlich Michelbach“ mit einer Größe von 4,17
km2? Innerhalb des Stadtgebietes von Hall beträgt die Summe der Konzentrations
flächen ca. 2%2 der Gesamtfläche. Michelbach hingegen muss eine Konzentrations
fläche verkraften, die etwa 25% seiner eigenen Gemeindefläche entspricht.

• Warum hat die Verwaltungsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Gemeinde
Braunsbach das im Nordosten der Stadtgemeinde Schwäbisch Hall gelegene, wind
höffige Gebiet zwischen Otterbach über Wolpertsdorf bis Bühlerzimmern als Kon
zentrationszone für Windenergie ausgeklammert?

• Warum wird für das Gebiet von Gailenkirchen und Wackershofen offensichtlich eine

1 Planungsziel im Erläuterungsbericht mit Nachtrag vom Juni 2014 der 8. Fortschreibung des
Flächennutzungsplans - Teilfortschreibung „Windenergie‘.
Diese Zahl musste aus den ausgelegten Unterlagen per Schätzung ermittelt werden, da eine genaue

tabellarische Übersicht fehlt.
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besonders hohe Schutzwürdigkeit festgestellt und die Bedeutung für die Naherho
lung betont, diesen Sachverhalt aber für Michelbach nicht feststellen wollen?

• Warum wird Schutz des „für die gesamte Region Hohenlohe bedeutsamen Freiland-
museums Wackershofen“, also eine touristische Attraktion, offensichtlich höher be
wertet als den Schutz der Wohnbevölkerung in Michelbach?

• Dies betrifft auch andere, hier nicht genannte, windhöffige Flächen.

Der jetzt ausgelegte Flächennutzungsplan ist rechtswidrig und damit ungültig, da das Ver
fahren nicht sachgerecht durchgeführt wurde. Ich fordere daher, die gesamte Planung von
neuem zu beginnen und alle Flächen sachlich zu prüfen.

B. Einwendungen zur behaupteten Eignung des Gebiets „Östlich Michelbach“

1. Die erforderliche Windhöffigkeit ist nicht gegeben

„Weiter sollen in Bezug auf eine wirtschaftliche Nutzung nur Flächen mit einer ge
eigneten Windhöffigkeit ausgewiesen werden... Für Investoren gilt ... meist die Er
tragsschwelle von 80 % des EEG-Referenzertrags als Mindestrichtwert zum Nach
weis der Wirtschaftlichkeit eines Windenergieprojektes. Dieser Mindestertrag wird in
der Praxis — fast unabhängig von Anlagentyp und Nabenhöhe — erst an Standorten
mit einer durchschnittlichen Jahreswindgeschwindigkeit von 5,8 mIs bis 6 mIs in 100
m über Grund erreicht.‘3

Diese Ertragsschwelle wird gemäß LUBW Windatlas im Gebiet „Östlich Michelbach“
nicht erreicht4.

Auch aufgrund weiterer zu erwartender Betriebseinschränkungen durch Fledermaus
flug, Vogelzug, künftiger Infraschall-Richtlinien und überhöhter Lärmwerte wird ein
wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich sein.

Es besteht keine Verpflichtung, Konzentrationszonen für Windenergieanlagen fest
zulegen. Die Ausweisung einer Konzentrationszone für Windenergie in einem unge
eigneten Gebiet ist gesetzeswidrig. Die geplante Ausweisung des Gebiets „Öst
lich Michelbach“ ist folglich zurück zu nehmen.

2. Das Landschaftsbild wird unzulässig beeinträchtigt

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind deren Auswirkungen auf die städtebauli
chen Belange der betroffenen Gemeinden und die Gestaltung des Orts- und Land
schaftsbildes zu berücksichtigen. Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michel-
bach“ befindet sich in den nördlichen Limpurger Bergen. Die Limpurger Berge sind
eines der regional größten geschlossenen Waldgebiete ohne Bebauung mit hoher
Artenvielfalt. Diese Waldberge prägen das Orts- und Landschaftsbild der Gemeinde
Michelbach an der Bilz in besonders charakteristischer Weise.

3. Das Naherholungsgebiet Einkornwald wird entwertet

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Auswirkungen auf die sozialen Be
dürfnisse der Bevölkerung wie beispielsweise deren Belange von Sport, Freizeit und
Erholung zu berücksichtigen. Die Wälder der nördlichen Limpurger Berge — der sog.
Einkornwald — dienen schon immer der örtlichen Bevölkerung, gerade auch den Bür
gern der Stadt Hall, als Naherholungsgebiet. Es gibt eine Vielzahl von markierten
Wanderwegen. Der Hauptwanderweg 3 des Schwäbischen Albvereins (Main
Neckar-Rhein-Weg von Wertheim nach Lörrach) durchquert die geplante Konzentra
tionszone „Östlich Michelbach‘.

3 Windenergieerlass Baden-Württemberg
4 Windatlas Homepage LUBW, 80% Referenzertrag, Stand 14.07.2014
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Die geplante Konzentrationszone Östlich Michelbach“ liegt im Herz des Naherho
lungsgebietes. Nach Errichtung von Windkrafträdern wird eine Nutzung dieses Gebietes für mich und meine Familie nicht mehr ungestört möglich sein. Im Winter stelltinsbesondere Eiswurf eine hohe, evtl. sogar tödliche Gefahr für Spaziergänger und
Wanderer dar.

4. Windkraftanlagen im Wald schaden dem Klima

Die Limpurger Berge sind eines der größten geschlossenen Waldgebiete der Region. Ein geschlossenes Waldgebiet bewirkt eine bestimmte kleinklimatische Situation. Durch die bei Bau und Betrieb der Windenergieanlagen erforderlichen Rodungsflächen werden andere Waldstrukturen mit großen Lichtungen geschaffen. Ein von
mehreren Windkraftanlagen durchlöcherter Wald verliert als Ganzes an Wert für denKlimaschutz. Ein Positionspapier des NABU-Landesverbandes Brandenburg „Windkraftanlagen im WaldlGrundlagen für eine Bewertung aus naturschutzfachlicherSicht“ von 2011 nennt die Gesamtfolgen: „Sicher ist, dass der bisher geschlosseneWald und seine Funktionen zerstört werden... Durch Öffnung des geschlossenenWaldes wird u. a. das Waldinnenklima zerstört. Dies hat weitreichende Folgen, nichtnur für viele Tier- und Pflanzenarten, sondern insbesondere auch für die Grundwasserneubildung.“

Durch die Rodungen wird es zwangsläufig zu einer Veränderung des bestehendenMikroklimas kommen. Diese Veränderung des heute bestehenden Mikroklimas wirdin der Folge sich auch auf die bestehende Flora und Fauna, darüber hinaus auch
auf die in ihrer unmittelbaren Umgebung lebenden Menschen auswirken. Die Wind-räder greifen in den Luftraum ein und führen zu lokaler Erwärmung. Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16.05.2014 und in den anderen umweltbezogenen Unterlagen wird diese Problematik nicht einmal thematisiert.

5. Der Artenschutz wird fahrlässig behandelt

Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16.05.2014 wird festgestellt, dass neben
anderen schützenswerten Tierarten insbesondere auch Rotmilan und Schwarzmilan
sowie verschiedene Fledermausarten in der geplanten Konzentrationszone „Östlich
Michelbach“ vorhanden und zu berücksichtigen sind. Daher wird ein zusätzlicher Un
tersuchungsbedarf (,‚Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung mit entsprechenden
Untersuchungen innerhalb des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah
rens. ‘ im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes festgestellt. Die Mi
lane und der Schwarzstorch haben ihre Nahrungshabitate in den Limpurger Bergen
und überfliegen für jeden offensichtlich den Wald.

Eine solche spätere Untersuchung widerspricht aber den gesetzlichen Vorgaben.
Ausnahmen nach § 34 Abs. 3 BNatSchG sind nicht ersichtlich. Denn das Projekt,
nämlich Bau und Betrieb künftiger Windenergieanlagen in diesem Gebiet, ist nicht in
überwiegendem öffentlichem Interesse. Es widerspricht sogar dem öffentlichen In
teresse, da Windenergieanlagen dort wegen der geringen Windgeschwindigkeiten
unrentabel sind, das Orts- und Landschaftsbild verunstalten und dem Zweck des
Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald widersprechen.

lazit für die Eignung des Gebietes „Östlich Michelbach“

Die ausgewiesene Konzentrationszone ‚Östlich Michelbach“ ist nach meinem Empfinden
nicht nur in quantitativer Hinsicht zu groß und zu belastend für Michelbach, sie ist auch in
qualitativer Hinsicht ungeeignet:

1. Die Windhöffigkeit ist zu gering für einen wirtschaftlichen Betrieb. Damit gibt es kei
ne Rechtfertigung für die dramatische Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch
Windindustrieanlagen von 200 m Höhe.
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2. Der Artenschutz wird nicht ausreichend gewährleistet, was die Tierwelt unzulässig
gefährdet. Der Erholungsraum für mich und meine Tamilie wird gravierend beein
trächtigt.

3. Der Klimaschutz - der solche Eingriffe rechtfertigen soll - wird nicht erreicht. Im Ge
genteil, die Waldzerstörung schadet dem Klima.

C. Das Leben und Wohnen in Michelbach wird unzulässig beeinträchtigt

1. Zu geringer Abstand

Bei Aufstellung des Plächennutzungsplans sind die allgemeinen Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB)
und die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGS) zu berücksichtigen. Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ ragt bis zu 900 Meter
an die nächste Wohnsiedlung heran. Dabei ist der Sicherheitsabstand von 200 Meter abzuziehen, der wegen einer evtl. Weiterentwicklung der Wohnflächen in der Gemeinde Michelbach an der Bilz gewährt wurde. Tatsächlich handelt es sich also nur
um einen 700-Meter-Abstand zur dort geplanten Konzentrationszone. Bei dem Abstand von 700 Metern handelt es sich nur um einen Vorsorgeabstand aus Gründendes Lärmschutzes, wobei andere Emissionen hierbei nicht berücksichtigt werden.Ich empfinde die Nähe dieser Windindustrieanlagen als unzumutbare Bedrängung.

2. Beeinträchtigung durch Schattenwurf

Für naheliegende Besiedlungen ist der Schattenwurf eines der größten Probleme,da er eine nicht hinzunehmende Beeinträchtigung des Grundeigentums und der Gesundheit der Bewohner darstellt. Der sich bewegende Schatten führt zu unangenehmen visuellen Wahrnehmungen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Nervosität, Unkonzentriertheit, Schlafstörungen u.v.m. Diesem Risiko will ich mich keineswegs aussetzen! Bereits durch die derzeit geplanten WKA‘s der Stadtwerke Schwäbisch Hall werden fast alle Gebäude der Ortschaften Michelbach und Hirschfelden,
das heißt über 2.000 Einwohner — das sind etwa zwei Drittel der Einwohner der
Gemeinde Michelbach an der Bilz (!) — durch Schattenwurf betroffen sein.

Bei einem Abstand von nur 700 m würde die Schattenbeeinträchtigung noch weiter
zunehmen. Dies wird die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Michelbach an
der Bilz nachhaltig beeinträchtigen und dazu führen, dass die Bevölkerungsentwicklung sich in dieser Gemeinde rückläufig entwickeln wird.

Damit werden die städtebaulichen Belange der Gemeinde Michelbach an der BiIz
unverhältnismaßig gestört. Dies widerspricht der nach § 1 Abs. 5 BauGB zu gewähr
leistenden nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

Ich verlange daher, dass die Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall sich über
die Problematik des Schattenwurfs, da bisher nicht erfolgt, nochmals eingehend Ge
danken macht. Palls überhaupt eine Konzentrationszone „Ostlich Michelbach“ zuläs
sig ist, fordere ich eine Prüfung der Siedlungsabstände. Dabei ist auch zu prüfen, ob
eine Höhenbeschränkung für Windkrafträder in den Plächennutzungsplan aufzuneh
men ist.

3. Gesundheitsgefahren durch Infraschall

Bei dem nach Nr. 4.3 des Windenergieerlasses einzuhaltenden vorsorglichen Sied
lungsabstand von 700 Metern wurden die Auswirkungen von Infraschall nicht be
rücksichtigt. Eine aktuelle Studie des Bundesumweltamtes vom März/Juni 2014
kommt zu dem Ergebnis, dass „Infraschall ab gewissen Pegelhöhen vielfältige nega

5http :IIvw.rw. umweltbundesamt.de/publikationen/machbarkeitsstudie-zu-wirkungen-voninfraschall

4



tive Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben kann“. Weiter heißt es in
dieser Studie wie folgt: „Zusammenfassend kann gesagt werden, dass viele der negativen Auswirkungen von Infraschalleinwirkungen die Bereiche Herz-Kreislaufsystem, Konzentration und Reaktionszeit, Gleichgewichtsorgane, das Nervensystemund die auditiven Sinnesorgane betreffen.“ Dabei sind „negative Auswirkungen vonInfraschall im Frequenzbereich unter 10 Hz auch bei Schalldruckpegeln unterhalbder Hörschwelle nicht ausgeschlossen‘.

In der vorgenannten Studie heißt es zur Stärke des von Windkrafträdern verursachten InfraschaNs wie folgt: „Mit wachsender Höhe der Windenergleanlagen durchschneiden die Rotorblätter ein stärker variierendes Windprofil. Es ist daher fraglich,ob das Abstrahlungs- und Ausbreitungsmodell für kleinere Windenergieanlagen aufmoderne, große Anlagen übertragbar ist. Aufgrund theoretischer Betrachtungen vonStrömungsakustikern ist nicht davon auszugehen.“ Diese neuen Erkenntnisse zeigen, dass die Behauptung der baden-württembergischen Landesregierung, „schädliche Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen“ seien „nicht zu etwarten“(so das LUBW in seiner Broschüre „Windenergie und lnfraschall“ vom Januar 2013),keinen Bestand hat.

Die neuen Erkenntnisse der vorgenannten Studie des Bundesumweltamtes sind imRahmen der Prüfung meiner Einwendungen gegen den Entwurf des Plächennutzungsplanes einerseits, aber auch aufgrund der von Amts wegen zu beachtendenErhaltung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 1BauG andererseits bei allen vier Konzentrationszonen zu berücksichtigen.

Denn die gesundheitlichen Bedürfnisse der Bevölkerung sind ein unabdingbar zuschützendes Rechtsgut. Bei Zweifeln, ob ein Projekt, hier der Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen, die Gesundheit der in ihrem Umfeld lebenden Menschen beeinträchtigen kann, hat die verfassungsrechtlich geschützte körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) Vorrang. Im Rahmen der nach § 1 Abs. 7 BauGB zuerfolgenden Abwägung muss also darüber befunden werden, welche Abstände zu
Siedlungen einzuhalten sind, um mit Sicherheit gesundheitliche Beeinträchtigungender Bevölkerung auszuschließen.

Dies ist bislang nicht erfolgt. Deshalb ist der Flächennutzungsplan mangels Berück
sichtigung der Gesundheitsgefahren durch lnfraschall rechtswidrig. Die Prüfung ge
sundheitsbeeinträchtigender Gefahren durch Schattenwurf und durch Infraschall istnachzuholen. Das Prüfungsergebnis mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen
und Folgerungen für den Flächennutzungsplan ist nach Maßgabe des § 3 BauGB
erneut öffentlich auszulegen.

4. Überschreitung der Lärmwerte

Die Ausweisung der Konzentrationszone ermöglicht die halbmondförmige Einzinge
lung von Michelbach. Es können bis zu 20 Windräder aufgestellt werden. Die Schall-
ausbreitung hochliegender Quellen ist nicht sicher prognostizierbar. Die künftigen
Windräder haben höhere Leistungen und damit höhere Schallemissionen.

Daher ist davon auszugehen, dass die Grenzwerte nachts überschritten werden. Die
Ausweisung der Konzentrationszone in dieser Größe und Nähe zu Michelbach ist
daher nicht zulässig.

5. Wertverluste von Immobilien

Lärm, Schattenwurf am Tage und Blinkfeuer in der Nacht schaden nicht nur der Ge
sundheit, sondern führen auch zu finanziellen Verlusten. Der Wert der Immobilien
sinkt teilweise dramatisch. Die Wertverluste werden bei den jetzt in Süddeutschland
geplanten Windindustrieanlagen im Vergleich zu Norddeutschland eher noch größer
sein als bisher bekannt. Mit bis zu über 200 m (im baden-württembergischen Gail
dorf sogar bis fast 250 m) werden die Windindustrieanlagen doppelt so hoch wie äl
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tere Anlagen im Norden sein. Anlagen dieser Höhe werden durch die topografischeLage auf Bergrücken zusätzlich die optische Bedrängung erhöhen und Wohngebietezusätzlich belasten. Wer sein Haus verkaufen will bzw. muss, der wird einen merklich geringeren Preis erzielen. Im Extremfall ist das Haus unverkäuflich geworden ist.Das betrifft junge Familien, die beruflich mobil sein müssen genauso wie ältere Menschen.

Fazit für das Leben und Wohnen in Michelbach

Das Leben in Michelbach wird durch den Bau der riesigen Windindustrieanlagen, die lautvorliegendem Flächennutzungsplan bis zu 900 (de facto 700 m) an die Wohngebiete heran-reichen können, schwer belastet. Insbesondere aber möchte ich auf die dauerhaften gesundheitlichen Risiken hinweisen. Durch Lärm, Infraschafl und Schlagschatten allgemein betroffen sind Schwangere, Kinder, Kranke und alte Menschen. Speziell betroffen sind Personen mit Migräne und Herz-Kreislaufbeschwerden sowie Menschen mit einem Ohrimplantatund besonderer Sensitivität.

Aus all den vorgenannten Gründen lehne ich die Genehmigung des Flächennutzungsplanes in der geplanten Form nachdrücklich ab.

Mit freundlichen Grüßen
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Michelbach, 18.07.2014

An die Stadt Schwäbisch Hall
Am Markt 6
74523 Schwäbisch Hall

Öffentliche Auslegung des Flächerinutzungsplans der Verwaltungsgemeinschatt
Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit gebe ich die folgende Stellungnahme mit nachstehenden
Einwendungen ab:

A. Grundsätzliche Einwendungen zur Erstellung des Flächennutzungsplans

„Wesentliches Merkmal der Bauleitplanung ist die gerechte Abwägung von privaten und öf
fentlichen Belangen. Deshalb sind bei der Ausweisung der Flächen in besonderem Maße
der Anwohnerschutz sowie der Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz zu berücksichtigen...
Die unterschiedlichen Interessen setzen eine sorgfältige Abwägung aller Belange und ein
nachvollziehbares, schlüssiges Plankonzept voraus...“ 1

Als Bürger Michelbachs an der Bilz sehe ich diese Abwägung nicht umgesetzt. Ich habe mei
ne Zweifel, ob tatsächlich die am besten geeigneten Bereiche für Konzentrationszonen in
nerhalb der Verwaltungsgemeinschaft „gefunden“ wurden und ob das Ausmaß der Konzen
trationszonen sachgerecht und fair hinsichtlich der relativen Belastung der Partnergemein
den ist. Für mich sind insbesondere die folgenden Punkte nicht nachvollziehbar:

• Wie kommt die Verwaltungsgemeinschaft unter Federführung der Stadt Schwäbisch
Hall zu einer Konzentrationsfläche „Östlich Michelbach“ mit einer Größe von 4,17
km2? Innerhalb des Stadtgebietes von Hall beträgt die Summe der Konzentrations
flächen ca. 2%2 der Gesamtfläche. Michelbach hingegen muss eine Konzentrations
fläche verkraften, die etwa 25% seiner eigenen Gemeindefläche entspricht.

• Warum hat die Verwaltungsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Gemeinde
Braunsbach das im Nordosten der Stadtgemeinde Schwäbisch Hall gelegene, wind
höffige Gebiet zwischen Otterbach über Wolpertsdorf bis Bühlerzimmern als Kon
zentrationszone für Windenergie ausgeklammert?

• Warum wird für das Gebiet von Gailenkirchen und Wackershofen offensichtlich eine

1 Planungsziel im Erläuterungsbericht mit Nachtrag vom Juni 2014 der 8. Fortschreibung des
Flächennutzungsplans - Teilfortschreibung ‚Windenergie“ -

Diese zahl musste aus den ausgelegten Unterlagen per Schätzung ermittelt werden, da eine genaue
tabellarische Übersicht fehlt.
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besonders hohe Schutzwürdigkeit festgestellt und die Bedeutung für die Naherho
lung betont, diesen Sachverhalt aber für Michelbach nicht feststellen wollen?

• Warum wird Schutz des „für die gesamte Region Hohenlohe bedeutsamen Freiland-
museums Wackershofen“, also eine tounstische Attraktion, offensichtlich höher be
wertet als den Schutz der Wohnbevölkerung in Michelbach?

• Dies betrifft auch andere, hier nicht genannte, windhöffige Flächen.

Der jetzt ausgelegte Flächennutzungsplan ist rechtswidrig und damit ungültig, da das Ver
fahren nicht sachgerecht durchgeführt wurde. Ich fordere daher, die gesamte Planung von
neuem zu beginnen und alle Flächen sachlich zu prüfen.

B. Einwendungen zur behaupteten Eignung des Gebiets „Östlich Michelbach“

1. Die erforderliche Windhöffigkeit ist nicht gegeben

„Weiter sollen in Bezug auf eine wirtschaftliche Nutzung nur Flächen mit einer ge
eigneten Windhöffigkeit ausgewiesen werden... Für Investoren gilt ... meist die Er
tragsschwelle von 80 % des EEG-Referenzertrags als Mindestrichtwert zum Nach
weis der Wirtschaftlichkeit eines Windenergieprojektes. Dieser Mindestertrag wird in
der Praxis — fast unabhängig von Anlagenyp und Nabenhöhe — erst an Standorten
mit einer durchschnittlichen Jahreswindgeschwindigkeit von 5,8 mIs bis 6 m/s in 100
m über Grund erreicht. „

Diese Ertragsschwelle wird gemäß LUBW Windatlas im Gebiet „Östlich Michelbach‘
nicht erreicht4.

Auch aufgrund weiterer zu erwartender Betriebseinschränkungen durch Fledermaus
flug, Vogelzug, künftiger Infraschall-Richtlinien und überhöhter Lärmwerte wird ein
wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich sein.

Es besteht keine Verpflichtung, Konzentrationszonen für Windenergieanlagen fest
zulegen. Die Ausweisung einer Konzentrationszone für Windenergie in einem unge
eigneten Gebiet ist gesetzeswidrig. Die geplante Ausweisung des Gebiets „Öst
lich Michelbach“ ist folglich zurück zu nehmen.

2. Das Landschaftsbild wird unzulässig beeinträchtigt

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind deren Auswirkungen auf die städtebauli
chen Belange der betroffenen Gemeinden und die Gestaltung des Orts- und Land
schaftsbildes zu berücksichtigen. Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michel
bach“ befindet sich in den nördlichen Limpurger Bergen. Die Limpurger Berge sind
eines der regional größten geschlossenen Waldgebiete ohne Bebauung mit hoher
Artenvielfalt. Diese Waldberge prägen das Orts- und Landschaftsbild der Gemeinde
Michelbach an der Bilz in besonders charakteristischer Weise.

3. Das Naherholungsgebiet Einkornwald wird entwertet

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Auswirkungen auf die sozialen Be
dürfnisse der Bevölkerung wie beispielsweise deren Belange von Sport, Freizeit und
Erholung zu berücksichtigen. Die Wälder der nördlichen Limpurger Berge — der sog.
Einkornwald — dienen schon immer der örtlichen Bevölkerung, gerade auch den Bür
gern der Stadt Hall, als Naherholungsgebiet. Es gibt eine Vielzahl von markierten
Wanderwegen. Der Hauptwanderweg 3 des Schwäbischen Albvereins (Main
Neckar-Rhein-Weg von Wertheim nach Lörrach) durchquert die geplante Konzentra
tionszone „Östlich Michelbach‘.

3 Windenergieerlass Baden-Württemberg
4 Windatlas Homepage LUBW, 80% Referenzertrag, Stand 14.07.2014
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Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ liegt im Herz des Naherho
lungsgebietes. Nach Errichtung von Windkrafträdern wird eine Nutzung dieses Ge
bietes für mich und meine Familie nicht mehr ungestört möglich sein. Im Winter stellt
insbesondere Eiswurf eine hohe, evtl. sogar tödliche Gefahr für Spaziergänger und
Wanderer dar.

4. Windkraftanlagen im Wald schaden dem Klima

Die Limpurger Berge sind eines der größten geschlossenen Waldgebiete der Regi
on. Ein geschlossenes Waldgebiet bewirkt eine bestimmte kleinklimatische Situati
on. Durch die bei Bau und Betrieb der Windenergieanlagen erforderlichen Rodungs
flächen werden andere Waldstrukturen mit großen Lichtungen geschaffen. Ein von
mehreren Windkraftanlagen durchlöcherter Wald verliert als Ganzes an Wert für den
Klimaschutz. Ein Positionspapier des NABU-Landesverbandes Brandenburg „Wind
kraftanlagen im Wald/Grundlagen für eine Bewertung aus naturschutzfachlicher
Sicht“ von 2011 nennt die Gesamtfolgen: „Sicher ist, dass der bisher geschlossene
Wald und seine Funktionen zerstört werden... Durch Öffnung des geschlossenen
Waldes wird u. a. das Waldinnenklima zerstört Dies hat weitreichende Folgen, nicht
nur für viele Tier- und Pfianzenarten, sondern insbesondere auch für die Grundwas -

serneubildung.“

Durch die Rodungen wird es zwangsläufig zu einer Veränderung des bestehenden
Mikroklimas kommen. Diese Veränderung des heute bestehenden Mikroklimas wird
in der Folge sich auch auf die bestehende Flora und Fauna, darüber hinaus auch
auf die in ihrer unmittelbaren Umgebung lebenden Menschen auswirken. Die Wind-
räder greifen in den Luftraum ein und führen zu lokaler Erwärmung. Im Umweltbe
richt des Büros Blaser vom 16.05.2014 und in den anderen umweltbezogenen Un
terlagen wird diese Problematik nicht einmal thematisiert.

5. Der Artenschutz wird fahrlässig behandelt

Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16.05.2014 wird festgestellt, dass neben
anderen schützenswerten Tierarten insbesondere auch Rotmilan und Schwarzmilan
sowie verschiedene Fledermausarten in der geplanten Konzentrationszone „Östlich
Michelbach“ vorhanden und zu berücksichtigen sind. Daher wird ein zusätzlicher Un
tersuchungsbedarf (,‚Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung mit entsprechenden
Untersuchungen innerhalb des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah
rens.‘) im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes festgestellt. Die Mi
lane und der Schwarzstorch haben ihre Nahrungshabitate in den Limpurger Bergen
und überfliegen für jeden offensichtlich den Wald.

Eine solche spätere Untersuchung widerspricht aber den gesetzlichen Vorgaben.
Ausnahmen nach § 34 Abs. 3 BNatSchG sind nicht ersichtlich. Denn das Projekt,
nämlich Bau und Betrieb künftiger Windenergieanlagen in diesem Gebiet, ist nicht in
überwiegendem öffentlichem Interesse. Es widerspricht sogar dem öffentlichen In
teresse, da Windenergieanlagen dort wegen der geringen Windgeschwindigkeiten
unrentabel sind, das Orts- und Landschaftsbild verunstalten und dem Zweck des
Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald widersprechen.

Fazit für die Eignung des Gebietes „Östlich Michelbach“

Die ausgewiesene Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ ist nach meinem Empfinden
nicht nur in quantitativer Hinsicht zu groß und zu belastend für Michelbach, sie ist auch in
qualitativer Hinsicht ungeeignet

1. Die Windhöffigkeit ist zu gering für einen wirtschaftlichen Betrieb. Damit gibt es kei
ne Rechtfertigung für die dramatische Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch
Windindustrieanlagen von 200 m Höhe.
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2. Der Artenschutz wird nicht ausreichend gewährleistet, was die Tierwelt unzulässig
gefährdet. Der Erholungsraum für mich und meine Familie wird gravierend beein
trächtigt.

3. Der Klimaschutz - der solche Eingriffe rechtfertigen soll - wird nicht erreicht. Im Ge
genteil, die Waldzerstörung schadet dem Klima.

C. Das Leben und Wohnen in Michelbach wird unzulässig beeinträchtigt

1. Zu geringer Abstand

Bei Aufstellung des Flächennutzungsplans sind die allgemeinen Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB)
und die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) zu berücksich
tigen. Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ ragt bis zu 900 Meter
an die nächste Wohnsiedlung heran. Dabei ist der Sicherheitsabstand von 200 Me
ter abzuziehen, der wegen einer evtl. Weiterentwicklung der Wohnflächen in der Ge
meinde Michelbach an der Bilz gewährt wurde. Tatsächlich handelt es sich also nur
um einen 700-Meter-Abstand zur dort geplanten Konzentrationszone. Bei dem Ab
stand von 700 Metern handelt es sich nur um einen Vorsorgeabstand aus Gründen
des Lärmschutzes, wobei andere Emissionen hierbei nicht berücksichtigt werden.
Ich empfinde die Nähe dieser Windindustrieanlagen als unzumutbare Bedrängung.

2. Beeinträchtigung durch Schattenwurf

Für naheliegende Besiedlungen ist der Schattenwurf eines der größten Probleme,
da er eine nicht hinzunehmende Beeinträchtigung des Grundeigentums und der Ge
sundheit der Bewohner darstellt. Der sich bewegende Schatten führt zu unangeneh
men visuellen Wahrnehmungen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Nervo
sität, Unkonzentriertheit, Schlafstörungen u.v.m. Diesem Risiko will ich mich keines
wegs aussetzen! Bereits durch die derzeit geplanten WKA‘s der Stadtwerke Schwä
bisch Hall werden fast alle Gebäude der Ortschaften Michelbach und Hirschfelden,
das heißt über 2.000 Einwohner — das sind etwa zwei Drittel der Einwohner der
Gemeinde Michelbach an der Bilz (!) — durch Schattenwurf betroffen sein.

Bei einem Abstand von nur 700 m würde die Schattenbeeinträchtigung noch weiter
zunehmen. Dies wird die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Michelbach an
der Bitz nachhaltig beeinträchtigen und dazu führen, dass die Bevölkerungsentwick
lung sich in dieser Gemeinde rückläufig entwickeln wird.

Damit werden die städtebaulichen Belange der Gemeinde Michelbach an der Bilz
unverhältnismaßig gestört. Dies widerspricht der nach § 1 Abs. 5 BauGB zu gewähr
leistenden nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

Ich verlange daher, dass die Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall sich über
die Problematik des Schattenwurfs, da bisher nicht erfolgt, nochmals eingehend Ge
danken macht. Falls überhaupt eine Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ zuläs
sig ist, fordere ich eine Prüfung der Siedlungsabstände. Dabei ist auch zu prüfen, ob
eine Höhenbeschränkung für Windkrafträder in den Flächennutzungsplan aufzuneh
men ist.

3. Gesundheitsgefahren durch Infraschall

Bei dem nach Nr. 4.3 des Windenergieerlasses einzuhaltenden vorsorglichen Sied
lungsabstand von 700 Metern wurden die Auswirkungen von Infraschall nicht be
rücksichtigt. Eine aktuelle Studie des Bundesumweltamtes vom März/Juni 2014
kommt zu dem Ergebnis, dass „Infraschall ab gewissen Pegelhöhen vielfältige nega

5http:/lwww. umweltbundesamt.de/publikationen/machbarkeitsstudie-zu-wirkungen-von
infraschall

4



tive Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben kann“. Weiter heißt es in
dieser Studie wie folgt: „Zusammenfassend kann gesagt werden, dass viele der ne
gativen Auswirkungen von Infraschalleinwirkungen die Bereiche Herz-Kreislaufsys
tem, Konzentration und Reaktionszeit, Gleichgewichtsorgane, das Neivensystem
und die auditiven Sinnesorgane betreffen.“ Dabei sind „negative Auswirkungen von
Infraschall im Prequenzbereich unter 10 Hz auch bei Schalldruckpegeln unterhalb
der Hörschwelle nicht ausgeschlossen‘.

In der vorgenannten Studie heißt es zur Stärke des von Windkrafträdern verursach
ten Infraschalls wie folgt: „Mit wachsender Höhe der Windenergleanlagen durch
schneiden die Rotorblätter ein stärker variierendes Windprofi!. Es ist daher fraglich,
ob das Abstrahlungs- und Ausbreitungsmodell für kleinere Windenergleanlagen auf
moderne, große Anlagen übertragbar ist. Aufgrund theoretischer Betrachtungen von
Strömungsakustikern ist nicht davon auszugehen.“ Diese neuen Erkenntnisse zei
gen, dass die Behauptung der baden-württembergischen Landesregierung, „schädli
che Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen“ seien „nicht zu erwarten“
(so das LUBW in seiner Broschüre „Windenergie und Infraschall“ vom Januar 2013),
keinen Bestand hat.

Die neuen Erkenntnisse der vorgenannten Studie des Bundesumweltamtes sind im
Rahmen der Prüfung meiner Einwendungen gegen den Entwurf des Plächennut
zungsplanes einerseits, aber auch aufgrund der von Amts wegen zu beachtenden
Erhaltung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 1
BauG andererseits bei allen vier Konzentrationszonen zu berücksichtigen.

Denn die gesundheitlichen Bedürfnisse der Bevölkerung sind ein unabdingbar zu
schützendes Rechtsgut. Bei Zweifeln, ob ein Projekt, hier der Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen, die Gesundheit der in ihrem Umfeld lebenden Menschen be
einträchtigen kann, hat die verfassungsrechtlich geschützte körperliche Unversehrt
heit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) Vorrang. Im Rahmen der nach § 1 Abs. 7 BauGB zu
erfolgenden Abwägung muss also darüber befunden werden, welche Abstände zu
Siedlungen einzuhalten sind, um mit Sicherheit gesundheitliche Beeinträchtigungen
der Bevölkerung auszuschließen.

Dies ist bislang nicht erfolgt. Deshalb ist der Plächennutzungsplan mangels Berück
sichtigung der Gesundheitsgefahren durch Infraschall rechtswidrig. Die Prüfung ge
sundheitsbeeinträchtigender Gefahren durch Schattenwur[ und durch Infraschall ist
nachzuholen. Das Prüfungsergebnis mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen
und Polgerungen für den Plächennutzungsplan ist nach Maßgabe des § 3 BauGB
erneut öffentlich auszulegen.

4. Überschreitung der Lärmwerte

Die Ausweisung der Konzentrationszone ermöglicht die halbmondförmige Einzinge
lung von Michelbach. Es können bis zu 20 Windräder aufgestellt werden. Die Schall-
ausbreitung hochliegender Quellen ist nicht sicher prognostizierbar. Die künftigen
Windräder haben höhere Leistungen und damit höhere Schallemissionen.

Daher ist davon auszugehen, dass die Grenzwerte nachts überschritten werden. Die
Ausweisung der Konzentrationszone in dieser Größe und Nähe zu Michelbach ist
daher nicht zulässig.

5. Wertverluste von Immobilien

Lärm, Schattenwurf am Tage und Blinkfeuer in der Nacht schaden nicht nur der Ge
sundheit, sondern führen auch zu finanziellen Verlusten. Der Wert der Immobilien
sinkt teilweise dramatisch. Die Wertverluste werden bei den jetzt in Süddeutschland
geplanten Windindustrieanlagen im Vergleich zu Norddeutschland eher noch größer
sein als bisher bekannt. Mit bis zu über 200 m (im baden-württembergischen Gail
dorf sogar bis fast 250 m) werden die Windindustrieanlagen doppelt so hoch wie äl
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tere Anlagen im Norden sein. Anlagen dieser Höhe werden durch die topografische
Lage auf Bergrücken zusätzlich die optische Bedrängung erhöhen und Wohngebiete
zusätzlich belasten. Wer sein Haus verkaufen will bzw. muss, der wird einen merk
lich geringeren Preis erzielen. Im Extremfall ist das Haus unverkäuflich geworden ist.
Das betrifft junge Familien, die bewflich mobil sein müssen genauso wie ältere Men
schen.

Fazit für das Leben und Wohnen in Michelbach

Das Leben in Michelbach wird durch den Bau der riesigen Windindustrieanlagen, die laut
vorliegendem Flächennutzungsplan bis zu 900 (de facto 700 m) an die Wohngebiete heran-
reichen können, schwer belastet. Insbesondere aber möchte ich auf die dauerhaften ge
sundheitlichen Risiken hinweisen. Durch Lärm, lnfraschall und Schlagschatten aNgemein be
troffen sind Schwangere, Kinder, Kranke und alte Menschen. Speziell betroffen sind Perso
nen mit Migräne und Herz-Kreislaufbeschwerden sowie Menschen mit einem Ohrimplantat
und besonderer Sensitivität.

Aus all den vorgenannten Gründen lehne ich die Genehmigung des Flächennutzungs
planes in der geplanten Form nachdrücklich ab.

Mit freundlichen Grüßen
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Stadt Schwäbisch Hall Michelbach/Bilz, 22.07.2014
Am Markt 6

74523 Schwäbisch Hall

Öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch
Hall, & Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit gebe ich die folgende Stellungnahme mit nachstehenden
Einwendungen ab:

A. Grundsätzliche Einwendungen zur Erstellung des Flächennutzungsplans

„Wesentliches Merkmal der Bauleitplanung ist die gerechte Abwägung von privaten und öffentlichen
Belangen. Deshalb sind bei der Ausweisung der Flächen in besonderem Maße der Anwohnerschutz
sowie der Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz zu berücksichtigen... Die unterschiedlichen
Interessen setzen eine sorgfältige Abwägung aller Belange und ein nachvollziehbares, schlüssiges
Plankonzept voraus...“

Als Bürger Michelbachs an der Bilz sehe ich diese Abwägung nicht umgesetzt. Ich habe meine
Zweifel, ob tatsächlich die am besten geeigneten Bereiche für Konzentrationszonen innerhalb der
Verwaltungsgemeinschaft „gefunden wurden und ob das Ausmaß der Konzentrationszonen
sachgerecht und fair hinsichtlich der relativen Belastung der Partnergemeinden ist. Für mich sind
insbesondere die folgenden Punkte nicht nachvollziehbar:

• Wie kommt die Verwaltungsgemeinschaft unter Federführung der Stadt Schwäbisch Hall zu
einer Konzentrationsfläche „Östlich Michelbach“ mit einer Größe von 4,17 km2? Innerhalb des
Stadtgebietes von Hall beträgt die Summe der Konzentrationsflächen ca. 2%2 der
Gesamtfläche. Michelbach hingegen muss eine Konzentrationsfläche verkraften, die etwa
25% seiner eigenen Gemeindefläche entspricht.

• Warum hat die Verwaltungsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Braunsbach
das im Nordosten der Stadtgemeinde Schwäbisch Hall gelegene, windhöffige Gebiet
zwischen Otterbach über Wolpertsdorf bis Bühlerzimmern als Konzentrationszone für
Windenergie ausgeklammert?

• Warum wird für das Gebiet von Gailenkirchen und Wackershofen offensichtlich eine
besonders hohe Schutzwürdigkeit festgestellt und die Bedeutung für die Naherholung betont,
diesen Sachverhalt aber für Michelbach nicht feststellen wollen?

• Warum wird Schutz des „für die gesamte Region Hohenlohe bedeutsamen Freilandn,useums
Wackershofen, also eine touristische Attraktion, offensichtlich höher bewertet als den Schutz
der Wohnbevölkerung in Michelbach?

4 Planungsziel im Erläuterungsbericht mit Nachtrag vom Juni 2014 der 8. Fortschreibung des Flächennutzungsplans -

Teilfortschreibung Windenergie‘ -

2 Diese Zahl musste aus den ausgelegten Unterlagen per Schätzung ermittelt werden, da eine
genaue tabellarische Übersicht fehlt.
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• Dies betrifft auch andere, hier nicht genannte, windhöffige Flächen.

Der jetzt ausgelegte Flächennutzungsplan ist rechtswidrig und damit ungültig, da das Verfahren nicht
sachgerecht durchgeführt wurde. Ich fordere daher, die gesamte Planung von neuem zu beginnen
und alle Flächen sachlich zu prüfen.

B. Einwendungen zur behaupteten Eignung des Gebiets „Östlich Michelbach“

1. Die erforderliche Windhöffigkeit ist nicht gegeben

Weiter sollen in Bezug auf eine wirtschaftliche Nutzung nur Flächen mit einer geeigneten
Windhöffigkeit ausgewiesen werden... Für Investoren gilt ... meist die Ertragsschwelle von
80 % des EEG-Referenzertrags als Mindestrichtwert zum Nachweis der lMrtschaftlichkeit
eines Windenergieprojektes. Dieser Mindestertrag wird in der Praxis — fast unabhängig von
AnJagentyp und Nabenhöhe — erst an Standorten mit einer durchschnittlichen
Jahreswindgeschwindigkeit von 5 8 mIs bis 6 mIs in 100 m über Grund erreicht.

Diese Ertragsschwelle wird gemäß LUBW Windatlas im Gebiet „Östlich Michelbach“ nicht
erreicht4.

Auch aufgrund weiterer zu erwartender Betriebseinschränkungen durch Fledermausflug,
Vogelzug, künftiger Infraschall-Richtlinien und überhöhter Lärmwerte wird ein wirtschaftlicher
Betrieb nicht möglich sein.

Es besteht keine Verpflichtung, Konzentrationszonen für Windenergieanlagen festzulegen. Die
Ausweisung einer Konzentrationszone für Windenergie in einem ungeeigneten Gebiet ist
gesetzeswidrig. Die geplante Ausweisung des Gebiets „Östlich Michelbach“ ist folglich
zurück zu nehmen.

2. Das Landschaftsbild wird unzulässig beeinträchtigt

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind deren Auswirkungen auf die städtebaulichen
Belange der betroffenen Gemeinden und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes zu
berücksichtigen. Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach befindet sich in den
nördlichen Limpurger Bergen. Die Limpurger Berge sind eines der regional größten
geschlossenen Waldgebiete ohne Bebauung mit hoher Artenvielfalt. Diese Waldberge prägen
das Orts- und Landschaftsbild der Gemeinde Michelbach an der Bilz in besonders
charakteristischer Weise.

3. Das Naherholungsgebiet Einkornwald wird entwertet

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Auswirkungen auf die sozialen Bedürfnisse der
Bevölkerung wie beispielsweise deren Belange von Sport, Freizeit und Erholung zu
berücksichtigen. Die Wälder der nördlichen Limpurger Berge — der sog. Einkornwald — dienen
schon immer der örtlichen Bevölkerung, gerade auch den Bürgern der Stadt Hall, als
Naherholungsgebiet. Es gibt eine Vielzahl von markierten Wanderwegen. Der
Hauptwanderweg 3 des Schwäbischen Albvereins (Main-Neckar-Rhein-Weg von Wertheim

Windenergieerlass Baden-Württemberg
4 Windatlas Homepage LUBW, 80% Referenzertrag, Stand 14.07.2014
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nach Lörrach) durchquert die geplante Konzentrationszone ‚Östlich Michelbach.
Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ liegt im Herz des
Naherholungsgebietes. Nach Errichtung von Windkrafträdern wird eine Nutzung dieses
Gebietes für mich und meine Familie nicht mehr ungestört möglich sein. Im Winter stellt
insbesondere Eiswurf eine hohe, evtl. sogar tödliche Gefahr für Spaziergänger und Wanderer
dar.

4. Windkraftanlagen im Wald schaden dem Klima

Die Limpurger Berge sind eines der größten geschlossenen Waldgebiete der Region. Ein
geschlossenes Waldgebiet bewirkt eine bestimmte kleinklimatische Situation. Durch die bei
Bau und Betrieb der Windenergieanlagen erforderlichen Rodungsflächen werden andere
Waldstrukturen mit großen Lichtungen geschaffen. Ein von mehreren Windkraftanlagen
durchlöcherter Wald verliert als Ganzes an Wert für den Klimaschutz. Ein Positionspapier des
NABU-Landesverbandes Brandenburg „Windkraftanlagen im WaldlGrundlagen für eine
Bewertung aus naturschutzfachlicher Sicht“ von 2011 nennt die Gesamtfolgen: „Sicher ist,
dass der bisher geschlossene Wald und seine Funktionen zerstört werden... Durch Öffnung
des geschlossenen Waldes wird u. a. das Waldinnenklima zerstört. Dies hat weitreichende
Folgen, nicht nur für viele Tier- und Pfianzenarten, sondern insbesondere auch für die
Grundwasserneubildung.“

Durch die Rodungen wird es zwangsläufig zu einer Veränderung des bestehenden
Mikroklimas kommen. Diese Veränderung des heute bestehenden Mikroklimas wird in der
Folge sich auch auf die bestehende Flora und Fauna, darüber hinaus auch auf die in ihrer
unmittelbaren Umgebung lebenden Menschen auswirken. Die Windräder greifen in den
Luftraum ein und führen zu lokaler Erwärmung. Im Umweltbericht des Büros Blaser vom
16.05.2014 und in den anderen umweltbezogenen Unterlagen wird diese Problematik nicht
einmal thematisiert.

5. Der Artenschutz wird fahrlässig behandelt

Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16.05.2014 wird festgestellt, dass neben anderen
schützenswerten Tierarten insbesondere auch Rotmilan und Schwarzrnilan sowie
verschiedene Fledermausarten in der geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“
vorhanden und zu berücksichtigen sind. Daher wird ein zusätzlicher Untersuchungsbedarf
(,‚Spezielle artenschutzrechtllche Prüfung mit entsprechenden Untersuchungen innerhalb des
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. “) im Rahmen der Aufstellung des
Flächennutzungsplanes festgestellt. Die Milane und der Schwarzstorch haben ihre
Nahrungshabitate in den Limpurger Bergen und überfliegen für jeden offensichtlich den Wald.

Eine solche spätere Untersuchung widerspricht aber den gesetzlichen Vorgaben. Ausnahmen
nach § 34 Abs. 3 BNatSchG sind nicht ersichtlich. Denn das Projekt, nämlich Bau und Betrieb
künftiger Windenergieanlagen in diesem Gebiet, ist nicht in überwiegendern öffentlichem
Interesse. Es widerspricht sogar dem öffentlichen Interesse, da Windenergieanlagen dort
wegen der geringen Windgeschwindigkeiten unrentabel sind, das Orts- und Landschaftsbild
verunstalten und dem Zweck des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald widersprechen.

Fazit für die Eignung des Gebietes „Östlich Michelbach“

Die ausgewiesene Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ ist nach meinem Empfinden nicht nur in
quantitativer Hinsicht zu groß und zu belastend für Michelbach, sie ist auch in qualitativer Hinsicht
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ungeeignet:

1. Die Windhöffigkeit ist zu gering für einen wirtschaftlichen Betrieb. Damit gibt es keine
Rechtfertigung für die dramatische Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch
Windindustrieanlagen von 200 m Höhe.

2. Der Artenschutz wird nicht ausreichend gewährleistet, was die Tierwelt unzulässig gefährdet.
Der Erholungsraum für mich und meine Familie wird gravierend beeinträchtigt.

3. Der Klimaschutz - der solche Eingriffe rechtfertigen soll - wird nicht erreicht. Im Gegenteil, die
Waldzerstörung schadet dem Klima.

C. Das Leben und Wohnen in Michelbach wird unzulässig beeinträchtigt

1. Zu geringer Abstand

Bei Aufstellung des Flächennutzungsplans sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) und die
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) zu berücksichtigen. Die geplante
Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ ragt bis zu 900 Meter an die nächste Wohnsiedlung
heran. Dabei ist der Sicherheitsabstand von 200 Meter abzuziehen, der wegen einer evtl.
Weiterentwicklung der Wohnflächen in der Gemeinde Michelbach an der Bilz gewährt wurde.
Tatsächlich handelt es sich also nur um einen 700-Meter-Abstand zur dort geplanten
Konzentrationszone. Bei dem Abstand von 700 Metern handelt es sich nur um einen
Vorsorgeabstand aus Gründen des Lärmschutzes, wobei andere Emissionen hierbei nicht
berücksichtigt werden. Ich empfinde die Nähe dieser Windindustrieanlagen als unzumutbare
Bedrängung.

2. Beeinträchtigung durch Schattenwurf

Für naheliegende Besiedlungen ist der Schattenwurf eines der größten Probleme, da er eine
nicht hinzunehmende Beeinträchtigung des Grundeigentums und der Gesundheit der
Bewohner darstellt. Der sich bewegende Schatten führt zu unangenehmen visuellen
Wahrnehmungen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Nervosität, Unkonzentriertheit,
Schlafstörungen u.v.m. Diesem Risiko will ich mich keineswegs aussetzen! Bereits durch die
derzeit geplanten WKAs der Stadtwerke Schwäbisch Hall werden fast alle Gebäude der
Ortschaften Michelbach und Hirschfelden, das heißt über 2.000 Einwohner — das sind etwa
zwei Drittel der Einwohner der Gemeinde Michelbach an der Bilz (!) — durch Schattenwurf
betroffen sein.

Bei einem Abstand von nur 700 m würde die Schattenbeeinträchtigung noch weiter
zunehmen. Dies wird die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Michelbach an der Bilz
nachhaltig beeinträchtigen und dazu führen, dass die Bevölkerungsentwicklung sich in dieser
Gemeinde rückläufig entwickeln wird.

Damit werden die städtebaulichen Belange der Gemeinde Michelbach an der Bilz
unverhältnismaßig gestört. Dies widerspricht der nach § 1 Abs. 5 BauGB zu gewährleistenden
nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

Ich verlange daher, dass die Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall sich über die
Problematik des Schattenwurfs, da bisher nicht erfolgt, nochmals eingehend Gedanken
macht. Falls überhaupt eine Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ zulässig ist, fordere ich
eine Prüfung der Siedlungsabstände. Dabei ist auch zu prüfen, ob eine Höhenbeschränkung
für Windkrafträder in den Flächennutzungsplan aufzunehmen ist.
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3. Gesundheitsgefahren durch Infraschall

Bei dem nach Nr. 4.3 des Windenergieerlasses einzuhaltenden vorsorglichen
Siedlungsabstand von 700 Metern wurden die Auswirkungen von Infraschall nicht
berücksichtigt. Eine aktuelle Studie des Bundesumweltamtes vom März/Juni 2014 kommt zu
dem Ergebnis, dass „Infraschall ab gewissen Pegelhöhen vielfältige negative Auswirkungen
auf den menschlichen Körper haben kann“. Weiter heißt es in dieser Studie wie folgt:
„Zusammenfassend kann gesagt werden, dass viele der negativen Auswirkungen von
Infraschalleinwirkungen die Bereiche Herz-Kreislaufsystem, Konzentration und Reakfionszeit,
Gleichgewichtsorgane, das Nervensystem und die auditiven Sinnesorgane betreffen.“ Dabei
sind „negative Auswirkungen von Infraschall im Frequenzbereich unter 10 Hz auch bei
Schalldruckpegeln unterhalb der Hörschwelle nicht ausgeschlossen‘.

In der vorgenannten Studie heißt es zur Stärke des von Windkrafträdern verursachten
Infraschalls wie folgt: „Mit wachsender Höhe der Vvindenergieanlagen durchschneiden die
Rotorblätter ein stärker variierendes Windprofil. Es ist daher fraglich, ob das Abstrahlungs
und Ausbreitungsmodell für kleinere Windenergieanlagen auf moderne, große Anlagen
übertragbar ist. Aufgrund theoretischer Betrachtungen von Strömungsakustikern ist nicht
davon auszugehen.“ Diese neuen Erkenntnisse zeigen, dass die Behauptung der baden-
württembergischen Landesregierung, „schädliche Wirkungen durch Infraschall bei
Windenergieanlagen“ seien „nicht zu erwarten“ (so das LUBW in seiner Broschüre
„Windenergie und Infraschall“ vom Januar 2013), keinen Bestand hat.

Die neuen Erkenntnisse der vorgenannten Studie des Bundesumweltamtes sind im Rahmen
der Prüfung meiner Einwendungen gegen den Entwurf des Flächennutzungsplanes einerseits,
aber auch aufgrund der von Amts wegen zu beachtenden Erhaltung gesunder Wohn- und
Arbeitsverhältnisse im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauG andererseits bei allen vier
Konzentrationszonen zu berücksichtigen.

Denn die gesundheitlichen Bedürfnisse der Bevölkerung sind ein unabdingbar zu schützendes
Rechtsgut. Bei Zweifeln, ob ein Projekt, hier der Bau und Betrieb von Windenergieanlagen,
die Gesundheit der in ihrem Umfeld lebenden Menschen beeinträchtigen kann, hat die
verfassungsrechtlich geschützte körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) Vorrang.
Im Rahmen der nach § 1 Abs. 7 BauGB zu erfolgenden Abwägung muss also darüber
befunden werden, welche Abstände zu Siedlungen einzuhalten sind, um mit Sicherheit
gesundheitliche Beeinträchtigungen der Bevölkerung auszuschließen.

Dies ist bislang nicht erfolgt. Deshalb ist der Flächennutzungsplan mangels Berücksichtigung
der Gesundheitsgefahren durch Infraschall rechtswidrig. Die Prüfung
gesundheitsbeeinträchtigender Gefahren durch Schattenwurf und durch Infraschall ist
nachzuholen. Das Prüfungsergebnis mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen und
Folgerungen für den Flächennutzungsplan ist nach Maßgabe des § 3 BauGB erneut öffentlich
auszulegen.

4. Überschreitung der Lärmwerte

Die Ausweisung der Konzentrationszone ermöglicht die halbmondförmige Einzingelung von
Michelbach. Es können bis zu 20 Windräder aufgestellt werden. Die Schaliausbreitung

5 httD:Ilwww. umwetbundesamt. de/publ ikationenlmachbarkeitsstudie-zu
wirkungen-von-infraschall
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hochliegender Quellen ist nicht sicher prognostizierbar. Die künftigen Windräder haben höhere
Leistungen und damit höhere Schallemissionen.

Daher ist davon auszugehen, dass die Grenzwerte nachts überschritten werden. Die
Ausweisung der Konzentrationszone in dieser Größe und Nähe zu Michelbach ist daher nicht
zulässig.

5. Wertverluste von Immobilien

Lärm, Schattenwurf am Tage und Blinkfeuer in der Nacht schaden nicht nur der Gesundheit,
sondern führen auch zu finanziellen Verlusten. Der Wert der Immobilien sinkt teilweise
dramatisch. Die Wertverluste werden bei den jetzt in Süddeutschland geplanten
VVindindustrieanlagen im Vergleich zu Norddeutschland eher noch größer sein als bisher
bekannt. Mit bis zu über 200 m (im baden-württembergischen Gaildorf sogar bis fast 250 m)
werden die Windindustrieanlagen doppelt so hoch wie ältere Anlagen im Norden sein.
Anlagen dieser Höhe werden durch die topografische Lage auf Bergrücken zusätzlich die
optische Bedrängung erhöhen und Wohngebiete zusätzlich belasten. Wer sein Haus
verkaufen will bzw. muss, der wird einen merklich geringeren Preis erzielen. Im Extremfall ist
das Haus unverkäuflich geworden ist. Das betriffl junge Familien, die beruflich mobil sein
müssen genauso wie ältere Menschen.

Fazit für das Leben und Wohnen in Michelbach

Das Leben in Michelbach wird durch den Bau der riesigen Windindustrieanlagen, die laut
vorliegendem Flächennutzungsplan bis zu 900 (de facto 700 m) an die Wohngebiete heranreichen
können, schwer belastet. Insbesondere aber möchte ich auf die dauerhaften gesundheitlichen Risiken
hinweisen. Durch Lärm, Infraschall und Schlagschatten allgemein betroffen sind Schwangere, Kinder,
Kranke und alte Menschen. Speziell betroffen sind Personen mit Migräne und Herz
Kreislaufbeschwerden sowie Menschen mit einem Ohrimplantat und besonderer Sensitivität.

Aus all den vorgenannten Gründen lehne ich die Genehmigung des Flächennutzungsplanes in
der geplanten Form nachdrücklich ab.

MitfreundF en

Bettina Maas
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Stadt Schwäbisch Hall Michelbach!Bilz, 22.07.2014
Am Markt 6

74523 Schwäbisch Hall

Öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemei nschaft Schwäbisch
Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit gebe ich die folgende Stellungnahme mit nachstehenden
Einwendungen ab:

A Grundsätzliche Einwendungen zur Erstellung des Flächennutzungsplans

„Wesentliches Merkmal der Bauleitplanung ist die gerechte Abwägung von privaten und öffentlichen
Belangen. Deshalb sind bei der Ausweisung der Flächen in besonderem Maße der Anwohnerschutz
sowie der Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz zu berücksichtigen... Die unterschiedlichen
Interessen setzen eine sorgfältige Abwägung aller Belange und ein nachvollziehbares, schlüssiges
Plankonzept voraus...“ 1

Als Bürger Michelbachs an der Bilz sehe ich diese Abwägung nicht umgesetzt. Ich habe meine
Zweifel, ob tatsächlich die am besten geeigneten Bereiche für Konzentrationszonen innerhalb der
Verwaltungsgemeinschaft „gefunden“ wurden und ob das Ausmaß der Konzentrationszonen
sachgerecht und fair hinsichtlich der relativen Belastung der Partnergemeinden ist. Für mich sind
insbesondere die folgenden Punkte nicht nachvollziehbar:

• Wie kommt die Verwaltungsgemeinschaft unter Federführung der Stadt Schwäbisch Hall zu
einer Konzentrationsfläche „Östlich Michelbach‘ mit einer Größe von 4,17 km2? Innerhalb des
Stadtgebietes von Hall beträgt die Summe der Konzentrationsflächen ca. 2%2 der
Gesamtfläche. Michelbach hingegen muss eine Konzentrationsfläche verkraften, die etwa
25% seiner eigenen Gemeindefläche entspricht.

• Warum hat die Verwaltungsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Braunsbach
das im Nordosten der Stadtgemeinde Schwäbisch Hall gelegene, windhöffige Gebiet
zwischen Otterbach über Wolpertsdorf bis Bühlerzimmern als Konzentrationszone für
Windenergie ausgeklammert?

• Warum wird für das Gebiet von Gailenkirchen und Wackershofen offensichtlich eine
besonders hohe Schutzwürdigkeit festgestellt und die Bedeutung für die Naherholung betont,
diesen Sachverhalt aber für Michelbach nicht feststellen wollen?

• Warum wird Schutz des „für die gesamte Region Hohenlohe bedeutsamen Freilandmuseums
Wackershofen, also eine touristische Attraktion, offensichtlich höher bewertet als den Schutz
der Wohnbevölkerung in Michelbach?

4. Planungsziel im Erläuterungsbericht mit Nachtrag vom Juni2014 der 8. Fortschreibung des Flächennutzungsplans -

Teilfortschreibung „Windenergie -

2 Diese Zahl musste aus den ausgelegten Unterlagen per Schätzung ermittelt werden, da eine
genaue tabellarische Übersicht fehlt.
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• Dies betrifft auch andere, hier nicht genannte, windhöffige Flächen.

Der jetzt ausgelegte Flächennutzungsplan ist rechtswidrig und damit ungültig, da das Verfahren nicht
sachgerecht durchgeführt wurde. Ich fordere daher, die gesamte Planung von neuem zu beginnen
und alle Flächen sachlich zu prüfen.

B. Einwendungen zur behaupteten Eignung des Gebiets „Östlich Michelbach“

.1. Die erforderliche Windhöffigkeit ist nicht gegeben

Weiter sollen in Bezug auf eine wirtschaftliche Nutzung nur Flächen mit einer geeigneten
Windhöffigkeit ausgewiesen werden... Für Investoren gilt ... meist die Ertragsschwelle von
80 % des EEG-Referenzertrags als Mindestrichtwert zum Nachweis der Wrtschaftlichkeit
eines Windenergieprojektes. Dieser Mindestertrag wird in der Praxis — fast unabhängig von
Anlagentyp und Nabenhöhe — erst an Standorten mit einer durchschnittlichen
Jahreswindgeschwindigkeit von 5 8 mIs bis 6 mIs in 100 m über Grund erreicht.

Diese Ertragsschwelle wird gemäB LUBW Windatlas im Gebiet „Östlich Michelbach“ nicht
erreicht4.

Auch aufgrund weiterer zu erwartender Betriebseinschränkungen durch Fledermausflug,
Vogelzug, künftiger Infraschall-Richtlinien und überhöhter Lärmwerte wird ein wirtschaftlicher
Betrieb nicht möglich sein.

Es besteht keine Verpflichtung, Konzentrationszonen für Windenergieanlagen festzulegen. Die
Ausweisung einer Konzentrationszone für Windenergie in einem ungeeigneten Gebiet ist
gesetzeswidrig. Die geplante Ausweisung des Gebiets „Östlich Michelbach“ ist folglich
zurück zu nehmen.

2. Das Landschaftsbild wird unzulässig beeinträchtigt

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind deren Auswirkungen auf die städtebaulichen
Belange der betroffenen Gemeinden und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes zu
berücksichtigen. Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ befindet sich in den
nördlichen Limpurger Bergen. Die Limpurger Berge sind eines der regional größten
geschlossenen Waldgebiete ohne Bebauung mit hoher Artenvielfalt. Diese Waldberge prägen
das Orts- und Landschaftsbild der Gemeinde Michelbach an der Bilz in besonders
charakteristischer Weise.

3. Das Naherholungsgebiet Einkornwald wird entwertet

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Auswirkungen auf die sozialen Bedürfnisse der
Bevölkerung wie beispielsweise deren Belange von Sport, Freizeit und Erholung zu
berücksichtigen. Die Wälder der nördlichen Limpurger Berge — der sog. Einkornwald — dienen
schon immer der örtlichen Bevölkerung, gerade auch den Bürgern der Stadt Hall, als
Naherholungsgebiet. Es gibt eine Vielzahl von markierten Wanderwegen. Der
Hauptwanderweg 3 des Schwäbischen Albvereins (Main-Neckar-Rhein-Weg von Wertheim

Windenergieerlass Baden-Württemberg
4 VVlndatlas Homepage LUBW, 80% Referenzertrag, Stand 14.07.2014
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nach Lörrach) durchquert die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach‘.
Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ liegt im Herz des
Naherholungsgebietes. Nach Errichtung von Windkrafträdern wird eine Nutzung dieses
Gebietes für mich und meine Familie nicht mehr ungestört möglich sein. Im Winter stellt
insbesondere Eiswurf eine hohe, evtl. sogar tödliche Gefahr für Spaziergänger und Wanderer
dar.

4. Wndkraftanlagen im Wald schaden dem Klima

Die Limpurger Berge sind eines der größten geschlossenen Waldgebiete der Region. Ein
geschlossenes Waldgebiet bewirkt eine bestimmte kleinklimatische Situation. Durch die bei
Bau und Betrieb der Windenergieanlagen erforderlichen Rodungsflächen werden andere
Waldstrukturen mit großen Lichtungen geschaffen. Ein von mehreren Windkraftanlagen
durchlöcherter Wald verliert als Ganzes an Wert für den Klimaschutz. Ein Positionspapier des
NABU-Landesverbandes Brandenburg „Windkraftanlagen im Wald/Grundlagen für eine
Bewertung aus naturschutzfachlicher Sicht“ von 2011 nennt die Gesamtfolgen: „Sicher ist,
dass der bisher geschlossene Wald und seine Funktionen zerstört werden.. .Durch Öffnung
des geschlossenen Waldes wird u. a. das Waldinnenklima zerstört. Dies hat weitreichende
Folgen, nicht nur für viele TYer- und Pfianzenarten, sondern insbesondere auch für die
Grundwasserneubildung.“

Durch die Rodungen wird es zwangsläufig zu einer Veränderung des bestehenden
Mikroklimas kommen. Diese Veränderung des heute bestehenden Mikroklimas wird in der
Folge sich auch auf die bestehende Flora und Fauna, darüber hinaus auch auf die in ihrer
unmittelbaren Umgebung lebenden Menschen auswirken. Die Windräder greifen in den
Luftraum ein und führen zu lokaler Erwärmung. Im Umweltbericht des Büros Blaser vom
16.05.2014 und in den anderen umweltbezogenen Unterlagen wird diese Problematik nicht
einmal thematisiert.

5. Der Artenschutz wird fahrlässig behandelt

Im Umweltbencht des Büros Blaser vom 16.05.2014 wird festgestellt, dass neben anderen
schützenswerten Tierarten insbesondere auch Rotmilan und Schwarzmilan sowie
verschiedene Fledermausarten in der geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“
vorhanden und zu berücksichtigen sind. Daher wird ein zusätzlicher Untersuchungsbedarf
(,‚Spezielle artenschutzrechtllche Prüfung mit entsprechenden Untersuchungen innerhalb des
immissionsschufzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.“) im Rahmen der Aufstellung des
Flächennutzungsplanes festgestellt. Die Milane und der Schwarzstorch haben ihre
Nahrungshabitate in den Limpurger Bergen und überfliegen für jeden offensichtlich den Wald.

Eine solche spätere Untersuchung widerspricht aber den gesetzlichen Vorgaben. Ausnahmen
nach § 34 Abs. 3 BNatSchG sind nicht ersichtlich. Denn das Projekt, nämlich Bau und Betrieb
künftiger Windenergieanlagen in diesem Gebiet, ist nicht in überwiegendem öffentlichem
Interesse. Es widerspricht sogar dem öffentlichen Interesse, da Windenergieanlagen dort
wegen der geringen Windgeschwindigkeiten unrentabel sind, das Orts- und Landschaftsbild
verunstalten und dem Zweck des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald widersprechen.

Fazit für die Eignung des Gebietes „Östlich Michelbach“

Die ausgewiesene Konzentrationszone „Östlich Michelbach‘ ist nach meinem Empfinden nicht nur in
quantitativer Hinsicht zu groß und zu belastend für Michelbach, sie ist auch in qualitativer Hinsicht
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hoch liegender Quellen ist nicht sicher prognostizierbar. Die künftigen Windräder haben höhere
Leistungen und damit höhere Schallemissionen.

Daher ist davon auszugehen, dass die Grenzwerte nachts überschritten werden. Die
Ausweisung der Konzentrationszone in dieser Größe und Nähe zu Michelbach ist daher nicht
zulässig.

5. Wertverluste von Immobilien

Lärm, Schattenwurf am Tage und Blinkfeuer in der Nacht schaden nicht nur der Gesundheit,
sondern führen auch zu finanziellen Verlusten. Der Wert der Immobilien sinkt teilweise
dramatisch. Die Wertverluste werden bei den jetzt in Süddeutschland geplanten
Windindustrieanlagen im Vergleich zu Norddeutschland eher noch größer sein als bisher
bekannt. Mit bis zu über 200 m (im baden-württembergischen Gaildorf sogar bis fast 250 m)
werden die Windindustrieanlagen doppelt so hoch wie ältere Anlagen im Norden sein.
Anlagen dieser Höhe werden durch die topografische Lage auf Bergrücken zusätzlich die
optische Bedrängung erhöhen und Wohngebiete zusätzlich belasten. Wer sein Haus
verkaufen will bzw. muss, der wird einen merklich geringeren Preis erzielen. Im Extremfall ist
das Haus unverkäuflich geworden ist. Das betrifft junge Familien, die beruflich mobil sein
müssen genauso wie ältere Menschen.

Fazit für das Leben und Wohnen in Michelbach

Das Leben in Michelbach wird durch den Bau der riesigen Windindustrieanlagen, die laut
vorliegendem Flächennutzungsplan bis zu 900 (de facto 700 m) an die Wohngebiete heranreichen
können, schwer belastet. Insbesondere aber möchte ich auf die dauerhaften gesundheitlichen Risiken
hinweisen. Durch Lärm, lnfraschall und Schlagschatten allgemein betroffen sind Schwangere, Kinder,
Kranke und alte Menschen. Speziell betroffen sind Personen mit Migräne und Herz
Kreislaufbeschwerden sowie Menschen mit einem Ohrimplantat und besonderer Sensitivität.

Aus all den vorgenannten Gründen lehne ich die Genehmigung des Flächennutzungsplanes in
der geplanten Form nachdrücklich ab.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Maas
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An die Stadt Schwäbisch Hall
Am Markt 6
74523 Schwäbisch Hall

Öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft

Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit gebe ich die folgende Stellungnahme mit nachstehenden

Einwendungen ab:

A. Grundsätzliche Einwendungen zur Erstellung des Flächennutzungsplans

„Wesentliches Merkmal der Bauleitplanurig ist die gerechte Abwägung von privaten und öf

fentlichen Belangen. Deshalb sind bei der Ausweisung der Flächen in besonderem Maße

der Anwohnerschutz sowie der Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz zu berücksichtigen...

Die unterschiedlichen Interessen setzen eine sorgfältige Abwägung aller Belange und ein

nachvollziehbares, schlüssiges Plankonzept voraus...“

Als Bürger Michelbachs an der BiIz sehe ich diese Abwägung nicht umgesetzt. Ich habe mei

ne Zweifel, ob tatsächlich die am besten geeigneten Bereiche für Konzentrationszonen in

nerhalb der Verwaltungsgemeinschaft „gefunden“ wurden und ob das Ausmaß der Konzen

trationszoneri sachgerecht und fair hinsichtlich der relativen Belastung der Partnergemein

den ist. Für mich sind insbesondere die folgenden Punkte nicht nachvollziehbar:

• Wie kommt die Verwaltungsgemeinschaft unter Federführung der Stadt Schwäbisch

Hall zu einer Konzentrationsfläche Östlich Michelbach“ mit einer Größe von 4,17

km2? Innerhalb des Stadtgebietes von Hall beträgt die Summe der Konzentrations

flächen ca. 2%2 der Gesamtfläche. Michelbach hingegen muss eine Konzentrations

fläche verkraften, die etwa 25% seiner eigenen Gemeindefläche entspricht.

• Warum hat die Verwaftungsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Gemeinde

Braunsbach das im Nordosten der Stadtgemeinde Schwäbisch Hall gelegene, wind

höffige Gebiet zwischen Otterbach über Wolpertsdorf bis Bühlerzimmern als Kon

zentrationszone für Windenergle ausgeklammert?

• Warum wird für das Gebiet von Gailenkirchen und Wackershofen offensichtlich eine

1 Planungsziel im Erläuterungsbencht mit Nachtrag vom Juni 2014 der 8. Fortschreibung des

Flächennutzungsplans - Teilfortschreibung „Windenergie -

Diese Zahl musste aus den ausgelegten Unterlagen per Schätzung ermittelt werden, da eine genaue

tabellarische Übersicht fehlt.
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besonders hohe Schutzwürdigkeit festgestellt und die Bedeutung für die Naherho
lung betont, diesen Sachverhalt aber für Michelbach nicht feststellen wollen?

• Warum wird Schutz des „für die gesamte Region Hohenlohe bedeutsamen Freiland-
museums Wackershofen“, also eine touristische Attraktion, offensichtlich höher be
wertet als den Schutz der Wohnbevölkerung in Michelbach?

• Dies betrifft auch andere, hier nicht genannte, winclhöffige Flächen.

Der jetzt ausgelegte Flächennutzungsplan ist rechtswidrig und damit ungültig, da das Ver
fahren nicht sachgerecht durchgeführt wurde. Ich fordere daher, die gesamte Planung von
neuem zu beginnen und alle Flächen sachlich zu prüfen.

B. Einwendungen zur behaupteten Eignung des Gebiets „Östlich Michelbach“

1. Die erforderliche Windhöffigkeit ist nicht gegeben

„Weiter sollen in Bezug auf eine wirtschaftliche Nutzung nur Flächen mit einer ge
eigneten Windhöffigkeit ausgewiesen werden... Für Investoren gilt ... meist die Er
tragsschwelle von 80 % des EEG-Referenzertrags als Mindestrichtwert zum Nach
weis der Wirtschaftlichkeit eines Windenergieprojektes. Dieser Mindestertrag wird in
der Praxis — fast unabhängig von Anlagentyp und Nabenhöhe — erst an Standorten
mit einer durchschnittlichen Jahreswindgeschwindigkeit von 5,8 mis bis 6 mis in 100
m über Grund erreicht. “

Diese Ertragsschwelle wird gemäß LUBW Windatlas im Gebiet „Östlich Michelbach“
nicht erreicht4.

Auch aufgrund weiterer zu erwartender Betriebseinschränkungen durch Fledermaus
flug, Vogelzug, künftiger Infraschall-Richtlinien und überhöhter Lärmwerte wird ein
wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich sein.

Es besteht keine Verpflichtung, Konzentrationszonen für Windenergieanlagen fest
zulegen. Die Ausweisung einer Konzentrationszone für Windenergie in einem unge
eigneten Gebiet ist gesetzeswidrig. Die geplante Ausweisung des Gebiets „Öst
lich Michelbach“ ist folglich zurück zu nehmen.

2. Das Landschaftsbild wird unzulässig beeinträchtigt

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind deren Auswirkungen auf die städtebauli
chen Belange der betroffenen Gemeinden und die Gestaltung des Orts- und Land
schaftsbildes zu berücksichtigen. Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michel
bach“ befindet sich in den nördlichen Limpurger Bergen. Die Limpurger Berge sind
eines der regional größten geschlossenen Waldgebiete ohne Bebauung mit hoher
Artenvielfalt. Diese Waldberge prägen das Orts- und Landschaftsbild der Gemeinde
Michelbach an der Bilz in besonders charakteristischer Weise.

3. Das Naherholungsgebiet Einkomwald wird entwertet

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Auswirkungen auf die sozialen Be
dürfnisse der Bevölkerung wie beispielsweise deren Belange von Sport, Freizeit und
Erholung zu berücksichtigen. Die Wälder der nördlichen Limpurger Berge — der sog.
Einkornwald — dienen schon immer der örtlichen Bevölkerung, gerade auch den Bür
gern der Stadt Hall, als Naherholungsgebiet. Es gibt eine Vielzahl von markierten
Wanderwegen. Der Hauptwanderweg 3 des Schwäbischen Albvereins (Main
Neckar-Rhein-Weg von Wertheim nach Lörrach) durchquert die geplante Konzentra
tionszone „Östlich Michelbach“.

3 Windenergieerlass Baden-Württemberg
4 Windatlas Homepage LUBW, 80% Referenzertrag, Stand 14.07.2014
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Die geplante Konzentrationszone »Östlich Michelbach“ liegt im Herz des Naherho
lungsgebietes. Nach Errichtung von Windkrafträdern wird eine Nutzung dieses Ge
bietes für mich und meine Familie nicht mehr ungestört möglich sein. Im Winter stellt
insbesondere Eiswurf eine hohe, evtl. sogar tödliche Gefahr für Spaziergänger und
Wanderer dar.

4. Windkraftanlagen im Wald schaden dem Klima

Die Limpurger Berge sind eines der größten geschlossenen Waldgebiete der Regi
on. Ein geschlossenes Waldgebiet bewirkt eine bestimmte kleinklimatische Situati
on. Durch die bei Bau und Betrieb der Windenergieanlagen erforderlichen Rodungs
flächen werden andere Waldstrukturen mit großen Lichtungen geschaffen. Ein von
mehreren Windkraftanlagen durchlöcherter Wald verliert als Ganzes an Wert für den
Klimaschutz. Ein Positionspapier des NABU-Landesverbandes Brandenburg »Wind
kraftanlagen im Wald/Grundlagen für eine Bewertung aus naturschutzfachlicher
Sicht“ von 2011 nennt die Gesamtfolgen: „Sicher ist, dass der bisher geschlossene
Wald und seine Funktionen zerstört werden.. .Durch Öffnung des geschlossenen
Waldes wird u. a. das Waldinnenklima zerstört. Dies hat weitreichende Folgen, nicht
nur für viele Tier- und Pfianzenarten, sondern insbesondere auch für die Grundwas
serneubildung.

Durch die Rodungen wird es zwangsläufig zu einer Veränderung des bestehenden
Mikroklimas kommen. Diese Veränderung des heute bestehenden Mikroklimas wird
in der Folge sich auch auf die bestehende Flora und Fauna, darüber hinaus auch
auf die in ihrer unmittelbaren Umgebung lebenden Menschen auswirken. Die Wind-
räder greifen in den Luftraum ein und führen zu lokaler Erwärmung. Im Umweltbe
richt des Büros Blaser vom 16.05.2014 und in den anderen umweltbezogenen Un
terlagen wird diese Problematik nicht einmal thematisiert.

5. Der Artenschutz wird fahrlässig behandelt

Im Umweltbencht des Büros Blaser vom 16.05.2014 wird festgestellt, dass neben
anderen schützenswerten Tierarten insbesondere auch Rotmilan und Schwarzmilan
sowie verschiedene Flederrnausarten in der geplanten Konzentrationszone »Östlich
Michelbach“ vorhanden und zu berücksichtigen sind. Daher wird ein zusätzlicher Un
tersuchungsbedarf (,‚Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung mit entsprechenden
Untersuchungen innerhalb des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah
rens.“) im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes festgestellt. Die Mi
lane und der Schwarzstorch haben ihre Nahrungshabitate in den Limpurger Bergen
und überfliegen für jeden offensichtlich den Wald.

Eine solche spätere Untersuchung widerspricht aber den gesetzlichen Vorgaben.
Ausnahmen nach § 34 Abs. 3 BNatSchG sind nicht ersichtlich. Denn das Projekt,
nämlich Bau und Betrieb künftiger Windenergieanlagen in diesem Gebiet, ist nicht in
überwiegendem öffentlichem Interesse. Es widerspricht sogar dem öffentlichen In
teresse, da Windenergleanlagen dort wegen der geringen Windgeschwindigkeiten
unrentabel sind, das Orts- und Landschaftsbild verunstalteri und dem Zweck des
Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald widersprechen.

Fazit für die Eignung des Gebietes „Östlich Michelbach“

Die ausgewiesene Konzentrationszone »Östlich Michelbach“ ist nach meinem Empfinden
nicht nur in quantitativer Hinsicht zu groß und zu belastend für Michelbach, sie ist auch in
qualitativer Hinsicht ungeeignet:

1. Die Windhöffigkeit ist zu gering für einen wirtschaftlichen Betrieb. Damit gibt es kei
ne Rechtfertigung für die dramatische Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch
Windindustrieanlagen von 200 m Höhe.
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2. Der Artenschutz wird nicht ausreichend gewährleistet, was die Tierwelt unzulässig
gefährdet. Der Erholungsraum für mich und meine Familie wird gravierend beein
trächtigt.

3. Der Klimaschutz - der solche Eingriffe rechtfertigen soll - wird nicht erreicht. Im Ge
genteil, die Waldzerstörung schadet dem Klima.

C. Das Leben und Wohnen in Michelbach wird unzulässig beeinträchtigt

1. Zu geringer Abstand

Bei Aufstellung des Flächennutzungsplans sind die allgemeinen Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB)
und die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) zu berücksich
tigen. Die geplante Konzentrationszone KÖstlich Michelbach“ ragt bis zu 900 Meter
an die nächste Wohnsiedlung heran. Dabei ist der Sicherheitsabstand von 200 Me
ter abzuziehen, der wegen einer evtl. Weiterentwicklung der Wohnflächen in der Ge
meinde Michelbach an der Bilz gewährt wurde. Tatsächlich handelt es sich also nur
um einen 700-Meter-Abstand zur dort geplanten Konzentrationszone. Bei dem Ab
stand von 700 Metern handelt es sich nur um einen Vorsorgeabstand aus Gründen
des Lärmschutzes, wobei andere Emissionen hierbei nicht berücksichtigt werden.
Ich empfinde die Nähe dieser Windindustrieanlagen als unzumutbare Bedrängung.

2. Beeinträchtigung durch Schattenwurf

Für naheliegende Besiedlungen ist der Schattenwurf eines der größten Probleme,
da er eine nicht hinzunehmende Beeinträchtigung des Grundeigentums und der Ge
sundheit der Bewohner darstellt. Der sich bewegende Schatten führt zu unangeneh
men visuellen Wahrnehmungen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Nervo
sität, Unkonzentriertheit, Schlafstörungen u.v.m. Diesem Risiko will ich mich keines
wegs aussetzen! Bereits durch die derzeit geplanten WKA‘s der Stadtwerke Schwä
bisch Hall werden fast alle Gebäude der Ortschaften Michelbach und Hirschfelden,
das heißt über 2.000 Einwohner — das sind etwa zwei Drittel der Einwohner der
Gemeinde Michelbach an der Bilz (!) — durch Schattenwurf betroffen sein.

Bei einem Abstand von nur 700 m würde die Schattenbeeinträchtigung noch weiter
zunehmen. Dies wird die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Michelbach an
der Bilz nachhaltig beeinträchtigen und dazu führen, dass die Bevölkerungsentwick
lung sich in dieser Gemeinde rückläufig entwickeln wird.

Damit werden die städtebaulichen Belange der Gemeinde Michelbach an der Bilz
unverhältnismaßig gestört. Dies widerspricht der nach § 1 Abs. 5 BauGB zu gewähr
leistenden nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

Ich verlange daher, dass die Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall sich über
die Problematik des Schattenwurfs, da bisher nicht erfolgt, nochmals eingehend Ge
danken macht. Falls überhaupt eine Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ zuläs
sig ist, fordere ich eine Prüfung der Siedlungsabstände. Dabei ist auch zu prüfen, ob
eine Höhenbeschränkung für Windkrafträder in den Flächennutzungsplan aufzuneh
men ist.

3. Gesundheitsgefahren durch Infraschall

Bei dem nach Nr. 4.3 des Windenergieerlasses einzuhaltenden vorsorglichen Sied
lungsabstand von 700 Metern wurden die Auswirkungen von lnfraschall nicht be
rücksichtigt. Eine aktuelle Studie des Bundesumweltamtes vom März/Juni 2014
kommt zu dem Ergebnis, dass „Infraschall ab gewissen Pegelhöhen vielfältige nega

5http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/machbarkeitsstudie-zu-wirkunaen-von-
infraschall
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tive Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben kann“. Weiter heißt es in
dieser Studie wie folgt: Zusammenfassend kann gesagt werden, dass viele der ne
gativen Auswirkungen von Infraschalleinwirkungen die Bereiche Herz-Kreislaufsys
tem, Konzentration und Reaktionszeit, Gleichgewichtsorgane, das Nervensystem
und die auditiven Sinnesorgane betreffen.“ Dabei sind „negative Auswirkungen von
Infraschall im Frequenzbereich unter 10 Hz auch bei Schalldwckpegeln unterhalb
der Hörschwelle nicht ausgeschlossen“.

In der vorgenannten Studie heißt es zur Stärke des von Windkrafträdern verursach
ten Infraschalls wie folgt: „Mit wachsender Höhe der Windenergleanlagen durch
schneiden die Rotorblätter ein stärker variierendes Windprofil. Es ist daher fraglich,
ob das Abstrahlungs- und Ausbreitungsmodell für kleinere Windenergieanlagen auf
moderne, große Anlagen übertragbar ist. Aufgrund theoretischer Betrachtungen von
Strömungsakustikern ist nicht davon auszugehen.“ Diese neuen Erkenntnisse zei
gen, dass die Behauptung der baden-württembergischen Landesregierung, „schädli
che Wirkungen durch Infraschall bei Windenergleanlagen“ seien „nicht zu erwarten“
(so das LUBW in seiner Broschüre „Windenergie und Infraschall“ vom Januar 2013),
keinen Bestand hat.

Die neuen Erkenntnisse der vorgenannten Studie des Bundesumweltamtes sind im
Rahmen der Prüfung meiner Einwendungen gegen den Entwurf des Flächennut
zungsplanes einerseits, aber auch aufgrund der von Amts wegen zu beachtenden
Erhaltung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 1
BauG andererseits bei allen vier Konzentrationszonen zu berücksichtigen.

Denn die gesundheitlichen Bedürfnisse der Bevölkerung sind ein unabdingbar zu
schützendes Rechtsgut. Bei Zweifeln, ob ein Projekt, hier der Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen, die Gesundheit der in ihrem Umfeld lebenden Menschen be
einträchtigen kann, hat die verfassungsrechtlich geschützte körperliche Unversehrt
heit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) Vorrang. Im Rahmen der nach § 1 Abs. 7 BauGB zu
erfolgenden Abwägung muss also darüber befunden werden, welche Abstände zu
Siedlungen einzuhalten sind, um mit Sicherheit gesundheitliche Beeinträchtigungen
der Bevölkerung auszuschließen.

Dies ist bislang nicht erfolgt. Deshalb ist der Flächennutzungsplan mangels Berück
sichtigung der Gesundheitsgefahren durch Infraschall rechtswidrig. Die Prüfung ge
sundheitsbeeinträchtigender Gefahren durch Schattenwurf und durch Infraschall ist
nachzuholen. Das Prüfungsergebnis mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen
und Folgerungen für den Flächennutzungsplan ist nach Maßgabe des § 3 BauGB
erneut öffentlich auszulegen.

4. Überschreitung der Lärmwerte

Die Ausweisung der Konzentrationszone ermöglicht die halbmondförmige Einzinge
lung von Michelbach. Es können bis zu 20 Windräder aufgestellt werden. Die Schall-
ausbreitung hochliegender Quellen ist nicht sicher prognostizierbar. Die künftigen
Windräder haben höhere Leistungen und damit höhere Schallemissionen.

Daher ist davon auszugehen, dass die Grenzwerte nachts überschritten werden. Die
Ausweisung der Konzentrationszone in dieser Größe und Nähe zu Michelbach ist
daher nicht zulässig.

5. Wertverluste von Immobilien

Lärm, Schattenwurf am Tage und Blinkfeuer in der Nacht schaden nicht nur der Ge
sundheit, sondern führen auch zu finanziellen Verlusten. Der Wert der Immobilien
sinkt teilweise dramatisch. Die Wertverluste werden bei den jetzt in Süddeutschland
geplanten Windindustrieanlagen im Vergleich zu Norddeutschland eher noch größer
sein als bisher bekannt. Mit bis zu über 200 m (im baden-württembergischen Gail
dorf sogar bis fast 250 m) werden die Windindustrieanlagen doppelt so hoch wie äl
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tere Anlagen im Norden sein. Anlagen dieser Höhe werden durch die topografische
Lage auf Bergrücken zusätzlich die optische Bedrängung erhöhen und Wohngebiete
zusätzlich belasten. Wer sein Haus verkaufen will bzw. muss, der wird einen merk
lich geringeren Preis erzielen. Im Extremfall ist das Haus unverkäuflich geworden ist.
Das betrifft junge Familien, die beruflich mobil sein müssen genauso wie ältere Men
schen.

Fazit für das Leben und Wohnen in Michelbach

Das Leben in Michelbach wird durch den Bau der riesigen Windindustrieanlagen, die laut
vorliegendem Flächennutzungsplan bis zu 900 (de facto 700 m) an die Wohngebiete heran-
reichen können, schwer belastet. Insbesondere aber möchte ich auf die dauerhaften ge
sundheitlichen Risiken hinweisen. Durch Lärm, lnfraschall und Schlagschatten allgemein be
troffen sind Schwangere, Kinder, Kranke und alte Menschen. Speziell betroffen sind Perso
nen mit Migräne und Herz-Kreislaufbeschwerden sowie Menschen mit einem Ohrimplantat
und besonderer Sensitivität.

Aus all den vorgenannten Gründen lehne ich die Genehmigung des Flächennutzungs
planes in der geplanten Form nachdrücklich ab.

Mit freundlichen Grüßen
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Sehr qechrte Damen und Herren,

in vorbe ichneter Ang enheV qebe ich die foIende Stelkingnshm mit nahhentJeri
Einwendungeri eh:

A. Gnrndstliche l wedunger zur Erte!hing des FWchnuzu!1spans

Wes€nthches Merkmal der fuIi Ipnung ist die gerechle Abwigung von privaten und ffenUichen
l3engon Deshalb irid bi der Ausweisung der Flächen in besonderem Maße der An-ohnerschu1z
sow der l‘4atur-, Umwelt- und Landschaftsschutz zu borüc;ksichtigeri.. Die unterschiedlichen
Interessen setzen eine scrgfättipe Abwägung aller Belanie und ein nchoflziehbre, üssiqae
PIankonept voraus

Als eOrcr Michelbachs an der Bilz sehe ich diese Abw.ciung nicht umgesetzt. Ich habe meine
Zweifel, oh tatsächlich die am besten geeigneten Bereiche für Konzeritrtionszonen innerhalb der
Vealturigsgemeinschaft „gefunden“ wurden und ob das Aurnß der Konzentrations2onan
sachgerecht und fair hinsichtlich der relativen Relasturig der Partnerqemeinden ist. Für mich sind
insbesondere die folgenden Punkte nicht nachvollziehbar:

Wie kommt die V waflunsgmetnschaft unter Eedorführur der Stadt Schwbsch Htl u
ner KorizentretjonsfIche ‚Öilich Michelbach mit einer Größe von 4,17 km2 lnnerhiL des
Stadtqebietes von Hall beträgt die Summe der Konzentrationsfiidien ca 2% der
GessrnttIche. Micholbach ;iingegen muss eine Konzentrationsflche ierkraften, die etwa
25% seiner eigenen Gemeindefläche entspnchL

• Warum hat die Ve aItungsgeitinschaft in Zusammnenarbe mit der Gemeinde Braunsbach
das im Nordosten der Stadtgemeinde Schwäbisch Hall gelegene, wind[iöffige Gebiet
zwischen Otterbech über Wolpemfsdorf bis BCihlerzirnmemn als Konzentratiorrszone für
Windenergle ausgeklammert?

• Warum wird für das Gebiet von Gailenkirchen und Wackershoferr offensichtlich re
besonders hohe Schutzwürdigkeit festgestellt und di Bedeutung für die Naherholung betont,
diesen Sachverhalt aber für Michelbach nicht feststellen wollen?

• Warum wird Schutz des ‚für die 9esmte Region Hohenlahe bedeutsamen Freilandmuserims
Weckerslioferi‘, also eine teuristische Attraktion, offensichtlich höher bewertet als den Schutz
der Wohnbevölkerung in Michelbach?

• Dies betrifft auch andere, hier nicht genannte, windhöflige F!chen

1- Plnunqszil hn EitiLrteruriorthtrnit Nchirg m Juni 2014 dr 8. Frjrtt bun d l bnntitunun1ins -

‘Teil ortschrnbunq Ninderrerii“
Diese Zahl musste er an legion UMrJcien pr ctzurrg emnfttI werd;rn, d eineQennjue tahetlarlche Ubesht ttdt
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Der jetzt usgeIegte FIchennutzungspIan iSt rechtswidrig und damit ungültig, di das Verfahren nichtsachgerecht durchgeführt wurde. Ich fordere daher, die gesamte Planung von neuem zu beginnenund alle FItchen sachlich zu prüfen

8, einwendungen zur beiaupteten Eignung des Gebiets „Östlich ichelbch‘

1. Die rfnrcierliche Windhöfligkeit ist nicht gegeben

‚‚Weiter sollen in Bezug auf eine wirlschaftlfche Nutzung nur FIchet mit einer geeignetenWindI1ffigkLqt ausgewiesen werden... Für investoren gilt rne;st die Ertragsschwel!e von80 % des EE(-Refe enzertrags als Mindestrichtwert zum Nachweis dr Wirtscl‘,afllicJ7keileines Winderiergieprojektes. Dieser Miridestertrag wird in der Praxis — fast unabhsnqig vonf;nlaqontyp und Natenhöhe erst an Standorten mit einer durchschnittlichen
Jahnswindgeschwindik&t von 5, ‚Ws bis 6 mIs in 100 rn über Grund erreicht.

Diese Er‘agsschweHe wird gemß LUBW Windatlas im Gebiet „Östch Michbach“ nichterroicht

Auch aufgrund weiterer zu erwartender Retnebseinschrnkungen durch Fledcrmauf1ug,Vogelzug, künftiger lnfraschall-.Richtlinion und überhöhter Lrrnwerte wird ein wirtschafilicheiBetrieb nicht möglich sein

E besteht keine Verpflichtung, Konzentrationszonen für Vvindenergieanlagen festzulegen, DieAusweisung eir,er Knnzentrationszone für Windenergie in einem ungeeigneten Gebiet ttqesetzesw,dr,g. Die geplante Auswelung des Gebiets ‚Ösflich Michelbch“ i
zurick zu nehmen.

2. Das Landschaftsbild wird urizuss,g beeinträchtigt

Re‘ der Aufstellung von Rauleitpbirien sind deren Auswirkungen auf die stdtebauIichenBelange der betroffenen Gemeinden und die Gestaltung des Drts und Landscheftsbiides zu

Q berücksichtigen Die geplante Konzentrationszone Ostlich Mic1elbach befindet ch in dennördlichen Limpurgeu Bergen Die Limpurger 8orge sind eines der regional größtergeschlossenen Waldgebiete ohne Bebauung mit hoher ArtenvielfalL Diese Waldberge prqrndas Orts- und LndscheftsbiFd der Gemeinde Michelbich an der 8hz in besonders
charakteristischer \Neise.

3. Das Naherholungsgebet Einkornwald wird eritweriet

Bei der Aufstellung von BauIeitplnen irid die Auswirkungen auf die soziafrn ledui1nisse derBevölkerung wie beispielsweise deren Belange von Sport, Freizeit und rho1ung zuberücksichtigen. Die Wälder der nördlichen Lirnpurger Berge — der sog. Einkornwald — dienenschon immer der örtlichen Bevölkerung, gerede auch den Rürgern der Stadt Hall, alsNaherholungsgebiet. Es gibt eine Vielzahl von markierten Wanderwegen. DerHeuptwanderweg 3 des Schwbischen Albvereins (Main-Neckar-Rhein Weg von Wertheirroach L0rrach) durchquert die geplante konzentrationszcne ‚Östlich Mhelbicl,
Die geplent Konzentrationszone ‚Östlich Michelbach liegt im Her: dsNeherholungsgebiete, Nach Errichtung von Windkraftrsdern wird eine Nutzung diece

Wnderiergieerlass eaden-Württemberg
4 Wndetlas Homepage LUBW, 80% Referenzertrag, Stand 14.07.2014
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Gebietes für mich und meine Familie nicht mehr ungestört möglich sein. im Winter stellt
insbesondere Eiswurf eine hohe, evtl. sogar tödliche Gefahr für Spaziergdnger und Wanderer
dar.

4. Windkraftanlagen im Wald schaden dem Klima

Die Limpurger Berge sind eines der größten geschlossenen Waldgebiete der Region. Ein
geschlossenes Waldgebiet bewirkt eine bestimmte kleinklirnotische Situation. Durch die hei
Bau und Betrieb der Windenergieanlagen erforderlichen Rodungsflächen werden andere
Waldstrukturen mit großen Lichtungen geschaen. Ein von mehreren Windkraftarilagen
durchlöcherter Waki verliert als Ganzes an Wert für den Klimaschutz. Ein Positionspapier des
NABIJ-Lanclesverbandes Brandenburg ‚Windkrattanlagen im Wald/Grundlagen für eine
Bewertung aus naturschutzfachlicher Sicht von 2011 nennt die Gesamttolgeri „Sicher ist,
dass der bisher geschlossene Wald und seine Funktionen zerstört weitfen. .Durch Öffnung
des geschlossenen Waldes wird ii. a. das Wa/dinnenklima zerstört. Dies hat weitreichende
Folgen, nicht nur für viele Tier- und Pflanzenarten, sondern insbesondere auch für die
Gnjridwasserneubildung.“

Durch die Rodungen wird es angsIäufig zu einer Veränderung des bestehenden
Mikrokümas kommen. Diese Veränderung des heute bestehenden Mkroklimas wird in der
Folge sich auch auf die bestehende Flora und Fauna1 darüber hinaus auch auf die in ihrer
unmittelbaren Umgebung lebenden Menschen auswirken. Die Windräder grellen in den
Luftraum ein und führen zu lokaler Erwrmung. Im Umweltbericht des Büros Blaser vom
‘tß.05.2014 und in den anderen umweltbezogenen Unterlagen wird diese ProMen,atik nicht
einmal thematisiert

5. Der Artenschutz wird fahrlässig behandelt

frn Umweltbericht des Büros Blaser vom 16.05.2014 wird festgestellt, dass neben anderen
schülzenswerten Tierarten insbesondere auch Rotmilan und Schwarzrnilan sowie
verschiedene Fledermausarten in der geplanten Konzentrationszone ‚Östlich Michelbach‘
vorhanden und zu berücksichtigen sind. Daher wird ein zusätzlicher Untersudiungsbedarf
(,‚Spezielle artenschutzrechtliehe Prüfung mit entsprechenden Untersuchungen innerhalb desimmissionsschutz,chtlichen Genehrnigungsverfahrens. ‘) im Rahmen der Aufstellung des
Flächennutzungsplanes festgestellt. Die Milane und der Schwarzstorch haben ihre
Nahrungshabitate in den Limpurger Bergen und überfliegen für jeden offeirsichtlich den Wald.

Eine solche spätere Untersuchung widerspricht aber den gesetzlichen Vorgaben, Ausnahmen
nach § 34 Abs. 3 BNatSchG sind nicht ersichtlich, Denn das Projekt, nümlich Bau und aetrieb
künftiger Windenergieanlagen in diesem Gebiet. ist nicht in überwiegendem Öffentlichem
interesse. Es widerspricht sogar dem öffentlichen Interesse, da Windenergieanlagen dort
wegen der geringen Windgeschwindigkeiten unrentabel sind, das Orts- und Landschaftsbild
verunstalten und dem Zweck des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald widersprechen.

Fazit für die Eignung des Gebietes „Östlich Mlchelbach“

Die ausgewiesene Konzentrationszone ‚Östlich Michelbach“ ist nach meinem Empfinden nicht nur inquantitativer Hinsicht zu groß und na belastend für Michelbach, sie ist auch in qualitativer Hinsicht
ungeeignet:

1. Die Windhöffigkeit ist zu gering für einen wirtschaftIchen Betrieb. Damit gibt es keine
Rechifertigung für die dramatische Beeintrchtigung des Landschaltsbildes durch
\Mndindushieanlagen von 200 m Höhe.

3
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2, Der Artenschutz wird nicht ausreic-end 0ewhrleistet, was die Tierwelt unzulssig gefährdet,Der Erholungsraum für mich und meine Famie wird gravierend beeiritrchtigt.3. Der Kilmaschutz - der solche Eingriffe rechtfertigen soll wird nicht erreicht Im Gegenteil, dieWaJdzerstrung schadet dem Klima,

C. Das Leben und Wohnen in Michelbach wird unzulässIg beeintrchtiqt

1. Zu geringer Abstand

ßei Aufstellung des FlchennLxtzungspians sind die allgemeinen Anforderungen an gesundeWohn- und Arbeitsverh)tnisse der Bevä)kerunn ( 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) und dieWchnbedürfnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 8 Nr. 2 BauGB) zu berücksichtigen. Die gelan1eKonzentretionszone ‚Ostlich Michelbech‘ ragt bis zu 900 Meter an die nächste Wohnsiediungheran. Dabei it der Sicherheitsabstand von 200 Meter abzuziehen, der wegen einer cvii.Weiterentwicklung der Wohnflächen in der Gemeinde Michelbach an der E3ilz gewährt wurde,Tatsächlich handelt es sich also nur um einen 700-Meter-Abstand zur dort geplantenKonzenlrationszone, Bei dem Abstand von 700 Metern handelt es sich nur um einenVorsorgeabstand aus Gründen des Lärmschutzes, wobei andere Emissionen hierbei nichtberücksichtigt werden. Ich empfinde die Nähe dieser Windindustriean)egen als unzumutbareBedrngung.

2. Beeinträchtigung durch Schattenwurf

Für naheliegende Besiedlungen ist der Schattenwurf eines der größten Probleme, da er einenicht hinzunehmende Beeintrchtigung des Grundeigentums und der Gesundheit derBewohner darstellt. Der sich bewegende Schatten führt zu unangenehmen visuellenWahrnehmungen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Nervosität, Unkonzentriertheit,Schlafstörungen u.v.m. Diesem Risiko will ich mich keineswegs aussetzen! Bereits durch diederzeit geplanten WKA‘s der Stadtwerke Schwtbisch Hall werden fast alle Gebt.uc$e derOrtschaften Michelbach und Hirschfelden, das heißt Llber 2.000 Einwohner— das sind etwazwei Dritte) der Einwohner der Gemeinde Michelbach ander Bilz (!) — durch Schafienwurfbetroffen sein.

Bei einem Abstand von nur 700 m würde die Schattenbeeinträchtigung noch weiterQ zunehmen. Dies wird die stdtebauliche Entwicklung der Gemeinde Michelbach an der Bilznachhaltig beeinträchtigen und dazu führen, clssa die Bevölkerungsentwicklung sich in dieserGemeinde rückläufig entwickeln wird.

Damit werden die städtebaulichen Belange der Gemeinde Michelbch an der Elilzunverhältnismaßig gestört. Dies widerspricht der nach § 1 Abs. 5 BauGB zu gewährleistendennachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

Ich verlange daher, dass die Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall sich über dieProblematik des Schattenwurfe, cia bisher nicht erfolgt, nochmals eingehend Gedankenmacht, Falls überhaupt eine Konzentrationszone Östlich Michelbch“ zulässig ist, fordere icheine Prüfung der Siedlungsabstände. Dabei ist auch zu prüfen, oh eine Höhenheschränkungfür Windkrafträder in den Flächennutzungsplan aufzunehmen ist.

3. Gesundheitsgefahren durch lnfraschlt

Bei dem nach Nr. 4.3 des Windenergieerlasses eirmzuhaltenden vorsorglichenSiedlungsabstend von 700 Metern wurden die Auswirkungen von PnfraschaU nicht

4
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berücksichtigt. Eine aktuelle Studie des Bundesumweltamtes vorn M&zlJuni 2O14 kommt zudem Ergebnis dass .‚lasc/iall ab gewissen Pegelhöhen vielfältige negative Auswirkungenauf den menschlichen Köiper haben kann“. Weiter heißt es in dieser Studie wie folgt:„Zusammenfassend kann gesagt werden, dass viele der negativen Auswirkungen vonInfraschalleinwirkungen die Bereiche Herz-Kreislaufsystem, Konzentration und ReaktionszeIt,Gleichgewichtsorgane, das Nervensystem und die auditiven Sinnesorgane betreffen. Dabeisind ‚negative Auswirkungen von )nfraschafl im Frequenzbereich unter 10 Hz auch beiSchalldruckpegeln unterhalb der Hörschwelle nicht ausgeschlossen“.

In der vorgenannten Studie heißt es zur Stärke des von Windkrafträdern verursachtenlnfraschalls wie folgt: „Mit wachsender Höhe der Windenergieanlagen durchschneiden diePotorblätter ein stärker variierendes Windpro(11. Es ist daher fraglich, ob das Absteahlungsund Ausbreitungsmodell für kleinere Windenergteanlagen auf moderne, große Anlanenübertragbar ist Aufgrund theoretischer Betrachtungen von Strömungsakustikern ist nichtdavon auszugehen.“ Diese neuen Erkenntnisse zeigen, dass die Behauptung der hadenwürttembergischen Landesregierung. ‚schädliche Wirkungen durch lnfraschalf beiWindenergieanlagen‘ seien „nicht zu etwarten“ (so das LUBW in seiner Broschüre„Winderrergie und lnfraschalr vorn Januar 2013), keinen Bestand hat.

Die neuen Erkenntnisse der vorgenannten Studie des Bundesumweltarntes sind im Rahmender Prüfung meiner Einwendungen gegen den Entwurf des Flächennutzungsplanes einerseits,abei auch aufgrund der von Amts wagen zu beachtenden Erhaltung gesunder Wohn- undArbeitsverhältnisse im Sinne des 1 Abs. 8 Nr. 1 BauG andererseits bei allen vierKonzentrationszorien zu berücksichtigen.

Denn die gesundheitlichen Bedürfnisse der Bevölkerung sind ein unabdingbar zu schützendesRechtsgut. Bei Zweifeln, ob ein Projekt, hier der Bau und Betrieb von Windonergieanlagen,die Gesundheit der in ihrem Umfeld lebenden Menschen beeinträchtigen kann, hat dieverfassungsrechtlich geschützte körperliche Unversehrtheit (Art 2 Abs. 2 Satz 1 GG) Vorrang.Im Rahmen der nach § 1 Abs. 7 BauGB zu erfolgenden Abwägung muss also darüberbefunden werden, welche Abstände zu Siedlungen einzuhalten sind, um mit Sicherheitgesundheftliche Beeinträchtigungen der Bevölkerung auszuschließen.

Dies ist bislang nicht erfolgt, Deshalb ist der Flächennutzungsplan mangels Berücksichtigungder Gesundheitsgefahren durch Infraschall rechtswidrig. Die Prüfunggesundbeitsbeeinträchtigender Gefahren durch Sohattenwurf und durch Infraschall istnachzuholen. Das Prüfungsergebnis mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen undFolgerungen für den Flächennutzungsplan ist nach Maßgabe des § 3 BauGB erneut öffentlichauszulegeft

4. Überschreitung der Lärmwerte

Die Ausweisung der Konzentrationszone ermöglicht die halbmondförmige Einzing&unq vonMichelbach. Es können bis zu 20 Windräder aufgestellt werden. Die Schallausbreitunghochliegender Ouellen ist nicht sicher prognostizierbar. Die künftigen Windrder haben höhereLeistungen und damit höhere Schallemissionen.

Daher ist davon auszugehen, dass die Grenzwerte nachts überschritten werden. DieAusweisung der Konzentrationszone in dieser Größe und Nähe zu Michelbach ist daher nichtzulässig.

5 http:fIwww.umwejtbundesarnt.de/pubWsationenImiphbarkitsstudig-zu
wirkungo-von-infraschall
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. Wertverluste von Immobihen

Lrm, Schattenwurf am Tage und Btinkfeuer in der Nacht schaden nicht nur der Gesundheit,
sondern führen auch zu finanziellen Verlusten. Der Wert der Immobilien sinkt teilweise
dramatisch. Die Wertverlusta werden bei den jetzt in Süddeutschland gepnten
Windindustriearjlagen im Vergleich zu Norddeutschland eher noch größer sein als bisher
bekannt. Mit bis zu über 200 m (im baden tembergischen Gaildorf segar bis fast 250 m)
werden die Windindustrieanlagen doppeft so hoch wte itere Anlagen im Norden sein.
Anlagen dieser Höhe werden durch die topografische Lage auf Rergrckeri zusötzch die
optische Becirängurg erhöhen und Wohngebiete zusätzlich belasten. Wer sein Haue
verkaufen will bzw. muss, der wird einen merklich geringeren Preis erzielen. Im Extrenifa ist
das Haus unverkufhch geworden ist Das betrifft junge Familien, die beruflich mohH sein
müssen genauso wie 1ltere Menschen.

Fazft für das Leben und Wohnen n Michelbach

Das Leben in Michelbach wird durch den au der riesigen Windindustrieen)egeri, die laut
vorliegendem FlichennutzungspIan bis zu 900 (de facto 700 m) an die Wohngebiete horanrcir.hen
können, schwer betastet. Insbesondere aber möchte ich auf die dauerhaften gesundheitlichen Risiken
hinweisen. Durch Lörm, Infraschall und Schlagsctiatten allgemein betroffen sind Schwangere, Kinder,
Kranke und alte Menschen. Speziell betroffen sind Personen mit Migröne und Herz
Kreislaufbeschwerden sowie Menschen mit einem Ohrimplantat und besonderer Serisilivitöt.

Aus all den vorqenannten Or(lnden lehne ich die Genehmgun ds FlchennutzungspIanes in
der geplanten Form nachdrücklich ab.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Schürrle
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An die Stadt Schwäbisch Hall C tsa

Am Markt 6
74523 Schwäbisch Hai!

Öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft

Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit gebe ich die folgende Stellungnahme mit nachstehenden

Einwendungen ab:

A. Grundsätzliche Einwendungen zur Erstellung des Flächennutzungsplans

„Wesentliches Merkmal der Bauleitplanung ist die gerechte Abwägung von privaten und öf
fentlichen Belangen. Deshalb sind bei der Ausweisung der Flächen in besonderem Maße
der Anwohnerschutz sowie der Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz zu berücksichtigen...

Die unterschiedlichen Interessen setzen eine sorgfältige Abwägung aller Belange und ein

nachvollziehbares, schlüssiges Plankonzept voraus...“ 1

Als Bürger Michelbachs an der Bilz sehe ich diese Abwägung nicht umgesetzt. Ich habe mei

ne Zweifel, ob tatsächlich die am besten geeigneten Bereiche für Konzentrationszonen in

nerhalb der Verwaltungsgemeinschaft „gefunden‘ wurden und ob das Ausmaß der Konzen

trationszonen sachgerecht und fair hinsichtlich der relativen Belastung der Partnergemein

den ist. Für mich sind insbesondere die folgenden Punkte nicht nachvollziehbar:

• Wie kommt die Verwaltungsgemeinschaft unter Federführung der Stadt Schwäbisch

Hall zu einer Konzentrationsfläche „Östlich Michelbach“ mit einer Größe von 4,17
km2? Innerhalb des Stadtgebietes von Hall beträgt die Summe der Konzentrations

flächen ca. 2%2 der Gesamtfläche. Michelbach hingegen muss eine Konzentrations

fläche verkraften, die etwa 25% seiner eigenen Gemeindefläche entspricht.

• Warum hat die Verwaltungsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Gemeinde

Braunsbach das im Nordosten der Stadtgemeinde Schwäbisch Hall gelegene, wind
höffige Gebiet zwischen Otterbach über Wolpertsdorf bis Bühlerzimmern als Kon
zentrationszone für Windenergie ausgeklammert?

• Warum wird für das Gebiet von Gailenkirchen und Wackershofen offensichtlich eine

Planungsziel im Erlätiterungsbericht mit Nachtrag vom Juni 2014 der 8. Fortschreibung des

Flächennutzungsplans - Teilfortschreibung „Windenergie“ -

Diese zahl musste aus den ausgelegten Unterlagen per Schätzung ermittelt werden, da eine genaue

tabellarische Übersicht fehlt.

1



besonders hohe Schutzwürdigkeit festgestellt und die Bedeutung für die Naherho

lung betont, diesen Sachverhalt aber für Michelbach nicht feststellen wollen?

• Warum wird Schutz des „für die gesamte Region Hohenlohe bedeutsamen Freiland-

museums Wackershofen, also eine touristische Attraktion, offensichtlich höher be

wertet als den Schutz der Wohnbevölkerung in Michelbach?

• Dies betrifft auch andere, hier nicht genannte, windhöffige Flächen.

Der jetzt ausgelegte Flächennutzungsplan ist rechtswidrig und damit ungültig, da das Ver

fahren nicht sachgerecht durchgeführt wurde. Ich fordere daher, die gesamte Planung von

neuem zu beginnen und alle Flächen sachlich zu prüfen.

8. Einwendungen zur behaupteten Eignung des Gebiets „Östlich Michelbach“

1. Die erforderliche Windhöffigkeit ist nicht gegeben

Weiter sollen in Bezug auf eine wirtschaftliche Nutzung nur Flächen mit einer ge

eigneten Windhöffigkeit ausgewiesen werden... Für Investoren gilt ... meist die Er

tragsschwelle von 80 % des EEG-Referenzertrags als Mindestrichtwert zum Nach

weis der Wirtschaftlichkeit eines Windenergieprojektes. Dieser Mindestertrag wird in

der Praxis — fast unabhängig von Anlagentyp und Nabenhöhe — erst an Standorten

mit einer durchschnittlichen Jahreswindgeschwindigkeit von 5,8 mIs bis 6 mIs in 100

m über Grund erreicht. „

Diese Ertragsschwelle wird gemäß LUBW Windatlas im Gebiet „Östlich Michelbach“

nicht erreicht4.

Auch aufgrund weiterer zu erwartender Betriebseinschränkungen durch Fledermaus

flug, Vogelzug, künftiger Infraschall-Richtlinien und überhöhter Lärmwerte wird ein

wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich sein.

Es besteht keine Verpflichtung, Konzentrationszonen für Windenergieanlagen fest
zulegen. Die Ausweisung einer Konzentrationszone für Windenergie in einem unge
eigneten Gebiet ist gesetzeswidrig. Die geplante Ausweisung des Gebiets „Öst

lich Michelbach“ ist folglich zurück zu nehmen.

2. Das Landschaftsbild wird unzulässig beeinträchtigt

Bei der Aufstellung von Bau leitplänen sind deren Auswirkungen auf die städtebauli
chen Belange der betroffenen Gemeinden und die Gestaltung des Orts- und Land
schaftsbildes zu berücksichtigen. Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michel-
bach“ befindet sich in den nördlichen Limpurger Bergen. Die Limpurger Berge sind
eines der regional größten geschlossenen Waldgebiete ohne Bebauung mit hoher

Artenvielfalt. Diese Waldberge prägen das Orts- und Landschaftsbild der Gemeinde
Michelbach an der Bilz in besonders charakteristischer Weise.

3. Das Naherholungsgebiet Einkornwald wird entwertet

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Auswirkungen auf die sozialen Be
dürfnisse der Bevölkerung wie beispielsweise deren Belange von Sport, Freizeit und
Erholung zu berücksichtigen. Die Wälder der nördlichen Limpurger Berge — der sog.
Einkornwald — dienen schon immer der örtlichen Bevölkerung, gerade auch den Bür
gern der Stadt Hall, als Naherholungsgebiet. Es gibt eine Vielzahl von markierten
Wanderwegen. Der Hauptwanderweg 3 des Schwäbischen Albvereins (Main
Neckar-Rhein-Weg von Wertheim nach Lörrach) durchquert die geplante Konzentra
tionszone „Östlich Michelbach.

Windenergieerlass Baden-Württemberg
4 Windatlas Homepage LUBW, 80% Referenzertrag, Stand 14.07.2014
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Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ liegt im Herz des Naherho
lungsgebietes. Nach Errichtung von Windkrafträdern wird eine Nutzung dieses Ge
bietes für mich und meine Familie nicht mehr ungestört möglich sein. Im Winter stellt
insbesondere Eiswurf eine hohe, evtl. sogar tödliche Gefahr für Spaziergänger und
Wanderer dar.

4. Windkraftanlagen im Wald schaden dem Klima

Die Limpurger Berge sind eines der größten geschlossenen Waldgebiete der Regi
on. Ein geschlossenes Waldgebiet bewirkt eine bestimmte kleinklimatische Situati
on. Durch die bei Bau und Betrieb der Windenergieanlagen erforderlichen Rodungs
flächen werden andere Waldstrukturen mit großen Lichtungen geschaffen. Ein von
mehreren Windkraftanlagen durchlöcherter Wald verliert als Ganzes an Wert für den
Klimaschutz. Ein Positionspapier des NABU-Landesverbandes Brandenburg „Wind
kraftanlagen im Wald/Grundlagen für eine Bewertung aus naturschutzfachlicher
Sicht“ von 2011 nennt die Gesamtfolgen: „Sicher ist, dass der bisher geschlossene
Wald und seine Funktionen zerstört werden... Durch Öffnung des geschlossenen
Waldes wird u. a. das Waldinnenklima zerstört. Dies hat weitreichende Folgen, nicht
nur für viele Tier- und Pflanzenarten, sondern insbesondere auch für die Grundwas
serneubildung.“

Durch die Rodungen wird es zwangsläufig zu einer Veränderung des bestehenden
Mikroklimas kommen. Diese Veränderung des heute bestehenden Mikroklimas wird
in der Folge sich auch auf die bestehende Flora und Fauna, darüber hinaus auch
auf die in ihrer unmittelbaren Umgebung lebenden Menschen auswirken. Die Wind-
räder greifen in den Luftraum ein und führen zu lokaler Erwärmung. Im Umweltbe
richt des Büros Blaser vom 16.05.2014 und in den anderen umweltbezogenen Un
terlagen wird diese Problematik nicht einmal thematisiert.

5. Der Artenschutz wird fahrlässig behandelt

Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16.05.2014 wird festgestellt, dass neben
anderen schützenswerten Tierarten insbesondere auch Rotmilan und Schwarzmilan
sowie verschiedene Fledermausarten in der geplanten Konzentrationszone „Östlich
Michelbach“ vorhanden und zu berücksichtigen sind. Daher wird ein zusätzlicher Un
tersuchungsbedarf (,‚Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung mit entsprechenden
Untersuchungen innerhalb des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah -

rens.‘ im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes festgestellt. Die Mi
lane und der Schwarzstorch haben ihre Nahrungshabitate in den Limpurger Bergen
und überfliegen für jeden offensichtlich den Wald.

Eine solche spätere Untersuchung widerspricht aber den gesetzlichen Vorgaben.
Ausnahmen nach § 34 Abs. 3 BNatSchG sind nicht ersichtlich. Denn das Projekt,
nämlich Bau und Betrieb künftiger Windenergieanlagen in diesem Gebiet, ist nicht in
überwiegendem öffentlichem Interesse. Es widerspricht sogar dem öffentlichen In
teresse, da Windenergieanlagen dort wegen der geringen Windgeschwindigkeiten
unrentabel sind, das Orts- und Landschaftsbild verunstalten und dem Zweck des
Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald widersprechen.

Fazit für die Eignung des Gebietes „Östlich Michelbach“

Die ausgewiesene Konzentrationszone „Östlich Michelbach‘ ist nach meinem Empfinden
nicht nur in quantitativer Hinsicht zu groß und zu belastend für Michelbach, sie ist auch in
qualitativer Hinsicht ungeeignet:

1. Die Windhöffigkeit ist zu gering für einen wirtschaftlichen Betrieb. Damit gibt es kei
ne Rechtfertigung für die dramatische Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch
Windindustriean lagen von 200 m Höhe.
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2. Der Artenschutz wird nicht ausreichend gewährleistet, was die Tierwelt unzulässig
gefährdet. Der Erholungsraum für mich und meine Familie wird gravierend beein
trächtigt.

3. Der Klimaschutz - der solche Eingriffe rechtfertigen soll - wird nicht erreicht. Im Ge
genteil, die Waldzerstörung schadet dem Klima.

C. Das Leben und Wohnen in Michelbach wird unzulässig beeinträchtigt

1. Zu geringer Abstand

Bei Aufstellung des Flächennutzungsplans sind die allgemeinen Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB)
und die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) zu berücksich
tigen. Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ ragt bis zu 900 Meter
an die nächste Wohnsiedlung heran. Dabei ist der Sicherheitsabstand von 200 Me
ter abzuziehen, der wegen einer evtl. Weiterentwicklung der Wohnflächen in der Ge
meinde Michelbach an der Bilz gewährt wurde. Tatsächlich handelt es sich also nur
um einen 700-Meter-Abstand zur dort geplanten Konzentrationszone. Bei dem Ab
stand von 700 Metern handelt es sich nur um einen Vorsorgeabstand aus Gründen
des Lärmschutzes, wobei andere Emissionen hierbei nicht berücksichtigt werden.
Ich empfinde die Nähe dieser Windindustrieanlagen als unzumutbare Bedrängung.

2. Beeinträchtigung durch Schattenwurf

Für naheliegende Besiedlungen ist der Schattenwurf eines der größten Probleme,
da er eine nicht hinzunehmende Beeinträchtigung des Grundeigentums und der Ge
sundheit der Bewohner darstellt. Der sich bewegende Schatten führt zu unangeneh
men visuellen Wahrnehmungen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Nervo
sität, Unkonzentriertheit, Schlafstörungen u.v.m. Diesem Risiko will ich mich keines
wegs aussetzen! Bereits durch die derzeit geplanten WKA‘s der Stadtwerke Schwä
bisch Hall werden fast alle Gebäude der Ortschaften Michelbach und Hirschfelden,
das heißt über 2.000 Einwohner — das sind etwa zwei Drittel der Einwohner der
Gemeinde Michelbach an der BiIz (!) — durch Schattenwurf betroffen sein.

Bei einem Abstand von nur 700 m würde die Schattenbeeinträchtigung noch weiter
zunehmen. Dies wird die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Michelbach an
der Bilz nachhaltig beeinträchtigen und dazu führen, dass die Bevölkerungsentwick
lung sich in dieser Gemeinde rückläufig entwickeln wird.

Damit werden die städtebaulichen Belange der Gemeinde Michelbach an der Bilz
unverhältnismaßig gestört. Dies widerspricht der nach § 1 Abs. 5 BauGB zu gewähr
leistenden nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

Ich verlange daher, dass die Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall sich über
die Problematik des Schattenwurfs, da bisher nicht erfolgt, nochmals eingehend Ge
danken macht. Falls überhaupt eine Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ zuläs
sig ist, fordere ich eine Prüfung der Siedlungsabstände. Dabei ist auch zu prüfen, ob
eine Höhenbeschränkung für Windkrafträder in den Flächennutzungsplan aufzuneh
men ist.

3. Gesundheitsgefahren durch Infraschall

Bei dem nach Nr. 4.3 des Windenergieerlasses einzuhaltenden vorsorglichen Sied
lungsabstand von 700 Metern wurden die Auswirkungen von lnfraschall nicht be
rücksichtigt. Eine aktuelle Studie des Bundesumweltamtes vom März/Juni 2014
kommt zu dem Ergebnis, dass „Infraschall ab gewissen Pegelhöhen vielfaltige nega

Shttp://www.umweltbundesamt.de/publikationenlmachbarkeitsstudie-zu-wirkungen-von
infraschall
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tive Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben kann“. Weiter heißt es in
dieser Studie wie folgt: „Zusammenfassend kann gesagt werden, dass viele der ne
gativen Auswirkungen von Infraschalleinwirkungen die Bereiche Herz-Kreislaufsys
tem, Konzentration und Reaktionszeit, Gleichgewichtsorgane, das Nervensystem
und die auditiven Sinnesorgane betreffen.“ Dabei sind „negative Auswirkungen von
Infraschall im Frequenzbereich unter 10 Hz auch bei Schalldruckpegeln unterhalb
der Hörschwelle nicht ausgeschlossen“.

In der vorgenannten Studie heißt es zur Stärke des von Windkrafträdern verursach
ten Infraschalls wie folgt: „Mit wachsender Höhe der Windenergieanlagen durch
schneiden die Rotorblatter ein stärker variierendes Windprotil. Es ist daher fraglich,
ob das Abstrahlungs- und Ausbreitungsmodell für kleinere Windenergieanlagen auf
moderne, große Anlagen übertragbar ist. Aufgrund theoretischer Betrachtungen von
Strömungsakustikern ist nicht davon auszugehen.“ Diese neuen Erkenntnisse zei
gen, dass die Behauptung der baden-württembergischen Landesregierung, „schädli
che Wirkungen durch Infraschall bei Windenergleanlagen“ seien „nicht zu erwarten“
(so das LUBW in seiner Broschüre „Windenergie und Infraschall“ vom Januar 2013),
keinen Bestand hat.

Die neuen Erkenntnisse der vorgenannten Studie des Bundesumweltamtes sind im
Rahmen der Prüfung meiner Einwendungen gegen den Entwurf des Flächennut
zungsplanes einerseits, aber auch aufgrund der von Amts wegen zu beachtenden
Erhaltung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 1
BauG andererseits bei allen vier Konzentrationszonen zu berücksichtigen.

Denn die gesundheitlichen Bedürfnisse der Bevölkerung sind ein unabdingbar zu
schützendes Rechtsgut. Bei Zweifeln, ob ein Projekt, hier der Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen, die Gesundheit der in ihrem Umfeld lebenden Menschen be
einträchtigen kann, hat die verfassungsrechtlich geschützte körperliche Unversehrt
heit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) Vorrang. Im Rahmen der nach § 1 Abs. 7 BauGB zu
erfolgenden Abwägung muss also darüber befunden werden, welche Abstände zu
Siedlungen einzuhalten sind, um mit Sicherheit gesundheitliche Beeinträchtigungen
der Bevölkerung auszuschließen.

Dies ist bislang nicht erfolgt. Deshalb ist der Flächennutzungsplan mangels Berück
sichtigung der Gesundheitsgefahren durch Infraschall rechtswidrig. Die Prüfung ge
sundheitsbeeinträchtigender Gefahren durch Schattenwurf und durch Infraschall ist
nachzuholen. Das Prüfungsergebnis mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen
und Folgerungen für den Flächennutzungsplan ist nach Maßgabe des § 3 BauGB
erneut öffentlich auszulegen.

4. Überschreitung der Lärmwerte

Die Ausweisung der Konzentrationszone ermöglicht die halbmondförmige Einzinge
lung von Michelbach. Es können bis zu 20 Windräder aufgestellt werden. Die Schall-
ausbreitung hochliegender Quellen ist nicht sicher prognostizierbar. Die künftigen
Windräder haben höhere Leistungen und damit höhere Schallemissionen.

Daher ist davon auszugehen, dass die Grenzwerte nachts überschritten werden. Die
Ausweisung der Konzentrationszone in dieser Größe und Nähe zu Michelbach ist
daher nicht zulässig.

5. Wertverluste von Immobilien

Lärm, Schattenwurf am Tage und Blinkfeuer in der Nacht schaden nicht nur der Ge
sundheit, sondern führen auch zu finanziellen Verlusten. Der Wert der Immobilien
sinkt teilweise dramatisch. Die Wertverluste werden bei den jetzt in Süddeutschland
geplanten Windindustrieanlagen im Vergleich zu Norddeutschland eher noch größer
sein als bisher bekannt. Mit bis zu über 200 m (im baden-württembergischen Gail
dorf sogar bis fast 250 m) werden die Windindustrieanlagen doppelt so hoch wie äl
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tere Anlagen im Norden sein. Anlagen dieser Höhe werden durch die topografische
Lage auf Bergrücken zusätzlich die optische Bedrängung erhöhen und Wohngebiete
zusätzlich belasten. Wer sein Haus verkaufen will bzw. muss, der wird einen merk
lich geringeren Preis erzielen. Im Extremfall ist das Haus unverkäuflich geworden ist.
Das betrifft junge Familien, die beruflich mobil sein müssen genauso wie ältere Men
schen.

Fazit für das Leben und Wohnen in Michelbach

Das Leben in Michelbach wird durch den Bau der riesigen Windindustrieanlagen, die laut
vorliegendem Flächennutzungsplan bis zu 900 (de facto 700 m) an die Wohngebiete heran-
reichen können, schwer belastet. Insbesondere aber möchte ich auf die dauerhaften ge
sundheitlichen Risiken hinweisen. Durch Lärm, Infraschall und Schlagschatten allgemein be
troffen sind Schwangere, Kinder, Kranke und alte Menschen. Speziell betroffen sind Perso
nen mit Migräne und Herz-Kreislaufbeschwerden sowie Menschen mit einem Ohrimplantat
und besonderer Sensitivität.

Aus all den vorgenannten Gründen lehne ich die Genehmigung des Flächennutzungs
planes in der geplanten Form nachdrücklich ab.

Mit freundlichen Grüßen
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Baurechtsamt Michelbach, 18.07.2014

An die Stadt Schwäbisch Hall
Am Markt6
74523 Schwäbisch Hall

0

Öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch

Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit gebe ich die folgende Stellungnahme mit nachstehenden

Einwendungen ab:

A. Grundsätzliche Einwendungen zur Erstellung des Flächennutzungsplans

„Wesentliches Merkmal der Bauteitplanung ist die gerechte Abwägung von privaten und öffentlichen

Belangen. Deshalb sind bei der Ausweisung der Flächen in besonderem Maße der Anwohnerschutz

sowie der Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz zu berücksichtigen... Die unterschiedlichen

Interessen setzen eine sorgfältige Abwägung aller Belange und ein nachvollziehbares, schlüssiges

Plankonzept voraus...

Als Bürger Michelbachs an der Bilz sehe ich diese Abwägung nicht umgesetzt. Ich habe meine Zweifel,

ob tatsächlich die am besten geeigneten Bereiche für Konzentrationszonen innerhalb der

Verwaltungsgemeinschaft „gefunden“ wurden und ob das Ausmaß der Konzentrationszorien

sachgerecht und fair hinsichtlich der relativen Belastung der Partnergemeinden ist. Für mich sind

insbesondere die folgenden Punkte nicht nachvollziehbar:

• Wie kommt die Verwaltungsgemeinschaft unter Federführung der Stadt Schwäbisch Hall zu

einer Konzentrationsfläche „Östlich Michelbach“ mit einer Größe von 4,17 km2? Innerhalb des

Stadtgebietes von Hall beträgt die Summe der Konzentrationsflächen ca. 2% der

Gesamtfiäche. Michelbach hingegen muss eine Konzentrationsfläche verkraften, die etwa 25%

seiner eigenen Gemeindefläche entspricht.

• Warum hat die Verwaltungsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Braunsbach

das im Nordosten der Stadtgemeinde Schwäbisch Hall gelegene, windhöffige Gebiet zwischen

Otterbach über Wolpertsdorf bis Bühlerzimmern als Konzentrationszone für Windenergie

ausgeklammert?

• Warum wird für das Gebiet von Gailenkirchen und Wackershofen offensichtlich eine

besonders hohe Schutzwürdigkeit festgestellt und die Bedeutung für die Naherholung betont,

diesen Sachverhalt aber für Michelbach nicht feststellen wollen?
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• Warum wird Schutz des „für die gesamte Region Hohenlohe bedeutsamen Freilandmuseums

Wackershofen, also eine touristische Attraktion, offensichtlich höher bewertet als den Schutz

der Wohnbevölkerung in Michelbach?

• Dies betrifft auch andere, hier nicht genannte, windhöffige Flächen.

Der jetzt ausgelegte Flachennutzungsplan ist rechtswidrig und damit ungültig, da das Verfahren nicht

sachgerecht durchgeführt wurde. Ich fordere daher, die gesamte Planung von neuem zu beginnen und

alle Flächen sachlich zu prüfen.

B. Einwendungen zur behaupteten Eignung des Gebiets „Östlich Michelbach“

• Die erforderliche Windhöffigkeit ist nicht gegeben

„Weiter sollen in Bezug auf eine wirtschaftliche Nutzung nur Flächen mit einer geeigneten

Windhöffigkeit ausgewiesen werden... Für lnvestoren gilt ... meist die Ertragsschweile von 80

% des EEG-Referenzertrags als Mindestrichtwert zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit eines

Windenergieprojektes. Dieser Mindestertrag wird in der Praxis — fast unabhängig von

Anlagentyp und Nabenhöhe — erst an Standorten mit einer durchschnittlichen

Jahreswindgeschwindigkeit von 5,8 mIs bis 6 m/s in 100 m über Grund erreicht.“

Diese Ertragsschwelle wird gemäß LUBW Windatlas im Gebiet „Östlich Michelbach“ nicht

erreicht.

Auch aufgrund weiterer zu erwartender Betriebseinschränkungen durch Fledermausflug,

Vogelzug, künftiger Infraschall-Richtlinien und überhöhter Lärmwerte wird ein wirtschaftlicher

Betrieb nicht möglich sein.

Es besteht keine Verpflichtung, Konzentrationszonen für Windenergieanlagen festzulegen. Die

Ausweisung einer Konzentrationszone für Windenergie in einem ungeeigneten Gebiet ist

gesetzeswidrig. Die geplante Ausweisung des Gebiets „Östlich Michelbach“ ist folglich

zurück zu nehmen.

• Das Landschaftsbild wird unzulässig beeinträchtigt

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind deren Auswirkungen auf die städtebaulichen

Belange der betroffenen Gemeinden und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes zu

berücksichtigen. Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ befindet sich in den

nördlichen Limpurger Bergen. Die Limpurger Berge sind eines der regional größten

geschlossenen Waldgebiete ohne Bebauung mit hoher Artenvielfalt. Diese Waldberge prägen

das Orts- und Landschaftsbild der Gemeinde Michelbach an der BiIz in besonders

charakteristischer Weise.

• Das Naherholungsgebiet Einkornwald wird entwertet

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Auswirkungen auf die sozialen Bedürfnisse der

Bevölkerung wie beispielsweise deren Belange von Sport, Freizeit und Erholung zu

berücksichtigen. Die Wälder der nördlichen Limpurger Berge — der sog. Einkornwald — dienen

schon immer der örtlichen Bevölkerung, gerade auch den Bürgern der Stadt Hall, als

Naherholungsgebiet. Es gibt eine Vielzahl von markierten Wanderwegen. Der

Hauptwanderweg 3 des Schwäbischen Albvereins (Main-Neckar-Rhein-Weg von Wertheim

nach Lörrach) durchquert die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“.

Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ liegt im Herz des

Naherholungsgebietes. Nach Errichtung von Windkrafträdern wird eine Nutzung dieses

Gebietes für mich und meine Familie nicht mehr ungestört möglich sein. Im Winter stellt
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insbesondere Eiswurf eine hohe, evtl. sogar tödliche Gefahr für Spaziergänger und Wanderer

dar.

• Windkraftanlagen im Wald schaden dem Klima

Die Limpurger Berge sind eines der größten geschlossenen Waldgebiete der Region. Ein

geschlossenes Waldgebiet bewirkt eine bestimmte kleinklimatische Situation. Durch die bei

Bau und Betrieb der Windenergieanlagen erforderlichen Rodungsflächen werden andere

Waldstrukturen mit großen Lichtungen geschaffen. Ein von mehreren Windkraftanlagen

durchlöcherter Wald verliert als Ganzes an Wert für den Klimaschutz. Ein Positionspapier des

NABU-Landesverbandes Brandenburg „Windkraftanlagen im WaldlGrundlagen für eine

Bewertung aus naturschutzfachlicher Sicht“ von 2011 nennt die Gesamtfolgen: „Sicher ist,

dass der bisher geschlossene Wald und seine Funktionen zerstört werden... Durch Öffnung

des geschlossenen Waldes wird u. a. das Waldinnenklima zerstört. Dies hat weitreichende

Folgen, nicht nur für viele Tier- und Pflanzenarten, sondern insbesondere auch für die

Grundwasserneubildung.“

Durch die Rodungen wird es zwangsläufig zu einer Veränderung des bestehenden

Mikroklimas kommen. Diese Veränderung des heute bestehenden Mikroklimas wird in der

Folge sich auch auf die bestehende Flora und Fauna, darüber hinaus auch auf die in ihrer

unmittelbaren Umgebung lebenden Menschen auswirken. Die Windräder greifen in den

Luftraum ein und führen zu lokaler Erwärmung. Im Umweltbericht des Büros Blaser vom

16.05.2014 und in den anderen umweltbezogenen Unterlagen wird diese Problematik nicht

einmal thematisiert.

• Der Artenschutz wird fahrlässig behandelt

Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16.05.2014 wird festgestellt, dass neben anderen

schützenswerten Tierarten insbesondere auch Rotmilan und Schwarzmilan sowie

verschiedene Fledermausarten in der geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“

vorhanden und zu berücksichtigen sind. Daher wird ein zusätzlicher Untersuchungsbedarf

(,‚Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung mit entsprechenden Untersuchungen innerhalb des

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. ‘ im Rahmen der Aufstellung des

Flächennutzungsplanes festgestellt. Die Milane und der Schwarzstorch haben ihre

Nahrungshabitate in den Limpurger Bergen und überfliegen für jeden offensichtlich den Wald.

Eine solche spätere Untersuchung widerspricht aber den gesetzlichen Vorgaben. Ausnahmen

nach § 34 Abs. 3 BNatSchG sind nicht ersichtlich. Denn das Projekt, nämlich Bau und Betrieb

künftiger Windenergieanlagen in diesem Gebiet, ist nicht in überwiegendem öffentlichem

Interesse. Es widerspricht sogar dem öffentlichen Interesse, da Windenergieanlagen dort

wegen der geringen Windgeschwindigkeiten unrentabel sind, das Orts- und Landschaftsbild

verunstalten und dem Zweck des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald widersprechen.

Fazit für die Eignung des Gebietes „Östlich Michelbach“

Die ausgewiesene Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ ist nach meinem Empfinden nicht nur in

quantitativer Hinsicht zu groß und zu belastend für Michelbach, sie ist auch in qualitativer Hinsicht

ungeeignet:

• Die Windhöffigkeit ist zu gering für einen wirtschaftlichen Betrieb. Damit gibt es keine

Rechtfertigung für die dramatische Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch

Windindustrieanlagen von 200 m Höhe.

• Der Artenschutz wird nicht ausreichend gewährleistet, was die Tierwelt unzulässig gefährdet.

Der Erholungsraum für mich und meine Familie wird gravierend beeinträchtigt.

• Der Klimaschutz - der solche Eingriffe rechtfertigen soll - wird nicht erreicht. Im Gegenteil, die

Waldzerstörung schadet dem Klima.
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C. Das Leben und Wohnen in Michelbach wird unzulässig beeinträchtigt

Zu geringer Abstand

Bei Aufstellung des Flächennutzungsplans sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde

Wohn- und Arbeitsverhaltnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) und die

Wohnbedürfnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) zu berücksichtigen. Die geplante

Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ ragt bis zu 900 Meter an die nächste Wohnsiedlung

heran. Dabei ist der Sicherheitsabstand von 200 Meter abzuziehen, der wegen einer evtl.

Weiterentwicklung der Wohnflächen in der Gemeinde Michelbach an der Bilz gewährt wurde.

Tatsächlich handelt es sich also nur um einen 700-Meter-Abstand zur dort geplanten

Konzentrationszone. Bei dem Abstand von 700 Metern handelt es sich nur um einen

Vorsorgeabstand aus Gründen des Lärmschutzes, wobei andere Emissionen hierbei nicht

berücksichtigt werden. Ich empfinde die Nähe dieser Windindustrieanlagen als unzumutbare

Bedrängung.

Beeinträchtigung durch Schattenwurf

Für naheliegende Besiedlungen ist der Schattenwurf eines der größten Probleme, da er eine

nicht hinzunehmende Beeinträchtigung des Grundeigentums und der Gesundheit der

Bewohner darstellt. Der sich bewegende Schatten führt zu unangenehmen visuellen

Wahrnehmungen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Nervosität, Unkonzentriertheit,

Schlafstörungen u.v.m. Diesem Risiko will ich mich keineswegs aussetzen! Bereits durch die

derzeit geplanten WKKs der Stadtwerke Schwäbisch Hall werden fast alle Gebäude der

Ortschaften Michelbach und Hirschfelden, das heißt über 2.000 Einwohner — das sind etwa

zwei Drittel der Einwohner der Gemeinde Michelbach an der Bilz (!) — durch Schattenwurf

betroffen sein.

Bei einem Abstand von nur 700 m würde die Schattenbeeinträchtigung noch weiter zunehmen.

Dies wird die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Michelbach an der Bilz nachhaltig

beeinträchtigen und dazu führen, dass die Bevölkerungsentwicklung sich in dieser Gemeinde

rückläufig entwickeln wird.

Damit werden die städtebaulichen Belange der Gemeinde Michelbach an der Bilz

unverhältnismaßig gestört. Dies widerspricht der nach § 1 Abs. 5 BauGB zu gewährleistenden

nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

Ich verlange daher, dass die Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall sich über die

Problematik des Schattenwurfs, da bisher nicht erfolgt, nochmals eingehend Gedanken macht.

Falls überhaupt eine Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ zulässig ist, fordere ich eine

Prüfung der Siedlungsabstände. Dabei ist auch zu prüfen, ob eine Höhenbeschränkung für

Windkrafträder in den Flächennutzungsplan aufzunehmen ist.

• Gesundheitsgefahren durch Infraschall

Bei dem nach Nr. 4.3 des Windenergieerlasses einzuhaltenden vorsorglichen

Siedlungsabstand von 700 Metern wurden die Auswirkungen von Infraschall nicht

berücksichtigt. Eine aktuelle Studie des Bundesumweltamtes vom März/Juni 2014 kommt zu

dem Ergebnis, dass „Infraschall ab gewissen Pegelhöhen vielfältige negative Auswirkungen

auf den menschlichen Körper haben kann“. Weiter heißt es in dieser Studie wie folgt:

„Zusammenfassend kann gesagt werden, dass viele der negativen Auswirkungen von

Infraschalleinwirkungen die Bereiche Herz-Kreislaufsystem, Konzentration und Reaktionszeit,

Gleichgewichtsorgane, das Ne,vensystem und die auditiven Sinnesorgane betreffen.“ Dabei

sind „negative Auswirkungen von Infraschall im Frequenzbereich unter 10 Hz auch bei

Schalldruckpegeln unterhalb der Hörschwelle nicht ausgeschlossen“.

In der vorgenannten Studie heißt es zur Stärke des von Windkrafträdern verursachten
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Infraschalls wie folgt: „Mit wachsender Höhe der Windenergiearilagen durchschneiden die

Rotorblätter ein stärker variierendes Windprofll. Es ist daher fraglich, ob das Abstrahlungs- und

Ausbreitungsmodell für kleinere Windenergieanlagen auf moderne, große Anlagen übertragbar

ist. Aufgrund theoretischer Betrachtungen von Strömungsakustikern ist nicht davon

auszugehen.“ Diese neuen Erkenntnisse zeigen, dass die Behauptung der baden-

württembergischen Landesregierung, „schädliche Wirkungen durch Infraschall bei

Windenergleanlagen“ seien „nicht zu e,warten“ (so das LUBW in seiner Broschüre

„Windenergie und Infraschall“ vom Januar 2013), keinen Bestand hat.

Die neuen Erkenntnisse der vorgenannten Studie des Bundesumweltamtes sind im Rahmen

der Prüfung meiner Einwendungen gegen den Entwurf des Flächennutzungsplanes einerseits,

aber auch aufgrund der von Amts wegen zu beachtenden Erhaltung gesunder Wohn- und

Arbeitsverhältnisse im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 1 8auG andererseits bei allen vier

Konzentrationszonen zu berücksichtigen.

Denn die gesundheitlichen Bedürfnisse der Bevölkerung sind ein unabdingbar zu schützendes

Rechtsgut. Bei Zweifeln, ob ein Projekt, hier der Bau und Betrieb von Windenergieanlagen, die

Gesundheit der in ihrem Umfeld lebenden Menschen beeinträchtigen kann, hat die

verfassungsrechtlich geschützte körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) Vorrang.

Im Rahmen der nach § 1 Abs. 7 BauGB zu erfolgenden Abwägung muss also darüber

befunden werden, welche Abstände zu Siedlungen einzuhalten sind, um mit Sicherheit

gesundheitliche Beeinträchtigungen der Bevölkerung auszuschließen.

Dies ist bislang nicht erfolgt. Deshalb ist der Flächennutzungsplan mangels Berücksichtigung

der Gesundheitsgefahren durch Infraschall rechtswidrig. Die Prüfung

gesundheitsbeeinträchtigender Gefahren durch Schattenwurf und durch Infraschall ist

nachzuholen. Das Prüfungsergebnis mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen und

Folgerungen für den Flächennutzungsplan ist nach Maßgabe des § 3 BauGB erneut öffentlich

auszulegen.

Überschreitung der Lärmwerte -

Die Ausweisung der Konzentrationszone ermöglicht die halbmondförmige Einzingelung von

Michelbach. Es können bis zu 20 Windräder aufgestellt werden. Die Schallausbreitung

hochliegender Quellen ist nicht sicher prognostizierbar. Die künftigen Windräder haben höhere

Leistungen und damit höhere Schallemissionen.

Daher ist davon auszugehen, dass die Grenzwerte nachts überschritten werden. Die

Ausweisung der Konzentrationszone in dieser Größe und Nähe zu Michelbach ist daher nicht

zulässig.

• Wertverluste von Immobilien

Lärm, Schattenwurf am Tage und Blinkfeuer in der Nacht schaden nicht nur der Gesundheit,

sondern führen auch zu finanziellen Verlusten. Der Wert der Immobilien sinkt teilweise

dramatisch. Die Wertverluste werden bei den jetzt in Süddeutschland geplanten

Windindustrieanlagen im Vergleich zu Norddeutschland eher noch größer sein als bisher

bekannt. Mit bis zu über 200 m (im baden-württembergischen Gaildorf sogar bis fast 250 m)

werden die Windindustrieanlagen doppelt so hoch wie ältere Anlagen im Norden sein. Anlagen

dieser Höhe werden durch die topografische Lage auf Bergrücken zusätzlich die optische

Bedrängung erhöhen und Wohngebiete zusätzlich belasten. Wer sein Haus verkaufen will

bzw. muss, der wird einen merklich geringeren Preis erzielen. Im Extremfall ist das Haus

unverkäuflich geworden ist. Das betrifft junge Familien, die beruflich mobil sein müssen

genauso wie ältere Menschen.

Fazit für das Leben und Wohnen in Michelbach
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Das Leben in Michelbach wird durch den Bau der riesigen Windindustrieanlagen, die laut vorliegendem

Flächennutzungsplan bis zu 900 (de facto 700 m) an die Wohngebiete heranreichen können, schwer

belastet. Insbesondere aber möchte ich auf die dauerhaften gesundheitlichen Risiken hinweisen.

Durch Lärm, Infraschall und Schlagschatten allgemein betroffen sind Schwangere, Kinder, Kranke und

alte Menschen. Speziell betroffen sind Personen mit Migräne und Herz-Kreislaufbeschwerden sowie

Menschen mit einem Ohrimplantat und besonderer Sensitivität.

Aus all den vorgenannten Gründen lehne ich die Genehmigung des Flächennutzungsplanes in

der geplanten Form nachdrücklich ab.

Mit freundlichen Grüßen
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und Isabell Biermann

Albert-Schwegler-Str.26
Pi4

etdf 74544 Michelbach/Bilz

Michelbach, 22.07.2014

An die Stadt Schwäbisch Hall
Am Markt 6
74523 Schwäbisch Hall

- Öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft
Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie)

- Frühzeitige Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen eriteignungsglei
chen Eingriffs ggü. der Stadt Hall

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit geben wir die folgende Stellungnahme mit nachstehenden Einwen
dungen ab:

A. Grundsätzliche Einwendungen zur Erstellung des Flächennutzungsplans:

„Wesentliches Merkmal der Bauleitplanung ist die gerechte Abwägung von privaten und öffentlichen
Belangen. Deshalb sind bei der Ausweisung der Flächen in besonderem Maße der Anwohnerschutz
sowie der Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz zu berücksichtigen... Die unterschiedlichen Interes
sen setzen eine sorgfältige Abwägung aller Belange und ein nachvollziehbares, schlüssiges Plankon

“ 1zept voraus...

Als Bürger Michelbachs an der Bilz sehen wir diese Abwägung nicht umgesetzt. Wir haben Zweifel, ob
tatsächlich die am besten geeigneten Bereiche für Konzentrationszonen innerhalb der Verwaltungs-
gemeinschaft „gefunden“ wurden und ob das Ausmaß der Konzentrationszonen sachgerecht und fair
hinsichtlich der relativen Belastung der Partnergemeinden ist. Für uns sind insbesondere die folgen
den Punkte nicht nachvollziehbar:

• Wie kommt die Verwaltungsgemeinschaft unter Federführung der Stadt Schwäbisch Hall zu
einer Konzentrationsfläche Ostlich Michelbach“ mit einer Größe von 4,17 km2? Innerhalb des
Stadtgebietes von Hall beträgt die Summe der Konzentrationsflächen ca. 2%2 der Gesamfflä
che. Michelbach hingegen muss eine Konzentrationsfläche verkraften, die etwa 25% seiner
eigenen Gemeindefläche entspricht.

• Warum hat die Verwaltungsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Braunsbach
das im Nordosten der Stadtgemeinde Schwäbisch Hall gelegene, windhöffige Gebiet zwi

4. Planungsziel im Erläuterungsbericht mit Nachtrag vom Juni 2014 der 8. Fortschreibung des Flächennulzungsplans -

Teilfortschreibung „Windenergle“ -

2 Diese Zahl musste aus den ausgelegten Unterlagen per Schätzung ermittelt werden, da eine
genaue tabellarische Übersicht fehlt.

2 Juli 2P‘
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schen Otterbach über Wolpertsdorf bis Bühlerzimmern als Konzentrationszone für Windener
gie ausgeklammert?

• Warum wird für das Gebiet von Gailenkirchen und Wackershofen offensichtlich eine beson
ders hohe Schutzwürdigkeit festgestellt und die Bedeutung für die Naherholung betont, diesen
Sachverhalt aber für Michelbach nicht feststellen wollen?

• Warum wird Schutz des „für die gesamte Region Hohenlohe bedeutsamen Freilandmuseums
Wackershofen“, also eine touristische Attraktion, offensichtlich höher bewertet als den Schutz
der Wohnbevölkerung in Michelbach?

• Dies betrifft auch andere, hier nicht genannte, windhöffige Flächen.

Der jetzt ausgelegte Flächennutzungsplan ist rechtswidrig und damit ungültig, da das Verfahren nicht
sachgerecht durchgeführt wurde. Wir fordern daher, die gesamte Planung von neuem zu beginnen
und alle Flächen sachlich zu prüfen.

B. Einwendungen zur behaupteten Eignung des Gebiets „Östlich Michelbach“:

1. Die erforderliche Windhöffigkeit ist nicht gegeben:

Weiter sollen in Bezug auf eine wirtschaftliche Nutzung nur Flächen mit einer geeigneten
Windhöffigkeit ausgewiesen werden... Für Investoren gilt ... meist die Ertragsschwelle von
80 % des EEG-Referenzertrags als Mindestrichtwert zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit ei
nes Windenergieprojektes. Dieser Mindestertrag wird in der Praxis — fast unabhängig von An
lagentyp und Nabenhöhe — erst an Standorten mit einer durchschnittlichen Jahreswindge
schwindigkeit von 5,8 mIs bis 6 mIs in 100 m über Grund erreicht.

Diese Ertragsschwelle wird gemäß LUBW Windatlas im Gebiet ‚Östlich Michelbach“ nicht er
reicht4.

Auch aufgrund weiterer zu erwartender Betriebseinschränkungen durch Fledermausflug, Vo
gelzug, künftiger Infraschall-Richtlinien und überhöhter Lärmwerte wird ein wirtschaftlicher Be
trieb nicht möglich sein.

Es besteht keine Verpflichtung, Konzentrationszonen für Windenergieanlagen festzulegen. Die
Ausweisung einer Konzentrationszone für Windenergie in einem ungeeigneten Gebiet ist ge
setzeswidrig. Die geplante Ausweisung des Gebiets „Ostlich Michelbach“ ist folglich zu
rück zu nehmen.

2. Das Landschaftsbild wird unzulässig beeinträchtigt:

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind deren Auswirkungen auf die städtebaulichen Be
lange der betroffenen Gemeinden und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes zu be
rücksichtigen. Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ befindet sich in den
nördlichen Limpurger Bergen. Die Limpurger Berge sind eines der regional größten geschlos
senen Waldgebiete ohne Bebauung mit hoher Artenvielfalt. Diese Waldberge prägen das
Orts- und Landschaftsbild der Gemeinde Michelbach an der Bilz in besonders charakteristi
scher Weise.

3. Das Naherholungsgebiet Einkornwald wird entwertet:

Bei der Aufstellung von Bauleitplärien sind die Auswirkungen auf die sozialen Bedürfnisse der
Bevölkerung wie beispielsweise deren Belange von Sport, Freizeit und Erholung zu berück
sichtigen. Die Wälder der nördlichen Limpurger Berge — der sog. Einkornwald — dienen schon
immer der örtlichen Bevölkerung, gerade auch den Bürgern der Stadt Hall, als Naherholungs

Windenergieerlass Baden-Württemberg
4 Windatlas Homepage LUBW, 80% Referenzertrag, Stand 14.07.2014
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gebiet. Es gibt eine Vielzahl von markierten Wanderwegen. Der Hauptwanderweg 3 des
Schwäbischen Albvereins (Main-Neckar-Rhein-Weg von Wertheim nach Lörrach) durchquert
die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach.

Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ liegt im Herz des Naherholungsgebie
tes. Nach Errichtung von Windkrafträdern wird eine Nutzung dieses Gebietes für uns und un
sere Familie nicht mehr ungestört möglich sein. Im Winter stellt insbesondere Eiswurf eine
hohe, evtl. sogar tödliche Gefahr für Spaziergänger und Wanderer dar.

4. Windkraftanlagen im Wald schaden dem Klima:

Die Limpurger Berge sind eines der größten geschlossenen Waldgebiete der Region. Ein ge
schlossenes Waldgebiet bewirkt eine bestimmte kleinklimatische Situation. Durch die bei Bau
und Betrieb der Windenergieanlagen erforderlichen Rodungsflächen werden andere Wald-
strukturen mit großen Lichtungen geschaffen. Ein von mehreren Windkraftanlagen durchlö
cherter Wald verliert als Ganzes an Wert für den Klimaschutz. Ein Positionspapier des NABU
Landesverbandes Brandenburg Windkraftanlagen im Wald/Grundlagen für eine Bewertung
aus naturschutzfachlicher Sicht von 2011 nennt die Gesamtfolgen: „Sicher ist, dass der bis
her geschlossene Wald und seine Funktionen zerstört werden... Durch Öffnung des geschlos
senen Waldes wird u. a. das Waldinnenklima zerstört. Dies hat weitreichende Folgen, nicht
nur für viele Tier- und Pflanzenarten, sondern insbesondere auch für die Grundwasserneubll
dung.“

Durch die Rodungen wird es zwangsläufig zu einer Veränderung des bestehenden Mikrokil
mas kommen. Diese Veränderung des heute bestehenden Mikroklimas wird in der Folge sich
auch auf die bestehende Flora und Fauna, darüber hinaus auch auf die in ihrer unmittelbaren
Umgebung lebenden Menschen auswirken. Die Windräder greifen in den Luftraum ein und
führen zu lokaler Erwärmung. Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16.05.2014 und in den
anderen umweltbezogenen Unterlagen wird diese Problematik nicht einmal thematisiert.

5. Der Artenschutz wird fahrlässig behandelt:

Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16.05.20 14 wird festgestellt, dass neben anderen
schützenswerten Tierarten insbesondere auch Rotmilan und Schwarzmilan sowie verschiede
ne Fledermausarten in der geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ vorhanden
und zu berücksichtigen sind. Daher wird ein zusätzlicher Untersuchungsbedarf (,‚Spezielle ar
tenschutzrechtliche Prüfung mit entsprechenden Untersuchungen innerhalb des immissions
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.‘im Rahmen der Aufstellung des Fläche
nnutzungsplanes festgestellt. Die Milane und der Schwarzstorch haben ihre Nahrungshabitate
in den Limpurger Bergen und überfliegen für jeden offensichtlich den Wald.

Eine solche spätere Untersuchung widerspricht aber den gesetzlichen Vorgaben. Ausnahmen
nach § 34 Abs. 3 BNatSchG sind nicht ersichtlich. Denn das Projekt, nämlich Bau und Betrieb
künftiger Windenergieanlagen in diesem Gebiet, ist nicht in überwiegendem öffentlichem Inte
resse. Es widerspricht sogar dem öffentlichen Interesse, da Windenergieanlagen dort wegen
der geringen Windgeschwindigkeiten unrentabel sind, das Orts- und Landschaftsbild verun
stalten und dem Zweck des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald widersprechen.

Fazit für die Eignung des Gebietes „Östlich Michelbach“:

Die ausgewiesene Konzentrationszone „Östlich Michelbach ist nicht nur in quantitativer Hinsicht zu
groß und zu belastend für Michelbach, sie ist auch in qualitativer Hinsicht ungeeignet:

1. Die Windhöffigkeit ist zu gering für einen wirtschaftlichen Betrieb. Damit gibt es keine Recht
fertigung für die dramatische Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Windindustriean
lagen von 200 m Höhe.

2. Der Artenschutz wird nicht ausreichend gewährleistet, was die Tierwelt unzulässig gefährdet.

3



Der Erholungsraum für uns und unsere Familie wird gravierend beeinträchtigt.
3. Der Klimaschutz - der solche Eingriffe rechtfertigen soll - wird nicht erreicht. Im Gegenteil, die

Waldzerstörung schadet dem Klima.

C. Das Leben und Wohnen in Michelbach wird unzulässig beeinträchtigt:

1. Zu geringer Abstand:

Bei Aufstellung des Flächennutzungsplans sind die allgemeinen Anforderungen an ge
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) und
die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) zu berücksichtigen. Die
geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ ragt bis zu 900 Meter an die nächste
Wohnsiedlung heran. Dabei ist der Sicherheitsabstand von 200 Meter abzuziehen, der
wegen einer evtl. Weiterentwicklung der Wohnflächen in der Gemeinde Michelbach an
der Bilz gewährt wurde. Tatsächlich handelt es sich also nur um einen 700-Meter-
Abstand zur dort geplanten Konzentrationszone. Bei dem Abstand von 700 Metern
handelt es sich nur um einen Vorsorgeabstand aus Gründen des Lärmschutzes, wobei
andere Emissionen hierbei nicht berücksichtigt werden. Wir empfinden die Nähe dieser
Windindustrieanlagen als unzumutbare Bedrängung.

2. Beeinträchtigung durch Schattenwurf tU:

Für naheliegende Besiedlungen ist der Schattenwurf eines der größten Probleme, da er
eine nicht hinzunehmende Beeinträchtigung des Grundeigentums und der Gesundheit
der Bewohner darstellt. Der sich bewegende Schatten führt zu unangenehmen visuellen
Wahrnehmungen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Nervosität, Unkonzent
riertheit, Schlafstörungen u.v.m. Diesem Risiko wollen wir uns keineswegs aussetzen!
Bereits durch die derzeit geplanten WKA‘s der Stadtwerke Schwäbisch Hall werden fast
alle Gebäude der Ortschaften Michelbach und Hirschfelden, das heißt über 2.000 Ein
wohner — das sind etwa zwei Drittel der Einwohner der Gemeinde Michelbach an der
Bilz (1) — durch Schattenwurf betroffen sein.

Bei einem Abstand von nur 700 m würde die Schattenbeeinträchtigung noch weiter zu
nehmen. Dies wird die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Michelbach an der
Bilz nachhaltig beeinträchtigen und dazu führen, dass die Bevölkerungsentwicklung
sich in dieser Gemeinde rückläufig entwickeln wird.

Damit werden die städtebaulichen Belange der Gemeinde Michelbach an der Bilz
unverhältnismaßig gestört. Dies widerspricht der nach § 1 Abs. 5 BauGB zu gewährleis
tenden nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

Wir erwarten daher, dass die Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall sich über die
Problematik des Schattenwurfs, da bisher nicht erfolgt, nochmals eingehend Gedanken
macht. Falls überhaupt eine Konzentrationszone „Ostlich Michelbach“ zulässig ist, for
dern wir eine Prüfung der Siedlungsabstände. Dabei ist auch zu prüfen, ob eine Höhen-
beschränkung für Windkrafträder in den Flächennutzungsplan aufzunehmen ist.

3. Gesundheitsgefahren durch lnfraschall

Bei dem nach Nr. 4.3 des Windenergieerlasses einzuhaltenden vorsorglichen Siedlungsab
stand von 700 Metern wurden die Auswirkungen von Infraschall nicht berücksichtigt. Eine ak
tuelle Studie des Bundesumweltamtes vom März/Juni 2014 kommt zu dem Ergebnis, dass
„Infraschall ab gewissen Pegelhöhen vielfältige negative Auswirkungen auf den menschlichen
Körper haben kann“. Weiter heißt es in dieser Studie wie folgt: „Zusammenfassend kann ge

5 http:I/www. umweltbu ndesamt.de/publikationen/machbarkeitsstudie-zu
wirkungen-von-infraschall
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sagt werden, dass viele der negativen Auswirkungen von Infraschalleinwirkungen die Berei
che Herz-Kreislaufsystem, Konzentration und Reaktionszeit; Gleichgewichtsorgane, das Ner
vensystem und die auditiven Sinnesorgane betreffen.“ Dabei sind „negative Auswirkungen von
Infraschall im Frequenzbereich unter 10 Hz auch bei Schalldruckpegeln unterhalb der Hör-
schwelle nicht ausgeschlossen‘.

In der vorgenannten Studie heißt es zur Stärke des von Windkrafträdern verursachten
Infraschalls wie folgt: „Mit wachsender Höhe der Windenergieanlagen durchschneiden
die Rotorblätter ein stärker variierendes Windprofil. Es ist daher fraglich, ob das Ab
strahlungs- und Ausbreitungsmodell für kleinere Windenergleanlagen auf moderne,
große Anlagen übertragbar ist. Aufgrund theoretischer Betrachtungen von Strömungs
akustikern ist nicht davon auszugehen.“ Diese neuen Erkenntnisse zeigen, dass die
Behauptung der baden-württembergischen Landesregierung, „schädliche Wirkungen
durch Infraschall bei Windenergieanlagen“ seien „nicht zu erwarten“ (so das LUBW in
seiner Broschüre „Windenergie und Infraschall“ vom Januar 2013), keinen Bestand hat.

Die neuen Erkenntnisse der vorgenannten Studie des Bundesumweltamtes sind im
Rahmen der Prüfung unserer Einwendungen gegen den Entwurf des Flächennutzungs
planes einerseits, aber auch aufgrund der von Amts wegen zu beachtenden Erhaltung
gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 1 8auG anderer
seits bei allen vier Konzentrationszonen zu berücksichtigen.

Denn die gesundheitlichen Bedürfnisse der Bevölkerung sind ein unabdingbar zu schützendes
Rechtsgut. Bei Zweifeln, ob ein Projekt, hier der Bau und Betrieb von Windenergieanlagen,
die Gesundheit der in ihrem Umfeld lebenden Menschen beeinträchtigen kann, hat die verfas
sungsrechtlich geschützte körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) Vorrang. Im
Rahmen der nach § 1 Abs. 7 BauGB zu erfolgenden Abwägung muss also darüber befunden
werden, welche Abstände zu Siedlungen einzuhalten sind, um mit Sicherheit gesundheitliche
Beeinträchtigungen der Bevölkerung auszuschließen.

Dies ist bislang nicht erfolgt. Deshalb ist der Flächennutzungsplan mangels Berück
sichtigung der Gesundheitsgefahren durch Infraschall rechtswidrig. Die Prüfung
gesundheitsbeeinträchtigender Gefahren durch Schattenwurf und durch Infraschall ist
nachzuholen. Das Prüfungsergebnis mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen und
Folgerungen für den Flächennutzungsplan ist nach Maßgabe des § 3 BauGB erneut öf
fentlich auszulegen.

4. Überschreitung der Lärmwerte:

Die Ausweisung der Konzentrationszone ermöglicht die halbmondförmige Einzingelung
von Michelbach. Es können bis zu 20 Windräder aufgestellt werden. Die Schallausbrei
tung hochliegender Quellen ist nicht sicher prognostizierbar. Die künftigen Windräder
haben höhere Leistungen und damit höhere Schallemissionen.

Daher ist davon auszugehen, dass die Grenzwerte nachts überschritten werden. Die
Ausweisung der Konzentrationszone in dieser Größe und Nähe zu Michelbach ist daher
nicht zulässig.

5. Wertverluste von Immobilien

Lärm, Schattenwurf am Tage und Blinkfeuer in der Nacht schaden nicht nur der Gesundheit,
sondern führen auch zu finanziellen Verlusten. Der Wert der Immobilien sinkt teilweise drama
tisch. Die Wertverluste werden bei den jetzt in Süddeutschland geplanten Windindustrieanla
gen im Vergleich zu Norddeutschland eher noch größer sein als bisher bekannt. Mit bis zu
über 200 m (im baden-württembergischen Gaildorf sogar bis fast 250 m) werden die Windin
dustrieanlagen doppelt so hoch wie ältere Anlagen im Norden sein. Anlagen dieser Höhe wer
den durch die topografische Lage auf Bergrücken zusätzlich die optische Bedrängung erhö
hen und Wohngebiete zusätzlich belasten. Wer sein Haus verkaufen will bzw. muss, der wird
einen merklich geringeren Preis erzielen. Im Extremfall ist das Haus unverkäuflich geworden
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ist. Das betrifft junge Familien, die beruflich mobil sein müssen genauso wie ältere Menschen.

Fazit für das Leben und Wohnen in Michelbach:

Das Leben in Michelbach wird durch den Bau der riesigen Windindustrieanlagen, die laut vorliegen-
dem Flächennutzungsplan bis zu 900 (de facto 700 m) an die Wohngebiete heranreichen können,
schwer belastet. Insbesondere aber möchten wir auf die dauerhaften gesundheitlichen Risiken hin
weisen. Durch Lärm, Infraschall und Schlagsohatten allgemein betroffen sind Schwangere, Kinder,
Kranke und alte Menschen. Speziell betroffen sind Personen mit Migräne und Herz
Kreislaufbeschwerden sowie Menschen mit einem Ohrimplantat und besonderer Sensitivität.

Aus all den vorgenannten Gründen lehnen wir die Genehmigung des Flächennnutzungsplanes
in der geplanten Form nachdrücklich ab.

Zur Einwendung ergänzende frühzeitige Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen:

Als Planungskörperschaft wäre es Ihre Pflicht gewesen, eine Teilumzingelung eines einzelnen Ortes
mit einer Vielzahl erhöht stehender Windräder, noch dazu mit viel zu geringem Abstand, zu
verhindern

Für den hierdurch entstehenden ausgleichpflichtigen Enteignungsschaden werden wir als Eigentümer
der Grundstücke Albert-Schwegler-Str. 26 und Eduard-Mörike-Str. 8 in Michelbach/Bilz nicht nur die
Genehmigungsbehörde, sondern auch die als dies pflichtwidrig ermöglichende Planungskörperschaft
in Anspruch nehmen. Im übrigen kommt es auf die Rechtswidrigkeit der Maßnahme letztlich nicht an,
da die Schadensersatzpflicht hier im Falle der Rechtmäßigkeit aus der Dogmatik des enteignenden
(dann nicht „enteignungsgleichen) Eingriffs erfolgte.

Sehr geehrte Damen und Herren, bevor hier durch das geplante Vorhaben der Stadtwerke SHA
die Lebensqualität in einer gesamten Gemeinde langfristig zerstört wird und zudem alle
Michelbacher Grundstücks- und Hauseigentümer einen massiven Wertverlust hinnehmen
müssen, wäre es aus unserer Sicht mehr als angebracht, gemeinsam an einer für alle Beteilig
ten zielführenden nachhaltigen Lösung zu arbeiten.

Daher bitten wir Sie nachdrücklich, das geplante Vorhaben nochmals vor der Umsetzung sach
lich mit den Michelbachern Bürgern zu diskutieren und dann auch wirklich auf verschiedenste
Punkte einzugehen und nicht nur alle Punkte von der Hand zu weisen bzw. „schön zu reden“!

Gerne stehen wir hierbei für diese Gespräche zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
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8. Fortschreibung des Flächennutzungsplans

Teilfortschreibung Windenergie

Beratungsunterlagen zur Beschlussfassung über die „Erneute 
Auslegung“ nach § 4 a (3) BauGB

Schadensersatzansprüche



r,
Monika Glandorf

Manfrcd-Kyher-Str. 5
74544 Michelbac‘h/Bilz

0791 41644
k.h.g1anc1orgoogIeinail .coni

21.07.2014

An Herrn

Oberbürgermeister Peigrim
Stadt Schwäbisch Hall
Am Markt 6
74523 Schwäbisch Hall

Betr.: Frühzeitige Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen we
gen enteignungsgleichen Eingriffs

Sehr geehrter Herr Peigrim,

anlässlich der öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplans der Verwal
tungsgemeinschaft Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung
Windenergie) wenden wir uns an Sie, da die Stadt Schwäbisch Hall die
Planungen durchgeführt und die Auslegung des Flächennutzungsplans
veranlasst hat, obwohl die Gemeinde Michelbach begründete Änderungs
wünsche vorgebracht hat.

Durch den Flächennutzungsplan in der vorliegenden Form wird unser Ein
familienhaus, Manfred-Kyber-Str. 5, in Michelbach entwertet. Es liegt nur
rund 1.100 m von der Grenze der geplanten Konzentrationsfläche entfernt.
Selbst die Schattenkarte der Stadtwerke, die von einen Abstand von 1.500
zur Wohnbebauung ausgeht, weist auch für unser Grundstück eine Schat
tenbeeinträchtigung aus. Zusätzlich laut Flächennutzungsplan mögliche
näher gelegene Windkraftanlagen würden die Schattenbelastung stark er
höhen. Entsprechend würden Lärm-und Infraschallimmissionen erhöht.
Der Flächennutzungsplan in der derzeitigen Form stellt daher einen ent
eignungsgleichen Eingriff in unser Eigentum dar.
bttp://www.jurakrurn.de/lexikon/eigenturn .enteignungsgleicher.eingriff



Eigentümer die durch Planungsmaßnahmen im Wege des sog. enteig
nungsgleichen Eingriffs betroffenen werden, haben nach der Rechtspre
chung die Obliegenheit, sich zunächst primär gegen die beeinträchtigenden
Maßnahmen zur Wehr zu setzen und sind dabei auch gehalten, der den ent
eignungsgleichen Eingriff verursachenden und in der Folge haftenden
Körperschaft möglichst frühzeitig die schadensstiftende Relevanz ihres
Handelns zu verdeutlichen.

Aus diesem Grunde trage ich Ihnen als betroffener Eigentümer den fol
genden Sachverhalt vor:

• Unser Haus mit 156 qm Wohnfläche wurde 1978 errichtet und 2003 we
sentlich erneuert, was zu einer deutlichen Anhebung des Einheitswertes
zum 1.1.2004 geführt hat.

• Das Haus ist der wesentlichste Teil unserer Altersvorsorge, die wir be
wusst auf einer eigenen Immobilie aufgebaut haben. Wir sind jetzt 65 Jah
re alt und wollen noch einige Jahre in unserem Haus zu leben. Danach
wollen wir unser Haus verkaufen und dann in die Nähe eines unserer
Kinder ziehen. Das Wohnen dort (Lugano/ Tessin bzw. New York) wird er
hebliche Kosten verursachen, die wir aus unserer Rente nicht bestreiten
können.

• Der Verkaufserlös für unser Haus wird daher existenziell für unser künfti
ges Leben sein. Ein Vergleich der Verpflegungs- und Übernachtungspau
schalen für die Schweiz und New York mit den für Deutschland geltenden
Pauschalen verdeutlichen die extrem höheren Kosten in Lugano bzw. New
York.

Die von Ihnen vorgenommene Planung von Windkraft-Vorranggebieten
durchkreuzt unsere Altersversorgung und führt zu einer wesentlichen Min
derung des Verkehrswerts von Grundstücken und Gebäuden im Wirkungs
kreis Windkraftanlagen. Schon bisher kam es im Zuge des Baus von Wind
rädern parallel zur Genehmigung bzw. zum Bau zu deutlich fallenden
Grundstückswerten von jedenfalls ca. 30-40%, die im Einzelfall bis hin zur
Unverkäuflichkeit gehen.

Mit einer solchen Entwicklung ist auch in Michelbach und Umgebung und
bei unserem Grundstück als Folge Ihres Flächennutzungsplans zu rechnen.
Der Wertverlust wird hier aufgrund der Strukturschwäche und bereits fest-



gestellten demographischen Entwicklungen in der Zukunft extrem sein,
denn außer der Landschaft hat unsere Gegend nichts zu bieten. Nach der
Errichtung von Windrädern gibt es keinen Grund mehr, in Michelbach ein
Wohnobjekt zu kaufen oder zu mieten.

Belegbar sind diese Grundstücksverluste durch

• Gutachten von Forschungsinstituten mit Schwerpunkt Wohnungswirt
schaft an Universitäten und Fachhochschulen, z.B. Universität Frankfurt /
M.

• Haus&Grund Baden-Württemberg, Pressemitteilung vom März 2014.

Der Wertverlust unseres Hauses im Fall des durch Ihre Planung eröffneten
Windrad-Baus würde zu einer nicht mehr schließbaren Lücke bei der Fi
nanzierung unserer Altersvorsorge. Gemäß Artikel 14 GG besteht ein
grundrechtlicher Schutz gegen staatliche Eingriffe in das Eigentum. Der im
Grundgesetz garantierte Schutz des Eigentums umfasst auch den Schutz
am Eigentum an Grundstücken und Gebäuden.

Dieses Grundrecht beinhaltet auch den Schutz vor hoheitlichen Maßnah
men, die „ohne Not“ den Wert der Eigentumsrechte Privater wesentlich
senken. Dies ist vorliegend gegeben: Es ist kein staatlicher Notstand bei der
Energieversorgung ersichtlich; im Gegenteil: der unkontrolliert gewonnene
Strom aus regenerativer Energie führt zur unverwertbaren Überproduktion
von Strom und zur kostenlosen Abgabe an das Ausland und wird bei
Stromengpässen von dort wieder überteuert bezogen.

Erst recht erfordert der hoheitliche Eingriff in den grundgesetzlich garan
tierten Schutz des Eigentums in den Fällen einen Schadensausgleich, wo
durch die staatliche enteignende Maßnahme ein Vorteil zu Gunsten einiger
Initiatoren geschaffen wird, der einem Übermaß an zu Lasten der Allge
meinheit und vieler betroffener Grundstückseigentümer entstehenden
Nachteilen gegenübersteht.

Es wäre schon Ihre Pflicht als Planungskörperschaft gewesen, eine unver
hältnismäßige Belastung der Gemeinde Michelbach zu verhindern. Für den
hierdurch entstehenden ausgleichspflichtigen Enteignungsschadens werde
ich als Eigentümer des oben näher bezeichneten Hausgrundstücks nicht
nur die Genehmigungsbehörde, sondern auch Sie als dies pflichtwidrig er
möglichende Planungskörperschaft in Anspruch nehmen. Im übrigen



kommt es auf die Rechtswidrigkeit der Maßnahme letztlich nicht an, da die
Schadensersatzpflicht hier im Falle der Rechtmäßigkeit aus der Dogmatik
des enteignenden (dann nicht „enteignungsgleichen“) Eingriffs folgte.

Mit freundlichen Grüßen
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Werner und Annette Kalmbach
Am Wegerich 14
74544 Michelbach an der Bilz

Einq

An An An
OB Peigrim Werner Dörr Landrat Bauer
Stadt Schw. Hall Bürgermeisteramt Landratsamt Schwäbisch
Am Markt 6 Michel bach/Bilz Hall
74523 Schwäbisch Hall Hirschfelder Straße 13 Münzstraße 1

74544 Michelbach / Bilz 74523 Schwäbisch Hall

Michelbach, den 20.07.2014

Betr.: Frühzeitige Geltendmachung von SchadensersatzansDrÜchen wegen
enteignungsgleichen Eingriffs

Sehr geehrte Herren,

wie Sie sicher wissen, gilt nach deutschem Recht nicht mehr der Grundsatz »dulde
und liquidiere“, sondern Eigentümer, die durch Planungsmaßnahmen im Wege des
sog. enteignungsgleichen Eingriffs betroffen werden, haben nach der
Rechtsprechung die Obliegenheit, sich zunächst primär gegen die
beeinträchtigenden Maßnahmen zur Wehr zu setzen und sind dabei auch gehalten,
der den enteignungsgleichen Eingriff verursachenden und in der Folge haftenden
Körperschaft möglichst frühzeitig die schadensstiftende Relevanz ihres Handelns zu
verdeutlichen.

Aus diesem Grunde trage ich Ihnen als betroffener Eigentümer den folgenden
Sachverhalt vor:

Wir sind Eigentümer des Grundstücks und des Wohnauses Am Wegerich 14“.

Die Entfernung zu dem von Ihnen ausgewiesenen Windvorrang-Gebiet beträgt
lediglich 900 Meter.

Das Haus ist der wesentlichste Teil unserer Altersvorsorge, die wir bewusst auf einer
eigenen Immobille aufgebaut haben. Wir haben geplant, nach Erreichen des
Ruhestands noch einige Jahre in unserem Haus zu leben. Danach wollen wir unser
Haus verkaufen, um uns dann mit dem beim Hausverkauf erzielten Verkaufserlös
lebenslang in „betreutes Wohnen“ einzukaufen.

Die von Ihnen vorgenommene Planung von Windkraft-Vorranggebieten durchkreuzt
unsere geplante Finanzierung zur Altersversorgung und führt zu einer wesentlichen
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Minderung des Verkehrswerts von Grundstücken und Gebäuden im Wirkungskreis
Windkraftanlagen.

Schon bisher kam es im Zuge des Baus von Windrädern parallel zur Genehmigung
bzw. zum Bau zu deutlich fallenden Grundstückswerten von jedenfalls ca. 30-40%,
die im Einzelfall bis hin zur Unverkäuflichkeit gehen.

Mit einer solchen Entwicklung ist auch in Michelbach und Umgebung und bei
unserem Grundstück als Folge Ihres Flächennutzungsplans zu rechnen. Der
Wertverlust wird hier aufgrund der Strukturschwäche und bereits festgestellten
demographischen Entwicklungen in der Zukunft extrem sein, denn außer der
Landschaft hat unsere Gegend nichts zu bieten. Nach der Errichtung von Windrädern
gibt es keinen Grund mehr, in Michelbach ein Wohnobjekt zu kaufen oder zu mieten.

Belegbar sind diese Grundstücksverluste durch

- neue Bewertungsschlüsse) der Banken für Grundstücksbeleihungswerte

- neue Schulungen für Grundstückswertgutachter

- Gutachten von Forschungsinstituten mit Schwerpunkt Wohnungswirtschaft an
Universitäten und Fachhochschulen, z.B. Universität Frankfurt / M.

- Auskünfte von Immobilien-Maklern, die teilweise eine Unverkäuflichkeit bzw. eine
starkes Absinken der Verkehrswerte der angebotenen Grundstücke und Häuser
feststellen mussten

- Gerichtsurteile, die einen Wertverlust von Grundstücken in der Nähe von
Windrädern bestätigen

Entsprechend diesen Erfahrungen wird der Wertverlust unseres Hauses im Fall des
durch Ihre Planung eröffneten Windrad-Baus mindestens ca. 50.000 €
wahrscheinlich sogar 100.000 € und mehr betragen. Dieser Wertverlust würde zu
einer entsprechenden Verminderung des Verkaufserlöses unseres Hauses führen.
Damit entstünde eine nicht mehr schließbare Lücke bei der Finanzierung unserer
Altersvorsorge.

Gemäß Artikel 14 GG besteht ein grundrechtlicher Schutz gegen staatliche Eingriffe
in das Eigentum. Der im Grundgesetz garantierte Schutz des Eigentums umfasst
auch den Schutz am Eigentum an Grundstücken und Gebäuden.

Dieses Grundrecht beinhaltet auch den Schutz vor hoheitlichen Maßnahmen, die
„ohne Not“ den Wert der Eigentumsrechte Privater wesentlich senken. Dies ist
vorliegend gegeben: Es ist kein staatlicher Notstand bei der Energieversorgung
ersichtlich; im Gegenteil: der unkontrolliert gewonnene Strom aus regenerativer
Energie führt zur unverwertbaren Überproduktion von Strom und zur kostenlosen
Abgabe an das Ausland und wird bei Stromengpässen von dort wieder überteuert
bezogen. Erst recht erfordert der hoheitliche Eingriff in den grundgesetzlich
garantierten Schutz des Eigentums in den Fällen einen Schadensausgleich, wo
durch die staatliche enteignende Maßnahme ein Vorteil zu Gunsten einiger Initiatoren
geschaffen wird, der einem Übermaß an zu Lasten der Allgemeinheit und vieler
betroffener Grundstückseigentümer entstehenden Nachteilen gegenübersteht.



Es wäre schon Ihre Pflicht als Planungskörperschaft gewesen, eine Teil-Umzingelung
eines einzelnen Ortes eine Vielzahl erhöht stehender und erdrückend wirkender
Windräder zu verhindern. Für den hierdurch entstehenden ausgleichspflichtigen
Enteignungsschacien werde ich als Eigentümer des oben näher bezeichneten
Hausgrundstücks nicht nur die Genehmigungsbehörde, sondern auch die als dies
pflichtwidrig ermöglichende Planungskörperschaft in Anspruch nehmen. Im Übrigen
kommt es auf die Rechtswidrigkeit der Maßnahme letztlich nicht an, da die
Schadensersatzpflicht hier im Falle der Rechtmäßigkeit aus der Dogmatik des
enteignenden (dann nicht „enteignungsgleichen“) Eingriffs folgte.

Hochachtungsvoll

//L LL-

Lfktz



Andreas und Silke Längefeld
Schlehenweg 11
74544 Michelbach an der Bilz

An An An
OB Pelgrim Werner Dörr Landrat Bauer
Stadt Schw. Hall Bürgermeisteramt Landratsamt Schwäbisch
Am Markt 6 Michelbach/Bilz Hall
74523 Schwäbisch Hall Hirschfelder Straße 13 Münzstraße 1

74544 Michelbach / Bilz 74523 Schwäbisch Hall

Michelbach, den 23.07.2014

Betr.: Frühzeitige Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen
enteignungsgleichen Eingriffs

Sehr geehrte Herren,

wie Sie sicher wissen, gilt nach deutschem Recht nicht mehr der Grundsatz „dulde
und liquidiere“, sondern Eigentümer, die durch Planungsmaßnahmen im Wege des
sog. enteignungsgleichen Eingriffs betroffen werden, haben nach der
Rechtsprechung die Obliegenheit, sich zunächst primär gegen die
beeinträchtigenden Maßnahmen zur Wehr zu setzen und sind dabei auch gehalten,
der den enteignungsgleichen Eingriff verursachenden und in der Folge haftenden
Körperschaft möglichst frühzeitig die schadensstiftende Relevanz ihres Handelns zu
verdeutlichen.

Aus diesem Grunde trage ich Ihnen als betroffener Eigentümer den folgenden
Sachverhalt vor:

Ich bin Eigentümer cles.im Grundbuch von iL&ih.J.L2
(Grundbuchamt. icaLbi1.iL ..‚ Band:2% jß4 FIurstückNr3l7.«?) eingetragenen
Grundstücks (vgl. beigefügten Grundbuchauszug).

Die Entfernung zu dem von Ihnen ausgewiesenen Windvorrang-Gebiet beträgt
lediglich ca. 900 Meter.

Unser Grundstück ist qm groß und mit einem Einfamilien-Haus überbaut;
Baujahr: 3S... Es wird von uns und unserer Familie (vier Personen) bewohnt.

Das Haus ist der wesentlichste Teil unserer Altersvorsorge, die wir bewusst auf einer
eigenen lmmobilie aufgebaut haben. Wir haben geplant, nach Erreichen des
Ruhestands noch einige Jahre in unserem Haus zu leben. Danach wollen wir unser



Haus verkaufen, um uns dann mit dem beim Hausverkauf erzielten Verkaufserlös
lebenslang in „betreutes Wohnen“ einzukaufen.

Wie Sie sicherlich wissen, wird der Aufwand für Altersversorgung und Pflege
einschließlich Arztkosten u.a. im Zeitablauf wegen ungünstiger demographischer
Entwicklung immer höher. Ich gehe auch davon aus, dass Ihnen die Kosten und
Konditionen bekannt sind, die beim Kauf von seniorengerechten und rund um die Uhr
betreuten Wohnungen in einem seriös geführten Senioren-Stift anfallen.

Aus heutiger Sicht muss für mich und meine Frau auf Basis der heute bekannten
durchschnittlichen Lebenserwartung nach Auskunft meiner Bank bei Erreichen des
Rentenalters ein Kapitalstock i.H.v. rd. 2 500 000 € (2 Personen) in monatlichen
Teilbeträgen abrufbar zur Verfügung stehen, wenn wir unseren jetzt erreichten
Lebensstandard bei wegfallendem Gehalt auch im Rentenalter beibehalten wollen
und der für die Finanzierung eines Ruhestandszeitraums von rd. 20 — 25 Jahren für 2
Personen ausreichen muss (im wesentlichen Kosten für Wohnen, Verpflegung,
Pflege, medizinische Betreuung, Urlaub, Mobilität und andere Kostenarten), wenn wir
unseren Kindern später einmal finanziell nicht zur Last fallen wollen.

Wie Sie sicherlich ebenfalls wissen, geht die Leistungsfähigkeit der gesetzlichen
Rentenversicherung aufgrund der immer ungünstiger werdenden demographischen
Entwicklung und wegen weiterer Negativ-Faktoren weiter zurück; sie allein genügt
bei weitem nicht, den während unseres Berufslebens über das Gehalt finanzierten
Lebensstandard auch im Rentenalter - d.h. bei wegfallendem Gehalt - aufrecht zu
erhalten. Uberdies werden die unter Berücksichtigung der Inflation künftig weiter
zurückgehenden bzw. stagnierenden Rentenbezüge neuerdings noch besteuert,
wobei der Umfang der Besteuerung bei jährlich hinzukommenden Neu-Rentnern
jedes Jahr um 2 % steigt.

Um von der wegbrechenden staatlichen Rente unabhängiger zu sein, haben wir
daher sehr frühzeitig mit dem Bezug eines eigenen Hauses eine weitere Säule
unserer Altersvorsorge aufgebaut. Mit einem Verkehrswert bzw. einem im Alter
geplanten Veräußerungserlös i.H.v. rd. 350.000 € ist unser Zweifamilienhaus der bei
weitem größte Teil des oben genannten und zur Altersvorsorge benötigten
Kapitalstocks.

Die von Ihnen vorgenommene Planung von Windkraft-Vorranggebieten durchkreuzt
unsere geplante Finanzierung zur Altersversorgung und führt zu einer wesentlichen
Minderung des Verkehrswerts von Grundstücken und Gebäuden im Wirkungskreis
Windkraftan lagen.

Schon bisher kam es im Zuge des Baus von Windrädern parallel zur Genehmigung
bzw. zum Bau zu deutlich fallenden Grundstückswerten von jedenfalls ca. 30-40%,
die im Einzelfall bis hin zur Unverkäuflichkeit gehen.

Mit einer solchen Entwicklung ist auch in Michelbach und Umgebung und bei
unserem Grundstück als Folge Ihres Flächennutzungsplans zu rechnen. Der
Wertverlust wird hier aufgrund der Strukturschwäche und bereits festgestellten
demographischen Entwicklungen in der Zukunft extrem sein, denn außer der
Landschaft hat unsere Gegend nichts zu bieten. Nach der Errichtung von Windrädern
gibt es keinen Grund mehr, in Michelbach ein Wohnobjekt zu kaufen oder zu mieten.



Belegbar sind diese Grundstücksverluste durch

- neue Bewertungsschlüssel der Banken für Grundstücksbeleihungswerte

- neue Schulungen für Grundstückswertgutachter

- Gutachten von Forschungsinstituten mit Schwerpunkt Wohnungswirtschaft an
Universitäten und Fachhochschulen, z.B. Universität Frankfurt / M.

- Auskünfte von Immobilien-Maklern, die teilweise eine Unverkäuflichkeit bzw. eine
starkes Absinken der Verkehrswerte der angebotenen Grundstücke und Häuser
feststellen mußten

- Gerichtsurteile, die einen Wertverlust von Grundstücken in der Nähe von
Windrädern bestätigen

Entsprechend diesen Erfahrungen wird der Wertverlust unseres Hauses im Fall des
durch Ihre Planung eröffneten Windrad-Baus ca. 140.000 € betragen. Dieser
Wertverlust würde zu einer entsprechenden Verminderung des Verkaufserlöses
unseres Hauses führen. Damit entstünde eine nicht mehr schließbare Lücke bei der
Finanzierung unserer Altersvorsorge.

Gemäß Artikel 14 GG besteht ein grundrechtlicher Schutz gegen staatliche Eingriffe
in das Eigentum. Der im Grundgesetz garantierte Schutz des Eigentums umfasst
auch den Schutz am Eigentum an Grundstücken und Gebäuden.

Dieses Grundrecht beinhaltet auch den Schutz vor hoheitlichen Maßnahmen, die
„ohne Not“ den Wert der Eigentumsrechte Privater wesentlich senken. Dies ist
vorliegend gegeben: Es ist kein staatlicher Notstand bei der Energieversorgung
ersichtlich; im Gegenteil: der unkontrolliert gewonnene Strom aus regenerativer
Energie führt zur unverwertbaren Überproduktion von Strom und zur kostenlosen
Abgabe an das Ausland und wird bei Stromengpässen von dort wieder überteuert
bezogen. Erst recht erfordert der hoheitliche Eingriff in den grundgesetzlich
garantierten Schutz des Eigentums in den Fällen einen Schadensausgleich, wo
durch die staatliche enteignende Maßnahme ein Vorteil zu Gunsten einiger Initiatoren
geschaffen wird, der einem Übermaß an zu Lasten der Allgemeinheit und vieler
betroffener Grundstückseigentümer entstehenden Nachteilen gegenübersteht.

Es wäre schon Ihre Pflicht als Planungskörperschaft gewesen, eine Teil-Umzingelung
eines einzelnen Ortes eine Vielzahl erhöht stehender und erdrückend wirkender
Windräder zu verhindern. Für den hierdurch entstehenden ausgleichspflichtigen
Enteignungsschaden werde ich als Eigentümer des oben näher bezeichneten
Hausgrundstücks nicht nur die Genehmigungsbehörde, sondern auch die als dies
pflichtwidrig ermöglichende Planungskörperschaft in Anspruch nehmen. Im übrigen
kommt es auf die Rechtswidrigkeit der Maßnahme letztlich nicht an, da die
Schadensersatzpflicht hier im Falle der Rechtmäßigkeit aus der Dogmatik des
enteignenden (dann nicht „enteignungsgleichen“) Eingriffs folgte.

Hochachtungs 011
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Urkundenrolle 1 Nr. 1197/1998

git czxa. ft
Die Übereinstimmung der Ablichtung
mit der mir vorliegenden Urschrift
wird beglaub gt.

den 28.9.1998

%%otar

Q

Notarit 1 Am Sumarkt 6,74523 SchwMbiach Hall

Ehegatten
Andreas/Silke Lngefe1d
Fliederweg 6

74544 Michelbach/Bilz-Gschlachtenbretzingen



Urkundenrolle -I Nr. /1998
Notariat Schwäbisch Hall III

Michelbach an der Bilz
Notariat Schwäbisch Hall I
Amtsgerichtsbezirk Schwäbisch Hall

Verhandelt am 24. September 1998

(in Worten: vierundzwanzigsten September
neunzehnhundertachtundneunzig ).

Vor mir, dem Notar

Dieter Sülzle beim Notariat Schwäbisch Hall,

erscheinen heute im Rathaus in Michelbach an der Bilz:

1. Herr Volker Schneider, Bürgermeister in Michelbach an
der Bilz

handelnd als gesetzlicher Vertreter der Gemeinde Michelbach

an der Bilz

2. Herr Andreas Längefeld, geb. 3. 9. 1969, wohnhaft
Fliederweg 6, Michelbch an der Bilz Oschlachtenbretzingen,

3. Frau Silke Längefeld, geb. Friedrich, geb. 2. 7. 1975,
wohnhaft daselbst.

Der Erschienene Ziff. 1 ist mir persönlich bekannt.

Die Erschienenen Ziff. 2 und 3 haben sich durch amtlichen, mit

Lichtbild versehenem Ausweis ausgewiesen.
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Die Erschienenen erklären zur notariellen Beurkundung:

Wir schließen folgenden

KAUFVERTRAG:

Die Gemeinde Michelbach an der Bilz
-nachstehend “Verkäufer“ genannt

verkauft an

die Eheleute Andreas Längefeld und Silke Längefeld,
geb.Friedrich -je zur Hälfte-

-nachstehend “Käufer“ genannt,
auch wenn es sich um mehrere Personen handelt,

das Grundstück der Gemarkung Michelbach an der Bilz,
Flur Hirschfelden

Flurst. 378/10
Schlehenweg 11 8 ar 39 qrn

eingetragen im Grundbuch von Michelbach an der Bilz
Heft 286 Abt. 1 Nr. 131.

Das Grundstück ist nach Abt. II und III des Grundbuchs nicht
belastet

Der Kaufpreis für dieses Grundstück beträgt
bei 839 m2 ä ca. 129,54 DM = 108.692,45 DM.

Zusätzlich zu diesem Kaufpreis entstehen für das Kaufgrundscück
noch Erschließungsbeiträge. Nach den Satzungen der Gemeinde
können diese Beiträge vor Entstehung einer Beitragspflicht
abgelöst werden Die Gemeinde hat Ablösungsbestimmungen
erlassen. Die Erschließungsbeiträge werden zum heutigen Tag
abgelöst. Die Beiträge für Kanalisation, Sammeikläranlagen und
Wasserversorgung sind bereits entstanden, wurden von der
Gemeinde intern verrechnet und sind im Kaufpreis enthalten.
Dabei beträgt der Kanalbeitrag 6,50 DM/m2, der Klärbeitrag
3,10 DM/m2 und der Wasserversorgungsbeitrag 3,00 DM/mZ
zuzüglich 7 Prozent Mehrwertsteuer.
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Nach der o. a. Ablösevereinbarung beträgt die Ablösungssurnme
ur

den Erschliessungsbeitrag ca. 44,46 DM/qm 37.293,55 DM.

Die Ablösungsvereinbarung soll mitbeurkundet werden. Sie ergibt
sich aus der diesem Kaufvertrag gern. § 9 Abs. 1 Satz 2 BeurkG
beigefügten Ablösungsvereinbarung, welche eine Anlage zu dieser
Niederschrift bildet.

Die Ablösungsvereinbarung wurde vorn Notar
vorgelesen und von den Beteiligten genehmigt.

Für den Bau neuer Erschließungsanlagen ist das Entstehen einer
Beitragspflicht durch diese Ablösungsvereinbarung nicht
ausgeschlossen.

Für das Kaufgrundstück ist somit zu entrichten

a) für den Grundstückswert (ca.. 116,73 DM/rn2) 97.944,86 DM

b) für den von der Gemeinde intern verrechneten

öffentlichen Kanalbeitrag (6,50 DM/m2) 5•453,5Q

Klärbeitrag (3,10 DM/rn2) 2.600,90 DM

wasserversorgungsbeitrag (3,00 DM/m2) 2.517,-- DM

zzgl. 7 Prozent Mwst. (0,21 DM/m2) 176,19 DM

c) für den abgelösten

Erschließungsbeitrag (ca. 44,46 DM/m2) 37.293.55 DM

zusammen 174,00 DM/m2 145.986,-- DM
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Nähere Bes tixnmungen:

1. Der Kaufpreis für o. g. Grundstück sowie dieErschliessungskosten in Höhe von 145.986,—- DM sind auf20. Oktober 1998 zahlungsfällig.

2. In dem Kaufpreis sind auch enthalten die Hausanschlußkostenfür die Wasserversorgung einschließlich Mehrwertsteuer,ebenso die Hausanschlußkosten für die Abwasserbeseitigung.Die Ver- und Entsorgungsleitungen sind bis zu 1 m in dasBaugrundstück hineinverlegt.

Im Kaufpreis enthalten sind ferner die Kosten der bereitserfolgten erstmaligen Vermessung des Baugrundstücks.
Diese Regelung berührt im übrigen nicht die Ansprüche derGemeinde auf Gebühren, Kostenersätze und ähnliche Entgelte.
Die Kosten für den Gasanschluß (Grundgebühr)sind imKaufpreis ebenfalls enthalten, nicht jedoch die Kosten fürden tatsächlichen Hausanschluß der Gasleitung.

Der Käuferpartei ist bekannt, daß nach den Festsetzungen desBebauungsplanes auf dem heute verkauften Grundstück einBauvorhaben mit höchstens 2 Wohneinheiten errichtet werdendarf.

3. Die Kosten und Beiträge für die Versorgung des Kaufgrundstücksmit Strom und für Telefon sind im Kaufpreis nicht enthalten.
Nicht enthalten sind später erforderliche Vermessungsarbeiten,insbesondere die gesetzlich vorgeschriebene Gebäudeaufnahme.

4. Die Kosten dieses Vertrags und seines Vollzugs sowie diezum Ansatz kommende Grunderwerbsteuer hat der Käufer zubezahlen.

5. Die Grundsteuern und sonstigen öffentlichen Abgaben hatder Käufer vom 01. Januar 1999 an zu übernehmen.
6. Der Verkauf erfolgt ohne jede Gewährleistung und ohneZusicherung besonderer Eigenschaften. Das Grundstück wirdin dem Zustand übergeben, wie es die Verkäuferin seitherbesessen hat.
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Für Mängel des Baugrundes haftet die Verkäuferin nicht.
Die Verkäuferin leistet jedoch dafür Gewähr, daß das
Kaufgrundstück mit einem dem Bebauungsplan entsprechenden
Hauptgebäude (Wohnhaus) bebaut werden darf.

7. Die Übergabe erfolgt heute, die Auflassung erfolgt sofort.

8. Eine behördliche Genehmigung ist zur Wirksamkeit dieses
Kaufvertrages nicht erforderlich.

Der Vertreter der Verkäuferin erklärt noch, daß der
Beschluß des Gemeinderates zu diesem Kaufvertrag der
Rechtsaufsichtsbehörde gern. Buchst. b) Ziff. 2.4 des sog.
Freigrenzenerlasses nicht vorzulegen ist.

9. Die Verkäuferin behält sich das Recht zum Rücktritt von
diesem Vertrag vor, wenn

a) der Käufer das Grundstück nicht innerhalb von 2 Jahren
an von heute an gerechnet, mit einem dem Bebauungsplan
entsprechenden Hauptgebäude (Wohnhaus) bebaut hat und mit
der Herstellung nicht innerhalb von 18 Monaten beginnt,

b) der Käufer das Kaufgrundstück vor Fertigstellung des
nach lit. a) herzustellenden Hauptgebäudes ohne Zu
stimmung der Verkäuferin weiter veräussert, was aber
nicht gilt, wenn Wohnungs- oder Teileigentumsrechte
veräussert werden. Als Veräusserung gilt bereits der
Abschluß des zur Veräusserung verpflichtenden Vertrags.

Das Rücktrittsrecht kann ausgeübt werden beim Vorliegen
einer der vorgenannten Voraussetzungen. Eine Frist für die
Ausübung des Rücktrittsrechts wird nicht vereinbart. Im Falle
der Ausübung des Rücktritts ist der bezahlte Kaufpreis zu er
statten. Ebenso sind etwaige nachgewiesene Verbesserungen des
Grundstücks zu ersetzen.
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Zinsen werden nicht vergütet. Die Kosten dieses Kaufvertragsund die Kosten für die Ausübung des Rücktrittsrechts und eineetwa zum Ansatz kommende Grunderwerbsteuer aus dem vorstehenden Kaufvertrag und für den Rückerwerb durch die heutigeVerkäuferin hat der heutige Käufer zu bezahlen.

Zur Sicherung des durch die Ausübung dieses Rücktrittsrechtsentstehenden Anspruchs auf Übertragung des Eigentums an demKaufgrundstück bewilligt die heutige Käuferpartei die Ein
tragung einer entsprechenden Auflassungsvormerkung gern. § 883BGB für die Verkäuferin zu Lasten des Kaufgrundstücks.
Ein Antrag auf Eintragung dieser Auflassungsvormerkung
wird heute nicht gestellt. Die Rechtslage ist bekannt.

10.Gesetzliche Vorkaufsrechte nach dem Reichssiedlungsgesetz,dem Landeswaldgesetz und dem Naturschutzgesetz bestehenoffensichtlich nicht.

11 Die Gemeinde verpflichtet sich, die Straßen, Geh- und Fußwegesowie die Straßenbeleuchtung entsprechend den Festsetzungendes Bebauungsplanes auszubauen bzw. fertigzustellen. DerEndausbau kann allerdings erst nach Errichtung der meistenWohngebäude innerhalb des Baugebiets erfolgen.

Der Erwerberpartei ist bekannt, daß bei Durchführung derErschließungsarbeiten zur Herstellung des Fahrbahnrands
bzw. der Fahrbahnabgrenzung das heutige Kaufgrundstück aufeine Breite von ca. 0,So m bis 1,00 m vorübergehend in
Anspruch genommen werden muß und daß der ‘Hinterbeton11
der Straßenbegrenzung in das Kaufgrundstück hineinragt.

12 . Salvatorische Klausel
Sollte eine Vereinbarung in dieser Urkunde oder ein Teil einerVereinbarung in dieser Urkunde unwirksam sein oder werden, sobleiben die übrigen Vereinbarungen in dieser Urkunde
trotzdem gültig. Die unwirksame Bestimmung ist so umzudeuten
oder zu ergänzen, daß der mit der ungültigen Bestimmung
beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Dasselbe
soll dann gelten, wenn bei Durchführung der Vereinbarungen
in dieser Urkunde eine ergärizungsbedürftige Lücke offenbar
wird.
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Hierauf erklären die Erschienenen sofort weiter in
gleichzeitiger
Anwesenheit folgende

Auflassung:

Wir sind darüber einig, daß das Eigentum an dem Kaufgrundstück
(‘auf die Käuferpartei, wie auf Seite 2 des Vertrages genannt,

übergehen soll.

Wir bewilligen und der Käufer beantragt die Eintragung der
Eigentumsänderung im Grundbuch.

Auf Nachricht gern. § 55 GBO wird verzichtet.

Die Beteiligten werden auch auf folgendes hingewiesen:

a) auf die gesarntschuldnerische Haftung für Kosten und
Steuern und sonstige öffentlich - rechtliche Abgaben,

b) daß die Eigentumsänderung im Grundbuch erst eingetragen
werden darf nach Vorliegen der Unbedenklichkeitsbeschei
nigung des Finanzamts wegen der Grunderwerbsteuer,

c) auf die Gefahr der Weiterveräußerung und Belastung
des Kaufgrundstücks durch den Käufer bzw. seinen
Rechtsnachfolgern vor Eintragung der Auf lassurigsvor

merkung gern. Ziff. 9 des Vertrags.
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Der Notar hat: das Grundbuch (GBH 286) eingesehen, in dem dasKaugrundstück eLngtragen ist.

Abschriften dieser Urkunde werden beantragt für

a) Verkäuferin 2 Stück,
b) Käuferpartei 2 Stück,
c) Grundbuchamt Nichelbach an der Bilz 1 Stück in Ausfertigung,d) Finanzamt: 2 Stück,
e) Gutachterausscliuß 1 Stück.

Die vorstehende Niederschrift wurde mit der
TnLage vom Notar vorge4en, von den Erschienenen
genehmigt und untersc ieben

L‘ 4‘c (
/



Anlage zum Kaufvertrag vom 24. September 1998

beurkundet von Notar Dieter Sülzle

(Urk.Rolle I-Nr. 49..../].998 des Notariats Schwä.bisch Hall)

Dem Kaufvertrag Gemeinde Michelbach an der Bilz /
Eheleute Andreas und Silke Längefeld

gern. § 9 Abs. 1 S. 2 BeUrkG beigefügte Ablösungsvereinbarung

von heute.

VEREINBARUNG

über die Ablösung von Beitr&gen zum Kaufvertrag vorn

24. September 1998

Zwischen der Gemeinde Michelbach an der Eilz,

vertreten durch Bürgermeister Schneider

-nachfolgend Gemeinde genannt-

und

den Eheleute Andreas und Silke Längefeld

-nachfolgend Beitragsschuldner genannt-

(künftig Eigentümer des Grundstücks Flurst. 378/10

-nachfolgend Ablösungsgrundstück genannt -

ist heute folgende

Vereinbarung über die Ab].sung des Erschließungsbeitrags

getroffen worden:



2

§ 1 Rechtsgrundlagen

1> Nach § 133 Abs. 3 Satz 5 des Baugesetzbuches (BauGB) inVerbindung mit

- 16 der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung
- EBS) vom6. 11. 1990,

kann der Erschließungsbeitrag, vor Entstehung derBeitragspflicht abgelöst werden.

2) Gemeinde und Beitragsschuldner sind sich darüber einig, dienach der Erschließungsbeitragssatzung entstehenden Beiträgeabzulösen.

§ 2 Berecbnungsgrundlagen

Die Ablösungssumme für den Erschließungsbeitrag bestimmtsich nach der Höhe des unter Anwendung der Bestimmungender Erschließungsbeitragsatzung voraussichtlich entstehenden Beitrags. Die Gemeinde ermittelt die Ablösungssumme durch Verteilung des mutmaßlichen umlagefähigenErschließungsaufwands auf die erschlossenen Grundstückenach der voraussichtlichen Nutzzungsfläche.

Die Ablösungssumme beträgt je qm Nutzungsfläche 35,56 DMfür Erschließungsanlagen. Bei einem Nutzungsfaktor von 1,25(vgl. § 3 Ziff.3) ergibt dies einen Erschließungsbeitragvon ca. 44,46 DM/m2 Grundstücksfläche.

§ 3 Ermittlung der Höhe der Ablösungssuimne

1) Nach der Erschließungsbeitragssatzung ist Beitragsmaßstab dieNutzungsfläche. Diese ergibt sich aus der Vervielfachung derGrundstücksfläche mit einem Nutzungsfaktor.

2) Das Ablösungsgrundstück hat eine Fläche von 839 qm.

3) Das Grundstück ist mit 2 Vollgeschossen bebaubar. Beim Er—schließungsbeitrag ergibt sich bei einem Nutzungsfaktorvon 1,25 eine Nutzungsfläche von 1048,75 qm.

Daraus ergibt sich als Erschließungsbeitrag(1048,75 x 35,56 DM )
37.293,55 DM.
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§ 4 Reahtswirkung

Durch die restlose Zahlung der Ablösungssumme wird der
Erschließungsbeitrag für die Erschließungsanlagen in der in
§ 3 Abs. 2 bezeichneten Flächenausdehnung abgelöst und das
Entstehen einer Beitragspflicht ausgeschlossen.

§ 5 Salvatorische Klausel

Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise0 nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später
verlieren, so soll dadurch die Gültigkeit der übrigen Be
stimmungen nicht berührt werden. Gemeinde und Beitragsschldner
verpflichten sich, die unwirksamen Bestimmungen dieser
Vereinbarung durch dem Sinn und Zweck dieses Vertrags ent
sprechende vertragliche Regelungen zu ersetzen. Sollte dies
aus rechtlichen Gründen nicht möglich sein, werden bereits
erbrachte Zahlungen als Vorauszahlungen auf den satzungsge
mässen Beitrag angerechnet.

§ 6 Zahlungsfrist

Die Ablösesumme ist auf 20. Oktober 1998 zahlungsfällig.

Michelbach an der Bilz, den 24. September 1998

“r die Gemeinde / Beit.ragsschuldner

( /
Schneider>

Bürgermeister



KLAus UND BETTINA MAAS

1: : BINSENWEG 5 • 74544 MICFIELBACH A.D. BILZJ,J/ lO,_._- F0N. 0791-41284

An An An
OB Pelgrim Werner Dörr Landrat Bauer
Stadt Schw. Hall Bürgermeisteramt Landratsamt Schwäbisch
Am Markt 6 Michelbach/BiIz Hall
74523 Schwäbisch Hall Hirschfelder Straße 13 Münzstraße 1

74544 Michelbach / Bilz 74523 Schwäbisch Hall

k
Ein

Michelbach/Bilz, 22.07.2014
24, J1j 2014

SadtSchh Hj‘

Frühzeitige Geltendmachung von SchadensersatzansDrüchen wegen
enteignungsgleichen Eingriffs

Sehr geehrte Herren,

wie Sie sicher wissen, gilt nach deutschem Recht nicht mehr der Grundsatz „dulde
und liquidiere“, sondern Eigentümer, die durch Planungsmaßnahmen im Wege des
sog. enteignungsgleichen Eingriffs betroffen werden, haben nach der
Rechtsprechung die Obliegenheit, sich zunächst primär gegen die
beeinträchtigenden Maßnahmen zur Wehr zu setzen und sind dabei auch gehalten,
der den enteignungsgleichen Eingriff verursachenden und in der Folge haftenden
Körperschaft möglichst frühzeitig die schadensstiftende Relevanz ihres Handelns zu
verdeutlichen.

Aus diesem Grunde trage wir Ihnen als betroffener Eigentümer den folgenden
Sachverhalt vor:

Wir sind Eigentümer des im Grundbuch von Michelbach/Bilz (Grundbuchamt
Notariat III, Schwäbisch Hall, Band: 491/2002, FlurstückNr. 530/3.) eingetragenen
Grundstücks (vgl. beigefügten Grundbuchauszug bzw. Beglaubigte Kopie/Auszug).

Die Entfernung zu dem von Ihnen ausgewiesenen Windvorrang-Gebiet beträgt
lediglich 900 Meter.

Unser Grundstück ist 752 qm groß und mit einem Einfamilien-Haus überbaut;
Baujahr: 2003. Das Wohngebäude wird von uns (2 Personen) bewohnt.

Zum damaligen Zeitpunkt wurde das Grundstück mit Eigenkapital gekauft, das Haus
zu 100% über Fremdkapital finanziert.
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Das Haus ist der wesentlichste Teil unserer Altersvorsorge, die wir bewußt auf einer
eigenen lmmobilie aufgebaut haben. Wir haben geplant, nach Erreichen des
Ruhestands noch einige Jahre in unserem Haus zu leben. Danach wollen wir unser
Haus verkaufen, um uns dann mit dem beim Hausverkauf erzielten Verkaufserlös
lebenslang in „betreutes Wohnen“ einzukaufen.

Wie Sie sicherlich wissen, wird der Aufwand für Altersversorgung und Pflege
einschließlich Arztkosten u .a. im Zeitablauf wegen ungünstiger demographischer
Entwicklung immer höher. Wir gehen auch davon aus, dass Ihnen die Kosten und
Konditionen bekannt sind, die beim Kauf von seniorengerechten und rund um die Uhr
betreuten Wohnungen in einem seriös geführten Senioren-Stift anfallen.

Aus heutiger Sicht müssen wir auf Basis der heute bekannten durchschnittlichen
Lebenserwartung nach Auskunft unserer Banken bei Erreichen des Rentenalters ein
Kapitalstock i.H.v. rd. 2 500 000 € (2 Personen) in monatlichen Teilbeträgen abrufbar
zur Verfügung stehen, wenn wir unseren jetzt erreichten Lebensstandard bei
wegfallendem Gehalt auch im Rentenalter beibehalten wollen und der für die
Finanzierung eines Ruhestandszeitraums von rd. 20 — 25 Jahren für 2 Personen
ausreichen muss (im wesentlichen Kosten für Wohnen, Verpflegung, Pflege,
medizinische Betreuung, Urlaub, Mobilität und andere Kostenarten).

Wie Sie sicherlich ebenfalls wissen, geht die Leistungsfähigkeit der gesetzlichen
Rentenversicherung aufgrund der immer ungünstiger werdenden demographischen
Entwicklung und wegen weiterer Negativ-Faktoren weiter zurück; sie allein genügt
bei weitem nicht, den während unseres Berufslebens über das Gehalt finanzierten
Lebensstandard auch im Rentenalter - d.h. bei wegfallendem Gehalt - aufrecht zu
erhalten. Überdies werden die unter Berücksichtigung der Inflation künftig weiter
zurückgehenden bzw. stagnierenden Rentenbezüge neuerdings noch besteuert,
wobei der Umfang der Besteuerung bei jährlich hinzukommenden Neu-Rentnern
jedes Jahr um 2 % steigt.

Um von der wegbrechenden staatlichen Rente unabhängiger zu sein, haben wir
daher sehr frühzeitig mit dem Bezug unseres eigenen Hauses eine weitere Säule
unserer Altersvorsorge aufgebaut. Mit einem Verkehrswert bzw. einem im Alter
geplanten Veräußerungserlös i.H.v. rd. 350.000 € ist unser Einfamilienhaus der bei
weitem größte Teil des oben genannten und zur Altersvorsorge benötigten
Kapitalstocks.

Die von Ihnen vorgenommene Planung von Windkraft-Vorranggebieten durchkreuzt
unsere geplante Finanzierung zur Altersversorgung und führt zu einer wesentlichen
Minderung des Verkehrswerts von Grundstücken und Gebäuden im Wirkungskreis
Windkraftanlagen.

Schon bisher kam es im Zuge des Baus von Windrädern parallel zur Genehmigung
bzw. zum Bau zu deutlich fallenden Grundstückswerten von jedenfalls ca. 30-40%,
die im Einzelfall bis hin zur Unverkäuflichkeit gehen.
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Mit einer solchen Entwicklung ist auch in Michelbach und Umgebung und bei
unserem Grundstück als Folge Ihres Flächennutzungsplans zu rechnen. Der
Wertverlust wird hier aufgrund der Strukturschwäche und bereits festgestellten
demographischen Entwicklungen in der Zukunft extrem sein, denn außer der
Landschaft hat unsere Gegend nichts zu bieten. Nach der Errichtung von Windrädern
gibt es keinen Grund mehr, in Michelbach ein Wohnobjekt zu kaufen oder zu mieten.

Belegbar sind diese Grundstücksverluste durch

- neue Bewertungsschlüssel der Banken für Grundstücksbeleihu ngswerte

- neue Schulungen für Grundstückswertgutachter

- Gutachten von Forschungsinstituten mit Schwerpunkt Wohnungswirtschaft an
Universitäten und Fachhochschulen, z.B. Universität Frankfurt / M.

- Auskünfte von Immobilien-Maklern, die teilweise eine Unverkäutlichkeit bzw. eine
starkes Absinken der Verkehrswerte der angebotenen Grundstücke und Häuser
feststellen mußten

- Gerichtsurteile, die einen Wertverlust von Grundstücken in der Nähe von
Windrädern bestätigen

Entsprechend diesen Erfahrungen wird der Wertverlust unseres Hauses im Fall des
durch Ihre Planung eröffneten Windrad-Baus ca. 125.000 € betragen. Dieser
Wertverlust würde zu einer entsprechenden Verminderung des Verkaufserlöses
unseres Hauses führen. Damit entstünde eine nicht mehr schließbare Lücke bei der
Finanzierung unserer Altersvorsorge.

Gemäß Artikel 14 GG besteht ein grundrechtlicher Schutz gegen staatliche Eingriffe
in das Eigentum. Der im Grundgesetz garantierte Schutz des Eigentums umfasst
auch den Schutz am Eigentum an Grundstücken und Gebäuden.

Dieses Grundrecht beinhaltet auch den Schutz vor hoheitlichen Maßnahmen, die
„ohne Not‘ den Wert der Eigentumsrechte Privater wesentlich senken. Dies ist
vorliegend gegeben: Es ist kein staatlicher Notstand bei der Energieversorgung
ersichtlich; im Gegenteil: der unkontrolliert gewonnene Strom aus regenerativer
Energie führt zur unverwertbaren Überproduktion von Strom und zur kostenlosen
Abgabe an das Ausland und wird bei Stromengpässen von dort wieder überteuert
bezogen. Erst recht erfordert der hoheitliche Eingriff in den grundgesetzlich
garantierten Schutz des Eigentums in den Fällen einen Schadensausgleich, wo
durch die staatliche enteignende Maßnahme ein Vorteil zu Gunsten einiger Initiatoren
geschaffen wird, der einem Übermaß an zu Lasten der Allgemeinheit und vieler
betroffener Grundstückseigentümer entstehenden Nachteilen gegenübersteht.
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KLAus UND BETTINA MAAS

BINsENwEG 5 • 74544 McHELBAcH A.D. BILz
F0N. 0791-41284

Es wäre schon Ihre Pflicht als Planungskörperschaft gewesen, eine Teil-Umzingelung
eines einzelnen Ortes eine Vielzahl erhöht stehender und erdrückend wirkender
Windräder zu verhindern.

Für den hierdurch entstehenden ausgleichspflichtigen Enteignungsschaden werde
ich als Eigentümer des oben näher bezeichneten Hausgrundstücks nicht nur die
Genehmigungsbehörde, sondern auch die als dies pflichtwidrig ermäglichende
Planu ngskörperschaft in Anspruch nehmen.

Im übrigen kommt es auf die Rechtswidrigkeit der Maßnahme letztlich nicht an, da
die Schadensersatzpflicht hier im Falle der Rechtmäßigkeit aus der Dogmatik des
enteignenden (dann nicht „enteignungsgleichen“) Eingriffs folgte.

Mit freundlichen Grüssen

//

Kl us Maas Bettina Maas

Anlage
Kopie Abschrift Grundbuchauszug
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An
OB Pelgrim Werner Dörr Landrat Bauer
Stadt Schw. Hall Bürgermeisteramt Landratsamt Schwäbisch
Am Markt 6 Michelbach/Bilz Hall
74523 Schwäbisch Hall Hirschfelder Straße 13 Münzstraße 1

74544 Michelbach / Bilz 74523 Schwäbisch Hall

Frühzeitige Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen
enteignungsgleichen Eingriffs

Sehr geehrte Herren,

wie Sie sicher wissen, gilt nach deutschem Recht nicht mehr der Grundsatz „dulde
und liquidiere“, sondern Eigentümer, die durch Planungsmaßnahmen im Wege des
sog. enteignungsgleichen Eingriffs betroffen werden, haben nach der
Rechtsprechung die Obliegenheit, sich zunächst primär gegen die
beeinträchtigenden Maßnahmen zur Wehr zu setzen und sind dabei auch gehalten,
der den enteignungsgleichen Eingriff verursachenden und in der Folge haftenden
Körperschaft möglichst frühzeitig die schadensstiftende Relevanz ihres Handelns zu
verdeutlichen.

Aus diesem Grunde trage wir Ihnen als betroffener Eigentümer den folgenden
Sachverhalt vor:

Wir sind Eigen.mer des im Grundbuch von ikJk 1. (fr« (Grundbucamj
‚ Urkundenrolle/Band:

FlurstückNr. .31Jf ) eingetragenen Grundstücks (vgl. beigefügten
Grundbuchauszug bzw. Beglaubigte Kopie/Auszug).

Die Entfernung zu dem von Ihnen ausgewiesenen Windvorrang-Gebiet beträgt
lediglich 900 Meter.

Unser Grundstück ist . . qm groß und mit einem Einfamilien-Haus überbaut;
Baujahr: .a.QQ.L Das Wohngebäude wird von uns (2 Personen) bewohnt.

Zum damaligen Zeitpunkt wurde das Grundstück und Haus mit Eigenkapital und
einem größten Teil Fremdkapital finanziert.

‘1(- ((‘C( 6i Dezerna. 1

ULlcH
__ W/liiIi

CHÜRRLE
— — wa‘ — — 1 L.U 11

c.

H0LuNDERwEG 8 • 74544 Mii HELBACH A.D. BILz
Ph [

An An

Michelbach/Bilz, 23.07.2014



ULRICH ScHÜRRLE

H0LuNDERwEG 8 • 74544 MIcHELBAcH A.D. BILz

Das Haus ist der wesentlichste Teil unserer Altersvorsorge, die wir bewußt auf einereigenen lmmobilie aufgebaut haben. Wir haben geplant, nach Erreichen des
Ruhestands noch einige Jahre in unserem Haus zu leben. Danach wollen wir unser
Haus verkaufen, um uns dann mit dem beim Hausverkauf erzielten Verkaufserlös
lebenslang in „betreutes Wohnen“ einzukaufen.

Wie Sie sicherlich wissen, wird der Aufwand für Altersversorgung und Pflegeeinschließlich Arztkosten u. a. im Zeitablauf wegen ungünstiger demographischer
Entwicklung immer höher. Wir gehen auch davon aus, dass Ihnen die Kosten und
Konditionen bekannt sind, die beim Kauf von seniorengerechten und rund um die Uhr
betreuten Wohnungen in einem seriös geführten Senioren-Stift anfallen.

Aus heutiger Sicht müssen wir auf Basis der heute bekannten durchschnittlichenLebenserwartung nach Auskunft unserer Banken bei Erreichen des Rentenalters ein
Kapitalstock LH.v. rd. 2 500 000 € (2 Personen) in monatlichen Teilbeträgen abrufbar
zur Verfügung stehen, wenn wir unseren jetzt erreichten Lebensstandard beiwegfallendem Gehalt auch im Rentenalter beibehalten wollen und der für dieFinanzierung eines Ruhestandszeitraums von rd. 20 — 25 Jahren für 2 Personenausreichen muss (im wesentlichen Kosten für Wohnen, Verpflegung, Pflege,medizinische Betreuung, Urlaub, Mobilität und andere Kostenarten).

Wie Sie sicherlich ebenfalls wissen, geht die Leistungsfähigkeit der gesetzlichenRentenversicherung aufgrund der immer ungünstiger werdenden demographischenEntwicklung und wegen weiterer Negativ-Faktoren weiter zurück; sie allein genügtbei weitem nicht, den während unseres Berufslebens über das Gehalt finanziertenLebensstandard auch im Rentenalter - d.h. bei wegfallendem Gehalt - aufrecht zuerhalten. Überdies werden die unter Berücksichtigung der Inflation künftig weiterzurückgehenden bzw. stagnierenden Rentenbezüge neuerdings noch besteuert,wobei der Umfang der Besteuerung bei jährlich hinzukommenden Neu-Rentnernjedes Jahr um 2 % steigt.

Um von der wegbrechenden staatlichen Rente unabhängiger zu sein, haben wirdaher sehr frühzeitig mit dem Bezug unseres eigenen Hauses eine weitere Säuleunserer Altersvorsorge aufgebaut. Mit einem Verkehrswert bzw. einem im Altergeplanten Veräußerungserlös i.H.v. rd. 350.000 € ist unser Einfamilienhaus der beiweitem größte Teil des oben genannten und zur Altersvorsorge benötigtenKapitalstocks.

Die von Ihnen vorgenommene Planung von Windkraft-Vorranggebieten durchkreuztunsere geplante Finanzierung zur Altersversorgung und führt zu einer wesentlichenMinderung des Verkehrswerts von Grundstücken und Gebäuden im WirkungskreisWindkraftanlagen.

Schon bisher kam es im Zuge des Baus von Windrädern parallel zur Genehmigungbzw zum Bau zu deutlich fallenden Grundstückswerten von jedenfalls ca. 30-40%,die im Einzelfall bis hin zur Unverkäuflichkeit gehen.
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ULRIcH ScHÜRRLE

HOLuNDERwEG 8. 74544 MIcHELBAcH A.D. BILz

Mit einer solchen Entwicklung ist auch in Michelbach und Umgebung und bei
unserem Grundstück als Folge Ihres Flächennutzungsplans zu rechnen. Der
Wertverlust wird hier aufgrund der Strukturschwäche und bereits festgestellten
demographischen Entwicklungen in der Zukunft extrem sein, denn außer der
Landschaft hat unsere Gegend nichts zu bieten. Nach der Errichtung von Windrädern
gibt es keinen Grund mehr, in Michelbach ein Wohnobjekt zu kaufen oder zu mieten.

Belegbar sind diese Grundstücksverluste durch

- neue Bewertungsschlüssel der Banken für Grundstücksbeleihungswerte

- neue Schulungen für Grundstückswertgutachter

- Gutachten von Forschungsinstituten mit Schwerpunkt Wohnungswirtschaft an
Universitäten und Fachhochschulen, z.B. Universität Frankfurt! M.

- Auskünfte von Immobilien-Maklern, die teilweise eine Unverkäuflichkeit bzw. eine
starkes Absinken der Verkehrswerte der angebotenen Grundstücke und Häuser
feststellen mußten

- Gerichtsurteile, die einen Wertverlust von Grundstücken in der Nähe von
Windrädern bestätigen

Entsprechend diesen Erfahrungen wird der Wertverlust unseres Hauses im Fall des
durch Ihre Planung eröffneten Windrad-Baus ca. 125.000 € betragen. Dieser
Wertverlust würde zu einer entsprechenden Verminderung des Verkaufserlöses
unseres Hauses führen. Damit entstünde eine nicht mehr schließbare Lücke bei der
Finanzierung unserer Altersvorsorge.

Gemäß Artikel 14 GG besteht ein grundrechtlicher Schutz gegen staatliche Eingriffe
in das Eigentum. Der im Grundgesetz garantierte Schutz des Eigentums umfasst
auch den Schutz am Eigentum an Grundstücken und Gebäuden.

Dieses Grundrecht beinhaltet auch den Schutz vor hoheitlichen Maßnahmen, die
„ohne Not“ den Wert der Eigentumsrechte Privater wesentlich senken. Dies ist
vorliegend gegeben: Es ist kein staatlicher Notstand bei der Energieversorgung
ersichtlich; im Gegenteil: der unkontrolliert gewonnene Strom aus regenerativer
Energie führt zur unverwertbaren Überproduktion von Strom und zur kostenlosen
Abgabe an das Ausland und wird bei Stromengpässen von dort wieder überteuert
bezogen. Erst recht erfordert der hoheitliche Eingriff in den grundgesetzlich
garantierten Schutz des Eigentums in den Fällen einen Schadensausgleich, wo
durch die staatliche enteignende Maßnahme ein Vorteil zu Gunsten einiger Initiatoren
geschaffen wird, der einem Übermaß an zu Lasten der Allgemeinheit und vieler
betroffener Grundstückseigentümer entstehenden Nachteilen gegenübersteht.
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ULRICH ScHÜRRLE

H0LUNDERwEG 8 • 74544 MIcHELBAcH A.D. BILz

Es wäre schon Ihre Pflicht als Planungskörperschaft gewesen, eine Teil-Umzingelung
eines einzelnen Ortes eine Vielzahl erhöht stehender und erdrückend wirkender
Windräder zu verhindern.

Für den hierdurch entstehenden ausgleichspflichtigen Enteignungsschaden werde
ich als Eigentümer des oben näher bezeichneten Hausgrundstücks nicht nur die
Genehmigungsbehörde, sondern auch die als dies pflichtwidrig ermöglichende
Planungskörperschaft in Anspruch nehmen.

Im übrigen kommt es auf die Rechtswidrigkeit der Maßnahme letztlich nicht an, da
die Schadensersatzpflicht hier im Falle der Rechtmäßigkeit aus der Dogmatik des
enteignenden (dann nicht „enteignungsgleichen“) Eingriffs folgte.

Mit freundlichen Grüssen

Ulrich Schürrle

Anlage
Kopie Abschrift Grundbuchauszug
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Ref 1 Notar Sülzle, Tel.0791 / 752—2410

Urkundenrolle 1 Nr. 1198/1998

g1iLg-t zLf-t
Die Übereinstimmung der Ablichtung
mit der mir vorliegenden Urschrift
wird beglaubiat.

L

‚1

11 Schwäbisch

Sülzle;
Notar

28.9.1998

Netariat 1 A SäuzarXt 6174523 Sc?iwbisch Mali

Herrn
Ulrich Schtirrle
Wilhelm-Schrader-Str. 9

74544 Michelbach/Bi.z



Urkundenrolle III Nr. /1998
Notariat Schwäbisch Hall I

Michelbach an der Bilz
Notariat Schwäbisch Hall I
Amtsgerichtsbezirk Schwäbisch Hall

Verhandelt am 24. September 1998
(in Worten: vierundzwanzigsten September
neunzehnhundertachtundneunzig

Vor mir, dem Notar

Dieter Sülzle beim Notariat Schwäbisch Hall,

erscheinen heute im Rathaus in Michelbach an der Bilz:

1. Herr Volker SchneLer, 3ürgermeister in Michelbach an
der Bilz

handelnd als gesetzlicher Vertreter der Gemeinde Michelbach
an der Bilz

2. Herr Ulrich Schürrle, geb. 6. 10. 1963, wohnhaft in
Michelbach an der Eilz, Wilhelm-Schrader-Str. 9.

Der Erschienene Ziff. 1 ist mir persönlich bekannt.;

Der Erschienene Ziff. 2 ha sich durch amtlichen, mit Lichtbild
versehenem Ausweis ausgewiesen.



An die Stadt Schwäbisch Hall
Am Markt 6
74523 Schwäbisch Hall

und Isabell Biermann

Albert-Schwegler-Str.26

21k‘1
74544 MichelbachlBilz

Michelbach, 22.07.2014

- Öffentliche Auslegung des Flächennutzurigsplans der Verwaltungsgemeinschaft

Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergle)

- Frühzeitige Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen enteignungsglei
chen Eingriffs ggü. der Stadt Hall

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit geben wir die folgende Stellungnahme mit nachstehenden Einwen

dungen ab:

A. Grundsätzliche Einwendungen zur Erstellung des Flächennutzungsplans:

„Wesentliches Merkmal der Bauteitplanung ist die gerechte Abwägung von privaten und Öffentlichen

Belangen. Deshalb sind bei der Ausweisung der Flächen in besonderem Maße der Anwohnerschutz
sowie der Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz zu berücksichtigen... Die unterschiedlichen Interes
sen setzen eine sorgfältige Abwägung aller Belange und ein nachvollziehbares, schlüssiges Plankon

“ 1
zept voraus...

Als Bürger Michelbachs an der Bilz sehen wir diese Abwägung nicht umgesetzt. Wir haben Zweifel, ob

tatsächlich die am besten geeigneten Bereiche für Konzentrationszonen innerhalb der Verwaltungs-

gemeinschaft „gefunden“ wurden und ob das Ausmaß der Konzentrationszonen sachgerecht und fair

hinsichtlich der relativen Belastung der Partnergemeinden ist. Für uns sind insbesondere die folgen

den Punkte nicht nachvollziehbar:

• Wie kommt die Verwaltungsgemeinschaft unter Federführung der Stadt Schwäbisch Hall zu
einer Konzentrationsfläche „Östlich Michelbach“ mit einer Größe von 4,17 km2? Innerhalb des

Stadtgebietes von Hall beträgt die Summe der Konzentrationsflächen ca. 2%2 der Gesamtflä

che. Michelbach hingegen muss eine Konzentrationsfläche verkraften, die etwa 25% seiner
eigenen Gemeindefläche entspricht.

• Warum hat die Verwaltungsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Braunsbach
das im Nordosten der Stadtgemeinde Schwäbisch Hall gelegene, windhöffige Gebiet zwi

1. Planungsziel im Erläuterungsbericht mit Nachtrag vom Juni 2014 der 8. Fortschreibung des Flächennutzungsplans

Teilfortschreibung Windenergie“ -

Diese Zahl musste aus den ausgelegten Unterlagen per Schätzung ermittelt werden, da eine

genaue tabellarische Übersicht fehlt.
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1Christoph Müller
Obere Wiesen 28
74544 Michelbach
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An /Afl An
OB Peigrim Werner Dörr Landrat Bauer
Stadt Schw.Hall // Bürgermeisteramt Landratsamt Schwäbisch
Am Markt 6 Michelbach/Bilz Hall
74523 Schwäbisch Hall Hirschfelder Straße 13 Münzstraße 1

74544 4ach/Bilz 74523 Schwäbisch Hall
‘, ‘.

2 JuU 2014
Michelbach, den 21.7.14.

Betr.: Frühzeitige Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen
enteignungsqleichen Eingriffs

Sehr geehrte Herren,

wie Sie sicher wissen, gilt nach deutschem Recht nicht mehr der Grundsatz „dulde
und liquidiere“, sondern Eigentümer, die durch Planungsmaßnahmen im Wege des
sog. enteignungsgleichen Eingriffs betroffen werden, haben nach der
Rechtsprechung die Obliegenheit, sich zunächst primär gegen die
beeinträchtigenden Maßnahmen zur Wehr zu setzen und sind dabei auch gehalten,
der den enteignungsgleichen Eingriff verursachenden und in der Folge haftenden
Körperschaft möglichst frühzeitig die schadensstiftende Relevanz ihres Handelns zu
verdeutlichen.

Aus diesem Grunde trage ich Ihnen als betroffener Eigentümer den folgenden
Sachverhalt vor:

Ich bin Eigentümer des im Grundbuch von Michelbach Bilz (Grundbuchamt
Michelbach Blatt 2677, Band :7 FlurstückNr53O/57) eingetragenen Grundstücks

Die Entfernung zu dem von Ihnen ausgewiesenen Windvorrang-Gebiet beträgt
lediglich ca nur 900-l000Meter.

Unser Grundstück ist 750qm groß und mit einem Einfamilienhaus überbaut; Baujahr:
2004. Dieses wird von mir und meiner Familie (4Personen) bewohnt.

Das Grundstück / Haus ist Sicherheit eines Geschäftsdarlehens und der jeweilige
bzw aktuelle Verkehrswert wird regelmäßig vom Kreditinstitut nachgefragt und



überprüft. Ferner besteht eine Restschild der Finanzierung. Bei planmäßiger Tilgung
wäre ich im Alter von 54 Jahren, d.h. im Jahr 2021 schuldenfrei.

Das Haus ist der wesentlichste Teil unserer Altersvorsorge, die wir bewußt auf einer
eigenen lmmobilie aufgebaut haben. Wir haben geplant, nach Erreichen des
Ruhestands noch einige Jahre in unserem Haus zu leben. Danach wollen wir unser
Haus verkaufen, um uns dann mit dem beim Hausverkauf erzielten Verkaufserlös
lebenslang in „betreutes Wohnen“ einzukaufen.

Wie Sie sicherlich wissen, wird der Aufwand für Altersversorgung und Pflege
einschließlich Arztkosten u.a. im Zeitablauf wegen ungünstiger demographischer
Entwicklung immer höher. Ich gehe auch davon aus, dass Ihnen die Kosten und
Konditionen bekannt sind, die beim Kauf von seniorengerechten und rund um die Uhr
betreuten Wohnungen in einem seriös geführten Senioren-Stift anfallen.

Aus heutiger Sicht muss für mich und meine Frau auf Basis der heute bekannten
durchschnittlichen Lebenserwartung nach Auskunft meiner Bank bei Erreichen des
Rentenalters ein Kapitalstock i.H.v. rd. 1000000 € (2 Personen) in monatlichen
Teilbeträgen abrufbar zur Verfügung stehen, wenn wir unseren jetzt erreichten
Lebensstandard bei wegfallendem Gehalt auch im Rentenalter beibehalten wollen
und der für die Finanzierung eines Ruhestandszeitraums von rd. 20 — 25 Jahren für 2
Personen ausreichen muss (im wesentlichen Kosten für Wohnen, Verpflegung,
Pflege, medizinische Betreuung, Urlaub, Mobilität und andere Kostenarten), wenn wir
unseren Kindern später einmal finanziell nicht zur Last fallen wollen.

Aus leicht ersichtlichen Gründen und wie bekannt geht die Leistungsfähigkeit der
Rentenversicherung aufgrund der immer ungünstiger werdenden demographischen
Entwicklung und wegen weiterer Negativ-Faktoren weiter zurück; sie allein genügt
bei weitem nicht, den während unseres Berufslebens über das Gehalt finanzierten
Lebensstandard auch im Rentenalter - d.h. bei wegfallendem Gehalt - aufrecht zu
erhalten. Überdies werden die unter Berücksichtigung der Inflation künftig weiter
zurückgehenden bzw. stagnierenden Rentenbezüge neuerdings noch besteuert,
wobei der Umfang der Besteuerung bei jährlich hinzukommenden Neu-Rentnern
jedes Jahr um 2 % steigt.

Um von der wegbrechenden Rente unabhängiger zu sein, haben wir daher sehr
frühzeitig mit dem Bezug eines eigenen Hauses eine weitere Säule unserer
Altersvorsorge aufgebaut. Mit einem Verkehrswert bzw. einem im Alter geplanten
Veräußerungserlös in Höhe von. rd. 450.000.€ {akt Wertschätzungl ist unser
Einfamilienhaus der bei weitem größte Teil des oben genannten und zur
Altersvorsorge benötigten Kapitalstocks.

Die von Ihnen vorgenommene Planung von Windkraft-Vorranggebieten durchkreuzt
unsere geplante Finanzierung zur Altersversorgung und führt zu einer wesentlichen
Minderung des Verkehrswerts von Grundstücken und Gebäuden im Wirkungskreis
Windkraftanlagen.

Schon bisher kam es im Zuge des Baus von Windrädern parallel zur Genehmigung
bzw. zum Bau zu deutlich fallenden Grundstückswerten von jedenfalls ca. 30-40%,
die im Einzelfall bis hin zur Unverkäuflichkeit gehen.



Mit einer solchen Entwicklung ist auch in Michelbach und Umgebung und bei
unserem Grundstück als Folge Ihres Flächennutzungsplans zu rechnen. Der
Wertverlust wird hier aufgrund der Strukturschwäche und bereits festgestellten
demographischen Entwicklungen in der Zukunft extrem sein, denn außer der
Landschaft hat unsere Gegend nichts zu bieten. Nach der Errichtung von Windrädern
gibt es keinen Grund mehr, in Michelbach ein Wohnobjekt zu kaufen oder zu mieten.

Belegbar sind diese Grundstücksverluste durch

- neue Bewertungsschlüssel der Banken für Grundstücksbeleihungswerte

- neue Schulungen für Grundstückswertgutachter

- Gutachten von Forschungsinstituten mit Schwerpunkt Wohnurigswirtschaft an
Universitäten und Fachhochschulen, z.B. Universität Frankfurt / M.

- Auskünfte von Immobilien-Maklern, die teilweise eine Unverkäuflichkeit bzw. eine
starkes Absinken der Verkehrswerte der angebotenen Grundstücke und Häuser
feststellen mußten

- Gerichtsurteile, die einen Wertverlust von Grundstücken in der Nähe von
Wind rädern bestätigen

Entsprechend diesen Erfahrungen wird der Wertverlust unseres Hauses im Fall des
durch Ihre Planung eröffneten Windrad-Baus ca. bis zu 100.000€ betragen. Dieser
Wertverlust würde zu einer entsprechenden Verminderung des Verkaufserlöses
unseres Hauses führen. Damit entstünde eine nicht mehr schließbare Lücke bei der
Finanzierung unserer Altersvorsorge.

Gemäß Artikel 14 GG besteht ein grundrechtlicher Schutz gegen staatliche Eingriffe
in das Eigentum. Der im Grundgesetz garantierte Schutz des Eigentums umfasst
auch den Schutz am Eigentum an Grundstücken und Gebäuden.

Dieses Grundrecht beinhaltet auch den Schutz vor hoheitlichen Maßnahmen, die
„ohne Not“ den Wert der Eigentumsrechte Privater wesentlich senken. Dies ist
vorliegend gegeben: Es ist kein staatlicher Notstand bei der Energieversorgung
ersichtlich; im Gegenteil: der unkontrolliert gewonnene Strom aus regenerativer
Energie führt zur unverwertbaren Überproduktion von Strom und zur kostenlosen
Abgabe an das Ausland und wird bei Stromengpässen von dort wieder überteuert
bezogen. Erst recht erfordert der hoheitliche Eingriff in den grundgesetzlich
garantierten Schutz des Eigentums in den Fällen einen Schadensausgleich, wo
durch die staatliche enteignende Maßnahme ein Vorteil zu Gunsten einiger Initiatoren
geschaffen wird, der einem Übermaß an zu Lasten der Allgemeinheit und vieler
betroffener Grundstückseigentümer entstehenden Nachteilen gegenübersteht.

Es wäre schon Ihre Pflicht als Planungskörperschaft gewesen, eine fast Einkreisung
die auch einer Einkesselung nahe kommt eines einzelnen Ortes eine Vielzahl erhöht
stehender und erdrückend wirkender Windräder zu verhindern. Für den hierdurch
entstehenden ausgleichspflichtigen Enteignungsschaden werde ich als Eigentümer
des oben näher bezeichneten Hausgrundstücks nicht nur die
Genehmigungsbehörde, sondern auch die als dies pflichtwidrig ermöglichende



Planungskörperschaft in Anspruch nehmen. Im Übrigen kommt es auf die

Rechtswidrigkeit der Maßnahme letztlich nicht an, da die Schadensersatzpflicht hier

im Falle der Rechtmäßigkeit aus der Dogmatik des enteignenden (dann nicht

„enteignungsgleichen“) Eingriffs folgte.

Hochachtungsvoll

Anlagen



(

530/20

530/77

G
ingen

(§
9

A
bs.

N
r.4

BauG
B)

_
_
_
_
_
_
_
_

Bte0urng
dir

bautlotren
r4

ag
.n

(j
9

A
bs.1

N
r.2

øeuQ
B

)

A
npflanzung

von
aC

um
en

und
$friuoh.rn

9
A

bs.
1

Nr. 25i
ßauG

B
)

G
renze

das
rflurrM

chen
G

ellurngaberstohes

9
A

b
el

B
iuG

B

FFN
•G

ibIeL

B
estehende

Q
runditClnnhegrenzen

‘—
—

—
.

A
M

en

530/14

21
f

-
.

j

530/15

7
Z

Z
1

530/22

5
4
0

L
D

R
E

i5
acH

w
aecH

KALi.
O

E
,D

€
IdC

n4E
L

5A
C

V
9L

Z

B
E

B
A

U
U

N
G

SPL
A

N

“O
B

E
R

E
W

IE
SE

N
11,2.Ä

N
D

ER
U

N
G

“

IN
M

IC
H

EL.B
A

C
H

1:500

FO
R

A
U

FST
E

L
U

JN
Q

$.U
N

D
A

LJ8LEQ
U

N
G

B
O

ESC
H

LU
SS

Z
eIC

H
m

4E
R

K
L

.M
tm

o

W
A

A
lLgem

eines
W

ghng.blet(
4

B
autN

O
)

0,4
G

rundlljD
henzahr

G
R

Z
19

BeU
N

V
O

)

II
Z

aN
der

9
p
a
c
h
c
.a

e
20

BauN
V

O
)

BD

2B
‘.40

n
e
.

0

Q
e.ot)oesflflohanzatnlQ

FZ
(

20
B

auN
O

B
ntteldsoti

Z
ulanige

D
schnelgung

ZuIfl.&
g

eLnd
E

)nze4
und

D
o,eflnlueen

(
22

A
ba.2

BauN
V

D
)

Fltathbhu
In

m
O

ber
N

N

B
eum

nze

O
tnent3sub.ns

1
N

iohtbberbeubete
G

nds1O
zietT9zh

535

0



K ‚ ‚‘‘ t(&( ‘1

Dezernat 1
Christoph Müller

________________________

Obere Wiesen 28
74544 Michelbach 23. Juli 2014

1 -

An /An An
OB Peigrim Werner Dörr Landrat Bauer
Stadt Schw.HaN 7/‘ Bürgermeisteramt Landratsamt Schwäbisch
Am Markt 6 Michelbach/Bilz Hall
74523 Schwäbisch Hall Hirschfelder Straße 13 Münzstraße 1

74544 4ach / Bilz 74523 Schwäbisch Hall
Qn

2 Ju 20
t$ftScw

aurec‘5chI-ftj Michelbach, den 21.7.14.
tmt

Betr.: Frühzeitige Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen
enteignungsgleichen Eingriffs

Sehr geehrte Herren,

wie Sie sicher wissen, gilt nach deutschem Recht nicht mehr der Grundsatz „dulde
und liquidiere“, sondern Eigentümer, die durch Planungsmaßnahmen im Wege des
sog. enteignungsgleichen Eingriffs betroffen werden, haben nach der
Rechtsprechung die Obliegenheit, sich zunächst primär gegen die
beeinträchtigenden Maßnahmen zur Wehr zu setzen und sind dabei auch gehalten,
der den enteignungsgleichen Eingriff verursachenden und in der Folge haftenden
Körperschaft möglichst frühzeitig die schadensstiftende Relevanz ihres Handelns zu
verdeutlichen.

Aus diesem Grunde trage ich Ihnen als betroffener Eigentümer den folgenden
Sachverhalt vor:

Ich bin Eigentümer des im Grundbuch von Michelbach Bilz (Grundbuchamt
Michelbach Blatt 2677, Band :7 FlurstückNr530/57) eingetragenen Grundstücks

Die Entfernung zu dem von Ihnen ausgewiesenen Windvorrang-Gebiet beträgt
lediglich ca nur 900-1 000Meter.

Unser Grundstück ist 750qm groß und mit einem Einfamilienhaus überbaut; Baujahr:
2004. Dieses wird von mir und meiner Familie ( 4Personen) bewohnt.

Das Grundstück / Haus ist Sicherheit eines Geschäftsdarlehens und der jeweilige
bzw aktuelle Verkehrswert wird regelmäßig vom Kreditinstitut nachgefragt und



überprüft. Ferner besteht eine Restschild der Finanzierung. Bei planmäßiger Tilgung
wäre ich im Alter von 54 Jahren, d.h. im Jahr 2021 schuldenfrei.

Das Haus ist der wesentlichste Teil unserer Altersvorsorge, die wir bewußt auf einer
eigenen lmmobilie aufgebaut haben. Wir haben geplant, nach Erreichen des
Ruhestands noch einige Jahre in unserem Haus zu leben. Danach wollen wir unser
Haus verkaufen, um uns dann mit dem beim Hausverkauf erzielten Verkaufserlös
lebenslang in „betreutes Wohnen“ einzukaufen.

Wie Sie sicherlich wissen, wird der Aufwand für Altersversorgung und Pflege
einschließlich Arztkosten u.a. im Zeitablauf wegen ungünstiger demographischer
Entwicklung immer höher. Ich gehe auch davon aus, dass Ihnen die Kosten und
Konditionen bekannt sind, die beim Kauf von seniorengerechten und rund uni die Uhr
betreuten Wohnungen in einem seriös geführten Senioren-Stift anfallen.

Aus heutiger Sicht muss für mich und meine Frau auf Basis der heute bekannten
durchschnittlichen Lebenserwartung nach Auskunft meiner Bank bei Erreichen des
Rentenalters ein Kapitalstock iH.v. rd. 1000000 € (2 Personen) in monatlichen
Teilbeträgen abrufbar zur Verfügung stehen, wenn wir unseren jetzt erreichten
Lebensstandard bei wegfallendem Gehalt auch im Rentenalter beibehalten wollen
und der für die Finanzierung eines Ruhestandszeitraums von rd. 20 — 25 Jahren für 2
Personen ausreichen muss (im wesentlichen Kosten für Wohnen, Verpflegung,
Pflege, medizinische Betreuung, Urlaub, Mobilität und andere Kostenarten), wenn wir
unseren Kindern später einmal finanziell nicht zur Last fallen wollen.

Aus leicht ersichtlichen Gründen und wie bekannt geht die Leistungsfähigkeit der
Rentenversicherung aufgrund der immer ungünstiger werdenden demographischen
Entwicklung und wegen weiterer Negativ-Faktoren weiter zurück; sie allein genügt
bei weitem nicht, den während unseres Berufslebens über das Gehalt finanzierten
Lebensstandard auch im Rentenalter - d.h. bei wegfallendem Gehalt - aufrecht zu
erhalten. Überdies werden die unter Berücksichtigung der Inflation künftig weiter
zurückgehenden bzw. stagnierenden Rentenbezüge neuerdings noch besteuert,
wobei der Umfang der Besteuerung bei jährlich hinzukommenden Neu-Rentnern
jedes Jahr um 2 % steigt.

Um von der wegbrechenden Rente unabhängiger zu sein, haben wir daher sehr
frühzeitig mit dem Bezug eines eigenen Hauses eine weitere Säule unserer
Altersvorsorge aufgebaut. Mit einem Verkehrswert bzw. einem im Alter geplanten
Veräußerungserlös in Höhe von. rd. 450.000.€ {akt Wertschätzung] ist unser
Einfamilienhaus der bei weitem größte Teil des oben genannten und zur
Altersvorsorge benötigten Kapitalstocks.

Die von Ihnen vorgenommene Planung von Windkraft-Vorranggebieten durchkreuzt
unsere geplante Finanzierung zur Altersversorgung und führt zu einer wesentlichen
Minderung des Verkehrswerts von Grundstücken und Gebäuden im Wirkungskreis
Windkraftanlagen.

Schon bisher kam es im Zuge des Baus von Windrädern parallel zur Genehmigung
bzw. zum Bau zu deutlich fallenden Grundstückswerten von jedenfalls ca. 30-40%,
die im Einzelfall bis hin zur Unverkäuflichkeit gehen.



Mit einer solchen Entwicklung ist auch in Michelbach und Umgebung und bei

unserem Grundstück als Folge Ihres Flächennutzungsplans zu rechnen. Der

Wertverlust wird hier aufgrund der Strukturschwäche und bereits festgestellten

demographischen Entwicklungen in der Zukunft extrem sein, denn außer der

Landschaft hat unsere Gegend nichts zu bieten. Nach der Errichtung von Windrädern

gibt es keinen Grund mehr, in Michelbach ein Wohnobjekt zu kaufen oder zu mieten.

Belegbar sind diese Grundstücksverluste durch

- neue Bewertungsschlüssel der Banken für Grundstücksbeleihungswerte

- neue Schulungen für Grundstückswertgutachter

- Gutachten von Forschungsinstituten mit Schwerpunkt Wohnungswirtschaft an

Universitäten und Fachhochschulen, z.B. Universität Frankfurt / M.

- Auskünfte von Immobilien-Maklern, die teilweise eine Unverkäuflichkeit bzw. eine

starkes Absinken der Verkehrswerte der angebotenen Grundstücke und Häuser

feststellen mußten

- Gerichtsurteile, die einen Wertverlust von Grundstücken in der Nähe von

Windrädern bestätigen

Entsprechend diesen Erfahrungen wird der Wertverlust unseres Hauses in Fall des

durch Ihre Planung eröffneten Windrad-Baus ca. bis zu 100.000€ betragen. Dieser

Wertverlust würde zu einer entsprechenden Verminderung des Verkaufserlöses

unseres Hauses führen. Damit entstünde eine nicht mehr schließbare Lücke bei der

Finanzierung unserer Altersvorsorge.

Gemäß Artikel 14 GG besteht ein grundrechtlicher Schutz gegen staatliche Eingriffe

in das Eigentum. Der im Grundgesetz garantierte Schutz des Eigentums umfasst

auch den Schutz am Eigentum an Grundstücken und Gebäuden.

Dieses Grundrecht beinhaltet auch den Schutz vor hoheitlichen Maßnahmen, die

„ohne Not“ den Wert der Eigentumsrechte Privater wesentlich senken. Dies ist

vorliegend gegeben: Es ist kein staatlicher Notstand bei der Energieversorgung

ersichtlich; im Gegenteil: der unkontrolliert gewonnene Strom aus regenerativer

Energie führt zur unverwertbaren Überproduktion von Strom und zur kostenlosen

Abgabe an das Ausland und wird bei Stromengpässen von dort wieder überteuert

bezogen. Erst recht erfordert der hoheitliche Eingriff in den grundgesetzlich

garantierten Schutz des Eigentums in den Fällen einen Schadensausgleich, wo

durch die staatliche enteignende Maßnahme ein Vorteil zu Gunsten einiger Initiatoren

geschaffen wird, der einem Übermaß an zu Lasten der Allgemeinheit und vieler

betroffener Grundstückseigentümer entstehenden Nachteilen gegenübersteht.

Es wäre schon Ihre Pflicht als Planungskörperschaft gewesen, eine fast Einkreisung

die auch einer Einkesselung nahe kommt eines einzelnen Ortes eine Vielzahl erhöht

stehender und erdrückend wirkender Windräder zu verhindern. Für den hierdurch

entstehenden ausgleichspflichtigen Enteignungsschaden werde ich als Eigentümer

des oben näher bezeichneten Hausgrundstücks nicht nur die

Genehmigungsbehörde, sondern auch die als dies pflichtwidrig ermöglichende



Planungskörperschaft in Anspruch nehmen. Im Übrigen kommt es auf die

Rechtswidrigkeit der Maßnahme letztlich nicht an, da die Schadensersatzpflicht hier

im Falle der Rechtmäßigkeit aus der Dogmatik des enteignenden (dann nicht

„enteignungsgleichen“) Eingriffs folgte.

Hochachtungsvoll

Anlagen
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